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Das Amt der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen 

Seit 1991 waren Stellung, Aufgaben und Befugnisse der Beauf-
tragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer durch 
einen Beschluß des Bundeskabinetts geregelt. Im Rahmen der 
kürzlich verabschiedeten Neuregelungen im Ausländergesetz 
wurde auch das Amt der Beauftragten unter der neuen Bezeich-
nung „Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen" 
auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Damit wurde dem Ziel 
Rechnung getragen, die Rolle der Beauftragten zu stärken und im 
Bewußtsein der Öffentlichkeit noch mehr zu verankern. 

Die neuen Regelungen ergänzen klarstellend die bisherigen. Ge-
mäß § 91a des novellierten Ausländergesetzes zählen zu den neu 
hinzugekommenen Aufgaben der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Ausländerfragen insbesondere: 

- die Weiterentwicklung der Integrationspolitik auch im europäi-
schen Rahmen anzuregen, 

- nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlungen entgegenzuwir-
ken, 

- über die gesetzlichen Möglichkeiten der Einbürgerung zu infor-
mieren,  

- auf die Wahrung der Freizügigkeitsrechte der im Bundesgebiet 
lebenden Unionsbürger zu achten, 

- die Zuwanderung ins Bundesgebiet und in die Europäische 
Union sowie die Entwicklung der Zuwanderung in anderen 
Staaten zu beobachten. 

Zugleich werden die Rechte der Beauftragten gegenüber den be-
teiligten Ressorts durch die ausdrückliche gesetzliche Regelung 
gestärkt. Die Beauftragte kann zukünftig Stellungnahmen von 
öffentlichen Stellen des Bundes anfordern, wenn ihr hinreichende 
Anhaltspunkte vorliegen, daß öffentliche Stellen des Bundes Ver-
stöße im Sinne des § 91b Abs. 1 Nr. 3 (nicht gerechtfertigte Un-
gleichbehandlungen) begehen oder sonst die Rechte von Auslän-
dern nicht wahren. 

Schließlich ist auch gesetzlich festgelegt, daß die Beauftragte dem 
Deutschen Bundestag mindestens alle zwei Jahre einen Bericht 
über die Lage der Ausländer in Deutschland erstattet. 
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Einleitung 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen legt 
hiermit entsprechend § 91c des Ausländergesetzes ihren dritten 
Bericht über die Lage der Ausländer in der Bundesrepublik 

Deutschland vor. 

Dieser Bericht ist, wie die beiden vorangegangenen, dem Ziel ver-
pflichtet, die Lage der Migrantinnen und Migranten in Deutsch-

land differenzie rt , umfassend und kritisch darzustellen. Dieses 

Anliegen hat im Berichtszeitraum nochmals an Bedeutung ge-
wonnen, da sich in der Öffentlichkeit zunehmend Stimmen Gehör 
verschaffen, die Migranten als Belastung darstellen, die von sin-
kender Toleranz berichten und sogar „das Scheitern der Integra-
tion" feststellen. Demgegenüber nennt der folgende Bericht Er-
reichtes wie Schwierigkeiten, stellt Entwicklungen dar und ent-

wirft zukünftige Handlungsmöglichkeiten. 

Entsprechend dem Auftrag der Beauftragten liegt der Schwer-
punkt der Berichterstattung - wie bisher - bei den dauerhaft in 
Deutschland lebenden Ausländern. Zur Abrundung des Bildes 

enthält der Bericht jedoch auch Informationen zu weiteren Grup-
pen (etwa Angaben zu Asylbewerbern). 

Der Begriff „Ausländer" wird in diesem wie den vorangegange-
nen Berichten allein in rechtlichen und statistischen Zusammen-
hängen verwendet, da „Ausländer" im Sinne von nichtdeutscher 

Staatsangehörigkeit do rt  Teil der Fachsprache ist. In anderen Zu-

sammenhängen erscheint hier der international übliche Beg riff 

„Migrant" angemessener. Die Bezeichnung von Kindern und Ju-
gendlichen bereitet besondere Schwierigkeiten, da sie oftmals 
nicht selbst gewandert sind, sondern seit ihrer Geburt in Deutsch-
land leben und nur mittelbar - durch ihre Eltern oder Großeltern - 
über Migrationserfahrungen verfügen, gleichwohl aufgrund des 
geltenden Staatsangehörigkeitsrechts aber Ausländer sind. Für 
sie wurde daher die Bezeichnung „Jugendliche mit ausländi-

schem Paß" oder „Kinder von Migranten" gewählt. 

Um pauschalen, oft sachlich falschen Äußerungen entgegenzutre-

ten, stellt dieser Bericht die verschiedenen Lebensbereiche um-
fassend dar. Dabei wurden die aktuellen, allgemein verfügbaren 
Daten vor allem des Statistischen Bundesamtes und des Auslän-
derzentralregisters sowie neue Forschungsergebnisse herangezo-
gen. Weitgehend wurde die Gliederung des ersten und zweiten 
Berichts beibehalten. Diesem Bericht vorangestellt ist „Das Amt 

der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen" , das 
die mit der gesetzlichen Regelung dieser Institution verbundenen 
Neuerungen darstellt. Das erste Kapitel „Daten und Fakten" bie-
tet einen allgemeinen Überblick über demographische Kennzif-
fern, räumliche Verteilung, Wanderungsbewegungen und Einbür-
gerungsverhalten. Das folgende Kapitel widmet sich Fragen von 
„Bildung und Beruf" . Hier wird erstmals ausführlich über die Si-
tuation ausländischer Studierender berichtet. Weiterhin befaßt 
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sich dieses Kapitel mit der Sprachförderung sowie mit der  Situa-
tion  der Erwerbstätigen. Daran schließt sich die Schilderung wei-
terer Aspekte der sozialen Situation - Beratung, Wohnen, Ge-
sundheit, Kultur, Medien, Religion und Fremdenfeindlichkeit - 
an.  Im Kapitel „Das Recht" werden die im Berichtszeitraum er-
folgten Änderungen relevanter Gesetze und Verordnungen dar-

gestellt. Besondere Berücksichtigung findet die unterschiedliche 
Rechtsstellung der Unionsbürger und der Drittstaatsangehörigen. 
Die Situation ausländischer Familien, Frauen und Mädchen, Kin-

der und Jugendlicher, älterer Migrantinnen und Migranten, der 
Kriegsflüchtlinge und minderjähriger alleinreisender Flüchtlinge 
sowie der Vertragsarbeitnehmer der ehemaligen DDR ist Gegen-
stand des folgenden Kapitels. Schließlich rundet die eingehende 
Darstellung eines übergreifenden Themas die Einzeldarstellun-
gen ab. In den „Anstößen zum Thema Integration II" (Teil I war 
Bestandteil des vorangegangenen Berichts) wird der Blick auf die 
mit dem Prozeß der Integration verbundenen Segregationser-
scheinungen gerichtet. 

Ausführliche Tabellen finden sich am Ende des Berichts im An-
hang; kleinere tabellarische Darstellungen wurden in den Text 
eingearbeitet, um die Lesbarkeit des Berichts zu verbessern. Die 
im Text ausgewiesenen Endnoten finden sich ebenfalls am Schluß 
des Berichts in den Anmerkungen. 
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I. Daten und Fakten 

1. Ausländische Wohnbevölkerung 

Ende 1996 lebten laut Angaben im Ausländerzentral-
register 1 ) insgesamt 7,314 Mio. Migrantinnen und 
Migranten in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. 
Tabelle 1 im Anhang). Das entsprach einem Anteil 
von ca. 9 % an der Gesamtbevölkerung. Im europäi-
schen Vergleich liegt diese Quote im oberen mittle-
ren Bereich, in der Europäischen Union steht sie an 
dritter Stelle hinter Luxemburg und Belgien. Jeder 
vierte Migrant stammt aus einem Mitgliedsland der 
Europäischen Union. Der Anteil der EU-Ausländer 
ist von 1991 bis Ende 1996 gleichgeblieben, obwohl 
Finnland, Österreich und Schweden am 1. Januar 
1995 der Europäischen Union beigetreten sind. Zu-
rückgegangen sind die Anteile der Ausländer aus 
den ehemaligen Anwerbeländern. So ist z. B. der An-
teil der Türken von 30,3 % im Jahre 1991 auf 28,0 % 
Ende 1996 zurückgegangen. Auch die Anteile der 
Italiener (von 9,5 % auf 8,2 %) und der Spanier (von 
2,3 % auf 1,8 %) sind in dem genannten Zeitraum ge-
sunken. Gestiegen sind vor allem die Anteile der aus 
dem ehemaligen Jugoslawien und den osteuro-
päischen Ländern stammenden Menschen. Der Krieg 
im ehemaligen Jugoslawien sowie politische und 
wirtschaftliche Umbrüche in Ost- und Südosteuropa 
wirken sich nachhaltig auf die anteilmäßige Zu-
sammensetzung der ausländischen Wohnbevölke-
rung im Bundesgebiet aus (vgl. Tabellen 2 und 3 im 
Anhang). 

1.1 Nationalitäten 

Die größten Gruppen der ausländischen Wohnbevöl-
kerung bildeten Ende 1996 die Türken mit 2,049 Mio. 
(28,0 %), Staatsangehörige der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) mit 754 311 
(10,3 %), Italiener mit 599 429 (8,2 %), Griechen mit 
362 539 (5,0 %), Bosnier mit 340 526 (4,7 %), Polen 
mit 283 356 (3,9 %), Kroaten mit 201 923 (2,8 %) und 
Österreicher mit 184 933 (2,5 %). 

Nach der Erweiterung der Europäischen Union 
am 1. Januar 1995 um Finnland, Österreich und 
Schweden waren Ende 1996 25,2 % aller im Bundes-
gebiet lebenden Ausländer Staatsangehörige der 
EU-Mitgliedstaaten. Die höchsten Anteile an den 
EU-Ausländern hatten Italiener (32,6 %), Griechen 
(19,7 %), Österreicher (10,1 %), Spanier (7,2 %), Por-
tugiesen (7,1 %), Briten (6,3 %) und Niederländer 
(6,2 %). 

Die Ausländer aus den Nachfolgestaaten Jugosla-
wiens setzten sich Ende 1996 wie folgt zusammen: 
754 311 Personen mit jugoslawischer Staatsangehö-
rigkeit, 340 526 Bosnier aus Bosnien und Herzegowi-
na, 210 923 Kroaten, 38 774 Makedonier und 17 772 
Slowenen (vgl. Tabelle 3 im Anhang). 

1.2 Altersgruppen und Geschlecht 

1995 waren 3,92 Mio. (56 %) der Migranten männ-
lichen und 3,08 Mio. (44 %) weiblichen Geschlechts. 

1,61 Mio. (23,1 %) waren unter 18 Jahre alt, 5,18 Mio. 
(74,1 %) zwischen 18 und 65 Jahre und 200 844 
(2,8 %) waren 66 Jahre alt und älter (vgl. Tabelle 4 im 
Anhang). Die ausländische Bevölkerung ist im Ver-
gleich zur deutschen wesentlich jünger. Bei der deut-
schen Bevölkerung lagen die entsprechenden Antei-
le bei 18,9 % (unter 18jährige), 65,4 % (18 bis unter 
66jährige) und 15,7 % (über 66jährige). Der Anteil 
der älteren Migrantinnen und Migranten wird künf-
tig allerdings ebenfalls langsam wachsen. 

Gliedert man die älteren Ausländer (60 Jahre und äl-
ter) nach Nationalitäten bzw. Kontinenten, dann zei-
gen sich beträchtliche Unterschiede. Während 9,6 % 
aller EU-Ausländer, 6,6 % der Polen und 5,9 % der 
Personen mit jugoslawischer Staatsangehörigkeit 
über 60 Jahre alt sind, haben nur 4,5 % der Rumänen, 
4,1 % der Türken, 3,3 % der Asiaten und 2,9 % der 
Afrikaner bereits dieses Alter erreicht (vgl. Tabelle 5 
im Anhang). 

1,43 Mio. (20,5 %) aller Ausländer sind bereits in 
Deutschland geboren, in der Altersgruppe der bis 
unter 18jährigen sind es 1,02 Mio. oder 63,1 % (vgl. 
Tabelle 4 im Anhang). 

1.3 Geburtenentwicklung 

Die längerfristige demographische Entwicklung in 
der Bundesrepublik Deutschland ist durch eine 
leichte Abnahme des deutschen Bevölkerungsanteils 
und eine drastische Änderung zuungunsten der jün-
geren Altersgruppen gekennzeichnet. Deutlich zeigt 
sich dies in der Geburtenentwicklung. Von der Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis zum 
Jahr 1967 lag die Geburtenzahl etwa in der Größen-
ordnung zwischen rd. 800 000 bis etwas über 1 Mil-
lion. 1967 waren es 1 019 459 Kinder, darunter 972 027 
Kinder deutscher und 47 432 Kinder ausländischer 
Staatsangehörigkeit (Ausländeranteil 4,7 %). Seit An-
fang der 70er Jahre machen Kinder von Migrantenel-
tern durchschnittlich zwischen 10 % und 15 % aller in 
Deutschland geborenen Kinder aus. 1996 waren es 
rd. 106 000, was einem Ausländeranteil von 13,3 % 
entspricht (vgl. Tabelle 6 im Anhang). Heute sind 
knapp zwei Drittel aller Migrantenkinder unter 
18 Jahren in Deutschland geboren. Sie werden zum 
größten Teil auch in Deutschland aufwachsen, Kin-
dergärten besuchen, zur Schule gehen, Berufe erler-
nen, arbeiten, heiraten und wieder „ausländische" 
Kinder haben. 



Drucksache 13/9484 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

1.4 Aufenthaltsdauer und Aufenthaltsstatus 

Die ausländische Wohnbevölkerung ist auch auf-
grund ihrer langen Aufenthaltsdauer ein fester Be-
standteil der Bevölkerung Deutschlands. So lebten 
Ende 1996 knapp 30 % aller Migrantinnen und Mi-
granten schon zwanzig Jahre und länger in Deutsch-
land, gut 40 % hatten Aufenthaltszeiten von mehr als 
fünfzehn Jahren und fast die Hälfte Aufenthalts-
zeiten von mehr als zehn Jahren nachzuweisen. Die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer der ausländi-
schen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 
aus den ehemaligen Anwerbeländern ist sogar noch 
länger. 

Fast zwei Drittel aller Türken und Griechen, 71 % der 
Italiener und 82 % der Spanier leben schon seit zehn 
Jahren und länger in der Bundesrepublik Deutsch-
land (vgl. Tabelle 7 im Anhang). Zur diesbezüglichen 
Statistik sei angemerkt, daß die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer durch die relativ große Zuwande-
rung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in den 
letzten Jahren und die naturgemäß kurzen „Auf-
enthaltszeiten" der relativ vielen hier geborenen 
Migrantenkinder gesenkt wird. 

Gemessen an den langen Zeiten des Aufenthalts 
- insbesondere der ausländischen Arbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen - und der Tatsache, daß 
für die meisten Migrantinnen und Migranten die 
Bundesrepublik Deutschland zum Lebensmittel-
punkt geworden ist, läßt der Aufenthaltsstatus 2) im- 

mer noch zu wünschen übrig. Ende 1996 hatten z. B. 
von den insgesamt 2,049 Mio. Türken 271 000 eine 
befristete, 534 000 eine unbefristete Aufenthaltser-
laubnis und nur 519 000 eine Aufenthaltsberechti-
gung, den sichersten Status. Bei Tunesiern, Marok-
kanern und ehemaligen Jugoslawen - ebenfalls Ar-
beitnehmer aus den Anwerbeländern - sind die An-
teile der Aufenthaltsberechtigten sogar noch gerin-
ger (vgl. Tabelle 8 im Anhang). 3) Wenn man berück-
sichtigt, daß ein verfestigter Aufenthaltsstatus eine 
wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Integra-
tion ist, dann muß hier weiterhin ein Defizit kon-
statiert werden. Die Zahlen legen den Schluß nahe, 
daß Anträge auf unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
und Aufenthaltsberechtigung - aus Unkenntnis der 
Rechtslage - von den Betroffenen nicht gestellt wer-
den. Durch verstärkte Beratung der Betroffenen 
könnte dem abgeholfen werden. 

Wichtig für eine erfolgreiche Integration ist aber auch 
die subjektive Einschätzung über einen sicheren 
oder unsicheren Aufenthalt. Die Repräsentativunter-
suchung '95 4) ging bei diesem Fragenbereich von 
unterschiedlichen persönlichen Problemlagen und 
Erfahrungen aus. Die Befragten sollten Probleme be-
nennen, die sie in den letzten drei Jahren persönlich 
hatten. Danach gaben 21 % der Türken, 38,6 % der 
ehemaligen Jugoslawen, 9,5 % der Italiener und 
11,7 % der Griechen an, daß sie unsicher seien, ob sie 
in Deutschland bleiben können. 34,4 % der Türken, 
32,4 % der ehem. Jugoslawen, 27,2 % der Italiener 
und 28,2 % der Griechen bezeichneten die gelten- 
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den ausländerrechtlichen Vorschriften als undurch-
schaubar. „Angst, etwas falsch zu machen" hatte et-

wa jeder vierte Befragte. Die subjektive Rechtsunsi-
cherheit („Unsicherheit", „Undurchschaubarkeit" , 
„Angst") muß als außerordentlich hoch und hinder-
lich für den Integrationsprozeß gewertet werden. 
Von dieser subjektiven Aufenthaltsunsicherheit sind 
insbesondere die jüngeren Altersjahrgänge betrof-
fen. „Fast jeder dritte junge Ausländer ist sich nicht 
sicher, ob er in Deutschland bleiben kann" stellt die 
Untersuchung fest. In der Gruppe der 15- bis 24jähri-
gen Türken meinen 28,5 % unsicher zu sein, ob sie in 
Deutschland bleiben können, 31,6 % bemängeln die 
Undurchschaubarkeit der geltenden Vorschriften, 
24,4 % haben Angst, etwas falsch zumachen und 
26,8 % monieren eine unzureichende Aufklärung 
über Rechte und Pflichten. 

1.5 Flüchtlingsgruppen 5) 

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Zahl der 
Flüchtlinge von rd. 700 000 im Jahre 1987 auf rd. 
1,90 Mio. im Jahre 1993 angestiegen und 1996 wie-
der auf ca. 1,60 Mio. zurückgegangen. Dies ent-
sprach 1987 einem Anteil von 16,5 %, 1993 einem 
Anteil von 28,0 % und 1996 einem Anteil von 21,9 % 
aller Migrantinnen und Migranten. Unter den rd. 
1,60 Mio. Flüchtlingen im Jahr 1996 waren rd. 
300 000 Asylberechtigte und Familienangehörige von 
Asylberechtigten (18,8 % aller Flüchtlinge), 16 000 
Konventionsflüchtlinge (1,0 %), schätzungsweise 
103 000 Kontingentflüchtlinge (6,4 %), darunter 
mehrheitlich jüdische Emigranten aus der ehem. So-
wjetunion, 17 000 heimatlose Ausländer (1,1 %), 
500 000 de-facto-Flüchtlinge (31,3 %), 330 000 Asyl-
bewerber (20,6 %) und 330 000 Bürgerkriegsflüchtlin-
ge (20,6 %) (vgl. Tabelle 9 im Anhang). 

1.6 Räumliche Verteilung 	 • 

Die räumliche Verteilung der ausländischen Bevölke-
rung nach Bundesländern und Regionstypen ist sehr 
unterschiedlich. So lebten Ende 1995 allein in den 
vier Flächenländern Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen und Nordrhein-Westfalen fast drei Viertel al-
ler Migrantinnen und Migranten. Die Anteile betru-
gen in Hessen 13,6%, in Baden-Württemberg 12,4 %, 
in Nordrhein-Westfalen 11,0 % und in Bayern 9,1 % 
(vgl. Tabelle 10 im Anhang). Die großen Agglomera-
tionsräume in den alten Bundesländern weisen einen 
mehr als doppelt so hohen Migrantenanteil wie die 
ländlichen Räume auf, wobei die Kernstädte einen 
fast dreifach so hohen Anteil haben. Hier erreicht der 
Migrantenanteil eine durchschnittliche Größenord-
nung von 15 % an der Gesamtbevölkerung und liegt 
in einigen Fällen sogar deutlich darüber. So nehmen 
Frankfurt am Main (29,2 %), Stuttga rt  (24,0 %) und 
München (22,9 %) Spitzenwerte unter den deutschen 
Großstädten ein. Diese hohen Migrantenanteile müs-
sen aber weder Indikatoren für das Vorhandensein 
sozialer Brennpunkte noch für hohe Quoten frem-
denfeindlicher Straftaten sein. 

In den neuen Bundesländern sind die Migrantenan-
teile sehr gering. Mit Ausnahme von Brandenburg 
(2,4 %) liegen sie um ein bis anderthalb Prozent und 
erreichen selbst in den Ballungskernen Leipzig, Hal-
le, Dresden, Rostock und Magdeburg durchschnitt-
lich nur um 2,0 % bis 2,8 % (vgl. Tabelle 11 im An-
hang). 

1.7 Wanderungen im Zeitverlauf 

Der positive Wanderungssaldo (Differenz zwischen 
Zuzügen und Fortzügen) ist von 1990 bis 1992 konti-
nuierlich gestiegen. Er wuchs von 376 000 im Jahre 
1990 auf 593 000 im Jahre 1992. Der große Zuwachs 
in den Jahren 1991 und 1992 war vor allem auf die 
hohe Anzahl von Flüchtlingen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien zurückzuführen. 1993 hat sich der Wan-
derungssaldo gegenüber 1992 mehr als halbiert; er 
ist von 593 000 auf 277 000 gesunken. 1994 betrug er 
153 000, 1995 225 000 und 1996 nur noch 149 000. 
Diese starke Abnahme beruht hauptsächlich auf dem 
Rückgang der Zuwanderung von Flüchtlingen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien (vgl. Tabelle 12 im An-
hang). 

Die Zuwanderung aus den ehemaligen Anwerbe-
ländern kann 1996 als relativ gering bezeichnet wer-
den. Der Wanderungssaldo war bei Griechen (-1231) 
und Spaniern (-383) negativ. Positiv war er bei Italie-
nern (+ 8 980), Portugiesen (+ 6 648), Marokkanern 
(+1 632), Tunesiern (+ 343) und Staatsangehörigen 
der Bundesrepublik Jugoslawien (+8 597). Auch bei 
Türken (+ 29 690) hat sich der positive Wanderungs-
saldo, der von 1990 bis 1992 in der Bandbreite 
zwischen 40 000 und 50 000 lag, vermindert. Im Zeit-
raum 1993 bis 1996 lag er in einer Größenordnung 
zwischen 20 000 und 30 000. Von dem positiven 
Wanderungssaldo in Höhe von 149 000 im Jahr 1996 
entfiel also nur knapp ein Drittel (54 000) auf die ehe-
maligen Anwerbeländer. 

2. Einbürgerungen 

Die Einbürgerungen sind von 34 913 im Jahr 1985 
auf 313 606 im Jahr 1995 angestiegen. Die Zunahme 
ist allerdings insbesondere bei den Anspruchsein-
bürgerungen (von 21 019 auf 281 718) und weniger 
bei den Ermessenseinbürgerungen (von 13 894 auf 
31 888) zu verzeichnen. Während sich im Zeitraum 
1989 bis 1995 die Anspruchseinbürgerungen fast ver-
sechsfacht haben, haben sich die Ermessensein-
bürgerungen nur knapp verdoppelt. Zur Erläuterung 
sei darauf hingewiesen, daß Anspruchseinbürgerun-
gen zum größten Teil Einbürgerungen vor allem von 
Aussiedlern und Ausländern nach §§ 85, 86 Abs. 1 
AuslG (junge Ausländer und Ausländer mit langem 
Aufenthalt haben einen Rechtsanspruch auf erleich-
terte Einbürgerung) umfassen, Ermessenseinbürge-
rungen hingegen solche von ganz „normalen" Aus-
ländern nach § 8 RuStAG und § 86 Abs. 2 AuslG 
(Ehegatten und minderjährige Kinder von Aus-
ländern mit langem Aufenthalt können eingebürgert 
werden) sind. Im Jahr 1995 entfielen von allen 



Drucksache  13/9484 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

313 606 Einbürgerungen 89,8 % auf Anspruchs-
(218 718) und 10,2 % (31888) auf Ermessensein-
bürgerungen. 

Seit dem Inkrafttreten des neuen Ausländergesetzes 
im Januar 1991, das die erleichterte Einbürgerung 
junger Ausländer und von Ausländern nach langem 
Aufenthalt vorsieht, haben die Ermessenseinbürge-
rungen (seit dem 1. Juli 1993 Anspruchseinbürgerun-
gen für die genannten Gruppen) jedoch relativ stark 
zugenommen. Während die Zunahme 1990 gegen-
über 1989 bei nur 15 % lag, ist für 1991 eine 35%ige, 
für 1992 eine 36%ige und für 1993 eine 21%ige Zu-
nahme zu verzeichnen. Letztere ist im Vergleich mit 
den Zuwachsraten für 1991 und 19W deshalb gerin-
ger ausgefallen, weil ab dem zweiten Halbjahr 1993 
Einbürgerungen gemäß § 85 und § 86 Abs. 1 Auslän-
dergesetz als Anspruchseinbürgerungen erfaßt wer-
den. Faßt man Ermessenseinbürgerungen und Ein-
bürgerungen nach §§ 85, 86 Abs. 1 AuslG zusam-
men, so sind diese 1994 um 54 % und 1995 um 23 % 
- bezogen auf das jeweilige Vorjahr - gestiegen. 

Gemessen an der ausländischen Wohnbevölkerung 
insgesamt war der Anteil der Ermessenseinbürgerun-
gen und Anspruchseinbürgerungen nach den §§ 85, 
86 Abs. 1 AuslG mit 1,0 % auch 1995 noch sehr ge-
ring. Diese Quote hat sich in den letzten zehn Jahren 
(1985 betrug sie - damals gab es für Ausländer noch 
keine Anspruchseinbürgerungen nach dem AuslG -
0,30 %) gut verdreifacht. Der Anteil der Frauen, ge-
messen an der ausländischen Wohnbevölkerung, lag 
mit 1,18% höher als der der Männer (0,88%) (vgl. Ta-
bellen 13a und 13b im Anhang). 

Von den insgesamt 71 981 Ermessenseinbürgerungen 
und Anspruchseinbürgerungen nach den §§ 85 und 
86 Abs. 1 AuslG im Jahr 1995 entfielen u.a. 31 578 
oder 43,9 % auf Türken, 3 623 oder 5,0 % auf Jugosla-
wen der Bundesrepublik Jugoslawien, 3 430 oder 
4,8 % auf Vietnamesen, 3 397 oder 4,7 % auf Marok-
kaner, 2 745 oder 3,8 % auf Polen, 2 637 oder 3,7 % 
auf Kroaten, 2 010 oder 2,8 % auf Bosnier, 1 666 oder 
2,3 % auf Afghanen, 1 660 oder 2,3 % auf Tunesier 
und 1 305 oder 1,8 % auf Ungarn. 

Bezogen auf die Gesamtzahl der jeweiligen Nationa-
litäten ergeben sich die folgenden Einbürgerungs-
quoten für 1995: Relativ hohe Einbürgerungsquoten 
haben Tunesier (6,29 %), Marokkaner (4,15 %), Viet-
namesen (3,57 %), Afghanen (2,85 %) und Ungarn 
(2,30 %). Mittlere Einbürgerungsquoten verzeich-
nen Türken (1,57 %) und Kroaten (1,42 %). Niedrige 
Einbürgerungsquoten unter einem Prozent weisen 
große Migrantengruppen wie Polen (0.99 %), Iraner 
(0,82 %), Jugoslawen aus der Bundesrepublik Jugo-
slawien (0,45 %), Italiener (0,22 %) und Griechen 
(0,12 %) auf. Tunesier lassen sich demnach viermal 
häufiger als Türken und zweiundfünfzigmal häufiger 
als Griechen einbürgern. Die Einbürgerungsquote 
der Türken hat sich gegenüber 1993 von 0,63 % auf 
1,57 % erhöht, also innerhalb von zwei Jahren mehr 
als verdoppelt. Ein Grund für höhere Einbürgerungs-
quoten ist u.a., daß bestimmte Staaten ihre Staats-
angehörigen nicht aus der Staatsangehörigkeit ent-
lassen und deshalb die deutsche Staatsangehörigkeit 
unter Beibehaltung der ursprünglichen Staatsange

-

hörigkeit erworben werden kann. EU-Ausländer las-
sen sich im allgemeinen seltener einbürgern, weil sie 
Deutschen rechtlich weitgehend gleichgestellt sind 
und sich als Unionsbürger verstehen. 

Von allen Ermessenseinbürgerungen und Einbürge-
rungen nach den §§ 85, 86 Abs. 1 AuslG im Jahr 1995 
(71 981) wurden 24 712 (34,3 %) unter Hinnahme von 
Mehrstaatigkeit durchgeführt. Besonders häufig wur-
de Mehrstaatigkeit bei Afghanen (87,1 %), bei Ma-
rokkanern (80,1 %) und Tunesiern (79,9 %) hinge-
nommen. Die Hinnahme von Mehrstaatigkeit dürfte 
ein wichtiger Grund für die im Vergleich zu anderen 
Nationalitäten sehr hohen Einbürgerungsquoten 
sein. Mehrstaatigkeit wird im Falle der genannten 
Nationalitäten häufig hingenommen, weil die Entlas-
sung aus der Ursprungsnationalität nicht möglich 
oder mit großen Schwierigkeiten verbunden ist. 
Auch bei Türken wurde - laut Statistik in 34,0 % aller 
Fälle - Mehrstaatigkeit hingenommen. Diese statisti-
schen Angaben zählen jedoch zum Teil auch diejeni-
gen mit, die nur vorübergehend verfahrensbedingt 
Mehrstaater sind. Sie liegen daher in Wirklichkeit 
niedriger (vgl. Fußnote 1 zu Tabelle 14 im Anhang). 

Daß Hinnahme der Mehrstaatigkeit zu höheren Ein-
bürgerungsquoten führen kann, wird von nieman-
dem bestritten. Dies zeigt die im Vergleich zur Bun-
desrepublik Deutschland ähnliche Situation in den 
Niederlanden. Do rt  ist gerade für die Migranten der 
ersten Generation das Zugeständnis der Mehrstaa-
tigkeit (1991) von großer Bedeutung gewesen und 
hat eine starke Steigerung der Einbürgerung zur Fol-
ge gehabt. Hauptsächlich ist die Zahl der Einbürge-
rungen türkischer Migranten seitdem sehr gestiegen. 
(Die anderen großen Migrantengruppen in den Nie-
derlanden wurden bereits zuvor unter Hinnahme von 
Mehrstaatigkeit eingebürgert.) 1995 erhielten mehr 
als 18 % aller in den Niederlanden wohnenden Tür-
ken die niederländische Staatsangehörigkeit (dazu 
im Vergleich in der Bundesrepublik Deutschland: 
1,57 %). 6 ) 

Durch die erleichterte Einbürgerung gemäß §§ 85 
und 86 AuslG haben - wie oben bereits beschrieben - 
die  Einbürgerungen zugenommen. 1995 gab es 
12 141 Einbürgerungen nach § 85 AuslG (erleichterte 
Einbürgerung junger Ausländer), wobei der absolute 
und relative Anteil junger Ausländerinnen deutlich 
über dem Anteil junger Ausländer lag, und 41 242 
Einbürgerungen nach § 86 AuslG (erleichterte Ein-
bürgerung von Ausländern mit langem Aufenthalt) 
(vgl. Tabelle 15 a im Anhang). 

Die häufigsten Einbürgerungen gemäß § 85 AuslG 
wurden bei Türken (6 535), Jugoslawen aus der 
Bundesrepublik Jugoslawien (829), Kroaten (696), 
Marokkanern (513) und Vietnamesen (455) verzeich-
net (vgl. Tabelle 15b im Anhang). Bei Einbürgerun-
gen gemäß § 86 AuslG lautet die Reihenfolge: Tür-
ken (21 242), Marokkaner (2 343), Jugoslawen aus 
der Bundesrepublik Jugoslawien (2 040), Kroaten 
(1 642), Bosnier (1 304), Tunesier (1 240) und Viet-
namesen (1 052). 

Laut MARPLAN-Untersuchung 1996 7) sind 50 % der 
befragten Ausländer (Spanier, Italiener, ehem. Jugo

-

slawen, Griechen und Türken) sehr bzw. etwas inter- 
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essiert an der Einbürgerung. Jeder sechste (16,7 %) 
zeigt großes und jeder dritte (33,3 %) etwas Interesse 
an der Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit. 
In den jüngeren Altersklassen ist das Interesse stär-
ker ausgeprägt als bei den Älteren. So sind bei den 
bis zu 25jährigen 26,3 % sehr und 34,8 % etwas an 
der Einbürgerung interessiert. Differenzie rt  nach Na-
tionalitäten sind 57,8 % der ehemaligen Jugoslawen, 
52,6 % der Türken, 42,1 % der Spanier, 39,0 % der 
Griechen und 37,9 % der Italiener sehr bzw. etwas an 
der Einbürgerung interessiert. 

Nach der konkreteren Absicht zur Einbürgerung 
gefragt, erklärte in der Repräsentativuntersu-
chung '95 8) jeder fünfte Befragte die Absicht, die 
deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Von den 
befragten Türken plant sogar jeder vie rte die Annah-
me der deutschen Staatsangehörigkeit, während we-
niger als die Hälfte (46,7 %) dies eindeutig ablehnt. 
27,1 % der Türken sind in dieser Frage unentschlos-
sen. 

Im Vergleich zur Repräsentativuntersuchung von 
1985 ist bei allen befragten Nationalitäten (Türken, 
ehem. Jugoslawen, Italiener und Griechen) eine auf-
fallend starke Zunahme des Einbürgerungswillens 
festzustellen: Beispielsweise stieg der Anteil der ein-
bürgerungswilligen Türken innerhalb dieser zehn 
Jahre von 7,5 % auf 26,2 %, wohingegen der Anteil 
mit ablehnender Haltung von mehr als drei Viertel 
auf unter die Hälfte sank. 

Dabei haben Angehörige jüngerer Altersgruppen 
weit häufiger die Absicht, die deutsche Staatsange-
hörigkeit anzunehmen als die Generation ihrer Eltern 
oder Großeltern. So erklärten in der Altersgruppe der 
15- bis 24jährigen 32,5 % der Türken und 24,1 % der 
Jugoslawen ihre Absicht zur Einbürgerung. Bei den 
über 45jährigen betragen die entsprechenden Werte 
nur 12,1 bzw. 11,4 %. 

Bei den Motiven für die Einbürgerung spielt für alle 
Nationalitäten der Wunsch nach rechtlicher Gleich-
stellung mit den Deutschen eine herausragende Rol-
le. Drei von vier Türken, 65 % der Griechen und ehe-
maligen Jugoslawen sowie 52 % der Italiener nennen 
diesen Wunsch als Grund für die Absicht zur Einbür-
gerung. Für die ehemaligen Jugoslawen ist die Aus-
sicht, jederzeit Aufenthaltsrecht in Deutschland zu 
haben, ein ebenso wichtiges Motiv, was sicherlich im 
Zusammenhang mit den jüngsten Fluchtbewegun-
gen aus dem ehemaligen Jugoslawien gesehen wer-
den muß. Die Italiener nennen ihre Verwurzelung in 
Deutschland genau so häufig als Grund wie den 
Wunsch nach rechtlicher Gleichstellung; auch für 
45,3 % der Türken ist ihre Verwurzelung in Deutsch-
land ein wichtiger Einbürgerungsgrund. 

Das Motiv der Verwurzelung wird - wenn man alle 
Nationalitäten zusammen betrachtet - interessanter-
weise in der Altersgruppe der über 45jährigen genau 
so oft genannt wie in der jungen Generation der un-
ter 25jährigen. Bemerkenswert ist außerdem, daß 
Bindungsverlust an das Heimatland sehr viel seltener 
als Grund für eine Einbürgerung genannt wird als 
Verwurzelung in Deutschland. Wachsende Bindun-
gen an Deutschland scheinen also nicht zwangsläu

-

fig schwächer werdende Bindungen an das Heimat-
land nach sich zu ziehen. 

Von den Befragten, die nicht die Absicht zur Einbür-
gerung haben, nennen 70,9 % die Bewahrung der ei-
genen nationalen Identität als Grund gegen die An-
nahme der deutschen Staatsangehörigkeit - ohne si-
gnifikante Unterschiede zwischen den verschiede-
nen Nationalitäten und Altersgruppen. 28,4 % der 
Befragten geben an, in ihr Heimatland zurückgehen 
zu wollen (unter den ehem. Jugoslawen 38,6 %), 
18 % wollen ihre bisherige Staatsangehörigkeit nicht 
aufgeben. 

3. Fremdenfeindlich motivierte Straftaten 

Die Straftaten mit fremdenfeindlicher Motivation 
stiegen von 2 426 im Jahr 1991 auf 6 336 im Jahr 1992 
und 6 721 im Jahr 1993. Im Jahr 1994 sind die Strafta-
ten (insgesamt 3 491) im Vergleich zum Jahr 1993 um 
48 %, im Jahr 1995 (2 468) um 29 % gegenüber dem 
Jahr 1994 und im Jahr 1996 (2 232) um 10 % ge-
genüber dem Jahr 1995 zurückgegangen. 1996 kam 
es zu 11 versuchten Tötungsdelikten, es wurden 
307 Körperverletzungen begangen, 27 Sprengstoff-
delikte und Brandanschläge/Brandstiftungen verübt 
sowie 1 887 weitere fremdenfeindliche Straftaten be-
gangen (vgl. Tabelle 16 im Anhang). Zu Fremden-
feindlichkeit siehe auch Kapitel III. 7. 

4. Ausländerkriminalität 
und Ausländerextremismus 

Von Ausländern begangene Straftaten sind immer 
wieder Gegenstand der politischen und öffentlichen 
Diskussion. (Vgl. dazu ausführlich Presse- und In-
formationsamt der Bundesregierung: Die Kriminalität 
in der Bundesrepublik Deutschland. Polizeiliche 
Kriminalstatistik für das Jahr 1996, Bulletin Nr. 48, 
Bonn 12. Juni 1997; Bundesministerium des Innern 
(Hg.):Verfassungsschutzbericht 1996, Bonn 1997) 
Nach Überzeugung der Beauftragten ist deshalb eine 
vielfach differenzie rte Auseinandersetzung mit die-
ser Problematik notwendig. Insbesondere muß unter-
schieden werden zwischen der ausländischen Wohn-
bevölkerung und bestimmten anderen Ausländer-
gruppen, die sich nur vorübergehend in Deutschland 
aufhalten. 

Ausländerextremistische Gewalttaten beeinträchtig-
ten die innere Sicherheit auch 1996. Der Trend der 
Vorjahre (ein Ansteigen der diesbezüglichen Stafta-
ten) setzte sich jedoch nicht fo rt; die Gesamtzahl der 
Gewalttaten (Mord, Brandstiftung, Körperverletzung, 
Landfriedensbruch etc.) ging leicht auf 269 zurück 
(1995: 283); insgesamt sank die Zahl strafbarer Aktio-
nen auf 544 (1995: 590). (Vgl. dazu ausführlich: Ver-
fassungsschutzbericht 1996, 5. 173ff. sowie Presse-
und Informationsamt der Bundesregierung: Erklä-
rung des Bundesministers des Innern anläßlich der 
Vorlage des Verfassungsschutzberichtes, Bulletin 
Nr. 28, Bonn 15. Ap ril 1997, S. 308 ff.) 
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II. Bildung und Beruf 

1. Bildung und Ausbildung 

Bildung und Ausbildung sind zentrale Förderele-
mente für die berufliche und soziale Integration von 
Migrantinnen und Migranten. Ihnen kommt ein be-
deutender Stellenwert zu, da der Erfolg des Integra-
tionsprozesses zu einem wesentlichen Teil von der 
beruflichen Eingliederung abhängt. 

Die Eingliederung in Deutschland lebender Kinder 
und Jugendlicher mit ausländischem Paß in die Schu-
le und in die berufliche Ausbildung hat sich seit Mitte 
der 80er Jahre bis in die 90er Jahre hinein zwar lang-
sam, aber kontinuierlich verbessert. Während Anfang 
der 80er Jahre 30 % der Schulabgänger die Haupt-
schule ohne Abschluß verließen, sind dies 1995 15,4 %. 
Trotz dieser Entwicklung bestehen zwischen deut-
schen und nichtdeutschen Jugendlichen beim Schul-
besuch, bei den Schulabschlüssen und in der berufli-
chen Ausbildung weiterhin deutliche Unterschiede. 

Ein direkter Vergleich der Bildungsdaten von deut-
schen und nichtdeutschen Jugendlichen ist metho-
disch aufgrund unterschiedlicher Bildungsvorausset-
zungen und einer unterschiedlichen Zusammenset-
zung der jeweiligen Gruppen ungeeignet. Um Aus-
sagen über Entwicklungen machen zu können, ist es 
sinnvoll, einen längeren Betrachtungszeitraum zu-
grunde zu legen. 

Die Ursachen für die unbefriedigende Bildungssitua-
tion sind vielfältig. Neben Faktoren wie zum Beispiel 
Schichtzugehörigkeit, Sprachkenntnisse, Einreiseal-
ter spielen auch strukturelle Benachteiligungen eine 
wichtige Rolle. Ein niedriges Bildungsniveau er-
schwert die Akzeptanz von Migrantinnen und Mi-
granten bei der einheimischen Bevölkerung einer-
seits und wirkt sich andererseits negativ auf das so-
ziale Ansehen und Selbstwertgefühl der Migranten-
kinder aus und weist auch ihnen Positionen am unte-
ren Ende des sozialen Gefüges zu. 1 ) Niedriges Ein-
reisealter oder lange Aufenthaltsdauer allein führen 
nicht dazu, daß die Chancenungleichheiten ver-
schwinden. Die Chancengleichheit fördernde Maß-
nahmen im Hinblick auf den Zugang zum gesamten 
Schul- und Ausbildungssystem sind weiterhin für 
Migrantenkinder geboten, um ihre Integration in die 
Gesellschaft in Deutschland zu erleichtern. Es muß 
ein vordringliches Ziel der Politik bleiben, die Bil-
dungs- und Ausbildungssituation für Migrantenkin-
der durch gezielte Maßnahmen zu verbessern. 

1.1 Beteiligung an Bildung und Ausbildung 

1.1.1 Schülerinnen und Schüler mit ausländischem 
Paß an allgemeinbildenden und an beruflichen 
Schulen 

Schülerinnen und Schüler mit ausländischem Paß an 
allgemeinbildenden Schulen sind überwiegend in 

Deutschland geboren und aufgewachsen. Die Unter-
schiede im Schulbesuch zwischen deutschen Ju-
gendlichen und Jugendlichen mit ausländischem 
Paß zeigen sich in der ungleichen Verteilung auf die 
verschiedenen Schularten und bei der Entwicklung 
der Schulabschlüsse. Schülerinnen und Schüler mit 
ausländischem Paß sind nach wie vor an Hauptschu-
len und Sonderschulen überrepräsentiert, an Real-
schulen und Gymnasien entsprechend unterreprä-
sentiert, wenngleich seit Mitte der 80er Jahre bis in 
die 90er Jahre hinein ein leichter Trend zur gymna-
sialen Ausbildung und zu höheren Schulabschlüssen 
festzustellen ist. 

1995 besuchten 1 145 766 Schülerinnen und Schüler 
mit ausländischem Paß allgemeinbildende und be-
rufliche Schulen einschließlich Kollegschulen in der 
Bundesrepublik Deutschland. Ihr Anteil an der Ge-
samtzahl der Schüler betrug 9,3 %. Davon besuchten 
1995 913 238 (79,7 %) allgemeinbildende Schulen 
und 218 347 (20,3 %) berufliche Schulen. Der weit 
überwiegende Anteil kam aus Griechenland, Italien, 
den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, 
Portugal, Spanien und der Türkei. 1995 kamen 74 % 
Schülerinnen und Schüler mit ausländischem Paß 
aus diesen Ländern, davon 42 % mit türkischer 
Staatsangehörigkeit (vgl. Tabellen 17 und 18 im An-
hang). 

Bei der Verteilung nach Schularten blieb bei den all-
gemeinbildenden Schulen 1995 die Struktur der frü-
heren Jahre grundsätzlich unverände rt . 1995 zeigte 
die Verteilung folgendes Bild (s. Seite 17, vgl. auch 
Tabelle 19 im Anhang). 

Die Tabe lle belegt den eingangs geschilderten Unter-
schied beim Besuch allgemeinbildender Schulen 
durch deutsche und ausländische Schülerinnen und 
Schüler. Besonders deutlich ist der Unterschied zwi-
schen deutschen und ausländischen Schülerinnen 
und Schülern bei Hauptschule und Gymnasium: 
Während 1995 von hundert deutschen Schülerinnen 
und Schülern fast jede bzw. jeder vie rte das Gym-
nasium besuchte, waren es bei Schülerinnen und 
Schülern ausländischer Nationalität lediglich jeder 
neunte. Umgekehrt waren Jugendliche ausländi-
scher Herkunft erheblich häufiger als ihre deutschen 
Mitschülerinnen und Mitschüler auf die Hauptschule 
verwiesen: Während nur jeder zehnte deutsche 
Schüler eine Hauptschule besuchte, war es bei den 
ausländischen Jugendlichen beinahe jede bzw. jeder 
vierte. 

Anfang der 90er Jahre hatte sich die Schulbesuchs

-

quote von Schülern ausländischer Herkunft dahin 
gehend positiv entwickelt, daß sie häufiger mittlere 
und weiterführende Schulen wie Realschule und 
Gymnasium, seltener jedoch eine Hauptschule be-
suchten als noch zu Anfang der 80er Jahre. Im Ge-
gensatz dazu ist seit 1992 eine deutliche Trendwende 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/9484 

Deutsche und ausländische Schüler an ausgewählten allgemeinbildenden Schulen 1995 und 1992 

(in Prozent) 

Schulart 
Ausländische Schüler Deutsche Schüler 

1995 1992 1995 1992 

Hauptschulen 	  23,2 26,0 10,1 9,3 

Gymnasien 	  9,3 9,9 22,9 21,0 

Realschulen 	  8,4 8,8 12,1 10,5 

Sonderschulen für Lernbehinderte 	 4,2 3,9 2,0 1,8 

Sonderschulen für sonstige Behinderte 	 2,0 1,9 1,7 1,5 

Gesamtschulen 	  6,5 5,9 5,6 4,2 

Quelle : Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

zu beobachten: Der kontinuierliche leichte Trend zur 
Verbesserung der Bildungsbeteiligung setzt sich seit 
1992 nicht mehr fort . 

Dies belegen auch die Daten der vorliegenden Ta-
belle: Von allen besuchten Schultypen der Sekundar-
stufe stieg, außer der Gesamtschule von 1992 bis 
1995, lediglich der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler ausländischer Nationalität, die eine Sonder-
schule besuchten. Der Anteil derjenigen, die eine 
Realschule oder ein Gymnasium besuchten, sank 
demgegenüber im betrachteten Zeitraum. Dieser 
Rückgang ist bildungspolitisch umso schwerwiegen-
der, als deutsche Schülerinnen und Schüler im Ver-
gleichszeitraum ihre bis dato hohe Schulbesuchsquo-
te an Realschulen und insbesondere Gymnasien 
nicht nur halten, sondern sogar leicht ausbauen 
konnten. Dies bedeutet, daß sich der Besuch weiter-
führender allgemeinbildender Schulen von Schüle-
rinnen und Schülern ausländischer Herkunft auch im 
Vergleich zur positiven Entwicklung des Besuchs 
weiterführender Schulen bei deutschen Jugendli-
chen verschlechtert hat: Im Vergleich zu Anfang der 
90er Jahre, als trotz der Verbesserungen der schuli

-

schen Beteiligung Jugendlicher ausländischer Her-
kunft sich der Abstand zu deutschen Jugendlichen 
kaum reduziert hatte, wächst jetzt der Unterschied in 
der Bildungsbeteiligung an weiterführenden Schul-
formen wieder. 

Von den nichtdeutschen Schülern an beruflichen 
Schulen besuchten 1995 63,5 % eine Berufsschule 
und 16,9 % eine Berufsfachschule. Die Daten der vor-
liegenden Tabelle zeigen Unterschiede beim Besuch 
der beruflichen Schulen durch deutsche und auslän-
dische Schülerinnen und Schüler. Festzustellen ist, 
daß 1995 in weiterführenden Zweigen des berufli-
chen Schulwesens, nämlich in Fachoberschulen, 
Fachgymnasien (7,4 %) und Fachschulen nur relativ 
wenige Schülerinnen und Schüler mit ausländischem 
Paß - und fast doppelt so viele deutsche Schülerin-
nen und Schüler - vertreten waren. Hingegen berei-
teten sich mit rund 11,6% noch relativ viele Jugend-
liche ausländischer Herkunft - und damit viel stärker 
als deutsche Jugendliche - bei den Einrichtungen 
des Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungs-
jahres auf eine berufliche Ausbildung vor (vgl. Ta-
belle 20 im Anhang). 

Deutsche und ausländische Schüler an ausgewählten beruflichen Schulen 1995 und 1992 

(in Prozent) 

Schulart 
Ausländische Schüler Deutsche Schüler 

1995 1992 1995 1992 

Berufsschule 	  63,5 68,2 73,6 45,3 

Berufsfachschule 	  16,9 14,2 12,8 11,6 

Berufsvorbereitungsjahr 	  6,4 6,1 1,9 1,8 

Berufsgrundbildungsjahr 	  5,2 4,7 1,3 2,6 

Fachoberschulen, Fachgymnasien, 
Fachschulen 	  7,4 6,2 14,1 14,0 

Quelle : Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
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Betrachtet man die Entwicklung von 1992 bis 1995 
so fällt für ausländische Schülerinnen und Schüler 
an beruflichen Schulen der rückläufige Anteil der-
jenigen, die eine Berufsschule besuchten, auf. 
Der Anteil derjenigen, die eine Berufsfachschule 
besuchten, berufsvorbereitende Maßnahmen in 
Anspruch nahmen oder eine Fachschule besuch-
ten, war leicht gestiegen. Der Vergleich mit deut-
schen Schülern zeigt, daß sich bei dieser Gruppe 
bis auf den starken Anstieg des Anteils derjenigen, 
die eine Berufsschule besuchten, weniger Verände

-

rungen abzeichneten als bei den ausländischen 
Schülern. 

Die Unterschiede im Schulbesuch von deutschen 
und nichtdeutschen Schülerinnen und Schülern zei 
sich auch in der Entwicklung der Schulabschlüsse. 
1995 sind 81 649 Schülerinnen und Schüler mit aus-
ländischem Paß aus den allgemeinbildenden Schulen 
entlassen worden. Nach Artdes Schulabschlusses am 
Ende der Vollzeitschulpflicht ergibt sich folgendes 
Bild: 

Deutsche und ausländische Absolventen ausgewählter allgemeinbildender Schulen 1995 und 1992 

(in Prozent) 

Abschluß 
Ausländische Absolventen Deutsche Absolventen 

1995 1992 1995 1992 

ohne Hauptschulabschluß 	  15,4 17,2 7,7 7,3 

Hauptschulabschluß 	  42,9 43,6 25,1 25,2 

Realschulabschluß oder Entsprechendes 	 27,3 26,0 41,0 41,8 

Hochschulreife 	  8,9 7,7 25,6 25,7 

Quelle : Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

Im Vergleich zu Anfang der 80er Jahre haben sich 
bis Anfang der 90er Jahre die Schulabschlüsse von 
Schülerinnen und Schülern ausländischer Herkunft 
zunehmend verbessert. Anfang der 90er Jahre gin-
gen Jugendliche ausländischer Herkunft seltener als 
noch Anfang der 80er Jahre von einer allgemeinbil-
denden Schule ohne Hauptschulabschluß ab: Wäh-
rend noch 1983 jede bzw. jeder Dritte (34,5 %) keinen 
Hauptschulabschluß erreichte, waren es 1992 17,2 % 
und 1995 nur noch 15,4 %. Dennoch sind Jugendliche 
ausländischer Herkunft damit immer noch weit vom 
Bildungserfolg deutscher Jugendlicher entfernt: 
Deutsche Schülerinnen und Schüler verließen mit 
7,7 % (1995) nur halb so oft die Schule ohne Haupt-
schulabschluß. 

Obgleich sich der Bildungserfolg von Schülerinnen 
und Schülern ausländischer Herkunft insbesondere 
bis Anfang der neunziger Jahre verbessern konnte, 
bestanden auch Mitte der 90er Jahre noch große Un-
terschiede hinsichtlich der Schulabschlüsse deut-
scher und ausländischer Schulabgänger. Zwar er-
höhten sich die Anteile ausländischer Schülerinnen 
und Schüler an mittleren Abschlüssen und am Abitur 
seit Anfang der 80er Jahre zunehmend, dennoch ver-
ließ auch weiterhin der Großteil der Jugendlichen 
ausländischer Herkunft die Schule mit einem Haupt-
schulabschluß. Mit ca. 43 % erreichten Schulabgän-
ger mit ausländischem Paß 1995 erheblich häufiger 
als deutsche Jugendliche (25,1 %) einen Hauptschul-
abschluß. Während 1995 41 % der deutschen Schüler 
sich durch einen Realschulabschluß bessere Sta rt

-chancen in den Beruf sicherten, erreichten nur 
27,3 % der Schülerinnen und Schüler mit ausländi

-

schem Paß einen Realschulabschluß und dem ent-
sprechende Abschlüsse. Besonders stark klafften die 
Anteile der Abiturienten auseinander: Nur 8,9 % der 
Schulabsolventen mit ausländischem Paß erlangten 
die Hochschulreife. Der Anteil ihrer deutschen Al-
tersgruppe lag bei 25,6 %. Weitere 4,6 % (Deutsche: 
2,4 %) wurden aus Sonderschulen für Lernbehinderte 
entlassen (vgl. Tabelle 21 im Anhang). 

Auch zwischen den Nationalitäten gibt es weiterhin 
deutliche Unterschiede. Vereinfacht zeigen sich fol-
gende Tendenzen, soweit die statistischen Daten 
eine Nationalitätendifferenzierung zulassen: 

- Jugendliche spanischer Herkunft: erfolgreichste 
nationale Gruppe, höchster Anteil an Realschulen 
und Gymnasien und an Auszubildenden; 

- Jugendliche griechischer Herkunft: äußerst selten 
in einer Ausbildung, dafür aber sehr häufig in 
schulischen Bildungsgängen der Sekundarstufe II 
und in den griechischen Lyzeen, auch an deut-
schen Gymnasien stärker als die meisten anderen 
ausländischen Nationalitäten vertreten; 

- Jugendliche portugiesischer Herkunft: nach Spa-
niern und Griechen die Gruppe, die am häufigsten 
ein Gymnasium besucht; in der Berufsfachschule 
besonders häufig vertreten; 

- Jugendliche aus dem ehemaligen Jugoslawien: re-
lativ hohe Anteile in Gymnasium und Realschule 
(allerdings niedrigere als Schüler spanischer, por-
tugiesischer und griechischer Herkunft); Anteil 
der Hauptschüler in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen, wahrscheinlich bedingt 
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durch die gestiegene Zahl von Seiteneinsteigern 
aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugo-
slawien; an Sonderschulen wenig vertreten, relativ 
häufiger Besuch des Berufsvorbereitungsjahrs, 
wenn auch seltener als Jugendliche türkischer 
Herkunft, mittlerer Platz bei den Anteilen der Aus-
zubildenden; 

- Jugendliche italienischer Herkunft: besonders sel-
tener Besuch von Gymnasien, geringere Partizipa-
tion an Formen des Berufsvorbereitungs- und Be-
rufsgrundschuljahres als etwa Jugendliche mit tür-
kischer Staatsangehörigkeit; 

- Jugendliche mit türkischem Paß: relativ schlechte 
schulische Voraussetzungen, kein Schul- oder nur 
ein Hauptschulabschluß, unterrepräsentiert in den 
Schulformen Gymnasium und Realschule, überre

-

präsentiert im Berufsvorbereitungs- und Berufs-
grundschuljahr wie auch niedrige Ausbildungs-
quoten. 

Im Vergleich zu den anderen Nationalitäten sind Ju-
gendliche mit italienischem und türkischem Paß häu-
fig in Sonderschulen anzutreffen. 2) 

Insgesamt läßt sich die Bildungssituation bzw. der 
Bildungserfolg ausländischer Jugendlicher dahin 
gehend bewerten, daß sich „kaum noch Fortschritte 
bei der Integration junger Ausländer in das Bildungs-
system" 3) abzeichnen - so das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung in seiner abschließenden Ein-
schätzung der Bildungspartizipation und Partizipa-
tionschancen Jugendlicher ausländischer Herkunft. 
Zieht man zur abschließenden Bewe rtung des Bil-
dungserfolges von Jugendlichen ausländischer Her-
kunft noch die aktuelle Bildungslage wie sie sich in 
der oben dargestellten Beteiligung der Schülerinnen 
und Schüler deutscher und ausländischer Herkunft 
in den verschiedenen Schultypen wiederspiegelt, 
hinzu, so ist für den Zeitraum seit 1992 nicht nur von 
einem verlangsamten bzw. keinem Fortschritt, son-
dern von einem Rückschritt in der Bildungspartizipa-
tion von Schülern ausländischer Herkunft auszuge-
hen. Die bis Anfang der 90er Jahre zu beobachtende 
positive Entwicklung zu höherer Bildungsbeteiligung 
schwächte sich in der Folgezeit ab und kam nahezu 
zum Stillstand. 

1.1.2 Die berufliche Bildung Jugendlicher 
mit ausländischem Paß 

Auch heute noch ist die Ausbildungssituation Ju-
gendlicher mit ausländischem Paß nicht zufrieden-
stellend. Mehr als die Hälfte der jungen Frauen (siehe 
dazu auch Kapitel Frauen und Mädchen, Kapitel V, 2 
in diesem Bericht) und fast die Hälfte der jungen 
Männer, die heute 20 bis 30 Jahre alt sind, haben kei-
nen beruflichen Ausbildungsabschluß. Ein Teil dieser 
Gruppe ist arbeitslos, ein anderer Teil hat sich aus 
dem offiziellen Arbeitsmarkt zurückgezogen, ist in 
den grauen Markt von Gelegenheitsarbeiten und un-
gesicherten Beschäftigungsverhältnissen ausgewi-
chen oder arbeitet als Ungelernte. Zwar ist auch eine 
abgeschlossene Berufsausbildung keine Garantie für 
einen Arbeitsplatz, aber gerade für Jugendliche mit 
ausländischem Paß fast unabdingbare Vorausset-
zung. Ohne Zweifel werden noch besondere An

-

strengungen nötig sein, um eine Ausbildungsbeteili-
gung zu erreichen, die derjenigen deutscher Jugend-
licher entspricht. 

Die Zahl der ausländischen Auszubildenden nahm 
1995 in den alten Bundesländern gegenüber dem 
Vorjahr um 4 600 ab. In den neuen Bundeslän-
dern gibt es nur wenige ausländische Auszubil-
dende (225). Der Anteil ausländischer Auszubilden-
der (9,7 %) liegt immer noch weit unter dem der 
gleichaltrigen Wohnbevölkerung, der rund 15 % be-
trägt. 4) Die meisten Auszubildenden ausländischer 
Herkunft besitzen die türkische Staatsangehörigkeit 
(51 376). Mit Abstand folgen Jugendliche mit ehe-
maliger jugoslawischer (22 504), mit italienischer 
(10 674) und griechischer Nationalität (5 674). Spani-
sche (2 404) und portugiesische Staatsangehörige 
(1 858) sind nur in geringem Umfang unter den Aus-
zubildenden der dualen Berufsausbildung vertreten 
(vgl. Tabelle 22 im Anhang). 

Die Berücksichtigung der Ausbildungsquoten allein 
reicht jedoch nicht aus, um die Situation der Jugend-
lichen verschiedener Nationalität angemessen zu be-
schreiben. Vergleicht man z. B. die Daten von Ju-
gendlichen mit türkischem mit denen mit griechi-
schem Paß, so wird deutlich, daß der geringen Aus-
bildungsquote der Jugendlichen mit türkischem Paß 
keine stärkere Beteiligung im schulischen Bereich 
der Sekundarstufe II entspricht, während die Ju-
gendlichen mit griechischem Paß in den deutschen 
Gymnasien in besonderer Stärke vertreten sind 
(siehe oben). Wenn man zu den Auszubildenden die 
Vollzeitberufsschüler (ohne die Teilnehmer am Be-
rufsvorbereitungsjahr oder ähnlichen Maßnahmen) 
sowie die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen 
Oberstufe hinzuzählt, so übersteigt die Quote derer 
unter den 14- bis unter 18jährigen, die einen Ausbil-
dungsvertrag haben oder die in Vollzeitschulen ler-
nen, nicht 60 %. Dies aber bedeutet, daß 40 % aller 
Jugendlichen mit ausländischem Paß dieser Alters-
gruppe ohne jede Ausbildung im Anschluß an die 
Schulpflichtzeit bleibt. 5) 

Zu der deutlich geringeren Ausbildungsbeteiligung 
kommt hinzu, daß das Berufsspektrum der Jugendli-
chen mit ausländischem Paß viel enger als das der 
deutschen Gleichaltrigen ist. Nach wie vor lernen 
viele Jugendliche mit ausländischem Paß einen Be-
ruf, dessen Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt als 
gering zu veranschlagen war und ist. Auszubildende 
mit ausländischem Paß sind überdurchschnittlich in 
weniger zukunftsträchtigen Branchen oder gering 
bezahlten Tätigkeiten zu finden. Sie verteilen sich 
anders als die Deutschen auf die Ausbildungsberei-
che und -berufe. 

Im Handwerk hat mehr als jeder zehnte Auszubil-
dende (11,8 %) eine ausländische Staatsangehörig-
keit. Der Anteil von Auszubildenden mit ausländi-
schem Paß für 1995 lag für Freie Berufe bei 9,6 %, in 
Industrie und Handel bei 8,7 % und im öffentlichen 
Dienst bei nur 3,9 %. Die Mädchen, deren Anteil un-
ter den ausländischen Auszubildenden 1994 rund 
35,8 % betrug, wurden am ehesten als Friseurin 
(1995: 20,6 %), als Arzthelferin (11,3 %) oder als 
Zahnarzthelferin (10,3 %) ausgebildet. Die Jungen 
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fanden als Kraftfahrzeugmechaniker (11,9 %), als 
Elektro- (9,9 %) oder Gas- und Wasserinstallateur 
(11,7 %) bzw. als Maler und Lackierer (9,7 %) einen 
Ausbildungsplatz (vgl. Tabellen 22 und 23 im An-
hang). 

Obwohl der öffentliche Dienst auch Jugendlichen 
mit ausländischem Paß offensteht, haben sie es im-
mer noch besonders schwer, eine Lehrstelle im öf-
fentlichen Dienst zu finden. 6) Erfreulich ist, daß sich 
viele Bundesländer bemühen, Jugendliche mit aus-
ländischem Paß für die Polizei zu gewinnen. Obwohl 
die Nachfrage nach Ausbildung für den Polizeidienst 
vielerorts vorhanden ist, ist dennoch bislang die Zahl 
der Polizisten ohne deutschen Paß verschwindend 
gering. Viele Bewerber scheitern an den sprachli-
chen Einstellungstests (vor allem am Diktat). 

Von ihnen wird zusätzlich das Beherrschen der Mut-
tersprache in Wort  und Schrift verlangt. Dieses Krite-
rium zu erfüllen, widersp richt den Bildungsvoraus-
setzungen der nichtdeutschen Jugendlichen, da sie 
keinen muttersprachlichen Regelunterricht erhalten 
und damit kaum in der Lage sind, die Muttersprache 
in Wort  und Schrift zu beherrschen. Unter diesem 
Gesichtspunkt ist daher ein Überdenken der sprach-
lichen Einstellungstests im Hinblick auf die schrift-
liche Beherrschung der Muttersprache angebracht. 

Zwar verbesserte sich das schulische Qualifikations-
niveau Jugendlicher mit ausländischem Paß und ihre 
Teilhabe an beruflicher Bildung in den letzten Jahren 
stetig. Im Unterschied zu deutschen Gleichaltrigen 
haben sie jedoch noch immer mit weitaus größeren 
Zugangsschwierigkeiten in das berufliche (Aus)Bil-
dungsgefüge und Beschäftigungssystem zu kämpfen 
und partizipieren do rt  nur sehr ungleich. 7) Die struk-
turelle Benachteiligung beim Eintritt in das Erwerbs-
leben ist durch drei Stufen gekennzeichnet: Erstens 
verteilen sich Schülerinnen und Schüler mit auslän-
dischem Paß anders über die Schulformen als deut-
sche Schüler durch ihren hohen Anteil an Haupt-
schulen und ohne Schulabschluß. Durch diese un-
günstigen Voraussetzungen werden von vornherein 
die Chancen, ein Ausbildungsverhältnis eingehen zu 
können, gemindert. Zweitens gibt es immer noch 
Ausbildungsbetriebe, die deutsche Jugendliche be-
vorzugen. 8) Drittens brechen, trotz hoher Motivation, 
mehr Jugendliche mit ausländischem Paß einmal ein-
gegangene Ausbildungsverhältnisse ab als deutsche. 
Dies liegt vor allem an sprachlichen Faktoren und 
kann manchmal auch an der Atmosphäre im Ausbil-
dungsbetrieb liegen. Die Abbruchquote liegt bei den 
Mädchen viel höher als bei männlichen Jugend-
lichen. Ergebnisse von Modellversuchen zeigen 
andererseits, daß intensive zielgruppengerechte 
sprachliche und fachliche Fördermaßnahmen zu ei-
ner Reduzierung der Abbrecherquote und zu beacht-
lichen Prüfungserfolgen bei Umschulungsteilneh-
mern führen können. Dies gilt auch für späteingerei-
ste Jugendliche, die in der Bundesrepublik Deutsch-
land keine Schule besucht haben. 9) 

Zur Verbesserung der Chancen von jungen Migran-
ten in der beruflichen Bildung ist eine große Zahl von 
Modellprojekten umgesetzt worden. Beispielhaft ist 
auf die Erfahrung der Beratungsstelle zur Qualifizie

-

rung ausländischer Nachwuchskräfte (BQN), z. B. in 
Köln und Hamburg, zu verweisen. Empfehlenswert 
ist die Umsetzung der Ergebnisse dieses Modellver-
suchs in allen Bundesländern. Binationale Ausbil-
dungsprojekte führen das Institut der deutschen 
Wirtschaft und das Bildungswerk der Hessischen 
Wirtschaft mit finanzieller Unterstützung des Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozialordnung, dem 
Europäischen Sozialfonds (ESF) und die jeweiligen 
Partnerstaaten für Jugendliche griechischer, italieni-
scher, portugiesischer, spanischer und türkischer 
Herkunft durch. In diesen Maßnahmen können die 
Jugendlichen ihre besonderen Stärken - Zwei- bzw. 
Mehrsprachigkeit und bikulturelle Kompetenzen - in 
hohem Maße einbringen und entwickeln. Durch die 
in der Ausbildung erworbenen Qualifikationsprofile 
entsprechen die Jugendlichen den Anforderungen 
nicht nur des deutschen Arbeitsmarktes, sondern 
auch denen des Herkunftslandes wie auch denen des 
Arbeitsmarktes im sich einenden Europa. 10) Es ist zu 
überlegen, ob Bausteine dieses Modellprojekts - die 
abgelegte Prüfung wird in beiden Ländern aner-
kannt - in die Regelausbildung aufgenommen wer-
den können. Es hat sich in den letzten Jahren auch 
gezeigt, daß die von der Bundesanstalt für Arbeit fi-
nanzierten „ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH)" 
gerade für Jugendliche mit ausländischem Paß einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherung des Ausbildungser-
folgs sind. Solche Initiativen und Angebote sollten 
weiter ausgebaut werden. Das Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung ergänzt diese Maßnah-
men schon seit Jahren durch die Förderung einer be-
rufsvorbereitenden Maßnahme für spät eingereiste 
ausländische Jugendliche. 

1.2 Rechtliche Probleme bei der staatlichen 
Förderung der Bildung 

Zum Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz (BAföG) von Flüchtlingen, 
die nach der Genfer Konvention anerkannt sind, sie-
he Kapitel Recht 3.2. 

1.3 Empfehlungen der Beauftragten 

Ausgangspunkt für die Erarbeitung didaktischer 
Konzepte sollte das Erkennen und die Förderung der 
interkulturellen Kompetenzen (insbesondere die 
Zwei- oder Mehrsprachigkeit) von Jugendlichen aus-
ländischer Herkunft sein. Diese Kompetenzen stellen 
zusätzliche Qualifikationen dar. Nach wie vor ist es 
notwendig, daß die Erkenntnisse der interkulturellen 
Erziehung - inhaltlich und methodisch - in Lern- und 
Lehrmaterialien, Curricula und Lehrerausbildung so-
wie in der Weiterbildung Eingang finden. 

Da sich sprachliche Schwierigkeiten negativ auf eine 
integrative Schul- und Berufsausbildung auswirken, 
bedarf es zu ihrer Überwindung verstärkter sprachli-
cher Förderkurse, die bereits in der Vorschulzeit in-
tensiv einzusetzen sind. Wichtig ist auch die Einbin-
dung des fremden Muttersprachenunterrichtes in 
den Regelunterricht, um die Koordination mit dem 
sonstigen Unterricht zu ermöglichen und die Zwei-
sprachigkeit zu fördern. Die vorhandenen Angebote 
der Sprachförderung sollten entsprechend dem über- 
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ragenden Stellenwert einer ausreichenden Sprach-
kompetenz ausgeweitet werden. Interkulturelle Er-
ziehung und Bildung in den Schulen sowie die Ein-
bindung der Muttersprache in den Regelunterricht 
werden auch im Beschluß der Kultusministerkonfe-
renz vom 25. Oktober 1996 11 ) empfohlen, der einen 
Orientierungsrahmen für ein gemeinsames Vorgehen 
der Länder darstellt. 

Um strukturelle Benachteiligungen 12) zu beheben, 
ist es einerseits nötig, die Praxis der Schule hinsicht-
lich der Sonderschulüberweisungen und Empfehlun-
gen für weiterführende Bildungsgänge kritisch zu 
überprüfen. Weiterführende Schulen wie Gymnasien 
und Realschulen sollten sich mehr den Migranten-
kindern öffnen, indem sie vorhandene Plätze ausnut-
zen und Vorbereitungsklassen für „Seiteneinsteiger" 
einrichten. Andererseits gehört auch die Frage der 
Gleichbehandlung von Migrantenkindern zur Schul-
entwicklungsplanung. Die lokale Schulpolitik ist ge-
fordert, das Verhältnis der Struktur des Bildungsan-
gebots und der Entwicklung und Zusammensetzung 
der Schülerpopulation auch unter dem Gesichts-
punkt der Schaffung gleicher Bildungschancen für 
Migrantenkinder zu überprüfen und Rahmenbedin-
gungen für eine Ausweitung des Bildungsangebots 
zu schaffen. 

Jugendliche mit ausländischem Paß werden auch 
weiterhin spezifische Formen der Beratung, Unter-
stützung und Förderung bedürfen. Dies gilt in ver-
stärktem Maße für die Berufs- und Studienberatung, 
die in Kooperation zwischen Elternhaus, Schule und 
Ausbildungsbetrieb durchgeführt werden sollte. Die 
Zusammenarbeit könnte auch möglichen Informa-
tionsdefiziten von Eltern hinsichtlich des dualen Bil-
dungssystems sowie Berufs- und Berufswahl, aber 
auch möglichen Bedenken von Ausbildungsbetrie-
ben entgegenwirken. 

Zur Förderung beruflicher und sozialer Integration 
der Migrantenkinder, die als Jugendliche einge-
reist sind (Späteingereiste) und in der Bundesrepublik 
Deutschland keine Schule besucht haben, sind Sprach-
kurse, die die mündliche und schriftliche Sprachkom-
petenz in Deutsch verbessern, weiterhin notwendig. 
Die Chancen sind gut, Späteingereiste bei intensiver 
sprachlicher und fachlicher Förderung erfolgreich be-
ruflich nachzuqualifizieren. Institutionen und außer-
schulische Fördermodelle sollten verstärkt finanziell 
unterstützt werden, um das Personal und die Be-
treuungsangebote für diese Zielgruppe aufstocken zu 
können. Berufsvorbereitende Maßnahmen und aus-
bildungsbegleitende Hilfen sollten für die ohne 
Abschluß von den beruflichen Schulen abgehenden 
ausländischen ebenso wie für benachteiligte deut-
sche Jugendliche stärker genutzt werden. Im Bereich 
der beruflichen Information, Beratung und Orien-
tierung sollten unter Beteiligung entsprechender In-
stitutionen zielgruppengerecht ausgerichtete Struk-
turen geschaffen werden, z. B inhaltliche und ört-
liche Ein- und Anbindung an die lokalen Zusam-
menschlüsse von Migranten. 

Da Änderungen im Beratungskonzept und die Ver

-

stärkung pädagogischer Maßnahmen allein nicht 
ausreichen, verspricht das Erkennen und Nutzen in

-

terkultureller Kompetenzen in der Berufsausbildung 
ein weiteres Potential, das für die Ausbildung zu nut-
zen ist. 13) 

Um ausländische Jugendliche beim Übergang von 
der Schule in die Berufsausbildung zu unterstützen 
und ihre Ausbildungschancen zu erweitern, ist die 
Schaffung regionaler Kooperationsverbunde sowie 
die Öffnung des öffentlichen Dienstes notwendig. 14) 
Unter Beteiligung der Arbeitgeberorganisationen, In-
dustrie- und Handelskammern, Handwerkskam-
mern, über- und außerbetrieblichen Ausbildungsstät-
ten, der Betriebe, der Träger der Jugendsozial- und 
Berufshilfe, der Schulen, der Einrichtungen und der 
selbständigen Existenzgründungen von Migranten 
sollte ein regionaler Kooperationsverbund aufgebaut 
werden. Dadurch können die Angebote und Ressour-
cen der verschiedenen Einrichtungen in der Region 
effektiv gebündelt und genutzt werden. Regionale 
Kooperationen und Zusammenschlüsse dieser A rt , 
wie z. B. die bereits erwähnte BQN, haben große 
Erfolge bei der Verbesserung der Ausbildungsbe-
teiligung ausländischer Jugendlicher erreichen kön-
nen. 

Der öffentliche Dienst hat eine besondere Verantwor-
tung. Um die Ausbildungsbeteiligung zu steigern, 
den Integrationsgrad zu erhöhen und das Vertrauen 
ihm gegenüber zu stärken, sollten hier deutlich mehr 
Jugendliche mit ausländischem Paß ausgebildet und 
eingestellt werden. Bei Stellenausschreibungen wie 
bei Auswahlverfahren sollten interkulturellen Kom-
petenzen (z. B. Sprachkenntnisse) ein angemessener 
Stellenwert eingeräumt werden. Die stärkere Öff-
nung des öffentlichen Dienstes sollte und könnte 
eine Vorbildfunktion für die übrigen Wirtschaftsbe-
reiche einnehmen, zumal er auch aus Steuergeldern 
der nichtdeutschen Arbeitnehmer finanziert wird. 

Eine umfassende Differenzierung erfaßter Daten 
- vor allem der Daten über Schulabschlüsse und Ab-
brecherquote nach Nationalität und Geschlecht - 
ist notwendig, um eine gezielte bedarfsgerechte Pla-
nung und Durchführung von Maßnahmen zur Ver-
besserung der beruflichen Möglichkeiten und Chan-
cen junger Nichtdeutscher zu ermöglichen. 

1.4 Ausländische Studentinnen und Studenten 
an deutschen Hochschulen 

Insgesamt 7 % der Studentinnen und Studenten an 
deutschen Hochschulen haben einen ausländischen 
Paß. Ihre Gesamtzahl betrug für das Wintersemester 
1994 insgesamt 141 460. Es gilt allerdings zu berück-
sichtigen, daß laut amtlicher Statistik darunter rund 
34,5 % (48 851) der ausländischen Studierenden eine 
deutsche Hochschulzugangsberechtigung, also eine 
an deutschen Schulen erlangte Hochschul- oder 
Fachhochschulreife haben und damit zu den soge-
nannten Bildungsinländern gehören. 15) Erstmals im 
Wintersemester 1992/93 werden in der amtlichen 
Statistik die Bildungsinländer unter den ausländi-
schen Studierenden getrennt ausgewiesen. Eine Dif-
ferenzierung nach Studienrichtung und Staatsange- 
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hörigkeit zwischen Bildungsin- und Bildungsauslän-
dern wird jedoch noch nicht vorgenommen. 

In den Verfahren der Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen (ZVS) sind sowohl ausländische 
EG-Bürger als auch alle Bildungsinländer den deut-
schen Studienbewerbern gleichgestellt. Gleichge-
stellt sind ferner die Kinder von Staatsangehörigen 
von Vertragsstaaten des Abkommens über den euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR), die nicht der euro-
päischen Gemeinschaft angehören, sofern diese 
Staatsangehörigen in Deutschland beschäftigt sind 
oder gewesen sind. (Dies betrifft zur Zeit Island, 
Liechtenstein und Norwegen.) Im Falle örtlicher Zu-
lassungsbeschränkungen gelten die jeweiligen lan-
desrechtlichen Regelungen. 

Hervorzuheben ist, daß die Bildungsinländer aus 
den Anwerbeländern zum größten Teil der niedri-
gen sozialen Herkunftsgruppe zuzurechnen sind: 
Betrachtet man die berufliche Stellung des Vaters, so 
stammen 77 % der Bildungsinländer aus Arbeiter-
familien und nur 7 % aus Familien mit höherem 
sozialen Status. 16) Dieser Umstand widerspiegelt 
den Erfolg der Bildungsinländer und die damit 
zusammenhängenden individuellen Leistungen. An-
dererseits verwundert es nicht, daß diese Studen-
ten häufig BAföG beziehen und zur Finanzierung 
ihres Studiums einer Erwerbstätigkeit nachgehen 
müssen. 17 ) 

Nach einer Untersuchung des Zentrums für Türkei-
studien 18) äußern auch Studentinnen und Studenten 
mit türkischem Paß hinsichtlich ihrer Situation an 
deutschen Hochschulen -ähnlich wie ihre deutschen 
Kommilitonen-, daß sie schlecht über das Studium in-
formiert seien, was zu einer mangelnden Orientie-
rung zu Beginn des Studiums führe. Darüber hinaus 
seien sie, sowohl im Hochschul- als auch in weiteren 
Lebensbereichen benachteiligt. Ein Großteil der Stu-
dentinnen und Studenten geht davon aus, nach er-
folgreichem Abschluß des Studiums nicht die glei-
chen beruflichen Chancen wie ihre deutschen Kom-
militonen zu haben. 19) Auch der Abschlußbericht der 
studentischen Forschungsgruppe der Gesamthoch-
schule Kassel stellt im Hochschulalltag verschiedene 
Formen (zumeist Zurücksetzung verbaler A rt  durch 
Lehrkräfte) und Häufigkeit von Diskriminierung aus-
ländischer Studenten fest. So seien beispielsweise 
Studierende aus EU-Ländern im Vergleich zu Studie-
renden aus Afrika und Asien weniger von Diskrimi-
nierung betroffen. 20) 

Unter den im Wintersemester 1994 an deutschen 
Hochschulen Studierenden stellten die Studentinnen 
und Studenten mit türkischer Staatsangehörigkeit 
die Mehrheit dar (19 317). Der Anteil der Bildungsin-
länder unter den Studierenden mit türkischer Staats-
angehörigkeit beträgt sogar rund 64 %. Die Zahl der 
Studentinnen und Studenten aus den anderen ehe-
maligen Anwerbeländern setzte sich im Winterseme-
ster 1994 wie folgt zusammen: 

8 159 Studentinnen und Studenten einer der Staats-
angehörigkeiten der Nachfolgestaaten des 
ehemaligen Jugoslawien, 21) 

7 663 Studentinnen und Studenten mit griechischer 
Staatsangehörigkeit, 

4 170 Studentinnen und Studenten mit italienischer, 

3 907 mit spanischer und 

1 060 mit portugiesischer Staatsangehörigkeit. 

Die Aufteilung nach Studienrichtungen kann der 
Tabelle 24 im Anhang entnommen werden. 

Zieht man die Bildungsinländer von der Gesamtzahl 
der ausländischen Studierenden ab, reduziert sich 
der Anteil der ausländischen Studierenden an allen 
Studierenden auf nur noch 4 %. Ein Großteil der aus-
ländischen Studierenden in Deutschland kommt aus 
der Türkei, Iran, Griechenland, China, Österreich, 
Korea, Frankreich, Großbritannien, Polen und den 
USA. Die übrigen Regionen, insbesondere Af rika, 
Lateinamerika und weite Teile Asiens sind ver-
gleichsweise unterrepräsentiert. Vor allem ist die 
Zahl der Studenten aus dem wi rtschaftlich dyna-
mischsten Teil der Welt, dem asiatisch-pazifischen 
Raum, mit Ausnahme der Herkunftsländer China 
und Korea, über die letzten 20 Jahre gesehen kaum 
angestiegen und zum Teil sogar zurückgegangen. 
Die überwiegend stagnierenden Zahlen der nach 
Deutschland kommenden Studenten machen deut-
lich, daß Deutschland für den ganz überwiegenden 
Teil der Studenten aus diesem und anderen Teilen 
der Welt kein Studienland ihrer engeren Wahl ist. 
Die Anzeichen mehren sich, daß die Anziehungskraft 
Deutschlands als Bildungsstandort für Ausländer in 
den letzten Jahren nachgelassen hat. 

Seit einiger Zeit wird in der deutschen Öffentlichkeit 
über die abnehmende Attraktivität deutscher Hoch-
schulen für ausländische Studierende diskutiert. So-
wohl die Politik als auch die Industrie zeigt sich be-
sorgt über diesen Trend. Der Deutsche Industrie- und 
Handelstag (DIHT) und die Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK) haben im Frühjahr 1996 gemeinsam 
darauf hingewiesen, daß die Internationalisierung 
der Wirtschaft auch in der Hochschulbildung ihren 
Ausdruck finden müsse. Auch Mittlerorganisationen 
wie der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) oder die Alexander von Humboldt-Stiftung 
haben sich inzwischen öffentlich dazu geäußert. Die 
jüngste Debatte fußt auf der Befürchtung, daß das 
Ausbleiben qualifizierter ausländischer Studenten 
mittelfristig dazu führen könne, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wi rtschaft zu 
beeinträchtigen. 22) 

Auch der Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, For-
schung, Technologie und Technikfolgenabschätzung 
des Deutschen Bundestages regte bei der Bespre-
chung des letzten Berichts an, ausführlicher über die 
Lebenssituation von ausländischen Studierenden zu 
berichten. 

Die Gründe für die schwindende Attraktivität des 
Studiums von Ausländern in Deutschland sind unter-
schiedlich. Sie reichen von der Inkompatibilität der 
Strukturen des deutschen Studiensystems und aus-
länderrechtlichen Restriktionen über Fragen der 
gastlichen Aufnahme in Deutschland bis hin zu der 
Betreuung innerhalb der Hochschulen. Bisher erar- 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/9484 

beitete und vorgelegte Maßnahmenvorschläge hin-
sichtlich der Stärkung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit des Studienstandorts Deutschland 
versuchen, durch geeignete Reformmaßnahmen und 
Empfehlungen eine Verbesserung der Studienbedin-
gungen für ausländische Studierende zu erreichen 
und die Attraktivität der deutschen Hochschulen für 
sie zu steigern. Zu erwähnen sind in diesem Zusam-
menhang vor allem der gemeinsame Maßnahmenka-
talog des Auswärtigen Amtes und des Bundesmini-
steriums für Bildung und Wissenschaft, Forschung 
und Technologie vom Mai 1996 23) sowie der Bericht 
der Kultusministerkonferenz vom November 1996 24). 
Auch die Interministerielle Arbeitsgruppe „Auslän-
derstudium" 25) des Bundes und der Länder hat sich 
eingehend mit den ausländerrechtlichen Regelungen 
im Zusammenhang mit dem Ausländerstudium be-
faßt und Empfehlungen erarbeitet. Sie hat ihre Vor-
schläge im April 1996 dem Bundesministerium des 
Innern übermittelt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
beziehen sich zum einen auf den Hochschulbereich, 
wie z. B. die Verbesserung der Modalitäten des Hoch-
schulzugangs, die fachliche Studienberatung im Aus-
land, die Stellung des deutschen Studiensystems im 
internationalen Vergleich, die Einführung neuer Ab-
schlüsse (Bachelor- und Mastergrade) und die Aner-
kennung der im Ausland erworbenen Hochschulzu-
gangsberechtigung sowie den Ausbau der Studien-
angebote und der Weiterbildungs- und Promotionsan-
gebote. Zum anderen schließen die übermittelten Vor-
schläge den Bereich der ausländer- und arbeitsrecht-
lichen Regelungen ein, die die Aufnahme und Durch-
führung eines Studiums in Deutschland erschweren 

Nach vorliegenden Untersuchungen zur Studiensi-
tuation klagen ausländische Studenten in starkem 
Maße über unzureichende Studienberatung und 
mangelnde Kontakte zu deutschen Studierenden. 26) 
Der Kontakt zu deutschen Studierenden ist aber wie-
derum zweifellos für ein befriedigendes und erfolg-
reiches Studium und für die Integration in das Leben 
von Hochschulen und Gesellschaft von besonderer 
Bedeutung. Von mangelndem Kontakt sind in ver-
stärktem Maße Studierende aus den Entwicklungs-
ländern betroffen. Nach einer Befragung deutscher 
und ausländischer Studenten der Fachhochschule 
Frankfurt/M. ist ein weit engerer Kontakt ausländi-
scher Studenten untereinander als zu deutschen Stu-
denten festzustellen. 27 ) 

Um den Benachteiligungen an den Hochschulen zu 
begegnen, könnten Beratungsstellen an den Hoch-
schulen, z. B. in Form von „ Universitäts-Ausländer-
beauftragten " eingerichtet werden. Die deutschen 
Hochschulen sollten darin ermutigt und auch geför-
dert werden, besondere Pilotprojekte zu entwickeln, 
die ausländischen Studierenden „Service-Pakete" 
anbieten, die besondere, zielgruppengerechte fachli-
che und soziale Beratung beinhalten, z. B. in Woh-
nungs-, Verpflegungs- und Versicherungsfragen, Be-
ratungs- und Betreuungsservice, Hilfe bei ausländer-
rechtlichen Fragen sowie begleitende Deutschkurse. 
Für eine zielgruppengerechte und effektive Beratung 
und Betreuung sollte auch eine verstärkte Zusam-
menarbeit der Hochschulen mit ausländischen Stu-
dierendenvereinigungen angestrebt werden, zumal 

diese über die entsprechenden Kenntnisse hinsicht-
lich der Probleme und Belange ihrer Klientel vor Ort 
verfügen. 

2. Sprache und Integration 

Kenntnisse der deutschen Sprache sind zentrale Be-
dingung für die Integration der Migranten in 
Deutschland. Deshalb muß sich an Migranten die Er-
wartung richten, die deutsche Sprache zu erlernen. 
Voraussetzung für Gleichberechtigung und Chan-
cengleichheit sind Lebensverhältnisse, bei denen 
eine Person mit ihrer Umwelt in Beziehung treten 
kann, sich so als Mitglied einer Gesellschaft und 
nicht als deren Fremdkörper fühlt. 

Das Erlernen der deutschen Sprache zielt hauptsäch-
lich auf die folgenden vier Bereiche: 

- die wirtschaftliche und berufliche Eingliederung: 

Um den Zugang zu Arbeit und Beruf überhaupt zu 
ermöglichen, sind neu Zuwandernden Grund-
kenntnisse der deutschen Sprache zu vermitteln. 
Um die berufliche Position zu verbessern, sind 
dann Ausbildung oder Nachqualifizierung not-
wendig. Ohne Fertigkeiten auch in der deutschen 
Sprache bleibt ihnen ein beruflicher Aufstieg weit-
gehend verschlossen. 

- die Verbesserung der Kontakte im näheren sozia-
len Umfeld: 

Diejenigen ausländischen Familien, die in ge-
mischten oder überwiegend deutschen Wohnge-
bieten leben, verbringen ihre Freizeit meist mit 
Verwandten und Bekannten der eigenen nationa-
len Gruppe. Persönliche Kontakte zwischen Deut-
schen und Zugewanderten und zwischen Zuge-
wanderten verschiedener Ethnien und Sprachen 
setzen voraus, daß alle Kommunikationspartner 
über deutsche Sprachkenntnisse verfügen. 

- die Teilhabe an der politischen Willensbildung: 

Wer in Deutschland an der politischen Willensbil-
dung teilhaben will, wer seine Vorstellungen ein-
bringen will, muß die deutsche Sprache beherr-
schen. Unter anderem ist das Erlernen der Staats-
und Verwaltungssprache unerläßlich. Auch die 
Teilhabe an der politischen Information durch 
(deutsche) Medien setzt ein hohes Maß an Beherr-
schung formaler Sprache voraus. 

- die kulturelle Integration: 

Mittels Sprache werden neben Informationen auch 
- oft unausgesprochen - Deutungen und Bewer-
tungen, die mit den Worten verbunden sind, ver-
mittelt. Gute Sprachkenntnisse umfassen daher 
nicht nur lexikalische und grammatikalische 
Kenntnisse, sondern auch ein tieferes Verständnis 
dessen, was mitgeteilt wird. Beim gründlichen Er-
lernen einer fremden Sprache wird oft auch der 
Umgang mit der Muttersprache bewußter. Daher 
dient das Lernen der deutschen Sprache über die 
Chance zur Aneignung der Kultur des Aufnahme-
landes hinaus der kulturellen Selbstvergewisse-
rung der Zuwanderer. 
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2.1 Probleme aufgrund fehlender 
oder mangelhafter Sprachkenntnisse 

Stellt man Ausländern die Frage nach den größten 
Problemen, mit denen sie sich bei ihrem Versuch 
konfrontiert sehen, in einem für sie fremden Land 
Fuß zu fassen, so rangiert die Sprache meist ganz 
oben. 28 ) 

So können Migranten Belastungen in Folge der Mi-
gration (z. B. Trennungen) oft nur in ihrer Mutter-
sprache Ausdruck verleihen und diese folglich Deut-
schen nicht mitteilen. 

Mangelnde Sprachfertigkeit kann zu Unsicherheit 
und Kommunikationsschwierigkeiten bis hin zu Min-
derwertigkeitskomplexen führen. Diese werden je-
doch meist weder ausgesprochen noch sich selbst 
eingestanden, sondern am leichtesten durch Nicht

-

Kommunikation unterdrückt. 

Auch innerhalb von Familien können sich Probleme 
ergeben. Sprachliche Unsicherheit in Verbindung 
mit Rollenunsicherheit und Statusverlust der Eltern 
können zu Autoritätsverlust gegenüber den eigenen 
Kindern führen. Sowohl für die körperliche und see-
lische Gesundheit der erwachsenen Migranten als 
auch für die gesunde seelische Entwicklung der Kin-
der ist die Erfahrung unerläßlich, in der konkreten 
Umwelt kommunikations- und handlungsfähig zu 
sein. 

Infolge mangelnder Deutschkenntnisse ist es den El-
tern häufig nicht möglich, ihren Kindern bei schuli-
schen Fragen zu helfen. Die Kinder lernen ein Voka-
bular, das sich vielfach deutlich von dem der Eltern 
unterscheidet, die ihren Wortschatz oft hauptsächlich 
am Arbeitsplatz erwerben bzw. erworben haben. So 
entsteht ein Erlebnis- und Erfahrungsbereich der 
Kinder, der den Eltern verschlossen bleibt. Infolge-
dessen wächst die Gefahr einer zusätzlichen Ver-
schärfung des Generationenkonflikts. 

Integrationsfortschritte ausländischer Erwachsener 
bedeuten eine Integrationserleichterung für deren 
Kinder. Genauso ist häufig eine Verbindung zwi-
schen dem Sprachniveau der Eltern und der Sprach-
entwicklung ihrer Kinder festzustellen. Diese wird je-
doch nicht nur von dem sprachlichen Niveau der El-
tern beeinflußt, sondern auch von deren Einstellung 
zur deutschen Sprache. Spüren die Kinder, daß ihre 
Eltern die deutsche Sprache - auch innerhalb der Fa-
milie - akzeptieren und unterstützen, fördert dies die 
Sprachentwicklung der Kinder. Auch hier wird die 
Notwendigkeit deutlich, frühzeitig mit gezieltem 
Sprachunterricht zu beginnen. 

2.2 Den Spracherwerb beeinflussende Faktoren 

Die beim Spracherwerb zu verzeichnenden Fo rt
-schritte stehen unter dem Einfluß verschiedener Fak-

toren. Nicht zuletzt spiegeln sich die vielschichtigen 
individuellen Bedingungen des Migrationsprozesses 
auch in den individuell unterschiedlich verlaufenden 
Sprachlernprozessen der Nicht-Muttersprachler wi-
der. Ein Forschungsprojekt „Deutsch ausländischer 
Arbeiter der ersten Generation" 29) ergab, daß der 
Kontakt zu Muttersprachlern dabei eine entschei

-

dende Rolle spielt. Außerdem hängt der Sprachlern-
prozeß demnach mit folgenden Faktoren - in abneh-
mender Bedeutung - zusammen: 

- Kontakt mit Deutschen in der Freizeit 

- Einreisealter 

- Kontakt mit Deutschen am Arbeitsplatz 

- In der Heimat erworbene berufliche Qualifikation 

- Dauer des Schulbesuches 

- Aufenthaltsdauer 

Hierbei hat sich gezeigt, daß bei guten Kenntnissen 
der Muttersprache auch die deutsche Sprache gut 
gelernt werden kann. Daher ist auch für die ausländi-
schen Schiller  neben einer gezielten Förderung ihrer 
Deutschkenntnisse die Sprachförderung der Mutter-
sprache notwendig. Neben dem Aspekt des Sprach-
erwerbs trägt dies auch zur Entwicklung eines ge-
festigten Identitätsbewußtseins bei. Die Identität der 
in Deutschland aufwachsenden Kinder und Jugend-
lichen mit ausländischem Paß wird immer von min-
destens zwei Kulturen geprägt. Das Festlegen auf 
eine Kultur oder auch auf eine Sprache würde von 
den jungen Menschen das Verleugnen des jeweils 
anderen Teils ihrer Identität bedeuten. Für die Identi-
tätsfindung der Heranwachsenden ist es dement-
sprechend häufig verwirrend, wenn ihrer Familien-
sprache in der Schule keine Bedeutung beigemessen 
wird. 

2.3 Einschätzung des Sprachniveaus 
Aussagen zum Sprachniveau basieren meist auf 
Selbsteinschätzung oder Einschätzung durch Dritte 
z. B. Interviewer. Ein objektives Meßinstrument, das 
in großem Stil bei Untersuchungen eingesetzt wer-
den könnte, gibt es bislang nicht. Generelle Aussa-
gen über das Sprachniveau der Migranten zu ma-
chen, scheint nicht sinnvoll, da z. B. große Unter-
schiede zwischen Altersgruppen bestehen, die dabei 
völlig außer Acht blieben. Im Rahmen verschiedener 
Kapitel dieses Berichts werden Einschätzungen des 
Sprachniveaus wiedergegeben. Daher wird hier dar-
auf verzichtet. 

2.4 Deutschkursanbieter 
Um das Erlernen der deutschen Sprache zu ermög-
lichen, ist es unabdingbar, ein qualitativ gutes und 
quantitativ ausreichendes Angebot an Sprachkursen 
bereitzustellen. 

2.4.1 Sprachverband - Deutsch für ausländische Ar-
beitnehmer e. V. 

Schon kurz nach den Vereinbarungen mit den An-
werbestaaten in den 50er und 60er Jahren wurde mit 
der Förderung der Sprachvermittlung begonnen. Im 
Mittelpunkt standen damals in den meisten Fällen ar-
beitsplatzbezogene Kenntnisse. Infolgedessen wur-
den die Sprachkurse häufig in den Bet rieben durch-
geführt. 

Ab Mitte der 70er Jahre entschlossen sich jedoch im

-

mer mehr Ausländer, ihren Lebensmittelpunkt nach 
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Deutschland zu verlegen, womit sich die Anforderun-
gen an ihre Sprachkenntnisse und folglich an die 
Deutschkurse deutlich erhöhten. 

Die Bundesregierung reagierte auf diese veränderte 
Situation mit einer wesentlichen integrationspoliti-
schen Maßnahme und gründete am 9. Mai 1974 den 
Sprachverband Deutsch für ausländische Arbeitneh-
mer e. V. Dies führte zu einer verbesserten Koordinie-
rung der Fördermaßnahmen und Vereinheitlichung 
der sprachmethodischen Arbeit. Gemäß seiner Sat-
zung soll der Verein „durch wirksame Zusammenar-
beit seiner Mitglieder die sprachliche Ausbildung 
der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien 
fördern. [...] Ein inhaltlich und methodisch differen-
ziertes Angebot von Sprachkursen soll dem unter-
schiedlichen Bildungsniveau, dem Ausbildungsziel 
und der Lebenssituation der ausländischen Arbeit-
nehmer und ihrer Familien Rechnung tragen." Dieser 
Anforderung kommt der Sprachverband nach, indem 
er in Zusammenarbeit mit seinen verschiedenen Trä-
gern ein umfassendes und zielgruppenorientiertes 
Sprachkursangebot ermöglicht. 

Folgende Kurstypen werden von den Trägern des 
Sprachverbandes angeboten: 

- Allgemeine Sprachkurse 

- Intensivsprachkurse 

- Sprachkurse mit Alphabetisierung 

- Kurse mit der Abschlußprüfung Grundbaustein 
zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. 

Alle angebotenen Kurstypen können als reine Frau-
enkurse angeboten werden, wobei während der ge-
samten Laufzeit der Kurse auch eine Kinderbetreu-
ung gefördert werden kann. 

Der Sprachverband wird vom Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung (BMA) sowohl institutio-
nell (1996: 1,7 Mio. DM) als auch bei der Durchfüh-
rung der Sprachkurse (1996: 27 Mio. DM) finanziell 
getragen. Von 1975 bis 1996 wurden insgesamt mehr 
als 436 Mio. DM für die Förderung von Sprachkursen 
zur Verfügung gestellt. In diesem Zeitraum kamen 
rund 93 300 Deutschkurse für rund 1,2 Mio Teilneh-
mende zustande. Im gesamten Bundesgebiet führen 
gegenwärtig etwa 500 Träger mit rund 2 400 haupt-
und nebenberuflichen Lehrkräften Sprachkurse für 
ausländische Arbeitnehmer durch. Entsprechend sei-
ner Zielsetzung fördert der Sprachverband Personen 
aus den ehemaligen Anwerbeländern (Griechenland, 
Italien, Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugosla-
wien, Korea, Marokko, Philippinen, Po rtugal, Spa-
nien, Türkei, Tunesien), aber auch ehemalige Ver-

tragsarbeitnehmer der früheren DDR aus Vietnam, 
Angola und Mosambik. 

Mitglied des Sprachverbands sind auch die Volks-
hochschulen, die etwa seit Mitte der fünfziger Jahre 
Kurse für Deutsch als Fremdsprache an bieten. Allein 
1995 konnten die rund 1 100 Volkshochschulen bun-
desweit mehr als 15 000 Kurse mit fast 240 000 Teil-
nehmern verzeichnen. 

Ein Vorteil der VHS-Prüfungen liegt da rin, daß sie 
alle in enger Kooperation mit dem Goethe-Institut 
entwickelt und/oder durchgeführt werden, z. T. sogar 

denen des Goethe-Instituts entsprechen und ihre 
entsprechend große Relevanz infolgedessen auf in-
ternationaler Ebene anerkannt wird. 

Die Kursgebühren unterscheiden sich jedoch von 
VHS zu VHS, da jede dieser Bildungseinrichtungen 
autark ist und einen anderen Träger hat. 

2.4.2 Goethe-Institut 

Das 1951 gegründete Goethe-Institut zur Pflege der 
deutschen Sprache im Ausland und zur Förderung 
der internationalen kulturellen Zusammenarbeit e. V. 
ist eine weltweit in 78 Ländern tätige Organisation 
zur Vermittlung deutscher Sprache und Kultur. Im 
Auftrag der Bundesrepublik Deutschland nimmt das 
Institut kulturpolitische Aufgaben im In- und Aus-
land wahr. Die Bundesrepublik Deutschland unter-
stützt seine Arbeit im Ausland mit öffentlichen Mit-
teln, in Deutschland tragen sich die Goethe-Institute 
durch die Kursgebühren selbst. 

Jährlich lernen rund 100 000 Sprachkursteilnehmer 
an den Instituten im Ausland sowie etwa 23 000 an 
den Instituten in Deutschland. Die Sprachkurse des 
Instituts im Inland richten sich vorrangig an erwach-
sene Lerner. Ausnahmen sind „Jugendkurse in Inter-
naten", die in den Sommermonaten angeboten wer-
den, sowie Kurse für ausländische Schulklassen, die 
während des Schuljahres stattfinden. Das Kursange-
bot reicht von zwei- bis achtwöchigen Intensiv- und 
Superintensivkursen - auch für Wirtschaftsdeutsch - 
über Individual- und Kleingruppenkurse bis hin zu 
maßgeschneiderten Sonderkursen. Im Inland nutzen 
alle Sprachkurse die zielsprachliche Umgebung, in-
dem der Unterricht in ein Kontakt- und Kulturpro-
gramm eingebettet wird. 

Die Prüfungen des Goethe-Instituts sind als zuverläs-
siger Qualifikationsnachweis von Kenntnissen der 
deutschen Sprache international anerkannt. Die Zer-
tifikate und Diplome, die von den Goethe-Instituten 
vergeben werden, bescheinigen den Teilnehmern 
Sprachkenntnisse auf einem standardisierten Niveau 
und verbessern die Chancen auf dem internationalen 
Arbeitsmarkt. Häufig sind sie Voraussetzung für den 
Eintritt in eine andere Bildungsmaßnahme oder zur 
Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit. Zum Teil er-
möglichen sie auch den Besuch einer deutschen 
Hochschule ohne weiteren Leistungsnachweis. 

Die Kursgebühren reichen beispielsweise 1997 von 
430 Mark für einen einwöchigen Kurs im Intensiv-
programm bis zu 5 400 Mark für einen vierwöchigen 
Superintensivkurs. 

2.4.3 Private Anbieter 

Über diese Institutionen hinaus gibt es noch eine 
Vielzahl anderer, zumeist privatwirtschaftlicher 
Sprachkursanbieter. Zwischen diesen bestehen 
deutliche Unterschiede - sowohl im Hinblick auf 
die Kursarten und -gebühren als auch im Hinblick 
auf Qualität, Dauer und Zielsetzungen des Unterrich-
tes. 
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3. Erwerbstätigkeit 

3.1 Entwicklung der Ausländerbeschäftigung 

Insbesondere infolge der Änderung des Asylrechts 
spielten 1995 und 1996 bei der Betrachtung des 
ausländischen Arbeitskräfteangebotes Zuzüge von 
Ausländern eine geringere Ro lle als in früheren Jah-
ren. 30) Bei den in Deutschland ansässigen Auslän-
dern wächst das Arbeitskräfteangebot aus demogra-
phischen Gründen, da die zweite und dritte Auslän-
dergeneration stärker ins Erwerbsleben eintritt und 
damit die Erwerbsbeteiligung zunimmt. Gleichzeitig 
gibt es weniger Abwanderungen. 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) schätzt das aus-
ländische Erwerbspersonenpotential für das frühere 
Bundesgebiet auf gut 3,9 Mio. Personen, dies sind 
rund 0,15 Mio. mehr als 1995 (1995/94: +0,14 Mio.; 
1994/93: +0,13 Mio.). Dieser Personenkreis - vermin-
dert um die Erwerbstätigen oder als arbeitslos Regi-
strierten - sucht Arbeit nach, wenn er Zutrittsrecht 
zum Arbeitsmarkt hat und einen Arbeitsplatz findet. 
Das IAB schätzt die stille Reserve bei den Migrantin-
nen und Migranten für 1996 auf insgesamt 0,9 Mio. 
Menschen, rund 0,1 Mio. mehr als 1995 (1995/94: 
+140 000; 1994/93: +80 000). 

War 1995 die Zahl der erteilten Arbeitserlaubnisse 
stark gestiegen (1 319400, dies sind +12,7 % gegen-
über 1994, vor allem durch mehr Anforderungen bei 
Saisonarbeitern und Werkvertragsarbeitnehmern), so 
hat sie sich 1996 deutlich verringert (1 189 200, dies 
sind -9,9%). Die Bundesanstalt für Arbeit führt dies 
vor allem auf eine stärkere Beachtung bevorrechtig-
ter Deutscher und EU-Staatsbürger, also auf strenge-
re Prüfungen zurück. Der Anteil abgelehnter Anträ-
ge an allen beantragten Arbeitserlaubnissen erhöhte 
sich von 4 % 1995 auf 5 % 1996. 

Hervorzuheben ist, daß die Arbeitsämter über das 
Arbeitserlaubnisverfahren die Beschäftigung auslän-
discher Arbeitnehmer nur dort  steuern können, wo 
noch kein Rechtsanspruch auf eine besondere Ar-
beitserlaubnis erlangt worden ist. Ende Juni 1996 
verfügten jedoch bereits 90 % von 1,11 Mio. arbeits-
erlaubnispflichtig beschäftigten ausländischen Ar

-

beitnehmern z. B. wegen längeren berechtigten Auf-
enthalts oder längerer Ausübung einer erlaubten Be-
schäftigung über Rechte, die sie auf dem Arbeits-
markt deutschen Arbeitnehmern gleichstellen. Tür-
kische Arbeitnehmer haben gemäß Artikel 6 Nr. 1 
des Assoziationsratsbeschlusses 1/80 nach einem 
Jahr ordnungsgemäßer Beschäftigung Anspruch auf 
die Erneuerung der Arbeitserlaubnis beim gleichen 
Arbeitgeber (1996: 32 200 Arbeitserlaubnisse). 

3.1.1 Asylbewerber 

Asylbewerber erhalten nach den gesetzlichen Rege-
lungen spätestens drei Monate nach der Einreise ein 
grundsätzliches Zutrittsrecht zum Arbeitsmarkt und 
das IAB schätzt, daß etwa die Hälfte von ihnen auch 
arbeiten will. Trotzdem erhöht sich die Zahl der Er-
werbspersonen bei weitem nicht entsprechend, da 
Asylbewerber auch wegen des Vermittlungsvorran

-

ges deutscher oder diesen gleichgestellter Arbeits-
kräfte nur äußerst schwer einen dauerhaften Arbeits-
platz finden. Als Arbeitslose werden sie statistisch 
nur erfaßt, wenn sie bereits einen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe erworben ha-
ben. Der Rest geht in die stille Reserve des ausländi-
schen Arbeitskräfteangebots ein. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß die Ar-
beitsverwaltung angewiesen worden ist, den seit 
dem 15. Mai 1997 neu eingereisten Asylbewerbern 
und geduldeten Ausländern bis auf weiteres keine 
Arbeitserlaubnis mehr zu erteilen, so daß diese Per-
sonen ohnehin seit dem Frühjahr 1997 pauschal vom 
Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. 

Die zurückgehende Bedeutung der Asylbewerber für 
den deutschen Arbeitsmarkt spiegelt auch die Zahl 
der Arbeitserlaubnisse für eine erstmalige Beschäfti-
gung von Asylbewerbern. 

Arbeitserlaubnisse für eine 
erstmalige Beschäftigung von Asylbewerbern 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

64 721 84 252 64 538 44 073 40 290 31 162 

Quelle : Bundestagsdrucksache 13/7361, S. 21 

Bei einer Interpretation dieser Zahlen ist darauf hin-
zuweisen, daß Arbeitserlaubnisse für Asylbewerber 
jeweils nur für die Geltungsdauer der Auf enthaltsge-
stattung (3 bis max. 6 Monate) erteilt werden und die 
Fortsetzung der Beschäftigung sowie eine erneute 
Beschäftigung nach Arbeitsunterbrechung statistisch 
nicht erfaßt wird. 

3.1.2 Werkvertrags- und Saisonarbeitnehmer 

Größeres gesamtwirtschaftliches Gewicht als die Be-
schäftigung der Asylbewerber hat diejenige der aus-
ländischen Arbeitskräfte auf Werkvertragsbasis; sie 
gehen aber nicht in die Erwerbstätigenstatistik ein, 
da ihre Arbeitsleistung in der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung als Dienstleistungsimport gilt. In 
den Jahren 1995 und 1996 sind die Kontingente aus 
mittel- und osteuropäischen Ländern von 61 900 auf 
56 900 bzw. 52 600 Personen gekürzt worden. Tat-
sächlich waren 1996 jahresdurchschnittlich aber nur 
45 600 Kräfte (1995: 49 100) beschäftigt, weil nicht 
alle vereinbarten Kontingente voll ausgeschöpft wur

-

den. Die meisten Werkvertragsarbeitnehmer kamen 
wie in den Jahren zuvor aus Polen (24 400) und Un-
garn (9 000). 

Im Rahmen der Freizügigkeit innerhalb der Europäi-
schen Union seit Anfang 1993 - also kontingentfrei - 
sind zunehmend Werkvertragsarbeitnehmer aus EU

-

Ländern vor allem in der Bauwirtschaft in Deutsch-
land tätig. 

Auch bei den Saisonkräften für kurzzeitgebundene 
Beschäftigung hat es Zunahmen gegeben. Trotz ver

-

stärkter Beachtung des Vorrangs bevorrechtigter Ar- 
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beitnehmer stieg die Zahl der Anforderungen 1996 
um 28 100 auf 220 900, davon arbeiteten 92 % in der 
Land- und Forstwirtschaft und 5 % im Hotel- und 
Gaststättengewerbe; 97 % aller Saisonkräfte wurden 
namentlich angefordert, das weitaus wichtigste Her-
kunftsland war erneut Polen mit 88 %. 32) 

3.1.3 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

Im Jahresdurchschnitt lag die Zahl ausländischer Er-
werbstätiger nach Schätzungen des IAB 1995 und 
1996 bei 2,58 Mio., dem ging eine leichte Abnahme 
in den Jahren seit 1993 voraus (1994/95: -15 000; 
1993/94: -10 000). Hierbei ist zu berücksichtigen, daß 
auch die Zahl der sozialversicherungspflichtigen 
Deutschen im Betrachtungszeitraum kontinuierlich 
abgenommen hat. Deutlicher wird die Verschlechte-
rung der Lage am Arbeitsmarkt, wenn man die Zahl 
der Ausländer in sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnissen betrachtet (vgl. Tabelle 25 
im Anhang): Seit 1993 nimmt ihre Zahl kontinuierlich 
ab (1993/94: -43 047 oder -2,0 %, 1994/95: -11810 
oder -0,6 %, 1995/96: -51040 oder -2,4 %); von Juni 
1995 bis Juni 1996 hat sich die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung von Ausländern mit -2,4 % 
wesentlich stärker verringert als die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung insgesamt (-1,1 %) 
oder die der Deutschen (-1,0 %). 

Bei einer nationalitätenspezifischen Betrachtung 
stellten 1996 erneut Migrantinnen und Migranten 
aus der Türkei mit 578 200 Personen die größte Grup-
pe (27,8 %) der sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigten Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland 
(vgl. Tabelle 25 im Anhang). Gegenüber 1992 sind es 
jedoch rund 74 000 Personen oder 11,4 % weniger 
geworden. 1995 war durch den Beitritt von Schwe-
den, Finnland und Österreich zur EU die Summe der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus den 
EU-Staaten erstmals seit längerer Zeit wieder größer 
als die aus der Türkei. 

Auch die Beschäftigung von Personen aus dem ehe-
maligen Jugoslawien, die 1996 mit 19,6 % oder 
408 200 die zweitgrößte Gruppe darstellt, hat seit 
1994 um rund 12 000 Personen abgenommen. Über 
die Staatsangehörigen der EU verteilt sich der Rück-
gang der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung recht gleichmäßig, bei Spaniern und Griechen 
beträgt er -4,3 bzw. -3,1 %, bei den Portugiesen ist 
die Beschäftigung um 0,6 % gestiegen. Insgesamt 
ging die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
der EU-Ausländer 1995/96 um 2 % auf 666 400 zu-
rück, dies entspricht jedoch einem Anteil von immer-
hin 32,1 % an allen sozialversicherungspflichtigen 
ausländischen Beschäftigten und einer Steigerung 
des prozentualen Anteils an diesen um 0,2 %. 

Ende 1996 betrug der Anteil ausländischer Beschäf-
tigter in den neuen Bundesländern mit etwa 40 000 
Personen unter 1 % aller dort Beschäftigten. Erstmals 
stellt die Bundesanstalt in „Arbeitsmarkt 1996" nun 
auch die beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer 
nach Wirtschaftsabteilungen, Bundesgebiet Ost und 
zwar für 1996 dar (vgl. Tabelle 26 im Anhang). Dabei 
überrascht nicht, daß lediglich im Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbe ein bemerkenswerter Anteil 

von 5 % an allen Beschäftigten erreicht wird; sonst 
sind die Anteile in den einzelnen Wirtschaftsberei-
chen als marginal zu betrachten, auch im Bauhaupt-
gewerbe, wo lediglich 1,2 % aller Beschäftigten in 
diesem Wirtschaftszweig erreicht werden. Von den 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten ausländi-
schen Arbeitnehmern in den neuen Bundesländern 
sind 74,2 % Männer und 25,8 % Frauen. 

3.1.4 Illegale Beschäftigung und Beschäftigung 
als Leiharbeitnehmer 

Die illegale Beschäftigung von Ausländern ohne Ar-
beitserlaubnis entzieht sich ihrem Wesen nach einer 
statistischen Erfassung. Wegen ihrer nicht geringen 
Bedeutung für den Arbeitsmarkt, vor allem aber auch 
wegen der damit verbundenen sozialen Probleme 
sollen einige Größenordnungen und Entwicklungen 
dargestellt werden, soweit sie statistisch faßbar sind. 
Sie sind dem „Achten Bericht der Bundesregierung 
über Erfahrungen bei der Anwendung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes - AÜG - sowie über 
die Auswirkungen des Gesetzes zur Bekämpfung der 
illegalen Beschäftigung - BillBG - vom 6. September 
1996" 32) entnommen. 

Trotz verstärkter Kontrollen hat die Zahl der regi-
strierten Fälle illegaler Ausländerbeschäftigung von 
45 783 im Jahre 1992 auf 78 581 im Jahr 1995 zuge-
nommen. Geringfügiger ist die Zahl der Verstöße ge-
gen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gestiegen, 
und zwar von 6 009 Fällen 1992 auf 7 466 Fälle 1995. 

Die Zahl der überlassenen ausländischen Leiharbeit-
nehmer schwankte zwischen rund 26 000 im Jahr 
1992 und rund 35 800 Personen 1995. Die Bundesre-
gierung beschreibt die Situation dieses Personenkrei-
ses wie folgt: 33) „Diese Arbeitnehmer sind auch be-
reit, zu schlechten Arbeitsbedingungen bei dem Ver-
leiher zu arbeiten. Die Arbeitnehmer gehen aller-
dings ein hohes Risiko ein. Werden Lohnsteuern von 
den Verleihern nicht entrichtet, bleiben sie Schuld-
ner der zu entrichtenden Lohnsteuer. Oft kennen die 
illegalen Leiharbeitnehmer den Verleiher auch gar 
nicht. Sie erhalten ihren Lohn in der Regel in bar 
durch Verbindungspersonen, die die Arbeiten der 
Leiharbeitnehmer kontrollieren. Nicht selten bleibt 
aber die Lohnzahlung aus, und die Leiharbeitnehmer 
wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Es sind 
Fälle bekannt geworden, in denen ausländische Ar-
beitnehmer aus Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union sich hilfesuchend an ihre konsularischen Ver-
tretungen gewandt haben, weil sie die Kosten für die 
Rückreise in ihr Heimatland nicht bezahlen konnten, 
obwohl sie zum Teil über mehrere Monate in 
Deutschland tätig waren." 

Die Zahl der von der Bundesanstalt für Arbeit gegen 
Arbeitgeber erstatteten Strafanzeigen wegen aus-
beuterischer Beschäftigung von nichtdeutschen Ar-
beitnehmern ohne erforderliche Arbeitserlaubnis ist 
zwischen 1992 und 1995 von 111 auf 429 kontinuier-
lich angestiegen. Ebenso kontinuierlich ist die Zahl 
der Anzeigen wegen umfangreicher oder beharr-
licher Beschäftigung nichtdeutscher Arbeitnehmer 
ohne erforderliche Arbeitserlaubnis im selben Zeit-
raum von 117 auf 471 gewachsen. Gemäß dem Ge- 
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schäftsbericht '95 der Bundesanstalt für Arbeit 34 ) ist 
bei den festgesetzten Verwarnungsgeldern und 
Geldbußen im Bereich der Bekämpfung i llegaler 
Ausländerbeschäftigung eine Steigerung von 1994 
auf 1995 um 40,1 % auf 33,1 Mio. DM eingetreten. 

Im vergangenen Jahr haben rund 2 460 Mitarbeiter 
der Bundesanstalt bei 147 300 Außenprüfungen 
1,1 Mio. Lohn- und Meldeunterlagen sowie 424 000 
Personen kontrolliert. Etwa 8 500 Ermittlungsverfah-
ren wegen illegaler Arbeitnehmerüberlassung und 
86 800 Verfahren wegen i llegaler Ausländerbeschäf-
tigung seien eröffnet worden. 35) 

3.2 Stellung im Beruf 

Von 1987 bis 1995 ist die Zahl der erwerbstätigen 
Ausländer von 1,8 Mio. auf 3 Mio. Menschen ange-
stiegen (vgl. dazu Tabelle 27 im Anhang); Angaben 
für 1996 liegen noch nicht vor. Von diesen Personen 
waren rund 123 000 oder 4,1 % Selbständige ohne 
und 116 000 oder 3,8 % Selbständige mit Beschäftig-
ten in ihrem Betrieb. Die Zahl der Selbständigen hat 
sich seit 1987 damit nahezu verdoppelt, ihr Anteil ist 
seitdem um über 1 % auf 7,9 % gestiegen. Damit hat 
sich der Anstieg der Selbständigkeit zwar nicht in 
dem Ausmaß vergangener Jahre fortgesetzt, ver-
gleicht man ihn aber mit dem Anteil der Selbständi-
gen an allen Erwerbstätigen 1995 in Deutschland 
von 9,3 %, so wird das gesamtwirtschaftliche Gewicht 
der Selbständigkeit von Migrantinnen und Migran

-

ten ebenso deutlich wie der Strukturwandel in die-
sem Teil der Bevölkerung. Die Zahl der mithelfenden 
Familienangehörigen ist 1995 prozentual mit 0,8 % 
gegenüber 1987 zwar relativ konstant geblieben, sie 
ist aber mit 25 000 fast zweimal so hoch wie damals. 

Betrachtet man angesichts einer Zunahme der er-
werbstätigen Ausländer von 15 000 Personen in 1995 
die Entwicklung der einzelnen Gruppierungen, so 
fällt auf, daß mit dem leichten Anstieg der Zahl der 
Selbständigen ohne Beschäftigte um 8 000 und dem 
Abbau der Selbständigen mit Beschäftigten um 
15 000 Menschen eine Abnahme der Zahl der Ange-
stellten um 12 000 und eine Zunahme der Zahl der 
Arbeiter um 33 000 korrespondiert. Noch läßt sich an-
gesichts dieser Größenordnung nicht sagen, ob damit 
ein Trendwechsel in der langjährigen Entwicklung 
des Anstiegs des Anteils der Angestellten und ein 
Absinken des Anteils der Arbeiter verbunden ist. 
1995 lag der Anteil der Angestellten an allen auslän-
dischen Erwerbstätigen bei 26,5 %, der der Arbeiter 
bei 64,5 %. Das Verhältnis aller sozialversicherungs-
pflichtigen Angestellten zu dem aller Arbeiter betrug 
dagegen Ende September 1995 53,7 % zu 46,3 %. 

3.3 Ausländerbeschäftigung 
nach Wirtschaftsbereichen 

Der Anteil der Migrantinnen und Migranten an den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt 
lag Ende September 1996 (vgl. Tabelle 28 im An-
hang) mit 9,3 % im Bundesgebiet West knapp unter 
dem der Vorjahre seit 1993. Der Strukturwandel in 
den einzelnen Wirtschaftsbereichen läßt sich an die- 

sen Zahlen ebenso ablesen wie die teilweise Puffer-
funktion ausländischer Arbeitnehmer. 

Bei starken saisonbedingten Schwankungen und ei-
nem vergleichsweise niedrigen Lohnniveau ist die 
Anzahl der Migrantinnen und Migranten, die in der 
Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei arbei-
ten, 1996 mit 27 300 noch höher gewesen als 1992 
mit 24 300, und ihr relativer Anteil liegt mit 13,4 % 
um noch 2,5 % höher als 1992. Im schrumpfenden 
Sektor Energie und Bergbau ist die absolute Zahl von 
29 400 im Jahr 1992 auf 21 900 im Jahr 1996 zurück-
gegangen, der Anteil der ausländischen Arbeitneh-
mer ist von 6,9% auf 5,9 % gesunken. Im Verarbei-
tenden Gewerbe, dem Wirtschaftsbereich mit der 
größten Anzahl ausländischer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, ist zwar die absolute Anzahl von 
980 200 im Jahr 1992 auf 823100 im Jahr 1996 am 
stärksten gesunken; trotz dieses Rückgangs um 
157 100 ist der Anteil an der Gesamtzahl aller Be-
schäftigten in diesem Wi rtschaftszweig mit 11,3 % in 
beiden Jahren gleich geblieben. Im Baugewerbe sind 
die Beschäftigungsschwankungen in den Jahren 
1992 bis 1996 besonders stark gewesen; der prozen-
tuale Rückgang von 1993 13,7 % auf 1996 12,7 % ist 
dagegen als relativ gering anzusehen. Hier ist aller-
dings daran zu erinnern, daß diese Statistik lediglich 
legale sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse ausweist. Auch Werkvertragsarbeitneh-
mer werden aus statistischen Gründen nicht berück-
sichtigt (siehe oben). Der Beschäftigtenanteil im 
Handel ist mit 6,7 % seit 1993 konstant, der absolute 
Beschäftigungsabbau mit 7 700 Stellen ist nicht als 
überproportional anzusehen. Ähnliches gilt für die 
Wirtschaftsbereiche Nachrichtenübermittlung und 
Kreditinstitute sowie das Versicherungsgewerbe. Im 
Dienstleistungsbereich ist die Zahl der Migrantinnen 
und Migranten entsprechend dem Beschäftigungs-
wachstum dieses Wi rtschaftszweiges seit 1992 um 
rund 104 000 auf 588 600 gewachsen, der relative An-
teil ist von 9,2 % auf 10,2 % angestiegen. Ein Anstieg 
ist auch bei den Organisationen ohne Erwerbs-
charakter und den p rivaten Haushalten von 1992 
26 800 auf 35 500 im Jahre 1996 und von 4,8 % auf 
5,7 % zu verzeichnen. 

Die immer noch überproportionale Beschäftigung in 
besonders belastenden Berufen bei gleichzeitig stär-
kerer Repräsentanz im Dienstleistungs- bzw. Ange-
stelltenbereich macht auch die Einteilung der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten nach Berufs-
gruppen zum 30. Juni 1996 (Bundesgebiet West) 
deutlich. Bei folgenden Berufen lag der Anteil der 
ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer über 20 %: Köche (29,5 %), Metallerzeuger und 
-bearbeiter mit 23,3 % (darunter Schweißer mit 
28,0 %), Montierer und Metallberufe (25,4 %, darun-
ter Elektromontierer mit 22,8 %), Gästebetreuer 
(24,3 %), Hilfsarbeiter (23,9 %), Kunststoffverarbeiter 
(23,9 %), Reinigungsberufe (22,8 %), Bergleute 
(20,1%). Erwähnenswert ist der jeweils besonders 
hohe Frauenanteil bei einer Reihe dieser Berufe: Rei-
nigungsberufe (68,0 %); Köche (45,8 %); Montierer-
und Metallberufe (39,9 %, davon Elektromontierer 
71,3 %); Kunststoffverarbeiter (27,5 %). Die Frauen-
quote an den sozialversicherungspflichtig beschäftig- 
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ten Ausländern insgesamt lag im Juni 1996 bei 
34,2 %. 

Die höheren Belastungen ausländischer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer wurden vor allem im er-
sten Bericht der Beauftragten beschrieben. Neuere 
Untersuchungen zu diesem Themenkreis sind nicht 
bekannt geworden, werden durch obige Zahlen aber 
noch einmal verdeutlicht. 36) 

Der „Bericht der Bundesregierung über den Stand 
der Unfallverhütung und das Unfallgeschehen in der 
Bundesrepublik Deutschland 1995 - Unfallverhü-
tungsbericht Arbeit 1995 -" 37) enthält eine Fülle stati-
stischen Materials zum Unfallgeschehen in der Ar-
beitswelt und zu seinen vielfältigen gesundheitli-
chen, rechtlichen und finanziellen Folgen. Auch eine 
Differenzierung der angezeigten Arbeitsunfälle nach 
Wirtschaftszweigen, Männern und Frauen wird vor-
genommen. Nach einer Unterscheidung in deutsche 
und ausländische Beteiligte am Unfallgeschehen 
sucht man leider vergeblich. So kann der im letzten 
Bericht der Beauftragten genannte Prozentsatz von 
15 % aller tödlichen Arbeitsunfälle, die auf ausländi-
sche Arbeitnehmer entfallen, bezüglich einer mög-
lichen Veränderung nicht überprüft werden. Von Ge-
werkschaftsseite wird darauf hingewiesen, daß eine 
bedeutende Dunkelziffer bei der Erfassung ausländi-
scher Arbeiter bestehe. 38) (Vgl. auch Kapitel III 3.1.4 
in diesem Bericht) 

3.4 Einkommenssituation 
Bereits in den ersten beiden Berichten der Beauftrag-
ten wurde die unterschiedliche Entlohnung in- und 
ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und die Ursachen hierfür dargestellt (geringere Qua-
lifikation, überproportionale Beschäftigung in Krisen-
branchen, geringere Kapitalausstattung des Arbeits-
platzes, doppelte Diskriminierung ausländischer 
Frauen aufgrund Nationalität und Geschlecht 39); die 
Größenordnung der Diskriminierung wurde mit 12 % 
für ausländische Arbeitnehmer insgesamt und mit ca. 
20 % bei den Frauen beziffert. 

Die Betrachtung der Entwicklung der Haushaltsnet-
toeinkommen, die für die Jahre 1984 bis 1989 bereits 
eine Verschärfung dieser Entwicklung vermuten 
ließ 40), wurde durch die Repräsentativuntersuchung 
'95 41 ) bestätigt. 

Im Folgenden sollen die wichtigsten Ergebnisse der 
Repräsentativuntersuchung '95 für die Einkommens-
betrachtung kurz dargestellt werden. 

Das Haushaltsnettoeinkommen von Griechen be-
trug durchschnittlich 3 579 DM; das der Italiener 
3 453 DM, das der Türken 3 366 DM. Der ermittelte 
Wert von 3 097 DM für Haushalte von Personen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien wird durch die Kriegs-
und Bürgerkriegsflüchtlinge in besonderer Weise be-
einflußt. 1985 lagen sie noch an der Spitze dieser Ein-
kommensbetrachtung. Die Abstände zwischen den 
Nationalitäten haben sich seit 1985 verringert. Ein-
kommen zwischen 1 800 DM und 2 500 DM bilden 
bei allen befragten Gruppen den Schwerpunkt. Wäh-
rend lediglich 21 % aller Deutschen mit einem sol-
chen Haushaltsnettoeinkommen wi rtschaften müs

-

sen, sind 29 % der Ausländer darauf angewiesen, da-
mit auszukommen. Über 4 000 DM und mehr verfü-
gen hingegen nur 30 % der Ausländer aber 45 % der 
Deutschen. Diese Einkommensunterschiede sind 
umso gewichtiger, wenn man bedenkt, daß ausländi-
sche Haushalte in der Regel wesentlich größer sind 
als deutsche Haushalte (über die Hälfte der Deut-
schen lebt in Ein- und Zweipersonenhaushalten, aber 
nur 40 % der befragten Ausländer wohnen allein 
oder zu zweit). Zwar tragen in deutschen Haushalten 
in 61 % aller Fälle mindestens zwei Personen zum 
Haushaltsnettoeinkommen bei, in ausländischen 
Haushalten dagegen nur 56 %. Dies reicht als Erklä-
rungsmuster der Einkommensunterschiede jedoch 
nicht aus. 

Deutlicher werden die Ursachen hierfür bei einem 
Blick auf die Entwicklung der monatlichen Nettover-
dienste der befragten ausländischen Arbeitnehmer. 
1985 betrugen diese 1710 DM 1995 2 214 DM. Der 
absoluten Erhöhung von 504 DM entsprach aller-
dings eine inflationsbereinigte Steigerung von ledig-
lich 3,8 %. Die Nettolohn- und Gehaltssumme aller 
Arbeitnehmer im früheren Bundesgebiet war im sel-
ben Zeitraum, ebenfalls inflationsbereinigt, von 
2 020 DM auf 2 693 DM, also um 6,9 % gestiegen. In 
der Untersuchung wird deshalb der Schluß gezogen, 
daß sich die Einkommensschere zwischen ausländi-
schen und deutschen Arbeitnehmern in dem Zeit-
raum zwischen 1985 und 1995 weiter geöffnet hat; 
betrug die Einkommensdifferenz beim Nettoeinkom-
men zwischen den ausländischen und allen Arbeit-
nehmern 1985 -15 %, so lag sie 1995 bei -18 %. 

Auch eine Betrachtung der Bruttostundenlöhne der 
ausländischen Arbeiter zeigt, daß 90 % der befragten 
Ausländer - gemessen an der Gesamtheit aller Arbei-
ter in Deutschland - unterdurchschnittlich bezahlt 
werden und daß ihre Bruttostundenlöhne zwischen 
1985 und 1995 um ca. 39 % gestiegen waren, wäh-
rend die der Arbeiter insgesamt von 1985 bis 1994 
bereits um 50 % gestiegen waren. Der Abstand hat 
sich vergrößert. Als Ursache hierfür nennt die Reprä-
sentativuntersuchung '95 42) vor allem den hohen An-
teil ungelernter und angelernter Arbeiter mit ent-
sprechend deutlich geringeren Bezügen unter den 
ausländischen Arbeitern und die überdurchschnittli-
che Konzentration ausländischer Arbeiter in Bran-
chen, die sich in den letzten Jahren krisenhaft ent-
wickelt hatten und deren Bruttostundenlohnentwick-
lung entsprechend unterdurchschnittlich verlief, zum 
Beispiel stiegen die Löhne im Bergbau von 1985 bis 
1995 lediglich um 26 %. 

3.4.1 Sparverhalten 

Bereits die Daten der Repräsentativuntersuchung '85 
zeigen, daß sich Sparziele und Sparerquote (definiert 
als Anteil der Spare rinnen und Sparer an den befrag-
ten Migrantinnen und Migranten) der ausländischen 
Arbeitnehmer - damals gegenüber 1980 - grundle-
gend geändert und sich mehr und mehr dem Spar-
verhalten der deutschen Wohnbevölkerung angegli-
chen hatten. Der von 1980 bis 1985 beobachtete 
Rückgang der Sparerquote hat sich seither nicht fort-
gesetzt; von 1985 bis 1995 ist die Sparerquote wieder 
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fast auf das Niveau von 1980 gestiegen. Betrug die 
Sparerquote 1980 noch 68 %, 1985 noch 52 %, so lag 
sie 1995 bei allen betrachteten Nationalitäten weit 
über 60 %. Zugleich ist von 1985 bis 1995 der durch-
schnittliche Sparbetrag je Sparer gesunken. Diese 
Entwicklungen gelten auch für Männer und Frauen 
getrennt, wobei relativ geringe Unterschiede zwi-
schen dem Sparverhalten von Männern und Frauen 
bestehen (Sparerquote und Durchschnittsbetrag sind 
ähnlich und haben sich ähnlich entwickelt). 

Rund ein Viertel der Befragten hatte 1995 einen Bau-
sparvertrag abgeschlossen, 1985 nur 12 %; wollten 
1985 noch drei Viertel ihr Bausparvermögen im Her-
kunftsland verwenden, so will heute tendenziell rund 
die Hälfte der Bausparer in Deutschland bauen, so-
weit die Bauabsicht schon konkret geäußert wird. 

In dem Zeitraum zwischen 1985 und 1995 ist der An-
teil erstgradiger Familienbindungen deutlich zurück-
gegangen; dementsprechend schickten 1985 37 % 
der Befragten Geld nach Hause, 1995 waren es nur 
noch 26 % aller Befragten, am wenigsten überwiesen 
die hier wohnenden befragten EU-Bürger. 

3.4.2 Sozialhilfe 

Sozialhilfe wird gewährt, wenn die eigenen finanziel-
len Möglichkeiten ausgeschöpft sind und aus vorge-
lagerten Sicherungssystemen keine ausreichenden 
Leistungen in Anspruch genommen werden können. 
Ausländer, die sich in Deutschland aufhalten, erhal-
ten Sozialhilfe, sofern sie die Leistungsvoraussetzun-
gen erfüllen. Diese sind für Ausländer restriktiver als 
für Deutsche und so ausgerichtet, daß ein Mißbrauch 
verhindert werden kann. So haben Ausländer zum 
Beispiel keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz, wenn sie eingereist sind, 
um Sozialhilfe zu erhalten. 

Asylbewerber und abgelehnte Bewerber, die zur 
Ausreise verpflichtet sind, sowie geduldete Auslän-
der erhalten seit dem 1. November 1993 Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ab 1. Juni 
1997 erhalten auch Kriegsflüchtlinge Leistungen 
nach diesem Gesetz. 

Die in den letzten Jahren vorgenommenen Umstruk-
turierungen in der Statistik erschweren einerseits ei

-

nen Vergleich der Ausgaben für Migranten über 
mehrere Jahre hinweg, ermöglichen es aber anderer-
seits, erstmalig besser zwischen den ansässigen Mi-
granten und Asylbewerbern und Flüchtlingen zu dif-
ferenzieren. 

Für 1996 beliefen sich die Ausgaben für deutsche 
und ausländische Sozialhilfeempfänger, also sowohl 
für laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (die im allge-
meinen Sprachgebrauch als „Sozialhilfe" bezeichnet 
wird) wie für Hilfe in besonderen Lebenslagen, auf 
50,0 Mrd. DM. Bei den Empfängern laufender Hilfe 
zum Lebensunterhalt beträgt der Anteil ausländi-
scher Empfänger 20,7 %, bei den Empfängern von 
Hilfe in besonderen Lebenslagen 13 %. 

Die amtliche Sozialhilfestatistik weist die Ausgaben 
getrennt nach innerhalb und außerhalb von Einrich

-

tungen gewährten Hilfearten aus, nicht nach be

-

stimmten Personengruppen. Um Aussagen über die 
Höhe der Ausgaben für Ausländer machen zu 
können, wurden eigene Berechnungen angestellt, 
die eine sehr grobe Schätzung zulassen. Für das 
Jahr 1994 beispielsweise ergibt sich folgendes 
Bild: Von den Gesamtausgaben in Höhe von 
49,7 Mrd. DM wurden ca. 5,0 Mrd. DM für ausländi-
sche Leistungsempfänger aufgebracht, was einem 
Anteil an den Gesamtausgaben von 10,0 % ent-
spricht. 

Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wi rt
-schaftsforschung auf der Grundlage des sozio-ökono-

mischen Panels zeigt, daß der höhere Bezug von So-
zialhilfe bei Ausländern mit sozialen Merkmalen wie 
geringerem Bildungsstand, Beschäftigung in Berei-
chen mit besonders hohem Arbeitslosigkeitsrisiko 
und der Verweildauer in Deutschland in Zusammen-
hang steht. Mit zunehmender Verweildauer in 
Deutschland nimmt das Risiko eines Sozialhilfebe-
zugs ab, was im wesentlichen auf eine bessere Inte-
gration in den Arbeitsmarkt zurückzuführen sein 
dürfte. 43) 

3.5 Arbeitslosigkeit 

Bereits in ihrem zweiten Bericht hat die Beauftragte 
auf die besondere Bedeutung des Arbeitslebens und 
des Arbeitsplatzes als Feld sozialer Integration hin-
gewiesen und dementsprechend die Langzeitarbeits-
losigkeit als Bereich der Desintegration besonderer 
Aufmerksamkeit empfohlen. Leider hat sich die Si-
tuation in absoluten Zahlen und in relativen Größen-
ordnungen weiter erheblich verschlechtert. 

Die Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Ar-
beitslosenquote ausländischer Männer und Frauen 
für das westliche Bundesgebiet (vgl. die Tabellen 29 
und 30 im Anhang) zeigt, daß 1996 mit 18,9 % und 
481 715 Arbeitslosen wieder ein Höchststand erreicht 
wurde. Der Frauenanteil betrug dabei 33,3 %. Auch 
der Abstand zur Gesamtquote aller Arbeitslosen war 
mit 8,8 %-Punkten in der Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland noch nie so hoch wie 1996. Im 
April 1997 erreichte die Arbeitslosigkeit von Migran-
tinnen und Migranten im Bundesgebiet West dann 
537 720 Personen und eine Quote von 21,0 %; die 
Werte für das Bundesgebiet Ost lauten 17 632 und 
30,4 %. Der Anteil der arbeitslosen ausländischen 
Frauen war in West und Ost mit 33,0 % und 34,7 % 
annähernd gleich groß. 

Vergleicht man die Struktur der Arbeitslosigkeit von 
Ausländern und Deutschen (ohne Spätaussiedler), so 
fallen eine Reihe von Unterschieden ins Gewicht 
(vgl. Tabelle 31 im Anhang). Die Verteilung der Ar-
beitslosigkeit bei Migrantinnen und Migranten und 
bei Deutschen zwischen den Geschlechtern ist im 
Zeitablauf zwar erstaunlich konstant, bei deutschen 
Frauen aber um 10 % höher (ca. 45 %) als bei Migran-
tinnen (ca. 35 %). Bei Ausländern und Deutschen hat 
der Anteil der Angestellten an den Arbeitslosen mit-
telfristig zugenommen. Der Anteil der Arbeitslosen 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung ist bei Deut-
schen (1996: 38,3 %) nur ungefähr halb so hoch wie 
bei Ausländern (1996: 78,2 %) und bei beiden Grup-
pen relativ konstant. Anhand dieser zentralen Kenn- 
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ziffer der Ausländerarbeitslosigkeit hat die Beauf-
tragte immer wieder die Bedeutung von Aus-, Fo rt

-und Weiterbildung ausländischer Jugendlicher und 
Erwachsener betont. 

Diese Forderung wird auch nicht durch den Hin-
weis relativiert, daß mit dem Kriterium „ohne abge-
schlossene Berufsausbildung" nur eine Aussage über 
einen formalen Berufsabschluß, nicht aber über die 
im Laufe eines Berufslebens erlangten Qualifikatio-
nen getroffen wird. Wichtig ist auch der Hinweis, daß 
sich die Besonderheiten des deutschen Ausbildungs-
systems eher ungünstig auf die Arbeitsmarktintegra-
tion von Zuwanderern auswirken, „da im Vergleich 
zu anderen Staaten (z. B. den USA) formale Ab-
schlüsse stärker betont werden ... Bei ungünstiger 
Arbeitsmarktlage ist die Konkurrenz durch Bewer-
ber, die über entsprechende Zertifikate verfügen, 
wesentlich größer und der Zugang für Personen ohne 
inländischen Bildungsabschluß somit schwieri-
ger. " 44 ) 

Eine Folge der langanhaltenden Arbeitslosigkeit 
zeigt sich auch in dem bei Ausländern und Deut-
schen gleichermaßen zu beobachtenden Sinken des 
Anteils derjenigen Arbeitslosen, die aus vorheriger 
Erwerbstätigkeit in Arbeitslosigkeit gerieten (bei 
Ausländern 1993 54,6 %, 1996: 47,7 %; bei Deut-
schen 1993 61,6 %, 1996: 56,8 %). 

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit hat sich 1995 (für 
1996 liegen entsprechende Statistiken noch nicht 
vor) in allen Altersgruppen vollzogen, weitaus am 
stärksten jedoch in der Altersgruppe von 55 bis unter 
60 Jahre (+15 % gegenüber 1994). Bereits in ihrem 
letzten Bericht hat die Beauftragte darauf hingewie-
sen, daß sich hier besonders schnell eine Gruppe von 
Langzeitarbeitslosen aufbaut. 

Eine nationalitätenspezifische Betrachtung der Ar-
beitslosenquote (vgl. Tabellen 32 und 33 im Anhang) 
Ende Dezember zeigt 1996 und 1995 einen Spitzen-
wert für türkische Arbeitslose (24,4 % und 21,0 %), 
gefolgt von Italienern (20,6 % und 18,4 %), Griechen 
(19,0% und 17,1 %), Portugiesen (15,1 und 14,0%), 
Spaniern (12,2 % und 10,9 %) sowie Staatsangehöri-
gen des ehemaligen Jugoslawien (11,1 % und 
10,2%). 

Bereits im Bericht der Beauftragten von 1995 war 
eine Untersuchung des IAB erwähnt worden, die 
gezeigt hat, daß statistisch nachweisbare Merk-
male wie Alter, Geschlecht, Qualifikation und Re-
gion, die das Arbeitslosigkeitsrisiko stark beein-
flussen, keine ausreichende Erklärung für natio-
nalitätenspezifische Unterschiede liefern. 45) Die 
Bundesanstalt für Arbeit 46) weist vielmehr darauf 
hin, daß hier unter anderem die Wirtschaftszweige, 
in denen die verschiedenen Nationalitäten über-
wiegend beschäftigt sind, bzw. vor ihrer Arbeitslos-
meldung tätig waren, relevant sind. Als Beispiel 
werden die Italiener genannt, die seit langem 
hohe Arbeitslosenquoten aufweisen und vergleichs-
weise häufig im Bereich privater Dienstleistungen 
(z. B. im Hotel- und Gaststättengewerbe) beschäftigt 
sind, wo relativ instabile Arbeitsverhältnisse vorherr-
schen. 

Empfehlung 

Die Beauftragte mißt angesichts der Entwicklung am 
Arbeitsmarkt und in Anbetracht der festgestellten 
Ausbildungsdefizite weiterhin den beruflichen, und 
hier insbesondere den sprachlichen Integrationsmaß-
nahmen einen überragenden Stellenwert bei. Sie 
wiederholt ihren Vorschlag, zur wirksameren An-
wendung von Integrationsmaßnahmen angesichts 
sich verschärfender Problemlagen in jedem Arbeits-
amt der alten Bundesländer die bereits benannten 
Arbeitsberater für Ausländerfragen mindestens zur 
Hälfte ihrer Arbeitszeit für die Ausländerarbeit frei-
zustellen. Auch wird empfohlen, diese Beratungs-
struktur in den Arbeitsämtern der neuen Länder ein-
zuführen. In Arbeitsamtbezirken mit besonders ho-
hem Ausländeranteil sollte sich ein Arbeitsberater 
hauptamtlich ausschließlich mit diesem Bereich be-
fassen. 

3.6 Selbständige Erwerbstätigkeit 

Laut Mikrozensus gab es 1995 in der Bundesrepublik 
Deutschland rund 239 000 selbständige ausländische 
Erwerbstätige und rund 25 000 mithelfende Familien-
angehörige (vgl. Tabelle 27 im Anhang). Dies ent-
spricht einem Anteil von 8,7 % an allen ausländi-
schen Erwerbstätigen. Damit hat sich die bereits in 
den früheren Berichten der Beauftragten beschriebe-
ne Entwicklung fortgesetzt; 1987 lag dieser Anteil 
noch bei 7,2 %. Über die Ursachen dieser Entwick-
lung von der „Nischen-Ökonomie" zu sogenannten 
„innovativen Wirtschaftsbereichen", die auch mit Ar-
beitslosigkeit und mit der Angst, arbeitslos zu wer-
den, zusammenhängt, wurde do rt  ebenso berichtet 
wie über die kontroverse Diskussion der integrativen 
Wirkungen ausländischer selbständiger Erwerbstä-
tigkeit. Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wi rt

-schaftsforschung (RWI) hatte 1994 u. a. auch zu die-
ser Frage im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft ein Gutachten zur ausländischen Selb-
ständigkeit erarbeitet, dessen wesentliche Ergeb-
nisse im Bericht der Beauftragten von 1995 darge-
stellt worden waren. 47 ) 

Neben dem RWI befaßt sich vor allem das Zentrum 
für Türkeistudien in der deutschen Sozialforschung 
mit Fragestellungen ausländischer Selbständiger. 
Dies erfolgt naheliegenderweise vornehmlich de-
skriptiv und für den Bereich der türkischen Migran-
tinnen und Migranten. 

Das Zentrum für Türkeistudien geht für 1996 von 
rund 40 500 türkischen Unternehmern in der Bundes-
republik Deutschland aus. 48) Die meisten Bet riebe 
gelten zwar noch als Klein- und/oder Familienbetrie-
be; die Zahl der Gründungen im innovativen Bereich 
wächst jedoch. Genannt wird eine Zahl von 750 000 
neuen Arbeitsplätzen, die ausländische Selbständige 
geschaffen haben. Zwei Drittel aller Neugründungen 
werden als Neugründungen der zweiten Ausländer-
generation angesehen. Das Ausbildungsplatzpoten-
tial wird als „relativ unausgeschöpft" bezeichnet. 
Häufig wird nach Ansicht des Zentrums für Türkei-
studien heute eine Unternehmensgründung in der 
Bundesrepublik Deutschland auch als günstige Al-
ternative zur Selbständigkeit in der Türkei gesehen. 
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Um die Migranten-Unternehmen bei der Aufarbei-
tung ihrer spezifischen Probleme - wie mangelnde 
Betriebswirtschafts- und Marktkenntnisse, Umgang 
mit administrativen Strukturen, Wissen um die Bera-
tungs- und Förderangebote - zu unterstützen, hat 
das Zentrum für Türkeistudien gemeinsam mit dem 
Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Techno-
logie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
und der Europäischen Union 1995 ein Projekt „In-
itiierung von Transfereinrichtungen als Förderinstru-
ment für die Integration von ausländischen Unter-
nehmen in regionale Wirtschaftsstrukturen im Bun-
desland Nordrhein-Westfalen" gestartet. Das Projekt 
läuft in fünf Regionalbüros in Nordrhein-Westfalen. 
Diese Transferstellen sind in solchen Gebieten ange-
siedelt, die in besonderer Weise vom Strukturwandel 
betroffen sind. Zudem weisen besonders die Regio-
nen Dortmund, Essen und Duisburg einen hohen An-
teil ausländischer Arbeitskräfte in den struktur-
schwachen Bereichen Kohle und Stahl auf. Gerade in 
den Regionen, in denen die ausländischen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer wohnen und arbei-
ten, soll die Gründung und Konsolidierung der türki-
schen Betriebe unterstützt werden. Man kann diesen 
Ansatz deshalb als eine migrantenspezifische regio-
nale Strukturpolitik bezeichnen. 

Die Transferstellen bilden zugleich eine ständige 
Plattform für den Dialog zwischen ausländischen und 
deutschen Unternehmern, den Kommunen, Kam-
mern und Verbänden, der Arbeitsverwaltung, Wis-
senschaft und Forschung. Darüber hinaus sollen die 
bereits vorhandenen Kontakte zwischen ausländi-
schen und nordrhein-westfälischen Unternehmern 
gefördert werden. 

3.7 Berufliche Weiterbildung und Rehabilitation 

Die Bundesanstalt für Arbeit förderte 1995 wieder 
mehr Personen in beruflicher Weiterbildung als 1994 
und 1993 (vgl. Tabelle 34 im Anhang). Der Anteil der 
Ausländer an den Eintritten in Maßnahmen von Fort-
bildung, Umschulung und bet rieblicher Einarbeitung 
erhöhte sich auf 38 000 oder 5,8 % aller Teilnehmer. 
1996 war ein leichter Rückgang bei der Gesamt-Teil-
nehmerzahl an den beruflichen Weiterbildungsmaß-
nahmen um 1,8 % zu verzeichnen. Trotzdem stieg der 
Ausländeranteil auf 6,3 % (40 714 Personen). Dies 
war immerhin der höchste Anteil seit 1987, erreichte 
aber noch nicht den Anteil der Ausländer an allen so-
zialversicherungspflichtig beschäftigten ausländi-
schen Arbeitnehmern (und Beitragszahlern) von 
1995 9,4 % oder 1996 9,3 %, vor allem angesichts der 
ausländerspezifischen Arbeitslosenquote von 1995 
jahresdurchschnittlich 17 % oder 18,9 % im Jahr 1996 
(Bundesgebiet West) sind Migrantinnen und Migran

-

ten weiterhin stark unterrepräsentiert. Besonders 
schwach sind die ausländischen Frauen vertreten. 
Was die von Ausländerinnen und Ausländern be-
suchten Maßnahmen betrifft, so gibt es nach Mei-
nung der Bundesanstalt kaum noch Unterschiede zur 
Inanspruchnahme der Maßnahmen durch Deutsche 
und Ausländer insgesamt. 49) 

Kontinuierlich wuchs seit 1993 die Zahl der Eintritte 
in die Deutsch-Sprachlehrgänge gemäß § 62 a AFG 
von 7 500 auf 10 200 im Jahr 1996. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung fördert ein Modellprojekt, um die Zielgruppe 
ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
für Fort- und Weiterbildung zu motivieren, die Betrie-
be bei Fort- und Weiterbildungsaktivitäten auch für 
ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
zu öffnen und sie dabei zu unterstützen sowie um die 
von der Arbeitsverwaltung getragenen Maßnahmen 
der Fortbildung und Umschulung im betrieblichen 
und außerbetrieblichen Bereich stärker für ausländi-
sche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugäng-
lich zu machen. 

Bei der beruflichen Rehabilitation wuchs der Anteil 
ausländischer Teilnehmer mit dem Ziel der beruf-
lichen Ersteingliederung von 16,3 % 1994 auf 17 % 
1995 (Bundesgebiet West); bei den Maßnahmen mit 
dem Ziel der beruflichen Wiedereingliederung stieg 
der Anteil von 8,1 % 1994 auf 8,6 % 1995. Ähnlich 
verhielt es sich mit den Anteilen der Rehabilitanden 
in berufsfördernden Bildungsmaßnahmen mit dem 
Ziel der beruflichen Ersteingliederung. Hier steig der 
Ausländeranteil von 1993 11,1 % auf 1995 12,8 %, die 
Anzahl der Eintritte in berufsfördernde Bildungsmaß-
nahmen mit dem Ziel der beruflichen Wiedereinglie-
derung stieg im selben Zeitraum von 4,7 auf 5,6 %. 
Insgesamt verzeichnete die Rehabilitationsstatistik 
im Jahre 1995 Zugänge von 20 622 Ausländern, das 
sind 7,8 % der Zugänge von insgesamt 265 021 Reha-
bilitanden in der Bundesrepublik Deutschland. 50) 

3.8 Benachteiligungen im Betrieb 

Bereits im ersten Bericht der Beauftragten wurde das 
Fehlen umfassender wissenschaftlicher Informatio-
nen über Formen und Ausmaß der Benachteiligun-
gen und Diskriminierungen ausländischer Arbeit-
nehmer im Betrieb bedauert. Im Rahmen einer zu-
sammenfassenden Beschreibung mehrerer Einzel-
fallstudien und Erfahrungsberichte wurden dann 
entsprechende Einstellungs-, Aufstiegs-, Weiterbil

-dungs-, Belastungs-, Entlohnungs- und Personalab-
bauprobleme benannt. 

In mehreren Untersuchungen ist nunmehr der Ver-
such unternommen worden, Diskriminierung empi-
risch zu messen. 51 ) In regional, sektoral, geschlechts-
spezifisch und ethnisch zum Teil erheblich einge-
schränkten, methodisch ganz unterschiedlichen An-
sätzen liefern sie Hinweise auf schwache ethnisch 
bedingte Diskriminierung ausländischer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. 

Hingewiesen werden soll auch auf den unterschiedli-
chen Sprachgebrauch: vor allem in Ländern, in de-
nen Antidiskriminierungsgesetze existieren, verwen-
det man den Begriff „Diskriminierung" bereits, wenn 
eine Gruppe von Personen überdurchschnittlich in 
niedrig bewerteten Arbeitspositionen und unter-
durchschnittlich in höher bewe rteten Positionen ver-
treten ist. Mit der verstärkten Debatte um die Einfüh-
rung eines Antidiskriminierungsgesetzes in Deutsch-
land hat sich die Anwendung dieses vormals eher 
juristisch geprägten Begriffes entsprechend verscho-
ben. (Siehe auch Kapitel IV, 5 in diesem Bericht.) 
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Auf europäischer Ebene hat sich die „Europäische 
Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen" im Rahmen eines Projektes mit dem 
Thema „Die Verhinderung von Rassismus am Ar-
beitsplatz" befaßt. 52) Die Ziele des Projektes waren 
u. a. die Erstellung einer Übersicht der Zielsetzungen 
zur Verhinderung von Rassismus am Arbeitsplatz in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Be-
urteilung der Auswirkungen dieser Zielsetzungen 
auf Einstellungspolitik, Auswahl, Weiterbildung, 
Aufstiegsmöglichkeiten und Bezahlung, das Erken-
nen von Hindernissen und von fördernden Faktoren 
bei der Implementierung von Zielsetzungen zur Ver-
hinderung von Rassismus auf Organisationsebene 
sowie die Betrachtung von Zieloptionen, die zur Ver-
besserung von Verhinderung von Rassismus am Ar-
beitsplatz führen könnten. Die Beauftragte begrüßt 
diese europaweite Diskussion des Themas nicht nur 
angesichts der Diskussion um ein Antidiskriminie-
rungsgesetz in Deutschland und in Europa, sondern 
vor allem auch wegen seiner Bedeutung für einen 
einheitlichen europäischen Arbeitsmarkt. 

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB), der Eu-
ropäische Arbeitgeberverband (UNICE) und der Eu-
ropäische Dachverband des Öffentlichen Dienstes 
(CEEP) - die „Partner des sozialen Dialoges" - haben 
am 21. Oktober 1995 in Florenz eine gemeinsame Er-
klärung über die „Verhütung von Rassendiskriminie-
rung und Fremdenfeindlichkeit sowie Förderung der 

Gleichbehandlung am Arbeitsplatz " erstellt. 53) Darin 
werden insbesondere für Organisationen und Unter-
nehmen Maßnahmen vorgeschlagen, um Diskrimi-
nierungen aufgrund „Rasse, Hautfarbe, ethnischer 
und nationaler Zugehörigkeit oder Religion" zu ver-
hüten. Die Vorschläge beziehen sich u. a. auf den Zu-
gang zum und die Qualifizierung am Arbeitsplatz. 

Als Pilotprojekt in Deutschland haben darauf aufbau-
end die Thyssen-Stahl AG und die IG Metall im Rah-
men einer Betriebsvereinbarung konkrete Schritte 
zur Umsetzung der gemeinsamen Erklärung der eu-
ropäischen Sozialpartner unternommen. Diese Be-
triebsvereinbarung definiert bet riebliche Gleichbe-
handlungsgrundsätze in folgenden Bereichen: 

- personelle Angelegenheiten: Einstellungen, Ver-
setzungen, Lohn- und Gehaltfestsetzungen, Beför-
derungen, Austritte, Qualifizierungen usw.; 

- soziale Angelegenheiten: bet riebliche Soziallei-
stungen, Wohnungsversorgung (Vergabe von 
Werksmietwohnungen) usw.; 

- Berufsbildung: Auswahl der Bewerbe rinnen und 
Bewerber zur Ausbildung, innerbetriebliche Wei-
terbildung usw. 

Diese Betriebsvereinbarung enthält erstmals auch 
konkrete Sanktionsmöglichkeiten für den Fall einer 
Zuwiderhandlung. 
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III. Weitere Aspekte der sozialen Situation 

1. Beratungsangebote 

Wenn Migrantinnen und Migranten in Deutschland 
persönliche Probleme haben, wenden sie sich - ge-
mäß der Repräsentativuntersuchung '95 des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung 1 ) - zu-
nächst an Familienmitglieder (56,3 %) und Freunde 
(49,3 %) der gleichen Nationalität. Deutsche Freunde 
und Freundinnen werden als drittwichtigste „Bera-
tungsinstanz" von 24,3 % herangezogen, noch vor 
Behörden (19,9 %), Kollegen (13,2 %), Rechtsan-
wälten (9,4 %) und Beratungsstellen (9,3 %). Diese 
Reihenfolge trifft auf alle im Jahre 1995 befragten 
Ethnien in gleicher Weise zu. 

1.1 Ausländersozialberatung 

In ihren Berichten 1993 und 1995 hat die Beauftragte 
die Entwicklung der Ausländersozialberatung seit 
Ende der 60er Jahre, ihre Zielgruppen, ihre Finanzie-
rung, die vielfältiger werdenden wechselnden Auf-
gabenschwerpunkte und die A rt  und Weise der Zu-
sammenarbeit mit den sozialen Regeldiensten darge-
stellt. Unter den Stichworten interkulturelle Öffnung 
bzw. interlinguale Kompetenz wird in Deutschland 
eine Diskussion geführt, bei der alle Beteiligten sich 
klar darüber sind, daß es sich dabei um einen lang-
wierigen Prozeß handelt, bei dem auch die Rahmen-
bedingungen der Migrationspolitik Intensität und 
Tempo der Entwicklung bestimmen. Noch sind es 
wenige Institutionen, Verbände oder Verwaltungen, 
die planvoll versuchen, ihre Dienstleistungen für Mi-
grantinnen und Migranten attraktiv zu machen. Die 
knapp gewordenen öffentlichen und p rivaten Gelder, 
die einen effizienteren Einsatz der Fördermittel ver-
langen, können diesen Prozeß jedoch ebenso fördern 
wie fachliche und integrationspolitische Notwendig-
keiten. 

Über die qualitative und quantitative Entwicklung 
der Ausländersozialberatung gibt u. a. für die Jahre 
1993 bis 1995 die Arbeitsstatistik des Sozialdienstes 
der Caritas für ausländische Arbeitnehmer und ihre 
Familien Auskunft. Sie wird als Repräsentativerhe-
bung der Arbeit von 78 % der Mitarbeiter dieses 
Dienstes vom Institut für Sozialpädagogische For-
schung Mainz (ism) ausgewertet und zeigt, daß 1995 

- 26,4 % der Ratsuchenden 1992 bis 1995 zugewan-
dert waren, also als Neuzugewanderte zu bezeich-
nen sind, 

- 49,2 % Arbeitsmigranten der ersten Generation 
sind, 

- jeder dritte Ratsuchende über 50 Jahre alt ist, also 
der wachsenden Gruppe der älteren Migranten 
angehört, für die Probleme der Verrentung und 
der psychosozialen Situation im Alter im Vorder-
grund stehen. 

Die klassische Eingliederungsberatung und die aus 
der demographischen Entwicklung sich ergebenden 
Probleme bleiben bzw. werden die Hauptaufgaben-
stellung der Migrationssozialdienste. Die Arbeitsmi-
gration ist kein abgeschlossener Prozeß, sie bleibt ein 
Vorgang, der von der Sozialberatung begleitet wer-
den muß. 

Während der Bedarf an Information und Hilfe 
wächst, ist der Haushaltsansatz des Bundes seit 1992 
mit 36 Mio. DM konstant geblieben; rund 600 Bera-
tungsstellen mit rund 900 Sozialberatern werden ge-
meinsam mit den Ländern finanziert, wobei der Fi-
nanzanteil aller Länder insgesamt gesunken ist. Nur 
in wenigen Fällen erreicht dieser Finanzierungsanteil 
in einzelnen Ländern die 50 %-Marke. 

Auch dies führte dazu, daß - ausgehend von einem 
Beschluß der Gesundheits- und Frauenministerkon-
ferenz vom Juni 1995 - im Bund-Länder Ausschuß 
„Ausländerpolitik" beim Bundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung seit 1995 eine Diskussion 
über (finanzielle) Grundlagen, Organisation, Inhalte 
und Zielgruppen der Ausländersozialberatung in 
Gang gekommen ist. Unter Einbeziehung der Mei-
nung der Träger der Ausländersozialberatung ist Ziel 
dieses Willensbildungsprozesses eine Überarbeitung 
der seit 1984 geltenden „Grundsätze für Aufgaben, 
Arbeitsweise und Organisation der Sozialberatung 
für ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien in 
der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt, des Deut-
schen Caritasverbandes und des Diakonischen Wer-
kes (Grundsätze für die Ausländersozialberatung)." 

Im Laufe der Diskussion wurde deutlich, daß 

- die Sozialberatung „als niederschwelliges Ange-
bot ... zu einem wichtigen Teil der differenzie rten 
Angebotspalette der sozialen Regelversorgung" 
(Diakonisches Werk der EKD), sie somit „integra-
ler Bestandteil der Sozialarbeit" (AWO) geworden 
ist. 

- die Entwicklung der Migration in die Bundesrepu-
blik Deutschland in den letzen Jahrzehnten dazu 
geführt hat, daß weitere Gruppen von Arbeitsmi-
granten, die über einen legalen Zugang zum hiesi-
gen Arbeitsmarkt verfügen (Ausnahme: Asylbe-
werber und Aussiedler, für die andere Dienste zu-
ständig bleiben sollen) von den Angeboten der 
Ausländersozialberatung erfaßt werden sollen 
(dies sind z. B. Vertragsarbeitnehmer der ehema-
ligen DDR, Werksvertragsarbeitnehmer, EU-Frei-
zügigkeitsberechtigte aus anderen EU-Staaten, 
Entsendearbeitnehmer innerhalb der EU, bleibe

-

berechtigte Ausländer aus anderen Staaten). 

- weiterhin der Herkunftssprache als Zugangsin-
strument zum Erreichen der jeweiligen Zielgruppe 
besondere Bedeutung zukommt, ein mutter-
sprachlicher Beratungsansatz also „keine Nationa-
litätenorientierung im inhaltlich-konzeptionellen 
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Sinn" (Diakonisches Werk der EKD) bedeutet, 
sondern eine „Kulturspezifität" (Deutscher Cari-
tasverband) beinhalten soll. 

- Fragestellungen, die sich aus Daueraufenthalt, 
Pendelmigration, Neuzuzug und Rückkehrüberle-
gungen zusätzlich ergeben haben, eine Differen-
zierung und Vertiefung der ursprünglichen Bera-
tungstätigkeit erfordern. 

- die Mittler- und Brückenfunktion der Ausländer-
sozialberatung hin zu den anderen sozialen Regel-
diensten aber auch zu Netzwerken auf kommuna-
ler und regionaler Ebene (z. B. Ausländerbeiräte, 
Selbsthilfegruppen, Schulen, Kirchengemeinden) 
stärker wahrgenommen werden muß. 

1.2 Migrationssozialarbeit in Vereinen 
Neben die Arbeit der Migrationssozialdienste der-
jenigen Verbände, die in den Grundsätzen für die 
Ausländersozialberatung aufgezählt und durch Bund 
und Länder gefördert werden, ist in den zurück-
liegenden Jahren die Tätigkeit einer stetig wachsen-
den Zahl von Gruppierungen getreten, die sich der 
Arbeit für und mit Migrantinnen und Migranten 
zuwenden. Viele dieser Initiativgruppen, Emigran-
tenorganisationen, Förderkreise, Interessengemein-
schaften, Nachbarschaftshilfen, Begegnungszentren 
und Selbsthilfegruppen sind Mitglied im Deutschen 
Paritätischen Wahlfahrtsverband (DPWV). Dieser 
gibt die Zahl der 1980 in diesem Bereich tätigen Mit-
gliedsorganisationen mit ca. 80 an, 1995 waren es 
über 500. Ehrenamtliche Kräfte und Betroffene, Ho-
norarkräfte, neben- und hauptamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter arbeiten nach Angaben des 
DPWV in erster Linie in folgenden Bereichen: 

- Migrationssozialarbeit in gesonderten Einrichtun-
gen und Diensten für Arbeitsmigrantinnen, 
Flüchtlinge bzw. Aussiedlerinnen; 

- Migrationssozialarbeit in Einrichtungen, Diensten 
und Initiativen, die auch für Deutsche tätig sind; 

- Migrationssozialarbeit in Selbsthilfegruppen/Ver-
einen und Selbstorganisationen von Emigrantin-
nen und Emigranten. 

Eine „Zentrale Koordinierungsstelle für Ausländerar-
beit" beim DPWV informiert u. a. über EU-Förderpro-
gramme. 1993-1995 wurden insgesamt 187 Projekte 
durch die EU bewilligt. Kinder und Jugendliche, 
Frauen und Mädchen und ältere Migrantinnen und 
Migranten waren Hauptzielgruppen dieser Projekte. 

2. Wohnen 

Die Wohnverhältnisse haben - bei Deutschen wie bei 
Migranten - großen Einfluß auf die gesamte Lebens-
situation. Sie haben Auswirkungen auf die A rt  des 
Zusammenlebens innerhalb des Haushalts, auf die 
Erziehung der Kinder, die Erholung nach der tägli-
chen Arbeit und die Pflege von Kontakten und beein-
flussen somit die Chancen in Schule, Ausbildung 
und Beruf. Für Migranten hat die Wohnsituation 
auch eine rechtliche Bedeutung hinzu: Im Ausländer-
recht ist ausreichender Wohnraum eine Vorausset-
zung für den Familiennachzug und für die Verfesti

-

gung des Aufenthaltsstatus. Daher sollen im folgen-
den verschiedene Aspekte des Wohnens von Migran-
tinnen und Migranten erläutert werden. 

2.1 Räumliche Verteilung 

Da sich die ausländische Bevölkerung bei der Wahl 
ihres Wohnortes stark von beschäftigungsorientier-
ten Gesichtspunkten leiten läßt, ist ihre räumliche 
Verteilung - sowohl nach regionalen als auch nach 
raumstrukturellen Gesichtspunkten - im Bundesge-
biet sehr unterschiedlich. 

In den vier Flächenländern Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen wohnen 
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2) über 
70 % aller in Deutschland lebenden Ausländer, mehr 
als ein Viertel allein in Nordrhein-Westfalen. Den 
größten Anteil an der jeweiligen Gesamtbevölkerung 
der Bundesländer stellen die Ausländer in Hamburg 
(16,1 %), Hessen (13,6 %), Berlin (13,0 %) und Baden

-

Württemberg (12,4 %). In den neuen Bundesländern 
(ohne Berlin) stellt die ausländische Bevölkerung 
durchweg weniger als 2,5 V.  der Gesamtbevölke-
rung, insgesamt leben dort  nur 3 % aller Ausländer. 

Bei der raumstrukturellen Verteilung nach Regions-
und Siedlungstypen sind Ausländer deutlich über-
proportional in Städten bzw. Ballungsräumen vertre-
ten. Laut Repräsentativuntersuchung '95 des Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozialordnung 3) le-
ben acht von zehn Ausländern in Wohnorten mit 
mehr als 100 000 Einwohnern. Bei der deutschen Be-
völkerung beträgt dieser Anteil lediglich knapp 
60%.4 ) 

Verteilung der deutschen und ausländischen 
Bevölkerung nach Größe des Wohnorts 

(in Prozent) 

Ortsgröße 
Aus

-
länder 

Deut

-
sche 

unter 	5 000 Einwohner 1,6 12,0 

5 000 bis unter 20 000 Einwohner 8,5 16,1 

20 000 bis unter 100 000 Einwohner 10,2 13,6 

100 000 bis unter 500 000 Einwohner 21,7 15,7 

über 500 000 Einwohner 58,1 42,7 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung: 
Repräsentativuntersuchung 1995 

Nach den Ergebnissen des Raumordnungsberichtes 
1993 der Bundesregierung weisen die großen Agglo-
merationsräume in den alten Bundesländern einen 
mehr als doppelt so hohen Migrantenanteil wie die 
ländlichen Räume auf, wobei die Kernstädte (Bal-
lungskerne) einen fast dreimal so hohen Anteil ha-
ben. Hier erreicht der Migrantenanteil eine durch-
schnittliche Höhe von 15 % an der Gesamtbevölke-
rung, während er in einigen Fällen deutlich darüber 
liegt. 5) An der Spitze der deutschen Großstädte steht 
Frankfurt  am Main mit einem Ausländeranteil von 
29 %, gefolgt von Stuttga rt  (24 %) und München 

(23 %). 6) 
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Die Verteilung der verschiedenen Nationalitäten ist 
dabei keineswegs einheitlich. Menschen aus der Tür-
kei sind beispielsweise überdurchschnittlich stark in 
Regionen vertreten, deren Indust rie vom Bergbau so-
wie der Eisen- und Stahlerzeugung geprägt ist: In 
Gelsenkirchen, Salzgitter, Duisburg, Herne und Bot-
trop ist über die Hälfte aller Migranten türkischer 
Staatsangehörigkeit. 7 ) 

Nach der Raumordnungsprognose 2010, die die Bun-
desforschungsanstalt für Landeskunde und Raum-
ordnung im Auftrag des Bundesministeriums für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau erstellt hat, 
werden die Zielgebiete der künftigen Migranten 
überproportional auch weiterhin die hochverdichte-
ten Räume in den alten Bundesländern sein. 8 ) 

Innerhalb der Großstädte ist die Verteilung der aus-
ländischen Wohnbevölkerung über die Stadtteile oft 
sehr unterschiedlich, mancherorts bestehen nationale 
Schwerpunkte. Die Diskussion über diese Tatsache 
wird unter den Stichwörtern „Kolonie" oder „Ghet-
to" geführt, je nachdem, welche Aspekte im Vorder-
grund stehen. Als „Kolonien" betrachtet, bieten sie 
Möglichkeiten der Identifikation und der emotiona-
len Stabilisierung in allen Phasen der Migration. Sie 
gewähren Schutz vor Diskriminierung und Margina-
lisierung und stellen vertraute Räume dar, in denen 
die für die jeweilige ethnische Gruppe bedeutsamen 
Einrichtungen, z. B. Gebetsräume, geschaffen wer-
den können. Betrachtet man hingegen Stadtteile mit 
hohem Anteil nichtdeutscher Bevölkerung im negati-
ven Sinne als „Ghetto", so werden die problemati-
schen Seiten deutlich: der verstärkte Wegzug der 
deutschen Bewohner; hohe Anteile nichtdeutscher 
Kinder und Jugendlicher in Kindergarten und Schu-
le; wenige Kontakte und Berührungsmöglichkeiten 
mit der deutschen Umgebung. Daß innerhalb einer 
Stadt immer auch Quartiere bestehen, die vielfältige 
kulturelle und soziale Unterschiede aufweisen, bleibt 
davon unberührt. 

2.2 Chancen auf dem Wohnungsmarkt 

Wie bereits in den früheren Berichten der Beauftrag-
ten ausgeführt, scheinen der ausländischen Bevölke-
rung im allgemeinen nur bestimmte Segmente des 
Wohnungsmarktes offenzustehen. Gruppenmerk-
male wie der Rechtsstatus oder die Nationalität sowie 
individuelle Merkmale (Familiengröße, Einkommen, 
Motive der Wanderung, sozialer Status) haben Ein-
fluß auf die Chancen, angemessene Wohnungen in 
den von ihnen gewünschten Wohngegenden zu fin-
den. Die Chancen sind im allgemeinen geringer als 
die der deutschen Bevölkerung, so daß Migrantenf a-
milien meist in Gebieten mit niedrigem Status woh-
nen: in Spekulationsobjekten, Häusern schlechter 
Bausubstanz, in schlechter Lage, in dicht besiedelten 
peripheren Hochhaussiedlungen; in Wohnquartieren 
also, die für andere Bevölkerungsgruppen unattrak-
tiv sind. Ausländische Familien wohnten zunächst 
häufig in den Innenstädten der Großstädte, verließen 
diese Stadtviertel jedoch, als diese saniert und damit 
teurer wurden. Sie zogen an den Stadtrand. Mittler-
weile beziehen Migrantenfamilien auch alte Häuser 
in Dörfern, falls der Arbeitsweg dies zuläßt. 

Die Gründe für die Benachteiligungen auf dem teil-
weise angespannten Wohnungsmarkt sind vielfältig. 
Zum Teil können Migranten aufgrund geringerer 
Einkommen höhere Mieten nicht bezahlen, haben je-
doch einen relativ großen Wohnraumbedarf, da die 
Haushalte größer sind. Zudem werden Ausländer 
von einigen Vermietern diskriminiert, so daß ihnen 
keine andere Wahl bleibt, als unattraktive Wohn-
quartiere zu beziehen. Laut Repräsentativuntersu-
chung '95 sind die häufigsten Schwierigkeiten bei 
der Wohnungssuche Wohnraummangel und zu hohe 
Mieten (von 66 bzw. 62 % der Befragten genannt). 
Die lange Zeit der Suche folgt an dritter Stelle (44 %). 
Ein Drittel gibt an, Schwierigkeiten gehabt zu haben, 
weil Vermieter Ausländer ablehnen. Im Vergleich zur 
Untersuchung von 1985 wird deutlich, daß sich die 
Probleme von Migranten am Wohnungsmarkt verän-
dert haben: Damals wurde die ablehnende Haltung 
der Vermieter gegenüber Ausländern als größtes Pro-
blem genannt, während Wohnraummangel nur an 
fünfter Stelle stand. 9 ) 

2.3 Ausgewählte Strukturdaten 

2.3.1 Haushaltsgröße 

Ausländische Haushalte sind zum Teil größer als 
Haushalte der deutschen Wohnbevölkerung. So ist 
laut Repräsentativuntersuchung '95 der Anteil der 
Ausländer, die in Haushalten mit fünf oder mehr Per-
sonen leben, doppelt so hoch wie derjenige der Deut-
schen (16,5 % gegenüber 8,2 %). 40 % der befragten 
Ausländer gaben an, in Ein- oder Zwei-Personen-
Haushalten zu wohnen, was andererseits für jeden 
zweiten Deutschen zutrifft. 

Deutsche und Ausländer nach Haushaltsgröße 

(in Prozent) 

Haushaltsgröße Ausländer Deutsche 

1 Person 	  16,9 18,6 

2 Personen 	 22,6 33,6 

3 Personen 	 18,7 21,5 

4 Personen 	 25,0 18,1 

5 und mehr Personen . . 16,5 8,2 

Quelle : Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung: 
Repräsentativuntersuchung 1995 

Betrachtet man die verschiedenen Nationalitäten ein-
zeln, so fällt auf, daß überdurchschnittlich viele Tür-
ken in großen Haushalten mit fünf oder mehr Perso-
nen leben (23 %). Dagegen hat sich die Haushalts-
größe der in Deutschland lebenden Italiener und 
Griechen derjenigen der deutschen Bevölkerung 
weitgehend angenähert. Bei den Single-Haushalten 
sind diese beiden Gruppen sogar stärker vertreten 
als die Deutschen. 

Festhalten läßt sich außerdem, daß sich die Unter-
schiede in den Haushaltsgrößen in der Vergangen-
heit stark verringert haben: Der Anteil der Haushalte 
mit fünf und mehr Mitgliedern ist seit der Repräsen- 
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tativuntersuchung 1985 von 27,4 % auf 16,5 % zu-
rückgegangen. 10) 

2.3.2 Wohnraumversorgung 

Die Ergebnisse der Wohnungsstichprobe von 1993n) 
zeigen, daß Ausländer sehr viel schlechter mit Wohn-
raum versorgt sind als Deutsche. So ist die durch-
schnittliche Wohnfläche ausländischer Hauptmieter

-

haushalte - obwohl ausländische Haushalte im Ver-
gleich größer sind als deutsche - mit 66 qm um 2 qm 
kleiner als der entsprechende Wert für die deutsche 
Bevölkerung. 12) Während sich für jeden Angehöri-
gen eines Hauptmieterhaushaltes mit ausschließlich 
ausländischen Personen im Durchschnitt eine Wohn-
fläche von 21 qm und 1,1 Räume ergeben, errechnen 
sich für Haushalte, die ausschließlich von Deutschen 
gebildet werden, die entsprechenden Werte 33 qm 
und 1,8 Räume. Bereits bei ausländischen Haushal-
ten mit vier Personen ist die Anzahl der Räume klei-
ner als die Zahl der Bewohner. Mit zunehmender 
Haushaltsgröße verschlechtert sich das Verhältnis 
zwischen Wohnfläche und Personenzahl weiter. 13) 

2.3.3 Wohnverhältnis 

Der weitaus größte Teil der Ausländer, nämlich 90 %, 
lebt in einer Mietwohnung bzw. einem gemieteten 
Haus. Der Anteil der Besitzer von Eigenheimen oder 
Eigentumswohnungen beträgt 6,5 %, in Wohnhei-
men bzw. Gemeinschaftsunterkünften wohnen 3,3 % 
der im Rahmen der Repräsentativuntersuchung '95 
Befragten. Nach den Ergebnissen der Repräsentativ-
untersuchungen 1980 und 1995 hat sich somit der 
Anteil der Eigentümer verdreifacht, wohingegen die 
Zahl derer, die gemeinschaftlich untergebracht sind, 
auf ein Drittel gesunken ist. 14 ) 

Dennoch besteht weiterhin ein großer Unterschied 
zu den Wohnverhältnissen der Deutschen, die nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes zu 55 % 
Mieter und zu 43 % Eigentümer sind. 15) 

Den höchsten Anteil an Eigentümern von Wohnraum 
weisen mit 9,8 % die Italiener und mit 7,4 % die Grie-
chen auf. Von den ausländischen Mietern bewohnen 
22 % eine Sozialwohnung, was einen Rückgang um 
5 Prozentpunkte seit der Repräsentativuntersuchung 
von 1985 bedeutet. 16) 

Überraschenderweise unterscheiden sich die Wohn-
verhältnisse der ehemaligen Vertragsarbeitnehmer 
aus Vietnam in Ostdeutschland nicht gravierend von 
den Wohnverhältnissen der in den westlichen Bun-
desländern befragten Migranten. Obwohl die viet-
namesischen Migranten zu Zeiten der DDR überwie-
gend in Betriebswohnheimen untergebracht waren, 
leben heute nur noch 5,8 % in Gemeinschaftsunter-
künften. 93 % wohnen zur Miete oder zur Untermiete 
und - was den größten Unterschied zu den anderen 
Migranten darstellt - weniger als 1 % besitzt ein Ei-
genheim.  17)  

Eine deutlichere Ausnahme hinsichtlich der Wohn-
verhältnisse stellen die Gruppen der polnischen 
Werkvertragsarbeitnehmer, Gastarbeitnehmer und 
Saisonarbeiter dar. Der Anteil derjenigen, die in einer 

Gemeinschaftsunterkunft leben, beträgt hier - je 
nach Gruppe - zwischen 30 % und 75 %. Ein Großteil 
von ihnen (ca. 90 %) teilt das Zimmer mit mindestens 
einer weiteren Person. 18 ) 

2.3.4 Wohnungsausstattung 

Nahezu alle ausländischen Haushalte verfügen heute 
über Küchen (98 %) und Bäder bzw. Duschen (96 %) 
innerhalb ihrer Wohnungen, so daß hier von einer 
weitgehenden Annäherung an den Standard deut-
scher Wohnungen gesprochen werden kann. Größere 
Unterschiede lassen sich dagegen hinsichtlich des 
Vorhandenseins von Zentralheizung und Balkon oder 
Terrasse feststellen. Während neun von zehn Deut-
schen eine Wohnung mit Zentralheizung bewohnen, 
trifft dies nur für drei Viertel der Ausländer zu. Ledig-
lich 40 % der Migranten in Deutschland verfügen 
über Wohnungen mit Balkon oder Terrasse. 19) 

2.3.5 Mietkosten 

Die durchschnittliche monatliche Kaltmiete ausländi-
scher Hauptmieterhaushalte beträgt nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes (Wohnungsstichprobe 
1993) 643 DM. Fast neun von zehn Mietern bezahlen 
unter 1 000 DM, knapp vier von zehn weniger als 
500 DM. Trotz der insgesamt schlechteren Wohnsi-
tuation (Ausstattung; Wohnfläche pro Haushaltsmit-
glied) liegt die Miete somit über der durchschnittli-
chen Miete deutscher Haushalte, welche 568 DM be-
trägt. 20 ) 

In Relation zur Wohnungsgröße ergibt sich bei aus-
ländischen Haushalten ein Quadratmeterpreis von 
9,82 DM, dem bei deutschen Mietern ein Preis von 
8,56 DM gegenübersteht. 21 ) Die durchschnittliche 
Mietbelastung in reinen Migranten-Haushalten liegt 
bei 20,8 % des Haushalts-Nettoeinkommens und ent-
spricht damit in etwa der Mietbelastung deutscher 
Haushalte. 22) 

2.4 Subjektive Einschätzung 
der Wohnungssituation 

In der MARPLAN-Untersuchung 23) von 1996 zeigten 
sich 70 % der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden 
mit ihrer Wohnung, ein Viertel ist nicht ganz zufrie-
den und 4,3 % sind sehr unzufrieden. Jeder achte 
gab bei der Frage, was ihm persönlich zur Zeit am 
meisten Sorgen und Schwierigkeiten bereite, an, die 
eigene Wohnung sei zu teuer, jeder zehnte fand sie 
zu klein bzw. schlecht. 24) 

3. Gesundheit 

Dem Folgenden liegt ein Verständnis von Gesund-
heit zugrunde, das neben dem physischen auch das 
psychische und soziale Wohlergehen als zur Gesund-
heit gehörend betrachtet. Da Ursachen von Krank-
heiten ebenfalls in der sozialen Situation liegen, spie-
len auch viele der in anderen Kapiteln dieses Berichts 
beschriebenen Aspekte für die gesundheitliche Ver-
fassung der Migrantinnen und Migranten eine Rolle. 
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3.1 Einige Indikatoren für den Gesundheits-
status der ausländischen Bevölkerung 

Wie bereits in den beiden vorherigen Berichten der 
Beauftragten bemängelt, fehlen repräsentative Un-
tersuchungen über den Gesundheitszustand der aus-
ländischen Bevölkerung. Das Bundesministerium für 
Gesundheit erachtet solche Untersuchungen als 
sinnvoll, berücksichtigt jedoch nur bei drei For-
schungsvorhaben und Studien (HIV/AIDS und STD

-

Prävention und nationale Grenzen, Staatliche Lei-
stungen an Asylbewerber und andere Ausländer im 
innereuropäischen Vergleich, Studie zur Herz-Kreis-
lauf-Sterblichkeit der in Deutschland lebenden Tür-
ken) die ausländische Bevölkerung. Damit bleiben 
8,6 % der Bevölkerung Deutschlands bei Studien in 
der Regel unbeachtet. Dies wiegt umso schwerer, als 
es sich um einen Teil der Bevölkerung handelt, für 
den aufgrund der Arbeits- und Wohnsituation sowie 
migrationsbedingter psychischer und physischer Be-
lastungen von einer erheblichen gesundheitlichen 
Beeinträchtigung auszugehen ist. Um hier Abhilfe zu 
schaffen, könnten vorhandene Daten in der Gesund-
heitsberichterstattung des Bundes und der Länder 
veröffentlicht werden. Die Beauftragte hat sich zu-
dem an die International Organisation of Migration 
(IOM) , die entsprechende Studien in anderen Län-
dern erstellt, gewandt, um auch einige Forschungs-
vorhaben in Deutschland anzuregen. 

Im folgenden werden einige der verfügbaren, aussa-
gekräftigen Indikatoren dargestellt. 

3.1.1 Müttersterblichkeit 

Die Rate der Müttersterbefälle bei ausländischen 
Frauen betrug 1995 nach Angaben des Statistischen 
Bundesamts je 100 000 Lebendgeborene 8,2 und be-
trägt damit gegenüber der deutscher Frauen (4,1) 
das Doppelte. Seit 1991 ist eine leichte Abnahme der 
Müttersterblichkeit ausländischer Frauen zu ver-
zeichnen. 

3.1.2 Säuglingssterblichkeit 

Von 1 000 Lebendgeborenen ausländischen Kindern 
starben laut Statistischem Bundesamt 1995 im ersten 
Lebensjahr durchschnittlich 6,5 Kinder, bei deut-
schen waren es 5,1 Kinder. Damit liegt die Sterb-
lichkeit ausländischer Säuglinge und Kleinkinder 
um 20 % höher als die der deutschen Vergleichs-
gruppe. 

3.1.3 AIDS/HIV 

Das AIDS-Fallregister des Robe rt-Koch-Instituts gibt 
Auskunft über AIDS-Patienten mit ständigem Wohn-
sitz in Deutschland. Der Anteil AIDS-kranker Mi-
grantinnen und Migranten betrug 1995 12,4 %; 
knapp 60 % davon stammen aus Europa einschließ-
lich der Türkei. Die HIV-Ambulanz der Universitäts-
klinik Frankfurt  am Main und des Robert-Koch-Insti-
tuts stellten fest, daß HIV-infizierte Migranten erst in 
fortgeschrittenerem Krankheitsstadium eine Behand-
lung beginnen als dies Deutsche tun. 25) 

3.1.4 Arbeitsunfälle 

Im Vergleich zu deutschen scheinen ausländische 
Beschäftigte etwas stärker von Arbeitsunfällen be-
troffen zu sein, die zu einem Arztbesuch oder Kran-
kenhausaufenthalt führen (6,0 % bzw. 8,2 % der Be-
schäftigten). In der Altersgruppe der 41- bis 60jähri-
gen erwerbstätigen Migrantinnen und Migranten 
passieren anteilmäßig doppelt so viele Arbeitsunfälle 
wie bei deutschen Beschäftigten (siehe Tabelle 35 a 
im Anhang). Betrachtet man die von Arbeitsunfällen 
Betroffenen nach der Beschäftigtenstruktur, so ist bei 
Migrantinnen und Migranten die Gruppe der Fach-
arbeiter und der Angestellten anteilmäßig stärker 
vertreten als bei Deutschen (siehe Tabelle 35b im 
Anhang). 

3.1.5 Subjektive Einschätzung 
des Gesundheitszustands 

Eine Befragung älterer Migrantinnen und Migranten 
ergab, daß ca. 45 % der Interviewten ihren Gesund-
heitszustand als schlecht einschätzen. Verglichen mit 
Ergebnissen einer Befragung deutscher Senioren, 
waren ältere Migrantinnen und Migranten wesent-
lich häufiger von körperlichen Erkrankungen und 
Behinderungen beeinträchtigt. Darüber hinaus spie-
len auch psychische Beeinträchtigungen eine erheb-
liche Rolle. 26) 

Zusammengefaßt zeigen die herangezogenen Indi-
katoren, daß der Gesundheitszustand der ausländi-
schen im Vergleich zur deutschen Bevölkerung 
schlechter ist. 

3.2 Beteiligung an präventiven Angeboten 

3.2.1 Schwangerschaftsuntersuchungen 

Eine Auswertung der Perinatal-Erhebung der Ärzte-
kammer Nordrhein (1993) ergab, daß sich 89,2 % 
der schwangeren Deutschen vor der 13. Schwanger-
schaftswoche einer Erstuntersuchung unterziehen, 
jedoch nur 69,5 % Schwangerer aus Mittelmeerlän-
dern und 58,4 % Schwangerer aus Osteuropa. Eine 
Analyse der Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen 
führt zu ähnlichen Ergebnissen: 10 und mehr Vorsor

-

geuntersuchungen nahmen ca. 80 % der Deutschen, 
jedoch nur 56 % der Schwangeren aus Mittelmeer-
ländern und 54 % der werdenden Mütter aus osteuro-
päischen Staaten in Anspruch. 

3.2.2 Impfprophylaxe 

Im Rahmen von Einschulungsuntersuchungen wird 
auch der Impfstatus der Kinder erhoben. Dazu wer-
den Impfbücher ausgewertet. Bei ausländischen Kin-
dern fehlt dieses allerdings häufig: bei den Einschu-
lungsuntersuchungen im Saarland legten 91 % der 
deutschen, aber nur 60,4 % der ausländischen Kinder 
ein Impfbuch vor. In Baden-Württemberg hatten 
1996 85,6 % der deutschen und ca. 70% der ausländi-
schen Schulanfänger ein Impfbuch. Die Gründe für 
das Fehlen dieses Dokuments bei ausländischen 
Kindern sind vielfältig: im Herkunftsland werden 
Impfungen nicht dokumentiert, das Impfbuch geht 
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bei der Ausreise oder Flucht verloren. Die folgenden 
Daten beziehen sich nur auf Kinder mit vorgelegtem 
Impfbuch. 

Impfstatus (ungeimpft) der Schulanfänger 1996 
bei der schulärztlichen Untersuchung 

in Baden-Württemberg 

(in Prozent) 

Deutsche Ausländer 

Polio 	  1,1 2,6 

Diphtherie 	 1,3 2,4 

Tetanus 	  1,2 2,3 

Quelle: Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg 

Wie die Tabelle zeigt, ist der Anteil der ungeimpften 
Schulanfänger insgesamt gering, liegt jedoch bei 
ausländischen Schulanfängern durchschnittlich dop-
pelt so hoch wie bei deutschen. 

Laut statistischen Angaben aus dem Saarland sind 
dort  85 % der ausländischen Kinder vollständig ge-
gen Diphtherie, Tetanus und Polio geimpft, deutsche 
Kinder zu 94 %. 

Die zwei herangezogenen Beispiele machen deut-
lich, daß präventive Angebote von der ausländischen 
Bevölkerung noch nicht im gleichen Umfang wahr-
genommen werden wie von Deutschen. Es ist zu ver-
muten, daß die ausländische Bevölkerung nicht ge-
nug in das präventive System des deutschen Ge-
sundheitswesens eingebunden ist. 

3.3 Krankenbehandlung - 
Defizite und Modellhaftes 

Wie in den Berichten der Beauftragten 1993 und 
1995 dargestellt wurde, ergeben sich bei der medizi-
nischen Versorgung der ausländischen Bevölkerung 
eine Reihe von Problemen. Hier sind sowohl Informa-
tionsdefizite über Angebote des Gesundheitssystems 
als auch Verständigungsschwierigkeiten in der Be-
ziehung zwischen Patient und medizinischem Perso-
nal zu nennen. Diese gehen über die rein sprachliche 
Ebene hinaus und beinhalten auch kulturelle Unter-
schiedlichkeiten, z. B. den Stellenwert von Krankhei-
ten oder Erklärungsmuster für Erkrankungen. Ge-
rade der letztgenannte Aspekt kann den gesamten 
Behandlungsprozeß erheblich erschweren oder gar 
stören. Bedauerlicherweise spielen in der Aus- und 
Fortbildung der in Gesundheitsberufen Tätigen 
ethnomedizinische Inhalte bislang kaum eine Rolle, 
obwohl dies in den verschiedenen Ausbildungs-
ordnungen in vorgesehene Fächer integriert werden 
könnte. In der Krankenpflegeausbildung z. B. könn-
ten „Grundlagen der Psychologie, Soziologie und 
Pädagogik" sowie „Umgang mit Patienten unter Be-
rücksichtigung ihrer physischen und psychosozialen 
Bedürfnisse" genutzt werden, um entsprechende In-
halte zu vermitteln. 

Eine Umfrage der Wohlfahrtsverbände in ihren Bera

-

tungsstellen zur Situation von Ausländern ohne lega

-

len Status zeigte, daß die medizinische Versorgung 
von Illegalen nicht sichergestellt ist. Eine medizini-
sche Grundversorgung muß jedoch im Interesse des 
einzelnen und der Allgemeinheit gesichert sein, 
schon um die Verbreitung ansteckender Krankheiten 
zu verhindern. In Berlin gibt es eine ganze Reihen 
von Angeboten, z. B. für Obdachlose, die auch Illega-
len offenstehen. 

Vereinzelt gibt es Ansätze, die zu einer besseren ge-
sundheitlichen Versorgung der ausländischen Bevöl-
kerung beitragen. Dazu gehören sowohl Maßnah-
men in Regeldiensten als auch solche, die als Vereine 
oder Initiativen das Regelangebot ergänzen. Einige 
seien hier exemplarisch genannt. 

Zu einer Verringerung der sprachlichen Probleme 
tragen z. B. Volkhochschulkurse Türkisch am Kran-
kenbett, der Dolmetschereinsatz an der Universitäts-
klinik Eppendorf, wo Dolmetscher bereits über das 
geplante Maß hinaus zum Einsatz kommen oder die 
Ausbildung von Sprachmittlern durch das ethnome-
dizinische Zentrum in Hannover bei. 

Broschüren, die der Information und Aufklärung die-
nen, werden z. B. von regionalen Initiativen, der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Ent-
wicklungskalender für Kinder bis zum 18. Monat, In-
formation über Krebs, Verhütung und zur AIDS-Auf-
klärung), vom Wissenschaftlichen Institut Deutsch-
lands (WIAD) e. V. (AIDS) und pro familia (Familien-
planung, Sexualität) erstellt. Schwierigkeiten berei-
ten dabei die kultursensible Erstellung und Überset-
zung wie auch die effektive Verbreitung der Bro-
schüren. 

Hilfe bei psychischen Erkrankungen bieten z. B. eine 
modellhafte Abteilung am Landeskrankenhaus Mar-
burg, das Internationale Familienzentrum in Frank-
furt/M. e. V., zu dem seit letztem Jahr eine Internatio-
nale Tagesstätte für psychisch Kranke gehört sowie 
einige psychotherapeutische und psychiatrische Kli-
niken (z. B. Universitätsklinikum Essen, Frankfurt/ 
Höchst, Hochsauerlandklinik), die z. T. aufgrund ent-
sprechenden Fachpersonals spezielle Angebote für 
Migranten machen. Um auf die bereits bestehenden 
Möglichkeiten psychotherapeutischer Behandlung 
türkischer Patienten hinzuweisen und die Qualität 
der Maßnahmen zu verbessern, hat sich 1994 ein Ar-
beitskreis Türkischsprachiger Psychotherapeutlnnen 
gegründet, der mittlerweile nicht nur in ganz 
Deutschland, sondern auch in Österreich und der 
Schweiz tätig ist. 

Die Universitätsklinik in Freiburg/Brsg. verfügt über 
ein spezielles Angebot für Kinder mit ausländischem 
Paß. 

Das ethnomedizinische Zentrum in Hannover sensi-
bilisiert u. a. mittels Schulung von Sprachmittlern 
und Fachtagungen die interessierte Öffentlichkeit für 
Aspekte der gesundheitlichen Versorgung von Mi-
granten und führt darüber hinaus gesundheitsför-
dernde Maßnahmen z. B. bei der AIDS-Aufklärung 
durch. Ein ähnliches Zentrum soll in Berlin eröffnet 
werden. Das neu entstandene Gesundheitszentrum 
für Migrantlnnen in Köln ist eine Anlauf-, Informa-
tions-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für er- 
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krankte Migrantinnen und Migranten in Köln. Donna 
mobile ist eine mobile Gesundheitsberatung für Mi-
grantinnen und ihre Familien, die in verschiedenen 
Stadtteilen Münchens muttersprachliche Angebote 
der Information und Prävention macht. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung fördert im Rahmen mehrerer Modellprojekte 
Qualifizierungsmöglichkeiten für ausländische Frau-
en und Mädchen in den Bereichen Alten-, Kranken-
und Familienpflege, was zu einer Verbesserung der 
gesundheitlichen Versorgung von Migranten beitra-
gen kann. 

Auch an Gesundheitsämtern werden Projekte für Mi-
grantinnen und Migranten durchgeführt. Die Beauf-
tragte koordiniert einen bundesweiten Arbeitskreis 
Migration und öffentliche Gesundheit, der zum einen 
die im öffentlichen Gesundheitsdienst für Migrantin-
nen und Migranten bestehenden Angebote sammelt 
und deren Zusammenarbeit verbessert. Darüber hin-
aus hat der Arbeitskreis es sich zur Aufgabe ge-
macht, die Institutionen des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes für die gesundheitlichen Probleme von 
Migranten zu sensibilisieren, bestehende Defizite zu 
beschreiben und für deren Abbau Lösungen zu erar-
beiten. Ein regelmäßig erscheinender Infodienst trägt 
zum Informationsaustausch bei. 

Formal stehen alle Einrichtungen des Gesundheits-
wesens auch der ausländischen Bevölkerung offen. 
Die angeführten Beispiele zeigen jedoch, daß in der 
Praxis zusätzliche Anstrengungen notwendig sind, 
damit die bestehenden Dienste des Gesundheitswe-
sens von der ausländischen Bevölkerung adäquat ge-
nutzt werden. Die aktuelle Diskussion über das Ge-
sundheitswesen beinhaltet neben ökonomischen 
Überlegungen auch solche der Qualitätssicherung. 
Im Rahmen letzterer sollte auch das Kriterium Ein-
gang finden, daß alle zugangsberechtigten Personen 
bestehende Angebote auch tatsächlich ausreichend 
wahrnehmen können. 

3.4 Psychosoziale Situation und Versorgung 
Vorurteile, Rechtsunsicherheit, unklare Lebensper-
spektive, Arbeitslosigkeit, Trennung von engen Fa-
milienangehörigen, Anpassungsleistungen sowie der 
Verlust gewohnter Traditionen können als so bela-
stend empfunden werden, daß institutionelle Hilfe 
zur Bewältigung dieser Probleme notwendig wird. 
Beratung wird vor allem durch die Wohlfahrtsverbän-
de, aber auch durch Vereine wie z. B. das oben ge-
nannte Familienzentrum in Frankfu rt/M. oder das 
Gesundheitszentrum für Migrantinnen in Köln ange-
boten. 

Auch für Folteropfer und traumatisierte Flüchtlinge 
gibt es vereinzelt spezielle Therapieangebote. 

Im Rahmen psychotherapeutischer Behandlungen 
bekommen kulturelle Unterschiede und Schwierig-
keiten der sprachlichen Verständigung ein besonde-
res Gewicht, da diese hierbei eine noch größere Rolle 
spielen als bei Behandlungen, die sich auch auf phy-
siologische Meßwerte stützen können. Dies erfordert 
von Psychotherapeuten einen besonders sensiblen 
Umgang mit üblichen Deutungsmustern und Thera

-

pieformen bis hin zu einer gründlichen methodischen 
Reflexion und Erweiterung ihrer Arbeitsweise. 27 ) 

3.5 Sucht 

Über Suchtverhalten und das Ausmaß von Suchter-
krankungen bei Migrantinnen und Migranten ist we-
nig bekannt. Die Jahresstatistik 1995 der ambulanten 
Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke 
in der Bundesrepublik Deutschland weist auf erheb-
liche Unterschiede der Suchtproblematik bei Deut-
schen und Migranten hin. Bei ausländischen Klien-
ten überwiegt die Abhängigkeit von Opiaten, wäh-
rend Alkoholismus selten vorkommt. Kaum Unter-
schiede gibt es zwischen EU-Bürgern und Drittstaa-
tern. 28 ) 

Häufigster Gegenstand der öffentlichen Diskussion 
ist der Mißbrauch von Substanzen, die unter das Be-
täubungsmittelgesetz fallen. Für Ausländer können 
Verurteilungen wegen Verletzung des Betäubungs-
mittelgesetzes zu ausländerrechtlichen Sanktionen 
führen. Darüber geraten andere Suchtformen, wie 
z. B. Tablettensucht, Alkoholismus oder Spielsucht 
aus dem Blickfeld. 

Für drogenabhängige Migrantinnen und Migranten 
sind vereinzelt spezifische Projekte entstanden, zu 
denen Migranten z. B. aufgrund der do rt  tätigen aus-
ländischen Fachkräfte eher Zugang finden als zu be-
stehenden Regelangeboten. Zu nennen sind z. B. Dö-
mus in Nürnberg oder AKAM in Ber lin. Von einem 
annähernd flächendeckenden Angebot kann jedoch 
keine Rede sein, so daß diese dringend auf Hilfe an-
gewiesene Klientel häufig nicht oder nur schlecht 
versorgt bleibt. 

Die Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren 
hat im November diesen Jahres ihren bundesweiten 
Fachkongreß dem Thema „Sucht und Migration" ge-
widmet. 

3.6 Behinderungen 

Ausländische Behinderte sind vielfach nicht ausrei-
chend in bestehende Maßnahmen und Selbsthilfe-
gruppen einbezogen. Diese Lücke scheint z. T. von 
Vereinen für ausländische Familien mit behinderten 
Kindern gefüllt zu werden. Hier sind beispielsweise 
Ilkcandll in Bremen oder der Türkische Verein zur 
Förderung Behinderter e. V. in Nürnberg zu nennen. 
(Zu rechtlichen Aspekten siehe IV , 2.1.1.2. in diesem 
Bericht) 

3.7 Empfehlungen 

Die Beauftragte erachtet es als notwendig, 

- repräsentative Studien über Aspekte des Gesund-
heitszustands der ausländischen Bevölkerung zu 
erstellen und diese Gruppe bei Vorhaben der Ge-
sundheitsforschung endlich angemessen zu be-
rücksichtigen. 

- Maßnahmen zu ergreifen, die die Beteiligung der 
ausländischen Bevölkerung an präventiven Ange-
boten verbessern. 
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- Angebote so zu gestalten, daß auch ausländische 
Behinderte, Suchtkranke und AIDS-Kranke er-
reicht werden. 

- daß bestehende Angebote der gesundheitlichen 
Versorgung, die sich speziell an Migrantinnen und 
Migranten richten, über ihren Wirkungskreis hin-
aus bekannt gemacht und vernetzt werden. 

- daß die in Heilberufen Tätigen im Rahmen von 
Aus- und Fortbildung angemessen für Spezifika 
im Umgang mit ausländischen Patienten vorberei-
tet werden. Dies muß in der Ausbildungszieldefi-
nition, der Festlegung von Prüfungsinhalten und 
in den Unterrichtsveranstaltungen Berücksichti-
gung finden. 

4. Kultur 

Der Begriff „Kultur" zählt zu den schillerndsten im 
Rahmen der Diskussion um Integration und Segrega-
tion. Die Kultur wird zum Kronzeugen herangezo-
gen, wenn vor einer „kulturellen Überfremdung" 
Deutschlands gewarnt wird. Die Kultur gilt anderen 
dagegen als Hauptprofiteur einer „multikulturellen 
Gesellschaft" . Obwohl eine allgemeingültige, allge-
mein akzeptierte und allgemein verständliche Defini-
tion von Kultur unmöglich erscheint, wird die Unter-
scheidung von Kultur und Ausländer-Kultur oft ein-
fach hingenommen. 

4.1 Kultur und Ausländer-Kultur 
Kultur gilt üblicherweise nur dann als Ausländer

-

Kultur, wenn ausländische Künstler, die in Deutsch-
land leben und arbeiten, Ausländer, die in Deutsch-
land leben und arbeiten, zu ihrem Thema machen. 

Dieser stark eingeschränkte Begriff der Ausländer

-

Kultur führt zur Schaffung von Förder-, Rezeptions-
und Rezensions-Reservaten, die ausländische Künst-
lerinnen und Künstler auf bestimmte Rollen und 
Themen festlegen und ihrer Wahrnehmung mehr 
schaden als nützen. 

4.1.1 Der Adelbert-von-Chamisso-Preis 

Mit dem 1985 ins Leben gerufenen, von der Robe rt 
 Bosch Stiftung getragenen und von der Bayerischen 

Akademie der Schönen Künste (bis 1995 in Zusam-
menarbeit mit dem Institut Deutsch als Fremdspra-
che der Universität München) vergebenen Adelbert-
von-Chamisso-Preis, soll darauf hingewiesen wer-
den, daß es eine deutsche Literatur gibt, deren Auto-
ren, wie der einst nach Deutschland geflüchtete 
Franzose Adelbert von Chamisso, einem anderen 
kulturellen Hintergrund entstammen als dem deut-
schen. 29) 

Die Robert  Bosch Stiftung begründete ihre Initiative 
wie folgt: „Mit der wachsenden internationalen Ver-
flechtung und der steigenden Zahl der Ausländer, 
die im deutschen Sprachgebiet leben, ist auch der 
Kreis derer größer geworden, die ihre Erfahrungen in 
der deutschen Sprache niederschreiben, obwohl 
diese nicht ihre Muttersprache ist. Wo dabei inhalt

-

lich und formal gewichtige Texte entstehen, werden 
der deutschen Literatur neue Perspektiven eröffnet, 
und der Ausländer erweist sich durch nur ihm mögli-
che Beiträge als eigenständiger kultureller Part-
ner."  30) Worin diese spezielle, oft als Bereicherung 
empfundene Qualität liegt wird auch unter Autorin-
nen und Autoren ausländischer Herkunft heftig dis-
kutiert. 

Eine bewußtere Wahrnehmung dieser Literatur 
setzte erst zum Ende der 70er Jahre ein. So wurde sie 
beispielsweise zum Thema führender deutscher Kul-
turzeitschriften. 31 ) Im Selbstverlag oder in kleinen 
deutschen Verlagen erschienen erste Veröffentli-
chungen von Rafik Shami (der 1993 den Chamisso-
Preis erhielt, nachdem ihm 1985 bereits der Förder-
preis zugesprochen worden war), Franco Biondi und 
Gino Chiellino (die gemeinsam den Chamisso-Preis 
1987 erhielten), Jusuf Naoum oder Yüksel Pazarkaya 
(Chamisso-Preis 1989). Von noch größerer Bedeutung 
waren die ersten Anthologien zur „Gastarbeiterlitera-
tur" . 32) „Diese ,Literatur der Betroffenheit' ging von 
der politisch-sozialen Situation der Migranten aus 
und setzte auf die Entwicklung einer neuen Migran

-

ten- und Ausländerkultur und ihren Beitrag zu einer 
multikulturellen Gesellschaft in Deutschland." 33) 

Heute wollen sich jedoch Autoren wie Rafik Shami 
und insbesondere jüngere Autoren wie José F.A. Oli-
ver (Chamisso-Förderpreis 1997) oder Zafer Senocak 
(Chamisso-Förderpreis 1988) nicht mehr auf die 
„Gastarbeiterliteratur" festlegen lassen, beklagen 
das Schubladendenken der deutschen Literaturkritik 
und bezeichnen sich in diesem Zusammenhang pro-
vokativ als „Autoren zweiter Klasse". 34) 

Neben der Schwierigkeit allzu oft auf das Thema der 
Migration festgelegt zu werden, stehen die meisten 
dieser Autoren zudem vor der Hürde, für ihre Litera-
tur ein größeres Publikum zu finden. 

4.2 Ausländer-Kultur unter Ausschluß 
der deutschen Öffentlichkeit 

Die Gründung einer Reihe von Diskotheken, in de-
nen mehrheitlich türkische Jugendliche verkehren 
und in denen türkische Musik gespielt wird sowie 
die Veranstaltung großer Musik-Festivals mit Künst-
lern aus der Türkei in zahlreichen deutschen Städten 
haben erstmals die Aufmerksamkeit einer breiteren 
Öffentlichkeit auf eine Entwicklung gelenkt, deren 
Anfänge in den frühen 70er Jahren liegen. Die Mi-
grantinnen und Migranten reagieren auf die weitge-
hende Nichtrepräsentanz und Nichtbeachtung im 
deutschen Kulturbetrieb mit dem Aufbau eigener 
Strukturen auch in diesem Bereich, die unabhängig 
neben dem deutschen Kulturbetrieb existieren. Diese 
Reaktion wird häufig als weiterer Beweis für die Ab-
kehr dieser Bevölkerungsgruppen von der deutschen 
Gesellschaft gewertet. Dabei vollzieht sich der Aus-
schluß der deutschen Öffentlichkeit aus diesem spe-
zifischen Kulturbetrieb nicht allein dadurch, daß 
diese nunmehr selbst - wie beispielsweise jugendli-
che Ausländer in einigen Diskotheken - nicht er-
wünscht ist, sondern auch durch die Indifferenz des 
deutschen Publikums. 
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Eigens von Migrantinnen und Migranten für be-
stimmte Migrantengruppen organisierte Veranstal-
tungen kultureller Art  waren und sind in Deutsch-
land eher die Regel als die Ausnahme. Die A rt  der 
Veranstaltungen reichen von Lesungen über Kon-
zerte bis zu Kinovorführungen und dienen nicht nur 
der Rückbesinnung auf die Heimat, sondern auch da-
zu, Kontakt zu halten mit den kulturellen Entwick-
lungen in den Herkunftsländern. Sie dürfen gerade 
deshalb in ihrer integrativen Bedeutung nicht unter-
schätzt werden. 

5. Medien 

Die modernen Massenmedien - neben Zeitungen 
und Zeitschriften, Hörfunk und Fernsehen zuneh-
mend auch Datenträger wie CD-ROM oder Internet - 
beeinflussen auch den Bereich der Ausländerpolitik 
entscheidend. Gerade in unserer Medien- und Kom-
munikationsgesellschaft ist die Art  und Weise der 
Repräsentation ausländischer, ethnischer oder reli-
giöser Minderheiten durch und in den Medien nicht 
nur für deren Fremd-, sondern auch für deren Selbst-
wahrnehmung von entscheidender Bedeutung. Stars 
in Spielfilmen oder Se rien laden zur Identifikation 
ein und erreichen teilweise Vorbildfunktion. Nach-
richtensprechern, Kommentatoren und anderen Me-
dienpersönlichkeiten wird eine hohe Kompetenz und 
Glaubwürdigkeit zugeschrieben. Reportagen zu un-
terschiedlichen Themen beeinflussen das gesell-
schaftliche Problembewußtsein. Dem erzeugten Bild 
wird zuweilen mehr Glauben geschenkt, als dem 
selbst wahrgenommenen. 

Vor allem die elektronischen Medien sind ein zentra-
les Element der Herstellung von Öffentlichkeit und 
können das Miteinander von Menschen verschiede-
ner ethnischer, sozialer und kultureller Herkunft po-
sitiv oder negativ beeinflussen. 

5.1 Wahrnehmung und Realität 
Nicht zuletzt aufgrund der seit Beginn der 90er Jahre 
stark angestiegenen Zahl ausländerfeindlich und ras-
sistisch motivierter Verbrechen hat das Thema „Aus-
länder" ebenfalls seit diesem Zeitpunkt Medienkar-
riere gemacht. Beinahe täglich finden sich in Zei-
tungen und Zeitschriften, im Radio und Fernsehen 
ausführlichere Berichte über die Situation und Pro-
bleme der Migrantinnen und Migranten insgesamt 
oder einzelner Gruppen. Parteibeschlüsse, parlamen-
tarische Initiativen oder Äußerungen von Politikerin-
nen und Politikern zu diesem Thema haben heute 
größere Chancen, die Aufmerksamkeit der Medien 
zu erregen als noch in den 80er Jahren. 

Die Hauptkritik an den Medienvertretern und ihrer 
Berichterstattung lautet deshalb auch grundsätzlich 
nicht mehr, daß über die ausländische Bevölkerung 
zu selten berichtet würde. Heute müssen sich Jour-
nalistinnen und Journalisten hauptsächlich mit dem 
Vorwurf auseinandersetzen, ihre Beiträge und Be-
richte würden die Lebensrealität der zugewanderten 
Bevölkerung oder der Flüchtlinge nicht „richtig" 
wiedergeben. Je nach dem Standort der Kritiker 

kann ein und derselbe Bericht in den Verdacht gera-
ten, ein zu positives oder ein zu negatives Bild zu 
zeichnen. Die Festlegung qualitativer Kriterien für 
die Beurteilung und Einordnung der Berichterstat-
tung über Ausländer bereitet erhebliche Schwierig-
keiten. 

5.2 Wahrnehmung und Repräsentation 
Die Wahrnehmung ausländischer, ethnischer oder re-
ligiöser Minderheiten ist abhängig von der Repräsen-
tation dieser Minderheiten. Dabei müssen zunächst 
die Repräsentation durch die Medien - die A rt  und 
Weise der Darstellung in Reportagen aber auch Se-
rien, Hörspielen oder Filmen - und die Repräsenta-
tion in den Medien voneinander unterschieden wer-
den. 

5.2.1 Repräsentation durch die Medien 

Das durch in Deutschland spielende Filme und Se-
rien vermittelte Bild bleibt immer noch zu oft „aus-
länderfrei". Diese Nichtrepräsentation entspricht 
nicht mehr der Wirklichkeit. 

Umgekehrt stellt sich das Problem der Repräsen-
tation in den Fällen dar, in denen Klischees über 
Ausländer wiedergegeben und insofern bestätigt 
werden. Gleiches gilt für Reportagen, in denen 
Ausländer ausschließlich als Träger von Defiziten 
unterschiedlichster A rt  dargestellt werden. Es fehlen 
positive oder einfach „normale" Bilder, die der A ll

-tagswirklichkeit entsprechen. 

5.2.1.1 Der CIVIS -Preis 

Es gibt allerdings immer wieder Produktionen des 
Fernsehens und des Hörfunks, die sich bemühen, ein 
möglichst umfassendes und differenzie rtes Bild der 
Situation von Migranten oder Flüchtlingen zu zeich-
nen. Um solche Produktionen, die sich unabhängig 
vom Genre in besonderer Weise mit Themen be-
schäftigen, die die gegenseitige Verständigung zwi-
schen Deutschen und Ausländern sowie den kultu-
rellen Austausch fördern, auszuzeichnen und da-
durch auch die Herstellung weiterer zu fördern, lo-
ben der Westdeutsche Rundfunk im Auftrag der 
ARD, die Freudenberg Stiftung sowie die Beauftragte 
der Bundesregierung für Ausländerfragen seit 1988 
jährlich den sogenannten CIVIS-Fernseh- und Hör-
funk-Preis aus. 

Insbesondere die Wirkung des Preises in die Redak-
tionen hinein darf nicht unterschätzt werden. Her-
ausragendes Beispiel dafür ist die Gründung der 
Initiative „Medien gegen Rassismus", die die CIVIS-
Preisträger des Jahres 1993 ins Leben gerufen haben 
und die im darauf folgenden Jahr selbst den CIVIS-
Preis erhielt. 

5.2.2 Repräsentation in den Medien 

Die Zahl der Medienmacher nichtdeutscher Herkunft 
oder mit einem nichtdeutschen Hintergrund steigt. 
Auch „fremd" aussehende Moderatorinnen und Mo-
deratoren - lange Zeit ein Tabu - sind im Fernsehen 
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inzwischen häufiger anzutreffen. Dieses Tabu ist bei 
den Hörfunkanstalten bereits früher gefallen; wahr-
scheinlich aufgrund der „Unsichtbarkeit" der Mode-
ratorinnen und Moderatoren. Auch bei deutschspra-
chigen Zeitungen und Zeitschriften sind zunehmend 
Autorinnen und Autoren nichtdeutscher Herkunft zu 
finden. 

Allerdings gilt die Regel, Ausländer berichten nur 
über Ausländerthemen, nach wie vor. Mitunter wird 
von Jugendlichen mit einem ausländischem Hinter-
grund bei der Bewerbung ausdrücklich die perfekte 
Beherrschung nicht nur der deutschen sondern auch 
der Sprache des Herkunftslandes verlangt, woran 
viele scheitern, weil sie „nur" noch Deutsch perfekt 
beherrschen. 

Die Repräsentation ausländischer, ethnischer oder 
religiöser Minderheiten durch die Medien hängt aber 
in entscheidendem Maße auch davon ab, ob und wie 
deren Vertreter als Medienmacher auf den verschie-
densten Positionen in den Medien repräsentiert sind; 
das reicht vom freien Mitarbeiter über den Redakteur 
und Chefredakteur bis zur Mitgliedschaft in Rund-
funk- und Fernsehräten. Grundlage dafür ist eine 
umfassende Ausbildung, ein „Ausländerbonus" jed-
weder Art  würde nachhaltig kontraproduktiv wirken. 
Dies ist zum Teil bereits von den Ausbildungsredak-
tionen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten aber 
auch vom Adolf Grimme Institut erkannt worden, das 
mit seiner „Initiative Interkultureller Rundfunk" un-
ter anderem ausdrücklich die Ausbildung von Jour-
nalistinnen und Journalisten fördern will. 

So läuft zum Beispiel seit Oktober 1996 das aus Mit-
teln des Bundesministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung und der Gemeinschaftsinitiative NOW ge-
förderte Modellprojekt „Mehr Farbe in den Medien", 
das gleichzeitig ein Projekt zur Frauenförderung ist. 
Zwanzig ausgewählte Teilnehmerinnen mit nicht-
deutschem Hintergrund absolvierten bis zum Mai 
1997 ein journalistisches Training am Marler Sitz des 
Grimme Instituts und vervollständigen seitdem als 
Volontärinnen bei den unterschiedlichsten öffentlich

-

rechtlichen und privaten Sendeanstalten ihre Aus-
bildung. Die angehenden Journalistinnen werden 
für alle Programmbereiche qualifiziert, da auch 
nach dem Willen des Institutes „Mehr Farbe in den 
Medien" bedeutet, die Sichtweisen und Interessen 
von Migrantinnen und Migranten nicht länger in 
Nischenprogramme zu verbannen, sondern interkul-
turelle Akzente in das „Normalprogramm" einfließen 
zu lassen. Außerdem produziert das Adolf Grimme 
Institut ein Informationsmagazin, das über den Pro-
jektverlauf berichtet, deutsche und europäische Bei-
spiele für interkulturelle Programmgestaltung sowie 
relevante Studien vorstellt. Das Magazin wird als 
Beilage der Zeitschrift „M - Menschen machen Me-
dien" der IG Medien vertrieben, in den Rundfunk-
anstalten verteilt und ist über Inte rnet abrufbar. Das 
Modellprojekt orientiert sich an Erfahrungen, die in 
Großbritannien, den Niederlanden, Schweden, Grie-
chenland und Irland mit der gezielten Ausbildung 
von Angehörigen anderer ethnischer und kultureller 
Herkunft in Medienberufen bereits gemacht worden 
sind. 

5.3 Zielgruppenspezifische Medienangebote 
Ungeachtet der vierzigjährigen Geschichte der Zu-
wanderung in die Bundesrepublik Deutschland, 
nimmt der Medienmarkt Angehörige ethnischer und 
kultureller Minderheiten als regelmäßig zu bedie-
nende Zielgruppe nach wie vor nur zögerlich wahr. 
Diese von den Betroffenen als mangelhaft empfun-
dene Wahrnehmung in den deutschen Medien führte 
bereits früh dazu, daß Migrantinnen und Migranten 
zum Zweck der Information, vor allem aber der Un-
terhaltung auf zielgruppenspezifische Medienange-
bote zurückgriffen oder zurückgreifen mußten. 

Bei diesen zielgruppenspezifischen Medienangebo-
ten muß aber nicht nur zwischen P rint- und audiovi-
suellen Medien unterschieden werden, sondern auch 
zwischen Medien, die im Ausland für den jewei ligen 
einheimischen Markt produziert werden und die 
auch in Deutschland zugänglich sind und Produkten, 
die in Deutschland für die hier lebenden Migranten 
hergestellt werden (obwohl Überschneidungen ge-
rade hier die Unterscheidung mitunter erschweren 
oder gar unmöglich machen). 

5.3.1 Auslandsmedien 

5.3.1.1 Zeitungen 

In der ersten Phase der Anwerbung entstand auf-
grund der naturgemäß kaum vorhandenen Sprach-
kenntnisse der „Gastarbeiter" die Notwendigkeit, In-
formationen in der jeweiligen Landessprache zu ver-
breiten. Dieser Bedarf wurde zunächst durch den 
Vertrieb ausländischer Zeitungen gedeckt. Der Bun-
desverband Deutscher Buch-, Zeitungs- und Zeit-
schriftengrossisten führt beispielsweise unter der Be-
zeichnung „Gastarbeiterpresse" zur Zeit über 50 re-
gelmäßig in der Bundesrepublik Deutschland erhält-
liche ausländische Zeitungen und Zeitschriften. 

Viele dieser Zeitungen aus den ehemaligen Anwer-
beländern beschäftigen eigene Deutschlandkorre-
spondenten. Einige türkische Tageszeitungen, z. B. 
„Hürriyet" und „Milliyet", verfügen auch über Büros 
in Deutschland, um eigene Deutschland- und Euro-
paausgaben erstellen zu können. 

Über das Deutschlandbild, das in diesen Zeitungen 
und Zeitschriften gezeichnet wird, kann an dieser 
Stelle nicht mehr gesagt werden, als daß eine umfas-
sende Inhaltsanalyse sehr wünschenswert wäre. Die 
Ergebnisse eines diesbezüglichen Pilotprojektes des 
Bundespresseamtes, das mit Unterstützung des Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozialordnung durch-
geführt wurde und in dessen Rahmen türkische Zei-
tungen analysiert wurden, lassen den Schluß zu, daß 
das in manchen Artikeln wiedergegebene Bild 
Deutschlands und das der Lebensbedingungen für 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland einige 
drastische Verzerrungen aufweist, die mitunter sogar 
beabsichtigt sind. 

5.3.1.2 Hörfunk und Fernsehen 

Die Hörfunksender der jeweiligen Herkunftsländer 
zählten ebenfalls zu den ersten Informationsquellen 
der „Gastarbeiter". Aufgrund der technischen Ent- 
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wicklung sind inzwischen mehr ausländische Sender 
in besserer Qualität zu empfangen als noch in den 
60er und 70er Jahren. Die Entwicklung bei der Satel-
liten- und Kabeltechnik hat es zusätzlich möglich ge-
macht, auch Fernsehprogramme der Herkunftsländer 
zu empfangen. Programme, die von den Migrantin-
nen und Migranten in offenbar großer Zahl (verläßli-
che Untersuchungen liegen hier noch nicht vor) ge-
sehen werden. Bestätigt wird diese Annahme bei-
spielsweise durch den Erfolg des türkischen Senders 
TRT INTERNATIONAL, der in zahlreichen Gebieten 
auch in das Kabelangebot der Telekom eingespeist 
wird und inzwischen auch bei der werbenden Wi rt

-schaft auf Interesse stößt, die die ausländische Wohn-
bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland als 
Käuferschicht zu entdecken beginnt. 

Kritisiert wird an dieser Entwicklung häufig, daß die 
ausländische Bevölkerung, hier vor allem die türki-
sche, ihre Informationen über Deutschland und die 
Türkei beinahe ausschließlich aus türkischen Medien 
bezieht. Mitunter wird dieses oft kolportierte Me

-

dienverhalten als Beleg für die mangelhafte oder gar 
mißglückte Integration angeführt. 

Im Gegensatz dazu hat das Bundesverfassungsge-
richt die Bedeutung des Satellitenfernsehens deut-
lich unterstrichen. In einem Beschluß vom Februar 
1994 stellten die Richter fest, daß Vermieter ihren 
ausländischen Mietern im jeweiligen Einzelfall auch 
dann die Einrichtung einer Parabolantenne gestatten 
müssen, wenn im Haus bereits ein Kabelanschluß 
existiert. Dies sei, so das Gericht in seiner Urteilsbe-
gründung, ein Gebot der grundgesetzlich garantier-
ten Informationsfreiheit, die aber durch einen Kabel-
anschluß allein noch nicht gewährleistet sei, da nur 
wenige relevante ausländische Programme in das 
Kabelnetz eingespeist würden. 

5.3.2 Inlandsmedien 

5.3.2.1 „Ausländerprogramme" 
der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten 

Seit dem 1. November 1964 sendet die ARD ihr soge-
nanntes „Ausländer-Hörfunk-Programm" , das vom 
Bayerischen Rundfunk (italienische, spanische und 
griechische Redaktion) und Westdeutschen Rund-
funk (italienische, türkische, kroatische und serbi-
sche Redaktion) gemeinsam produziert und durch Ei-
genproduktionen des Süddeutschen und Hessischen 
Rundfunks sowie des Projekts SFB 4 Multi-Kulti des 
Sender Freies Berlin ergänzt wird. 

Zu den Hörfunksendungen sind im Lauf der Zeit ei-
nige Fernsehmagazine getreten, deren Gesicht und 
redaktionelle Ausrichtung sich mit den Jahren erheb-
lich verändert haben. Bestanden Sendungen wie 
„Spanien - meine Heimat" oder „Aus Griechenland" 
hauptsächlich noch aus für die jeweiligen Sender der 
Herkunftsländer produzierten Beiträgen, - einzige 
Eigenproduktion war ein Nachrichtenblock mit 
Nachrichten aus der Bundesrepublik Deutschland -, 
so richten Sendungen wie „Nachbarn" (ZDF) oder 
„Babylon" (WDR; wird aber auch von anderen Drit-
ten Programmen der ARD ausgestrahlt) ihr Hauptau

-

genmerk auf die Lebensbedingungen und Probleme 
der Migrantinnen und Migranten in Deutschland. 

Trotz andauernder Bemühungen der „Ausländer-
redaktionen", ihre Sendekonzepte zu reformieren, 
stellt das Angebot über Kabel und Satellit eine ernst-
zunehmende Konkurrenz dar. 

5.3.2.2 Hörfunk- und Fernsehprogramme 
anderer Anbieter 

Von besonderem Interesse sind auch die Möglichkei-
ten des privaten Rundfunks und Fernsehens, etwa 
über den sogenannten Bürgerfunk oder die zahlreich 
existierenden Offenen Kanäle. In vielen Großstädten 
haben sie sich neben dem Angebot der öffentlich-
rechtlichen Sender als lokale Informationsquelle eta-
bliert. 

5.3.2.3 Printmedien 

Nicht alle Printerzeugnisse für ausländische Leserin-
nen und Leser werden im Ausland produziert. Einige 
Tageszeitungen, z. B. Das Schwäbische Tagblatt, ha-
ben, allerdings nur bedingt erfolgreich, den Versuch 
unternommen, ihren Grundausgaben fremdsprachi-
ge Teilausgaben beizulegen, die Übersetzungen und 
eigens verfaßte Artikel enthalten. Das Ziel, zusätzli-
che ausländische Leser an das jeweilige Blatt zu bin-
den, wurde aber nicht erreicht. 

Daneben gibt es eine Reihe migrationsspezifischer 
Zeitschriften und Magazine, wie etwa „Migration 
und soziale Arbeit" , „DAMID" oder „Die Brücke", 
deren Leserschaft aber meist über einen überschau-
baren Kreis nicht hinausreicht. Gleiches gilt für Pu-
blikationen von Ausländerbeiräten oder Vereinen, 
auch weil sie zumeist auf deutsch erscheinen. 

6. Religion 

Die im ersten Bericht dargestellte Erweiterung des 
religiösen Spektrums in Deutschland durch Zuwan-
derung hat im Berichtszeitraum angehalten. Die 
Mehrheit der Wohnbevölkerung in Deutschland ge-
hört den beiden großen christlichen Religionen an. 
Migrantinnen und Migranten gehören vor allem der 
katholischen Glaubensgemeinschaft, den orthodoxen 
Kirchen und dem Islam als inzwischen drittgrößter 
Glaubensgemeinschaft mit rund 2,7 Mio. Anhängern 
an. Die jüdischen Gemeinden erfahren erheblichen 
Zuwachs durch osteuropäische Zuwanderer jüdi-
schen Glaubens. Der Zentralrat der Juden in 
Deutschland spricht von einer Gesamtzahl von inzwi-
schen 61203. Die weiteren großen Weltreligionen 
sind mit rund 40 000 Buddhisten und rund 90 000 Zu-
wanderern aus überwiegend hinduistischen Her-
kunftsländern vertreten, wobei sich unter letzteren 
eine große Gruppe von Angehörigen der Sikh-Reli-
gion findet. 

Heute tritt die innere Vielfalt der großen Religionsge-
meinschaften der Zuwanderer deutlicher zutage als 
noch vor einigen Jahren. 35) Allein unter den Musli-
men gibt es große Gruppen von Aleviten, einer stark 
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laizistisch und weltlich orientieren Glaubensgemein-
schaft mit über 300 000 bis 400 000 Angehörigen (vor 
allem aus der Türkei), oder von Ahmadiya, einer 
reformorientierten Glaubensgemeinschaft mit rund 
20 000 aktiven Mitgliedern (vor allem aus Pakistan). 
Aber auch in den christlichen und anderen Religions-
gemeinschaften finden sich zahlreiche, meist nach 
Herkunftsländern organisierte Gemeinden und Kir-
chen, die einem eigenen Ritus in der Landessprache 
folgen. 36) 

6.1 Bedeutung der Religionsgemeinschaften 
Die Arbeit der meisten Religionsgemeinschaften wird 
von der Öffentlichkeit wenig bemerkt. Neben den re-
ligiösen Riten werden oft auch Sprachkurse, Aktivitä-
ten für Jugendliche, seelsorge rische, medizinische 
und andere Beratungen angeboten. Hierin erfüllen 
die Religionsgemeinschaften eine wichtige Funktion 
für die Eingliederung und Betreuung von Zuwande-
rern sowie den Erhalt und die Entwicklung ihrer reli-
giösen und kulturellen Traditionen. 

Der Islam findet derzeit vor allem aufgrund seiner 
weltpolitischen Rolle auch in Deutschland große Auf-
merksamkeit. Islamischer Fundamentalismus und 
die mit ihm einhergehenden Konflikte dürfen dabei 
nicht mit der Religion des Islam und der Lebenspra-
xis von Muslimen in Deutschland gleichgesetzt wer-
den. 

Der Verfassungsschutz stellt religiöse extremistische 
Bestrebungen nur bei islamischen Organisationen 
fest, wobei die Zahl der Anhänger islamistisch-extre-
mistischer Organisationen von 1994 bis 1995 auf 
31 800 Personen leicht angestiegen 3'), 1996 hingegen 
wieder leicht zurückgegangen ist (vgl. Kapitel I, 4 in 
diesem Bericht). Das zeigt, daß eine überwältigende 
Mehrheit der Muslime in Deutschland die grundge-
setzlich festgeschriebene Trennung von Staat und 
Religion nicht in Frage stellt. 

Die Entwicklungen in den islamischen Gemeinden 
zeigen, daß Muslime hier heimisch geworden sind. 
Sie sind bestrebt, in Deutschland ihr religiöses Leben 
mit den dazugehörenden Einrichtungen und Symbo-
len zu führen, ihre Verstorbenen hier zu bestatten 
und ihren Kindern einen geregelten Zugang zur Reli-
gion zu ermöglichen. Im Berichtszeitraum wurde in 
vielen Gemeinden die Umsetzung einiger Vorhaben, 
z. B. bei Grabstätten, erreicht. 

6.2 Gebetsruf 
In verschiedenen Gemeinden ist es im Berichtszeit-
raum zu kontroversen Diskussionen um den öffentli-
chen, in der Regel lautsprecherunterstützten, Ge-
betsruf des Muezzin von einer Moschee aus gekom-
men. Im Vordergrund der Konflikte stehen auf der ei-
nen Seite die oftmals ablehnende Haltung einer 
meist überwiegend christlich geprägten Wohnbevöl-
kerung, die sich unter anderem auf das Argument 
der Geräuschbelästigung stützt. Hinzu kommt die 
Sorge, daß es zu wachsendem „islamischen Einfluß" 
in Deutschland kommen könnte. Auf der anderen 
Seite ist jedoch das Interesse von muslimischen Ge-
meinden zu sehen, die Gläubigen mittels des Muez

-

zinrufes wenigstens einmal in der Woche zum Gebet 
am Freitag aufzufordern. Die unterschiedliche Praxis 
in den Gemeinden zeigt, daß es sinnvoll ist, jeweils 
vor Ort im Gespräch zwischen den zuständigen Be-
hörden sowie der muslimischen und nicht-muslimi-
schen Bevölkerung einen für alle Beteiligten akzep-
tablen Kompromiß zu finden. So kann der öffentliche 
Gebetsruf eingeschränkt durchgeführt werden, z. B. 
ohne Lautsprecherunterstützung oder nur im Inneren 
der Moschee, wie es in der größten repräsentativen 
Freitagsmoschee in Deutschland praktiziert wird, er-
klingen. Nur so ist es aus Sicht der Beauftragten 
möglich, unter Beachtung der verfassungsrechtlich 
geschützten Religionsfreiheit und auf Grundlage der 
übrigen einschlägigen rechtlichen Regelungen sowie 
unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Ge-
gebenheiten eine Lösung zu finden, die ein span-
nungsfreies Zusammenleben in der jeweiligen Ge-
meinde ermöglicht. 

7. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

7.1 Bedeutung 
Unabhängig von ihrer tatsächlichen Zahl (siehe dazu 
Kapitel I.3 und Tabelle 16 im Anhang) führt jede be-
kannt gewordene fremdenfeindlich und rassistisch 
motivierte Straftat bei der ausländischen Bevölke-
rung zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Si-
cherheitsempfindens. Weil diese Situation für einen 
Rechtsstaat nicht hinnehmbar ist, nehmen Maßnah-
men gegen Fremdenfeindlichkeit nach wie vor einen 
hohen Stellenwert ein. 

7.2 Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit 
Die Bundesregierung räumt der Prävention von 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Extremismus und 
Gewalt einen besonderen Stellenwert ein. Dies gilt 
um so mehr, als die fremdenfeindlichen und rechts-
extremistischen Gewalttaten im Jahre 1997 im Zeit-
raum vom 1. Januar bis 30. Juni 1997 gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum - erstmals seit 
1994 - wieder angestiegen sind. Die im Bericht 1993 
aufgeführten Maßnahmen gegen Fremdenfeindlich-
keit staatlicher und nicht-staatlicher Institutionen 
wurden weitgehend fortgeführt, so auch die im er-
sten Bericht der Beauftragten dargestellte „Offensive 
gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit" der Bun-
desregierung. 38)  In diesem Rahmen wurden u. a. die 
Aufklärungskampagne gegen Extremismus, Frem-
denfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt unter dem 
Motto „FAIRSTANDNIS - Menschenwürde achten - 
Gegen Fremdenhaß" fortgeführt sowie weitere Bro-
schüren erstellt und Seminare und Forschungsvorha-
ben zu diesen Themen durchgeführt. Das vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend 1992 gestartete „Aktionsprogramm gegen Ag-
gression und Gewalt" wurde Ende 1996 abgeschlos-
sen. 39) Insbesondere Länder und Kommunen konn-
ten viele der Erfahrungen aus dem Aktionsprogramm 
für ihre Jugendarbeit nutzbar machen und überneh-
men die meisten Projekte. Die laufenden Modellmaß-
nahmen des Bundesministeriums für Arbeit und So- 



Drucksache 13/9484 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

zialordnung im Bereich der Berufsbildung, der Koor-
dination und Information zielen mittelbar auf den 
Abbau von Fremdenfeindlichkeit. 

Im Berichtszeitraum haben der Europarat und die 
Europäische Union verstärkt Maßnahmen gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus eingeleitet, an 
denen Deutschland ebenfalls beteiligt ist. 

Der Europarat initiierte 1995 die Europäische Ju-
gendkampagne gegen Rassismus, Fremdenfeindlich-
keit, Antisemitismus und Intoleranz unter dem Motto 
„alle anders - alle gleich", die den ersten Schritt des 
1993 verabschiedeten Aktionsplanes des Europarates 
gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitis-
mus und Intoleranz darstellte. Es folgte unter ande-
rem die Einrichtung einer Europäischen Kommission 
gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), deren Auf-
gabe es ist, Empfehlungen im politischen und gesetz-
geberischen Bereich zur Bekämpfung aller Formen 
von Diskriminierung und Rassismus zu geben. An 
der Europäischen Jugendkampagne beteiligten sich 
in Deutschland Jugendorganisationen und Sportver-
eine, Minderheitengruppen, Schulen und Ausländer-
beauftragte mit über 200 Aktionen. 

Im Juli 1996 haben der Rat der Europäischen Union 
und die im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen 
der Mitgliedstaaten eine Entschließung zur Durch-
führung des Europäischen Jahres gegen Rassismus 
1997 angenommen. Das Jahr ist Auftakt der pa rtner-
schaftlichen Zusammenarbeit der Gemeinschaftsin-
stitutionen und der Mitgliedstaaten für eine umfas-
sende Strategie zur Bekämpfung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit in der Europäischen Union 
und baut auf den vorangegangenen Entschließungen 
und Maßnahmen der Gemeinschaftsinstitutionen 
auf. 40) Das Gesamtziel des Jahres ist es zu zeigen, 
wie die Gemeinschaftsinstitutionen und die Zusam-
menarbeit zwischen den Akteuren in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Rassismus und 
Diskriminierung beitragen können. In Deutschland 
hat das Bundesministerium des Innern den Vorsitz 
und die Geschäftsführung des Nationalen Koordinie -

rungsausschusses übernommen. Dieser setzt sich zu-
sammen aus Bundesministerien, der Ausländerbe-
auftragten der Bundesregierung, Bundesvertretun-
gen der Länder und Kommunen, der Wohlfahrtsver-
bände, der Selbstorganisationen religiöser und ethni-
scher Minderheiten und anderer Nichtregierungsor-
ganisationen, der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeror-
ganisationen, der Kirchen und Medienvertreter. Der 
Ausschuß koordiniert das nationale Programm und 
soll als Multiplikator wirken. 

Im Rahmen des Europäischen Jahres gegen Rassis-
mus wurde von der Beauftragten erstmalig ein inter-
nationales Treffen von Ausländerbeauftragten bzw. 
ähnlichen Einrichtungen in anderen europäischen 
Staaten veranstaltet. 41) 

Aufgrund einer Anfang Juni 1997 vom Europäischen 
Rat beschlossenen Verordnung wird eine Euro-
päische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit eingerichtet, die ihren Sitz in 
Wien haben soll. Mit der Einrichtung dieser Stelle 
wird das Hauptanliegen der Empfehlungen der Bera-
tenden Kommission „Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit" bei der Europäischen Union verwirklicht. 
Die Europäische Beobachtungsstelle soll als unab-
hängige Institution Aufgaben der Information, Doku-
mentation und Analyse von rassistischen und frem-
denfeindlichen Phänomenen in der Europäischen 
Union wahrnehmen; auch soll sie die Gemeinschafts-
organe und die Mitgliedstaaten entsprechend unter-
richten. 

Nach den Ergebnissen des Vertrages von Amsterdam 
wird - unbeschadet der übrigen einschlägigen Ver-
tragsänderungen (vgl. dazu Ausführungen unter 
IV, 5.2 und 6.) - mit einem neuen Artikel K 1 42) des 
EU-Vertrages ausdrücklich im Vertragstext aner-
kannt werden, daß Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit von der Europäischen Union verhütet und be-
kämpft werden, um das Ziel zu verfolgen, ihren Bür-
gern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechtes zu bieten. 
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IV. Das Recht 

Im folgenden werden einige Aspekte und Entwick-
lungen der rechtlichen Situation der in Deutschland 
lebenden Ausländer erläutert, die im Berichtszeit-
raum von aktueller Bedeutung waren. 

1. Staatsangehörigkeitsrecht 

1.1 Überlastung der Einbürgerungsbehörden 
Der Beauftragten ist von zahlreichen Einbürgerungs-
behörden berichtet worden, daß diese durch die zu-
nehmende Zahl der Einbürgerungsanträge überla-
stet sind und daher auch die Bearbeitungszeiten der 
Einbürgerungsanträge ansteigen. Dieser Anstieg der 
Einbürgerungsanträge beweist, daß die bisherigen 
Erleichterungen im Staatsangehörigkeitsrecht nicht 
wirkungslos geblieben sind. Der politische Wille, die 
Einbürgerung zu erleichtern, muß jedoch auch im 
Verfahren zum Ausdruck kommen. Zu gewährleisten 
ist, daß die Einbürgerungsbehörden auch in der Lage 
sind, die Anträge innerhalb angemessener Fristen zu 
bearbeiten. Gedacht werden könnte - neben der not-
wendigen EDV-Ausstattung - an folgende Maßnah-
men zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der Ein-
bürgerungsbehörden: 

- Hilfreich könnte sein, wenn die Ausländerakte mit 
einem „Statusblatt" versehen würde, aus dem die 
Einbürgerungsbehörde ohne umständliche Prü-
fung der Akte wesentliche gesetzliche Vorausset-
zungen der Einbürgerung entnehmen könnte. 

- Die Belastung der Einbürgerungsbehörden resul-
tiert in nicht geringem Umfang auch aus Anträgen 
von Deutschen (im Sinne des Grundgesetzes) 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit (Gruppe der 
aufgenommenen Spätaussiedler). Die Einbürge-
rung erfolgt in diesen Fällen im wesentlichen al-
lein aufgrund des Status. Deshalb sollte diese Fall-
gruppe aus dem Einbürgerungsverfahren heraus-
genommen werden und ein gesetzlicher Automa-
tismus des Erwerbs der deutschen Staatsangehö-
rigkeit vorgesehen werden. Dadurch würden die 
Einbürgerungsbehörden spürbar entlastet. 

- Auch innerhalb der Länder bestehen teilweise 
noch Zustimmungserfordernisse, die dem Zweck 
der Qualitätssicherung und Einheitlichkeit des 
Verwaltungsvollzugs dienen. Die örtliche Einbür-
gerungsbehörde muß vor einer Einbürgerung den 
Fall ihrer vorgesetzten Behörde, ggf. auch dem 
Landesinnenministerium, vorlegen. Zumindest für 
alle Fälle der Anspruchseinbürgerung sollten 
diese Zustimmungserfordernisse von den Ländern 
überdacht werden, um zu einem schlankeren - 
und dadurch schnelleren - Verfahren zu kommen. 

- Nachzudenken ist auch darüber, ob eine Um-
schichtung von Personal der Ausländerbehörden - 
diese werden letztlich durch erfolgte Einbürgerun

-

gen entlastet - zu den Einbürgerungsbehörden 
möglich ist oder ob auf anderem Wege das Perso-
nal der Einbürgerungsbehörden vorübergehend 
zum Abbau des Antragsüberhangs verstärkt wer-
den kann. 

1.2 Besondere Gruppe: 
Iranische Staatsangehörige 

Eine Gruppe, die mit besonderen Schwierigkeiten im 
Einbürgerungsverfahren zu kämpfen hat, sind die 
iranischen Staatsangehörigen. Die hierfür wesentli-
chen Ursachen sollen im folgenden dargestellt wer-
den. 

1.2.1 Deutsch-iranisches Abkommen 

Nach Abschnitt II des Schlußprotokolls des deutsch-
iranischen Niederlassungsabkommens vom 17. Fe-
bruar 1992 (RGBl 1930, S. 1002) kann eine Einbürge-
rung iranischer Staatsangehöriger nicht ohne Zu-
stimmung des Irans erfolgen. Selbst wenn der Iran 
diese Zustimmung aus nicht nachvollziehbaren 
Gründen verweigert, muß daher regelmäßig die Ein-
bürgerung verweigert werden, soweit kein Anspruch 
auf Einbürgerung besteht. Nach der Rechtsprechung 
findet das Zustimmungserfordernis nämlich auf die 
Anspruchsfälle (§§ 85 ff. AuslG) keine Anwendung. 
Zu Problemen führt das Übereinkommen nur bei der 
Ermessenseinbürgerung von Ausländern mit kürze-
ren Aufenthaltszeiten; insbesondere bei politischen 
Flüchtlingen, deren Einbürgerung gemäß den Ein-
bürgerungsrichtlinien bereits nach sieben Jahren 
möglich ist. 

Die Bundesregierung ist um eine einvernehmliche 
Aufhebung des Zustimmungserfordernisses bemüht. 
Von Seiten Deutschlands sind alle erforderlichen 
Schritte unternommen worden. Die notwendige Zu-
stimmung des iranischen Parlamentes steht jedoch 
noch aus. Wann und ob diese erfolgen wird, ist nicht 
absehbar. 

1.2.2 Praxis der iranischen Behörden 

Auch bei der Anspruchseinbürgerung ist nach gel-
tendem deutschen Recht vor einer Einbürgerung 
grundsätzlich die Entlassung aus der bisherigen 
Staatsangehörigkeit erforderlich (Grundsatz der Ver-
meidung von Mehrstaatigkeit). Von dieser Vorausset-
zung wird nur abgesehen, wenn die Entlassung nicht 
oder nur unter besonders schwierigen Bedingungen 
zu erreichen ist (vgl. § 87 AuslG). Daher müssen sich 
Einbürgerungswillige grundsätzlich vor der Einbür-
gerung zunächst um Entlassung aus der bisherigen 
Staatsangehörigkeit bemühen. Von entscheidender 
Bedeutung dafür, wie schnell ein Einbürgerungsan-
trag zum Erfolg führt, ist daher, wie aufwendig und 
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langwierig der Staat der bisherigen Staatsangehörig-
keit das Entlassungsverfahren und die Entlassungs-
praxis ausgestaltet. Die Praxis des Irans muß insge-
samt als nicht transparent und oft willkürlich be-
zeichnet werden. Dafür spricht die Zahl der Hinnah-
me von Mehrstaatigkeit bei iranischen Staatsangehö-
rigen, die - wie dargelegt - nur hingenommen wird, 
wenn die Entlassung außerordentliche Probleme 
macht: 

Einbürgerung von Iranern 

Einbürgerungen davon unter Hinnahme 
Jahr von Iranern von Mehrstaatigkeit 

(Fälle) (Fälle) 

1994 813 710 

1995 838 718 

Quelle : Bundesministerium des Innern 

Festzuhalten ist, daß weit über 80 % der iranischen 
Staatsangehörigen unter Hinnahme von Mehrstaa-
tigkeit eingebürgert werden. Dies zeigt, mit welchen 
besonderen Problemen iranische Staatsangehörige 
im Entlassungsverfahren zu kämpfen haben, wenn 
die obige Statistik auch keinen genauen Rückschluß 
darauf zuläßt, welche Gründe im Einzelfall für die 
Hinnahme von Mehrstaatigkeit maßgeblich waren 
(als Gründe kommen u.a. in Frage: Scheitern der Ent-
lassungsbemühungen, Unzumutbarkeit von Entlas-
sungsbemühungen, rechtliche Unmöglichkeit). 

1.2.3 Besonderheiten des deutschen Verfahrens 
bei der Einbürgerung von Iranern 

Auch auf deutscher Seite gab es bei der Einbürge-
rung iranischer Staatsangehöriger bisher Beson-
derheiten. Das Bundesministerium des Innern hat 
eine „General-Zustimmung" zu allen Anspruchsein-
bürgerungen nach dem Ausländergesetz gegeben 
und darauf verzichtet, daß ihm jeder einzelne Fall zur 
Genehmigung vorgelegt wird, soweit die Länder im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der weite-
ren, zwischen Bund und Ländern abgestimmten Ver-
fahrensregelungen die Erfüllung der Einbürgerungs-
voraussetzungen feststellen. Damit entscheiden die 
Länder in diesen Fä llen in eigener Verantwortlichkeit 
über den Einbürgerungsantrag einschließlich der 
Frage, ob Mehrstaatigkeit hingenommen werden 
kann. Dies galt bis vor kurzem nicht bei iranischen 
Staatsangehörigen. Hier ließ sich das Bundesministe-
rium des Innern jeden einzelnen Fall, in dem die Lan-
desbehörde Mehrstaatigkeit hinnehmen wollte, vor-
legen und prüfte - oft unter Einschaltung des Aus-
wärtigen Amtes -, ob auch aus seiner Sicht Mehr-
staatigkeit hingenommen werden konnte. Diese Prü-
fung führte zu weiteren Verzögerungen des Verfah-
rens. 

Das Bundesministerium des Innern hat inzwischen 
jedoch auch in diesen Fällen seinegenerelle Zustim-
mung zur Einbürgerung erklärt. Die zuständigen Be-
hörden der Länder entscheiden damit nunmehr auch 
bei Anspruchseinbürgerungen von Iranern in eige

-

ner Verantwortung über die Hinnahme von Mehr-
staatigkeit. Dies dürfte das Einbürgerungsverfahren 
beschleunigen. 

1.2.4 Zu restriktive Praxis bei der Hinnahme 
von Mehrstaatigkeit in Einzelfällen 

Das Bundesministerium des Innern geht davon aus, 
daß den iranischen Staatsangehörigen das Entlas-
sungsverfahren bekannt ist. Ferner macht es geltend, 
Ursache für Verzögerungen im Entlassungsverfahren 
seien oft auch Versäumnisse der Betroffenen. 
Schließlich komme es auch vor, daß einige iranische 
Einbürgerungsbewerber das Entlassungsverfahren 
nicht ernsthaft betrieben, weil der Verlust der irani-
schen Staatsangehörigkeit Nachteile z. B. vermö-
gensrechtlicher Art  und im Reiseverkehr mit dem 
Iran zur Folge hat (diese Nachteile werden von Ein-
bürgerungsbehörden und Rechtsprechung als nicht 
ausreichend angesehen, um die Aufgabe der Staats-
angehörigkeit unzumutbar zu machen). Auch unter 
Berücksichtigung dieser Umstände ist aus Sicht der 
Beauftragten das Maß der verlangten Entlassungsbe-
mühungen zumindest in Einzelfällen übertrieben. 
Hierzu drei Beispielsfälle aus der Praxis: 

1. Fall 

Eine Iranerin wird 1962 in Deutschland geboren und 
lebt seitdem hier. Sie spricht auch die iranische Spra-
che nicht. Ihr Vater war führendes Mitglied einer ira-
nischen Oppositionspartei. Im Jahre 1989 starb er an 
den Folgen von Haft und Folter in einem iranischen 
Gefängniskrankenhaus. Seit langem verweigern die 
iranischen Behörden den Familienmitgliedern die 
Ausstellung von Pässen. Bei ihrem Entlassungsbe-
mühungen wird ihr von iranischer Seite bedeutet, sie 
werde niemals ausgebürgert. Dabei unterziehen die 
iranischen Behörden die Betroffene im Rahmen des 
Entlassungsverfahrens einem längeren - vermutlich 
geheimdienstlichen - Verhör und verlangen von ihr 
die Übergabe von Unterlagen ihres Vaters. Trotz die-
ser Sachlage kommt eine Einbürgerung unter Hin-
nahme von Mehrstaatigkeit nicht zustande. Die be-
teiligten Behörden setzen sich darüber auseinander, 
ob die Voraussetzungen hierfür bereits hinreichend 
dargetan sind. Die Betroffene wendet sich an den Pe-
titionsausschuß des Deutschen Bundestages, der zu 
der Auffassung kommt, daß in diesem Falle nach § 87 
AuslG Mehrstaatigkeit hingenommen werden sollte. 
In seiner Stellungnahme führt er aus: 

„Der in deutsch-europäischen Lebensverhältnissen 
aufgewachsenen und vollständig integrierten Peten-
tin kann daher nach Auffassung des Ausschusses 
nicht zugemutet werden, 

- durch das Verfahren gezwungen zu sein, eine ihr 
fremde Sprache neu zu erlernen, nur um das An-
tragsformular eigenhändig und ohne fremde Hilfe 
ausfüllen zu können, 

- sich entgegen ihrer weltanschaulichen Überzeu-
gung und unter Verstoß gegen die in A rt . 4 Abs. 1 
GG garantierte Religionsfreiheit in muslimischer 
Weise verschleiert fotografieren zu lassen, 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/9484 

- entgegen dem ausdrücklichen Rat des Berliner 
Amtes für Verfassungsschutz und von Interpol Ber-
lin den iranischen Behörden Fingerabdrücke we-
gen der in ihrem Fall bestehenden besonderen 
Mißbrauchsgefahr zu überlassen. 

[...] Der Ausschuß ist daher der Auffassung, daß die 
Petentin einen Anspruch auf Einbürgerung unter 
Hinnahme der Mehrstaatigkeit besitzt. Die Ableh-
nung der Zustimmung durch das BMI und die Rück-
gabe der Akte an [...]" (= die zuständige Landesbe-
hörde) „sind zu beanstanden. " 

Durch Beschluß im Dezember 1996 schließt sich das 
Plenum des Bundestages der Auffassung des Peti-
tionsausschusses an; wenig später kommt es zur Ein-
bürgerung der Petentin unter Hinnahme von Mehr-
staatigkeit. 

2. Fall 

Eine in Deutschland aufgewachsene iranische 
Staatsangehörige befindet sich seit neun Jahren im 
Einbürgerungsverfahren. Ihre Einbürgerung schei-
tert daran, daß die iranischen Behörden vor der Ent-
lassung die Rückzahlung von „Schulden" verlangen. 
Diese Schulden bestehen nach Auskunft der irani-
schen Seite aufgrund der Inanspruchnahme eines 
Stipendiums. Die Betroffene macht glaubhaft gel-
tend, nie ein iranisches Stipendium erhalten zu ha-
ben und unter anderem auch die von der iranischen 
Seite angegebene Schule nie besucht zu haben. Ob-
wohl nach Aussage des Auswärtigen Amtes von der 
iranischen Botschaft keine andere Auskunft mehr zu 
erwarten ist, als daß die Betroffene vor Entlassung ih-
re „Schulden" zahlen soll, verlangt die zuständige 
Landesbehörde von ihr, daß sie sich weiter um Ent-
lassung und Klärung der Angelegenheit bemüht. 

3. Fall 

Ein Iraner, der seit 1958 im Bundesgebiet lebt und 
seit 1985 mit einer Deutschen verheiratet ist, erhält 
auf seinen 1986 gestellten Einbürgerungsantrag eine 
Einbürgerungszusicherung für den Fall der Entlas-
sung aus der iranischen Staatsangehörigkeit. Er wen-
det sich per Einschreiben mehrfach an die iranische 
Botschaft und sucht um Entlassung aus der irani-
schen Staatsangehörigkeit nach. Auch nach fünf Jah-
ren ist hierauf noch keine Reaktion des Iran erfolgt. 
Nunmehr bittet er unter Hinnahme von Mehrstaatig-
keit eingebürgert zu werden, weil über den vollstän-
digen und formgerechten Entlassungsantrag nicht in 
angemessener Zeit entschieden worden ist (vgl. § 87 
Abs. 1 Nr. 3 AuslG). Die zuständigen Behörden wen-
den ein, daß er nicht die vom Iran vorgesehenen For-
mulare verwendet habe und daher kein formgerech-
ter Entlassungsantrag vorliege; er solle sich weiter 
bemühen. Überdies zweifeln die Behörden offenbar 
daran, ob in den Schreiben an die iranische Vertre-
tung überhaupt um Entlassung nachgesucht wurde. 
Das Oberverwaltungsgericht Koblenz ( Urteil vom 
22. August 1995 - 7A 11136/94) verpflichtet die Ein-
bürgerungsbehörde, den iranischen Staatsangehöri-
gen unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit einzubür-
gern. Nach den Erkenntnissen des Gerichts hat der 

Iran ein zweistufiges Entlassungsverfahren: Zunächst 
fordert der oder die Betreffende durch einen formlo-
sen schriftlichen Antrag auf Entlassung das Antrags-
formular an; erhält er dieses Formular, wird der förm-
liche Antrag gestellt. Reagiert der Iran schon auf der 
ersten Stufe auf den Antrag nicht, kann dem Einbür-
gerungswilligen nach Auffassung des Gerichts nicht 
entgegengehalten werden, er habe den förmlichen 
Antrag der zweiten Stufe nicht gestellt. Die Frau des 
Iraners kann im Gerichtsverfahren bestätigen, daß in 
den Schreiben an die iranische Vertretung tatsäch-
lich um Entlassung ersucht wurde. Diese Aussage 
hält das Gericht für glaubhafter, als die Auskunft des 
Iran, nie einen Entlassungsantrag erhalten zu haben. 

Insgesamt war der Kläger daher aus Sicht des Ober-
verwaltungsgerichts einzubürgern. 

Rechtsmittel (Nichtzulassungsbeschwerde) des Bun-
desministeriums des Innern gegen die Entscheidung 
hatten keinen Erfolg (Bundesverwaltungsgericht, Be-
schluß vom 1. Oktober 1996 - 1 B 178/95).Vielmehr 
führte das Bundesverwaltungsgericht folgendes aus: 

„Sieht das Recht des Heimatstaates für die Entlas-
sung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit ein 
mehrstufiges Verfahren vor, bei dem in der ersten 
Verfahrensstufe ein formloser Antrag in der Landes-
sprache mit Angabe des Entlassungsgrundes zu stel-
len ist, so kann auch ein diese Voraussetzungen erfül-
lender Antrag grundsätzlich einen vollständigen und 
formgerechten Entlassungsantrag im Sinne des § 87 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 2. Alternative AuslG darstellen." 
Dies wird dahingehend erläutert, daß ein formloser 
Antrag in der Landessprache mit Angabe des Grun-
des „grundsätzlich einen vollständigen und formge-
rechten Entlassungsantrag im Sinne des § 87 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 2. Alternative AuslG dar(stellt), wenn 
nicht dem Antragsteller durch Übersendung der er-
forderlichen Formulare innerhalb angemessener Zeit 
ermöglicht wird, die zweite Verfahrensstufe einzulei-
ten. " 

(Das Bundesministerium des Innern hat zu den Kon-
sequenzen aus dieser Entscheidung gegenüber der 
Beauftragten u.a. Folgendes angemerkt: 

- auch künftig würden an den Nachweis von Entlas-
sungsbemühungen strenge Anforderungen ge-
stellt, 

- das formlose, schriftliche Anfordern von Entlas-
sungsanträgen sei nach den vorliegenden Er-
kenntnissen kein Bestandteil der gesetzlichen Re-
gelung und Verwaltungspraxis; Auswärtiges Amt 
und Bundesministerium des Innern seien daher 
um eine weitere Sachaufklärung bemüht.) 

In Fällen wie den hier dargestellten ist aus Sicht der 
Beauftragten die Anwendung des Grundsatzes der 
Vermeidung von Mehrstaatigkeit durch die zuständi-
gen Behörden zu restriktiv. 

2. Ausländerrecht 

Im folgenden werden Entwicklungen des Ausländer

-

rechts erläutert. Die Darstellung folgt dabei der 
rechtlich vorgegebenen Differenzierung zwischen 
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freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern, auf die 
das Ausländergesetz nur eingeschränkt Anwendung 
findet, und anderen Ausländern, sogenannten Dritt-
staatsangehörigen. Kurz wird auch auf die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes einge-
gangen, nach der für das Aufenthaltsrecht türkischer 
Staatsangehöriger teilweise europarechtliche Beson-
derheiten gelten. 

2.1 Aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen 

Im Berichtszeitraum hat es sowohl Aktivitäten des 
Gesetzgebers als auch des Verordnungsgebers auf 
dem Gebiet des Ausländerrechts gegeben. Darüber 
hinaus ist auf eine Reihe von ausländerrechtlichen 
Einzelproblemen hinzuweisen, die teilweise ihren 
Niederschlag in der Rechtsprechung gefunden ha-
ben. 

2.1.1 Reform des Ausländergesetzes 

Im Berichtszeitraum wurde das Ausländergesetz no-
velliert. Neben Verschärfungen im Ausweisungs-
recht für Straftäter (§§ 47, 48 AuslG) enthält es eine 
Reihe von Verbesserungen des Aufenthaltsstatus der 
rechtmäßig in Deutschland lebenden Ausländer. Fol-
gende Änderungen zu Gunsten der Betroffenen sind 
hervorzuheben: 

2.1.1.1 Eigenständiges Aufenthaltsrecht von Ehegatten -  
§ 19 Ausländergesetz 

In ihrem letzten Bericht hatte die Beauftragte darauf 
hingewiesen, daß die bisherige Regelung des eigen-
ständigen Aufenthaltsrechts für nachgezogene Ehe-
gatten beim Scheitern der Ehe oft zu unbefriedigen-
den Ergebnissen führte, weil in „besonderen Härte-
fällen" erst nach dreijährigem Bestand der Ehe ein 
eigenständiges Aufenthaltsrecht gewährt werden 
konnte. 

Der modifizierte § 19 Abs. 1 Nr. 2 AuslG knüpft nicht 
mehr in dieser Form an das Merkmal der Ehedauer 
an. Im Falle einer „außergewöhnlichen Härte" kann 
eine Aufenthaltserlaubnis ohne zeitliche Vorausset-
zung hinsichtlich des Bestehens einer ehelichen Le-
bensgemeinschaft in Deutschland erteilt werden (da-
bei entfällt die bisherige Regelung, die den Beg riff 
der „besonderen Härte" enthielt). Sozialhilfebezug - 
der  bisher im ersten Jahr unschädlich war - kann 
auch in diesen Härtefällen zu einer Versagung der 
Aufenthaltserlaubnis führen. 

Nach der im Gesetzestext aufgenommenen Defini-
tion liegt eine „außergewöhnliche Härte" vor, „wenn 
wegen der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft 
nach Art und Schwere so erhebliche Schwierigkeiten 
mit der bestehenden Rückkehrverpflichtung drohen, 
daß die Versagung der Aufenthaltserlaubnis als nicht 
vertretbar erscheinen würde; hierbei ist auch die 
Dauer der ehelichen Lebensgemeinschaft im Bun-
desgebiet zu berücksichtigen". Diese gesetzliche De-
finition basiert auf den entsprechenden Formulierun-
gen und Vorstellungen des zugrunde liegenden Ge-
setzentwurfes der Koalitionsfraktionen 1 ). Nach dem 
Willen des Gesetzgebers sind demnach typische Fall

-

konstellationen einer außergewöhnlichen Härte ins-
besondere gegeben, wenn: 2) 

- der nachgezogene Ehegatte wegen physischer 
oder psychischer Mißhandlung durch den anderen 
Ehegatten die eheliche Lebensgemeinschaft auf-
gehoben hat (z. B. wegen schwerer Körperverlet-
zung., strafbarer Handlungen gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung oder die persönliche Freiheit, 
Zwangsprostitution, Zwangsabtreibung), 

- der andere Ehegatte sein eheliches Kind sexuell 
mißbraucht oder mißhandelt hat und bei Verpflich-
tung zur Rückkehr das Kindeswohl gefährdet 
wäre, 

- die Betreuung eines behinderten Kindes, das auf 
Beibehaltung eines spezifischen sozialen Umfel-
des existentiell angewiesen ist, ansonsten nicht si-
chergestellt werden kann, 

- davon auszugehen ist, daß dem nachgezogenen 
Ehegatten im Heimatland jeglicher Kontakt zu 
dem/den eigenen Kind/Kindern willkürlich und 
zwangsweise auf Dauer untersagt wird, und da-
durch das Kindeswohl gefährdet wäre, 

- eine Schwangerschaft besteht und davon auszu-
gehen ist, daß im Ausland eine Zwangsabtreibung 
droht. 

2.1.1.2 Unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
für junge behinderte Ausländer 

An die Beauftragte sind in der Vergangenheit Fälle 
herangetragen worden, in denen ausländische Fami-
lien verunsichert darüber waren, daß ihre behinder-
ten Kinder keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
erhalten konnten, weil sie aufgrund ihrer Behinde-
rung die Voraussetzungen des § 26 AuslG (z. B. 
Sprachkenntnisse und Schulbesuch) nicht erfüllen 
konnten. Nunmehr werden auch diese behinderten 
Kinder eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhal-
ten können. 

2.1.1.3 Aufenthaltsberechtigung für junge Ausländer 
in Ausbildung 

Vielfach ist kritisiert worden, daß junge Ausländer, 
die sich - integrationspolitisch erwünscht - in einer 
schulischen oder beruflichen Ausbildung (Studium) 
befanden, den besten ausländerrechtlichen Status, 
die Aufenthaltsberechtigung, nicht erreichen konn-
ten, weil sie aufgrund der Ausbildung noch keine 
Beiträge in die Rentenversicherung leisten konnten. 
Auch diese jungen Ausländer können nun eine Auf-
enthaltsberechtigung erhalten. 

2.1.1.4 Pendelmöglichkeit ausländischer Rentner 

Ältere ausländische Arbeitnehmer der ersten Gene-
ration, die nach Beginn des Rentenbezuges für einen 
längeren Zeitraum in ihr Herkunftsland zurückkehr-
ten, konnten bislang nur nach § 16 Abs. 5 AuslG be-
antragen, ihnen die Wiederkehr nach Deutschland 
zu erlauben, weil ihre alte Aufenthaltsgenehmigung 
nach § 44 AuslG durch den Auslandsaufenthalt erlo-
schen war. Ein problemloses Pendeln zwischen ihren 
beiden „Heimatländern" war ihnen damit nicht mög- 
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lich. Sofern der Lebensunterhalt gesichert ist, wird 
die Aufenthaltserlaubnis dieser Rentner und ihrer 
Ehegatten künftig durch den Auslandsaufenthalt 
nicht mehr erlöschen; zum Nachweis dieser Rechts-
position stellt die Ausländerbehörde eine Bescheini-
gung aus. 

2.1.2 Aufenthaltsgenehmigungs- und Visumspflicht 
für junge Ausländer aus den früheren 
Anwerbestaaten (ehemaliges Jugoslawien, 
Marokko, Türkei und Tunesien) 

Bisher waren Ausländer unter 16 Jahren aus den frü-
heren Anwerbestaaten, die für Besuchsaufenthalte 
oder zum Zweck des Familiennachzugs nach 
Deutschland einreisen wollten, von der Pflicht, zuvor 
ein Visum einholen zu müssen, befreit. Zugleich be-
nötigten diese in Deutschland lebenden jungen Aus-
länder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres keine 
Aufenthaltsgenehmigung, wenn ein Elternteil eine 
Aufenthaltsgenehmigung besaß. Bis zu diesem Zeit-
punkt mußten sich die Betroffenen ihren Aufenthalt 
nicht durch die Ausländerbehörde genehmigen las-
sen, um diesen rechtmäßig zu machen (allerdings 
sollte der Aufenthalt nach Auskunft des Bundesmini-
steriums des Innern gemäß § 3 Abs. 5 Ausländerge-
setz bef ristet werden, wenn die materiellen Voraus-
setzungen des Familiennachzuges nicht vorlagen). 

Mit Wirkung vom 15. Januar 1997 hatte der Bundes-
minister des Innern - zunächst für drei Monate - 
auch für diese Gruppe die Visums- und Aufenthalts-
genehmigungspflicht eingeführt und dies mit dem 
möglichen Mißbrauch der visumsfreien Einreise be-
gründet. Im Grundsatz ist die Regelung durch den 
Bundesrat bestätigt worden, so daß sie nunmehr 
ohne zeitliche Beschränkung gilt. Allerdings hat der 
Bundesrat die Regelung derart  modifiziert, daß die 
Ausländerbehörden grundsätzlich - soweit sie auf-
grund der Meldung des Kindes bei Ausländer- oder 
Meldebehörde vom Aufenthalt des Kindes Kenntnis 
haben - die Genehmigung von Amts wegen ertei-
len. 3) Zugleich hat der Bundesrat betont 4), daß die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen wegen des 
Grundsatzes des Vertrauensschutzes nicht benach-
teiligt werden sollen und deshalb der Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis z. B. nicht mangelnder Wohn-
raum entgegengehalten werden soll. Eine dahinge-
hende Klarstellung ist im Vermittlungsverfahren zur 
Änderung des Ausländergesetzes in dieses Gesetz 
aufgenommen worden. 

Die aus Sicht der Betroffenen sehr überraschende 
Einführung der Visums- und Aufenthaltsgenehmi-
gungspflicht hat bei der ausländischen Bevölkerung 
große Unruhe und Angst vor Statusverschlechterung 
verursacht. Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Ausländerfragen hat deshalb gefordert, durch eine 
Änderung des Ausländergesetzes ein eindeutiges in-
tegrationspolitisches Signal zu setzen. Da die betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen ein willkommener 
und dauerhafter Teil der deutschen Gesellschaft sind, 
sollte ihnen grundsätzlich schon vor Vollendung des 
16. Lebensjahres eine unbefristete Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden, wenn ein Elternteil selbst über 

einen unbefristeten Status verfügt. Dieser Vorschlag 
fand keine Mehrheit. 

Klarstellend ist jedoch darauf hinzuweisen, daß es 
sich bei der Einführung der Visums- und Aufent-
haltsgenehmigungspflicht nicht um eine die Kinder 
aus den Anwerbestaaten in besonderer Weise diskri-
minierende Maßnahme handelt. Bereits bisher benö-
tigten Kinder aus vielen anderen Ländern ein Visum 
und eine Aufenthaltsgenehmigung. Andere euro-
päische Staaten kennen im übrigen keine Ausnah-
men von den bestehenden Visumspflichten für junge 
Ausländer. 

2.1.3 Weitere aktuelle Fragen 
der ausländerrechtlichen Diskussion 

2.1.3.1 Nachzug von Familienangehörigen -
§ 22 Ausländergesetz 

Bereits in ihrem letzten Bericht hatte die Beauftragte 
auf die Fallkonstellation hingewiesen, daß ausländi-
sche Kinder in Einzelfällen den Nachzug zu anderen 
Familienangehörigen als den Eltern erstreben, weil 
ihnen im Herkunftsstaat Verelendung droht. Aus 
Sicht der Beauftragten liegt hier eine „außergewöhn-
liche Härte", die einen Nachzug ermöglicht, immer 
dann vor, wenn das Kindeswohl eine solche Ent-
scheidung erfordert. In manchen Fällen kann eine 
„außergewöhnliche Härte" dabei auch gegeben sein, 
wenn im Herkunftsstaat noch nähere Angehörige le-
ben. Erfreulicherweise konnte die Beauftragte im Be-
richtszeitraum in einem Einzelfall erreichen, daß sich 
die zuständige Auslandsvertretung und das zu betei-
ligende örtliche Ausländeramt dieser Auslegung an-
geschlossen haben. 

2.1.3.2 Aufenthaltsrecht von ausländischen 
Elternteilen ohne Sorgerecht 

Auch bei ausländischen Elternteilen deutscher Kin-
der läßt das Ausländergesetz die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis zur Wahrung der familiären Le-
bensgemeinschaft grundsätzlich nur dann zu, wenn 
der Elternteil das Sorgerecht für das Kind hat (vgl. 
§ 23 Abs. 1 Nr. 3 AuslG). Mit Beschluß vom 1. August 
1996 hat das Bundesverfassungsgericht (2 BvR 1119/ 
96) jedoch darauf hingewiesen, daß im Einzelfall 
auch ohne Sorgerecht eine verfassungsrechtlich ge-
schützte familiäre Lebensgemeinschaft vorliegen 
kann, die ausländerrechtlich zu berücksichtigen ist 
und zwar unabhängig davon, ob der Vater (um Väter 
handelt es sich im Regelfall) mit dem Kind in einer 
Wohnung zusammenlebt. Im konkreten Fall wollte 
der Vater, nachdem er keine Aufenthaltsbewilligung 
zu Studienzwecken mehr erhalten konnte, die bishe-
rige Betreuung seiner Tochter fortführen. Da er - so 
die Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts - 
für einen nicht sorgeberechtigten Elternteil über-
durchschnittliche Verantwortung für die Betreuung 
und Erziehung seiner Tochter übernommen hatte, 
lag es für das Gericht auf der Hand, die zuständigen 
Stellen in diesem Fall zur Prüfung zu verpflichten, ob 
„hier faktische Beziehungen von außergewöhnli-
chem Gewicht bestehen, die einen über die Auf-
rechterhaltung einer Begegnungsgemeinschaft hin- 
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ausgehenden familienrechtlichen Schutz angezeigt 
erscheinen lassen" . 

Hinzuweisen ist darauf, daß dieser Beschluß des 
Bundesverfassungsgerichts auf der Linie liegt, die 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte be-
reits vorgezeichnet hat. In einer ähnlichen Konstella-
tion hat dieser festgestellt, daß die Trennung eines - 
von  der Mutter geschiedenen - ausländischen Vaters 
von seinem Kind einen unverhältnismäßigen Eingriff 
in das Recht auf Achtung des Familienlebens darstel-
len kann. 5 ) 

Um dieser Rechtsprechung Rechnung zu tragen, ist 
nunmehr eine Regelung ins Ausländergesetz aufge-
nommen worden, nach der auch dem nicht-sorgebe-
rechtigten Elternteil eines minderjährigen Deutschen 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann, 
„wenn die familiäre Lebensgemeinschaft schon im 
Bundesgebiet gelebt wird". 

2.1.3.3 Nachzug ausländischer Kinder 
in Ausnahmefällen 

Das Ausländergesetz geht davon aus, daß ein Nach-
zug eines ausländischen Kindes zu seinen ausländi-
schen Eltern grundsätzlich nur dann möglich sein 
soll, wenn beide Elternteile in Deutschland leben 
und das Kind das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat (§ 20 Abs. 2 AuslG). Eine Ausnahme von diesen 
Grundsätzen besteht dabei unter anderem dann, 
wenn gewährleistet erscheint, daß das Kind sich auf-
grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensver-
hältnisse in die Bundesrepublik Deutschland einfü-
gen kann. Hier kommt es offenbar vor, daß Kindern 
allein deshalb, weil sie aus einem bestimmten Staat 
kommen, die Integrationsfähigkeit abgesprochen 
wird. Hierzu hat der Hessische Verwaltungsgerichts-
hof folgendes ausgeführt. 6 ) 

„Soweit in dem angegriffenen Bescheid ausgeführt 
ist, die Integrationsfähigkeit sei im allgemeinen nur 
bei Kindern aus westlichen oder östlichen Industrie-
nationen anzunehmen, weil diese Länder im Ver-
gleich zur Bundesrepublik Deutschland über ähnli-
che Qualifikationsstandards verfügten, und bei türki-
schen Kindern sei dies in der Regel zu verneinen, er-
scheint dies dem Senat rechtlich wie tatsächlich feh-
lerhaft. Vor allem läßt das Gesetz keinen Anhalt da-
für erkennen, daß allgemein nur Kinder aus westli-
chen oder östlichen Industriestaaten in Deutschland 
integrationsfähig sind. Es erscheint nicht nachvoll-
ziehbar, nach welchen Kriterien sich die von der Aus-
länderbehörde vorgenommene Klassifizierung als 
östliche und westliche Industrienation richten soll. 
Eine derartige verbindliche Festlegung kennt zumin-
dest das Ausländerrecht nicht. Im übrigen ist anzu-
zweifeln, ob türkischen Kindern mit einer dera rtigen 
Begründung insgesamt die Integrationsfähigkeit in 
Deutschland abgesprochen werden kann, da eine 
Vielzahl von Einbürgerungen, Aufenthaltsberechti-
gungen und unbefristeten Aufenthaltserlaubnissen 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus 
der Türkei das Gegenteil belegen. Außerdem ist 
nicht zu erkennen, aus welchen Gründen allgemein 
allen Bevölkerungsgruppen in der Türkei, ohne 
Rücksicht auf deren Herkunft und Ausbildung, Qua

-

lifikationsstandards abgesprochen werden können, 
die mit den in Deutschland geltenden vergleichbar 
sind. " 

2.1.3.4 Nachzugsrecht für den ausländischen Pa rtner 
zur Herstellung einer gleichgeschlechtlichen 
Lebensgemeinschaft 

In der Vergangenheit hatten sich eine Reihe gleich-
geschlechtlicher Paare an die Beauftragte und an an-
dere Stellen des Bundes - u.a. den Petitionsausschuß 
- gewandt und gebeten, den Nachzug des ausländi-
schen Partners nach Deutschland zu ermöglichen. 
Vielfach wurde ihnen entgegengehalten, daß diesem 
Wunsch auf Grundlage des geltenden Ausländer-
rechts nicht entsprochen werden könne, weil hier der 
Nachzug nur „zum Zwecke des nach Artikel 6 des 
Grundgesetzes gebotenen Schutzes von Ehe und Fa-
milie" (§ 17 AuslG) möglich sei und die nichteheliche 
Lebensgemeinschaft nicht in diesen Schutzbereich 
falle. Gleichgeschlechtlichen Paaren steht aber die 
Möglichkeit der Eheschließung nicht offen. Deshalb 
wurde andererseits durchaus gesehen, daß die Nicht-
gestattung des Nachzuges schwere Konsequenzen 
für die persönliche Lebensführung der Betroffenen 
hat, da ihnen vielfach rechtlich und tatsächlich ein 
Zusammenleben auch im Land des anderen Pa rtners 
nicht möglich ist. So führte der Petitionsausschuß in 
einem Einzelfall aus: „Homosexuelle können das 
Glück, mit einem anderen Menschen eine Lebensge-
meinschaft zu führen, nur mit einem gleichge-
schlechtlichen Partner finden. Daraus folgt zwar kei-
neswegs, daß der Gesetzgeber gleichgeschlechtliche 
Paare grundsätzlich wie Ehepaare behandeln oder 
ihnen eine Heirat erlauben müßte. Jedoch sollte be-
dacht werden, daß eine Trennung auch für sie 
schmerzhaft ist. " 

Es ist daher erfreulich, daß sich das Ausländergesetz 
als flexibel genug erwiesen hat, um auch in der 
vorliegenden Konstellation im Einzelfall sachge-
rechte Lösungen zu ermöglichen. Das Bundesver-
waltungsgericht 7 ) hat entschieden, daß für die vor-
liegende Konstellation keine spezielle Regelung im 
Ausländergesetz enthalten ist und deshalb eine 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach der allge-
meinen Rechtsgrundlage (§ 15 i.V. m. § 7 AuslG) 
nach Ermessen möglich ist. Das Ermessen kann 
dabei - wie das Oberverwaltungsgericht Münster 
bereits festgestellt hat 8) - im Einzelfall aufgrund 
der Grund- und Menschenrechte der Betroffenen 
(Art . 2 Abs. 1 i.V. m. Art . 1 Abs. 1 GG und Art . 8 
Abs. 1 EMRK) so reduziert sein, daß ein Anspruch 
der Betroffenen auf Genehmigung des Nachzuges 
besteht. In diesem konkreten Fall bestanden keine 
besonderen öffentlichen Interessen, den Zuzug nicht 
zu gestatten. Vor allem der Lebensunterhalt war 
durch den deutschen Lebenspartner umfassend ge-
sichert. Angesichts der besonderen persönlichen 
Situation der Betroffenen (im Staat des ausländischen 
Partners konnte die Lebensgemeinschaft u. a. des-
halb nicht gelebt werden, weil do rt  Homosexualität 
strafbar war) überwogen daher die p rivaten Be-
lange so eindeutig etwaige einwanderungspolitische 
Erwägungen, daß der Nachzug zwingend zu ge-
statten war. Klarstellend ist jedoch festzuhalten, daß 
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ein Anspruch auf Nachzug für den ausländischen 
Partner einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaft auch unter Berücksichtigung der Entschei-
dung des OVG Münsters die Ausnahme sein wird. 
Ebenso klar ist jedoch, daß auch in anderen Fä llen 
nach Ermessen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den kann, wenn keine Versagungsgründe entgegen-
stehen. Für künftige Entscheidungen in diesen 
Fällen wird daher die Entwicklung der weiteren 
ausländerrechtlichen Praxis und Rechtsprechung 
zur Ausübung dieses Ermessens ausschlaggebend 
sein. 

2.1.3.5 Status von nichtamtlich entsandten 
ausländischen Beschäftigten von Botschaften 
(sogenannte Ortskräfte) 

Im Berichtszeitraum sind eine Reihe von Eingaben 
und Anfragen bei der Beauftragten eingegangen, die 
den aufenthaltsrechtlichen Status der bei den Bot-
schaften und Konsulaten beschäftigten Personen und 
ihrer Familienangehörigen zum Gegenstand haben. 
Die Betroffenen machen geltend: 

Sie lebten teilweise seit über 20 Jahren in Deutsch-
land und zahlten hier auch Sozialabgaben. Ihre Kin-
der seien in Deutschland aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Diese hätten daher ihre Prägung 
in Deutschland erhalten. Dennoch sei für Eltern und 
Kinder ungewiß, ob sie in Deutschland bleiben könn-
ten. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis (oder 
Aufenthaltsbefugnis) würde Kindern und Eltern ver-
weigert, auch wenn die Integrationsvoraussetzungen 
der §§ 24, 26 Ausländergesetz vorlägen, da sie nicht 
- wie nach diesen Vorschriften vorausgesetzt - lange 
genug im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis gewesen 
seien (vgl. § 3 DV AuslG). Einbürgerungsanträge 
auch der in Deutschland aufgewachsenen jungen 
Ausländer würden abgelehnt, weil nach §§ 85, 86 
Ausländergesetz Voraussetzung einer Einbürgerung 
der Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder Aufent-
haltsberechtigung sei. Bei der Ermessenseinbürge-
rung werde ihnen entgegen gehalten, daß die aus-
länderrechtliche Wertung - kein Daueraufenthalt - 
nicht durch das Einbürgerungsrecht unterlaufen wer-
den dürfe. 

Die Beauftragte ist diesbezüglich an das Auswärtige 
Amt und das Bundesministerium des Innern heran-
getreten und hat auf die besonderen humanitären 
Aspekte angesichts des langen Aufenthalts und der 
fortgeschrittenen Integration der Betroffenen hinge-
wiesen. Sie hat vorgeschlagen, den jungen Auslän-
dern in entsprechender Anwendung des § 16 AuslG 
(acht Jahre Aufenthalt und sechs Jahre Schulbesuch) 
in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. 
Für die Ortskräfte selbst und ihren Ehegatten sollte 
gleiches grundsätzlich spätestens nach zwölf Jahren 
Aufenthalt gelten. Eine endgültige Regelung ist bis-
her noch nicht gefunden. Bundesministerium des In-
nern und Auswärtiges Amt haben jedoch bereits an-
gedeutet, daß eine „Härtefallregelung" voraussetzen 
wird, daß es bei künftigen Einreisen von „Ortskräf-
ten" nicht wieder zu derartig langen Auf enthaltszei-
ten  und damit zu Verfestigungen des Aufenthaltes 
kommt. 

2.1.3.6 Visumsverfahren und Verpflichtungserklärung 
(§ 84 Ausländergesetz) 

Auswärtiges Amt und Bundesministerium des Innern 
haben sich im Berichtszeitraum bemüht, die Praxis 
der Verpflichtungserklärung im Visumsverfahren 
neu zu gestalten und zu vereinheitlichen. 

Die Verpflichtungserklärung hat im Visumsverfahren 
folgende Funktion: 

Ein Visum wird grundsätzlich nur erteilt, wenn der 
Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist, um 
eine Inanspruchnahme öffentlicher Mittel zu vermei-
den (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 2 AuslG). Durch den Nach-
weis eigener Mittel des Ausländers kann diese Vor-
aussetzung erfüllt werden; möglich ist aber auch, daß 
die Person, die der Ausländer in Deutschland besu-
chen will, sich verpflichtet, die Kosten des Lebensun-
terhaltes während des Aufenthaltes in Deutschland 
zu tragen. 

Das Verfahren für die Abgabe derartiger Verpflich-
tungserklärungen sollte nach dem Willen des Aus-
wärtigen Amtes und des Bundesministeriums des In-
nern in Abstimmung mit den Landesinnenministe-
rien künftig wie folgt gestaltet werden: 

Eine förmliche Verpflichtungserklärung sollte bei 
den Staatsangehörigen bestimmter, in einer Liste 
aufgeführter Staaten künftig generell erforderlich 
sein. Die Verpflichtungserklärung sollte grundsätz-
lich gegenüber dem Ausländeramt auf einem bun-
deseinheitlichen und fälschungssicheren Formular 
abgegeben werden. Dabei sollte die Ausländerbe-
hörde die finanzielle Leistungsfähigkeit des Einla-
denden überprüfen („Bonitätsprüfung"). 

Zu einer einheitlichen Verwaltungspraxis in dem dar-
gestellten Sinne ist es jedoch noch nicht gekommen, 
weil nicht alle Bundesländer sich in der Lage sahen - 
auch aufgrund des Verwaltungsaufwands -, diese 
Regelung umzusetzen. Eine einheitliche Regelung 
wird daher erst mit den immer noch ausstehenden 
Verwaltungsvorschriften zum Ausländergesetz ge-
troffen werden können. Bei dieser Regelung ist aus 
Sicht der Beauftragten zu beachten, daß es ange-
sichts der vielfältigen - oft familiären - Bindungen, 
die Deutsche und Ausländer an im Ausland lebende 
Menschen haben, ein wichtiges Ziel ist, daß Besuche 
nach Deutschland einfach und unbürokratisch mög-
lich sind. 

Deshalb sollten folgende Erwägungen bei Erlaß der 
Verwaltungsvorschriften zu diesem Punkt Berück-
sichtigung finden: 

- Eine generelle Vermutung, daß Staatsangehörige 
bestimmter Länder ihren Unterhalt nicht sichern 
können (oder gar, daß sie falsche Verpflichtungs-
erklärungen abgeben), gibt es nicht. 

- Die Anforderungen an die finanzielle Leistungsfä-
higkeit des Einladenden dürfen nicht so überhöht 
sein, daß einem „Normalverdiener" etwa die Ein-
ladung mehrerer Familienangehöriger nicht mög-
lich ist. 

- Ausschlaggebend für die Einschätzung, ob eine 
Inanspruchnahme öffentlicher Kassen droht, kann 
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jedenfalls nicht allein das monatliche Einkommen 
des Einladenden sein. Den Ausländerbehörden muß 
es zumindest möglich sein, aufgrund der Person 
des Einladenden (z. B. frühere problemlose Einla-
dungen, langer beanstandungsfreier Aufenthalt) zu 
erklären, die Verpflichtungserklärung reiche aus, ob-
wohl das Einkommen nach den formalen Kriterien zu 
niedrig ist. 

2.2 Aufenthaltsrecht der Unionsbürger 

2.2.1 Umsetzung der Aufenthaltsrichtlinien 

In ihrem letzten Bericht hatte die Beauftragte darauf 
hingewiesen, daß die Richtlinien über das Aufent-
haltsrecht für Studenten, für aus dem Erwerbsleben 
ausgeschiedene Personen und sonstige Bürger der 
Europäischen Union, die ihren Lebensunterhalt si-
chern können, noch nicht durch Gesetz oder Verord-
nung umgesetzt waren. Im Berichtszeitraum hat die 
Bundesregierung nunmehr zur Umsetzung dieser 
Richtlinien eine Verordnung nach § 15 a Abs. 3 des 
Aufenthaltsgesetzes/EWG auf den Weg gebracht 
(Freizügigkeitsverordnung/EG vom 17. Juli 1997, in 
Kraft seit 1. September 1997 [BGBl/1810]). An der Er-
arbeitung dieser „Verordnung über die allgemeine 
Freizügigkeit von Staatsangehörigen der Mitglied-
staaten der Europäischen Union" ist die Beauftragte 
durch das federführende Bundesministerium des In-
nern beteiligt worden. Einer Reihe ihrer Anregungen 
wurde dabei Rechnung getragen. Hervorzuheben 
sind folgende Punkte: 

- Die Verordnung (§ 9) enthält eine klarstellende 
Regelung, daß für Unionsbürger der Grundsatz 
der „Meistbegünstigung" gilt. Die Betroffenen 
können sich auf günstigere Regelungen des allge-
meinen Ausländerrechts berufen, soweit sie deren 
Voraussetzungen erfüllen. Auch die Erteilung ei-
ner unbefristeten Aufenthaltserlaubnis ist damit 
im Einzelfall möglich. 

- Die Verordnung (§ 8 Abs. 4 Satz 2) eröffnet den 
Betroffenen die Möglichkeit, im Einzelfall darzule-
gen, daß ihr Bedarf an Mitteln zum Lebensunter-
halt geringer ist, als der Durchschnittswert, der 
von der Verordnung für den Normalfall als Voraus-
setzung des Freizügigkeitsrechts benannt wird. 
Damit ist ein vernünftiger Ausgleich zwischen den 
schutzwürdigen Interessen der öffentlichen Kas-
sen und der europarechtlich garantierten Freizü-
gigkeit gefunden worden. 

2.2.2 Fehlende Reform 
des Aufenthaltsgesetzes/EWG 

Bereits im letzten Bericht hatte die Beauftragte dar-
gelegt, daß sie es - in Übereinstimmung mit dem 
Bundesministerium des Innern - für erforderlich hält, 
das unübersichtliche Aufenthaltsgesetz/EWG zu no-
vellieren und an die Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofes zum Einreise- und Aufent-
haltsrecht gemeinschaftsrechtlich begünstigter Per-
sonen anzupassen. Ein Entwurf hierzu liegt noch 
nicht vor. 

2.2.3 Ausweisung von Unionsbürgern 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes ist eine Ausweisung von freizügigkeitsbe-
rechtigten Ausländern nur unter einschränkenden 
Voraussetzungen zulässig: 

- Ausweisungen sind nur möglich, wenn ein 
„Grundinteresse der Gesellschaft" berührt ist; 

- jede den Aufenthalt beendende Maßnahme muß 
die fundamentale Bedeutung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit berücksichtigen; 

- eine automatische Verknüpfung einer strafrechtli-
chen Verurteilung mit einer Ausweisung ohne 
Würdigung und Abwägung der Umstände des 
Einzelfalls ist unzulässig. 

In der Praxis bestehen hier offenbar oft Unsicherhei-
ten, wie die Ist- und Regelausweisungsgründe des 
§ 47 AuslG bei freizügigkeitsberechtigten Unions-
bürgern anzuwenden sind. Zur Frage, ob in diesen 
Fällen allein wegen der Schwere der Tat in allen Fäl-
len aufgrund einer vermuteten Wiederholungsgefahr 
ausgewiesen werden darf, hat der Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg klargestellt 9): „Es ist 
schließlich auch nicht so, daß sich aus der Schwere 
des begangenen Deliktes allein eine Wiederholungs-
gefahr ableiten läßt. Die Beklagte beruft sich in die-
sem Zusammenhang auf den Beschluß des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 17. Februar 1992 (veröf-
fentlicht in: Informationsbrief Ausländerrecht 1992, 
199). Danach steht es im Einklang mit dem Gemein-
schaftsrecht, daß bei schwerwiegenden Straftaten 
(...) allein aufgrund des abgeurteilten Verhaltens eine 
hinreichende Besorgnis neuer Verfehlungen bejaht 
wird. Dem vermag der Senat nur für die Fälle bei-
zupflichten, bei denen aus dem Verhalten in der Ver-
gangenheit und den speziellen Umständen des Ein-
zelfalls schlüssig eine negative Prognose für das zu-
künftige Verhalten des Täters abgeleitet werden 
kann. Sollte damit aber gleichsam ein Automatismus 
zugunsten einer negativen Prognose in allen Fällen 
schwerwiegender Straftaten gemeint sein, so ist dem 
nach Auffassung des Senats nicht zu folgen, weil da-
mit in Wahrheit - entgegen § 12 Abs. 4 AufenthG/ 
EWG - nur an die strafrechtliche Verurteilung ange-
knüpft würde. Es ist daher immer eine Prognose im 
Einzelfall erforderlich. " 

Der Fall, der dem Verwaltungsgerichtshof vorlag und 
in dem gerade keine hinreichende Wiederholungs-
gefahr bestand, ist aus Sicht der Beauftragten Beleg 
für die Richtigkeit dieser Auffassung. 

2.3 Aufenthaltsrecht türkischer 
Staatsangehöriger 

In ihrem letzten Bericht hatte die Beauftragte erneut 
darauf hingewiesen, daß türkischen Arbeitnehmern 
und deren Kindern nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften 
(EuGH) unter bestimmten Voraussetzungen ein euro-
parechtliches Aufenthaltsrecht zustehen kann. Der 
EuGH hatte festgestellt, daß aus dem Recht auf Zu-
gang zum Arbeitsmarkt, das nach dem Assoziations-
ratsbeschluß 1/80 nach bestimmten Zeiten ordnungs-
gemäßer Beschäftigung auf dem „regulären Arbeits- 
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markt" entsteht, auch ein Aufenthaltsrecht folgt, da 
das Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt andernfalls 
wirkungslos bliebe. 

Im Berichtszeitraum ist die Klärung der Frage, wann 
ein türkischer Arbeitnehmer ordnungsgemäß dem 
regulären Arbeitsmarkt angehört hat und deshalb 
über ein solches Aufenthaltsrecht verfügt, durch den 
EuGH im wesentlichen erfolgt. Aus den Urteilen 
„Bozkurt" 10) und „Tetik" 11 ) folgt, daß es insoweit we-
sentlich darauf ankommt, daß das rechtmäßig ausge-
übte Arbeitsverhältnis arbeits-, sozial- und steuer-
rechtlich dem jeweiligen Mitgliedstaat zugeordnet 
ist. Es kommt ebensowenig darauf an, ob für diese 
Tätigkeit eine Arbeitserlaubnis benötigt wird, wie 
auf die Frage, ob nach dem jeweiligen nationalen 
Recht eine Aufenthaltsverfestigung möglich ist. Aus 
Sicht der Beauftragten ist es daher wünschenswert, 
daß die zuständigen Behörden nunmehr dieser Linie 
der Rechtsprechung folgten und nicht jeder einzelne 
neue Fall an die Gerichte herangetragen werden 
muß. 

Hinzuweisen ist darauf, daß der EuGH im Urteil 
„Tetik" auch festgestellt hat, daß einem türkischen 
Arbeitnehmer nach vier Jahren ordnungsgemäßer 
Beschäftigung auch ein angemessener Zeitraum zur 
Verfügung zu stellen ist, um sich eine neue Stelle zu 
suchen, da er sonst sein Recht, sich auf jede Stelle im 
Lohn- und Gehaltsverhältnis zu bewerben, nicht 
wahrnehmen könnte. 

Schließlich ist zu berichten, daß das Bundesverwal-
tungsgericht 12) zur Klärung der Frage, ob für die 
vom Assoziationsrecht begünstigten türkischen Ar-

beitnehmer der besondere Ausweisungsschutz der 
Unionsbürger entsprechend gilt, nach wie vor einen 
Vorlagebeschluß an den Gerichtshof der Europäi-
schen Gemeinschaften für erforderlich hält. Dafür, 
daß die Frage letztlich positiv zu beantworten sein 
könnte, spricht die Argumentation des Bundesver-
waltungsgerichts: „Da der Assoziationsratsbeschluß 
einen Schritt zur Herstellung der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit darstellt ..., ist für den im Rahmen der Spe-
zialprävention geltenden Gefahrenbegriff auf diese 
für freizügigkeitsberechtigte Angehörige der EG

-

Mitgliedstaaten geltenden Grundsätze zurückzugrei-
fen. " 

3. Soziale Sicherheit 

Im folgenden werden Bereiche dargestellt, in denen 
sich im Berichtszeitraum - vor allem aufgrund von 
Rechtsprechung - neue Aspekte hinsichtlich der so-
zialen Sicherheit von Ausländern ergeben haben. 

3.1 Kindergeld und Kinderfreibetrag 
Grundsätzlich können Ausländer einen Anspruch 
auf Kindergeld haben, wenn sie im Besitz einer Auf-
enthaltserlaubnis oder einer Auf enthaltsberechti-
gung sind. In ihrem ersten Bericht hatte die Beauf-
tragte die Problematik dargelegt, die sich aus dem 
generellen Ausschluß dieser Leistung gegenüber 
Ausländern mit einer Aufenthaltsbefugnis ergibt. 
Zwar hat das Bundessozialgericht in seiner Recht

-

sprechung (vgl. zuletzt Entscheidung vom 13. Au-
gust 1996 - 10 Rkg 2/96) in der einschlägigen Vor-
schrift des Bundeskindergeldgesetzes keinen verfas-
sungsrechtlichen Verstoß erkennen können. Das 
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat jedoch 
Zweifel daran, ob der Ausschluß von bestimmten 
Ausländergruppen vom Kindergeldbezug im Ein-
klang mit dem Grundgesetz steht und deshalb diese 
Frage dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung 
vorgelegt. 13 ) 

In der Zwischenzeit ist es für nicht kindergeldberech-
tigte Ausländer, die über ein entsprechendes Ein-
kommen verfügen, zu einer Verbesserung gekom-
men. Zunächst sah die für das Jahr 1996 geltende 
Fassung des einschlägigen Einkommensteuergeset-
zes vor, daß der Abzug des Kinderfreibetrages erst 
nachträglich bei der jährlich einmaligen Veranla-
gung zur Einkommensteuer berücksichtigt wurde. 
Diese Regelung war verfassungsrechtlich zu bean-
standen, da sie nicht im jeweils laufenden Monat si-
cherstellen konnte, daß bei dem betroffenen Perso-
nenkreis die steuerliche Freistellung in Höhe des Exi-
stenzminimums des Kindes garantiert war. Der Ge-
setzgeber hat im Rahmen des Jahressteuergesetzes 
1997 deshalb eine Bestimmung eingeführt, die eine 
verfassungsgemäße Besteuerung zum Zeitpunkt der 
monatlichen Lohnsteuererhebung gewährleistet. 
Ausländische Eltern, die keinen Kindergeldanspruch 
haben, können demnach seit Beginn des Jahres 1997 
für jedes in Deutschland lebende Kind einen Freibe-
trag von monatlich 288 DM oder 576 DM (je nach 
Einkommensteuerveranlagung) auf der Lohnsteuer-
karte eintragen lassen. Dann wird die Lohnsteuer 
stets unter Berücksichtigung dieses Kinderfreibetra-
ges berechnet. 

3.2 Ansprüche von „GFK -Flüchtlingen" 

Im Berichtszeitraum sind im Bereich der sozialen Si-
cherheit mehrere Problemkonstellationen im Hin-
blick auf Ansprüche von nicht als asylberechtigt an-
erkannten politisch Verfolgten im Sinne von Artikel 1 
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) bekannt ge-
worden (sog. GFK-Flüchtlinge mit „kleinem Asyl" 
nach. §§ 3 und 70 Asylverfahrensgesetz und Rechts-
stellung nach § 51 Abs. 1 Ausländergesetz). 

3.2.1 Anspruch auf BAföG -Leistungen 

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 14) 
steht fest, daß auch GFK-Flüchtlinge, die innerhalb 
Deutschlands unanfechtbar nach § 51 Abs. 1 Auslän-
dergesetz anerkannt und nicht nur vorübergehend 
aufenthaltsberechtigt sind, Ansprüche auf Leistun-
gen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) haben können. Wird diesem Personenkreis 
eine Aufenthaltsbefugnis erteilt, so reicht nach dem 
höchstrichterlichen Urteil allein deren Bef ristung 
noch nicht für die Annahme aus, der Ausländer sei 
nur vorübergehend zum Aufenthalt im Bundesgebiet 
berechtigt. Vielmehr setze dies voraus, daß ein Ende 
des berechtigten Aufenthaltes absehbar sei. Das Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts ist inzwischen 
vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie durch eine Änderung 
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der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BAföG 
umgesetzt worden. 

3.2.2 Recht der Arbeitsförderung 

Die vorgenannte Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichtes zum BAföG hat den Gesetzgeber da-
zu bewogen, das Recht der Arbeitsförderung teilwei-
se entsprechend anzupassen: Nach dem beschlosse-
nen Arbeitsförderungs-Reformgesetz umfaßt der 
förderungsfähige Personenkreis im Rahmen der För-
derung der Berufsausbildung nach Artikel 1 § 63 
des zukünftigen Dritten Buches des Sozialgesetzbu-
ches (SGB III) gem. seiner Nr. 6 - vgl. aber auch 
Nrn. 3 bis 5 - ausdrücklich Personen, die den Schutz 
des § 51 Abs. 1 Ausländergesetz genießen. Aus der 
Begründung des Gesetzentwurfes der Bundesregie-
rung 15) geht hervor, daß damit eine Klarstellung im 
Hinblick auf die o. g. Bundesverwaltungsgerichtsent-
scheidung zum BAföG erfolgt ist. 

Die Gruppe der genannten GFK-Flüchtlinge ist aller-
dings nicht in den Kreis der Anspruchsberechtigten 
zur Eingliederungshilfe und Sprachförderung in Son-
derfällen nach Artikel 1 § 420 SGB III aufgenommen 
worden. Diese neue Vorschrift ist den bisher gelten-
den § 62a Abs. 4 Arbeitsförderungsgesetz weitge-
hend inhaltlich nachgebildet. Die für das Recht der 
Arbeitsverwaltung zuständigen Stellen vertreten je-
doch die Auffassung, daß Ausländer, deren Rechts-
stellung sich nach § 51 Ausländergesetz richtet und 
die nur eine bef ristete Aufenthaltserlaubnis besitzen, 
über keinen rechtlich gesicherten Auftenthaltsstatus 
verfügen, der die Anwendung der auf einen dauer-
haften Aufenthalt ausgerichteten Eingliederungslei-
stungen rechtfertigt. Dies erscheint nicht nur im 
Regelungszusammenhang des Arbeitsförderungs-
Reformgesetzes zweifelhaft, da die Argumentation 
der zitierten Rechtsprechung gleichermaßen auf die 
Sprachförderung übertragbar ist. Nach Artikel 22 
Abs. 2 GFK besteht zudem die Verpflichtung, den 
Flüchtlingen im Rahmen der staatlichen Sprachför-
derung nach dem sog. Wohlwollensgebot eine mög-
lichst günstige (und in keinem Fall weniger günstige) 
Behandlung zu gewähren, als sie Ausländern im all-
gemeinen unter den gleichen Bedingungen gewährt 
wird. Unter integrationspolitischen Gesichtspunkten 
sowie im Vergleich mit den anderen in Art. 1 § 420 
SGB III genannten Gruppen (Spätaussiedler, aner-
kannte Asylberechtigte und sog. Kontingentflüchtlin-
ge) ist deshalb die Haltung der Arbeitsverwaltung 
gegenüber einem Personenkreis, der sich voraus-
sichtlich dauerhaft in Deutschland aufhalten wird, 
nicht nachvollziehbar. 

3.2.3 Sozialhilferecht - Anwendung des § 120 Abs. 5 
Satz 2 Bundessozialhilfegesetz 

Nach der ausschließlich für Ausländer geltenden Be-
stimmung des § 120 Abs. 5 Satz 2 des Bundessozial-
hilfegesetzes (BSHG) hat der Träger der Sozialhilfe 
die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt zu verwei-
gern, wenn sich der ausländische Antragsteller au-
ßerhalb des Bundeslandes aufhält, in dem ihm die 
Aufenthaltsbefugnis erteilt worden ist. Nach der Pra-
xis der Verwaltungsgerichte ist streitig 16), ob diese 

Vorschrift auch auf Ausländer anzuwenden ist, die 
der GFK unterfallen. Durch die Anwendung des § 120 
Abs. 5 Satz 2 des BSHG wird nämlich eine räumliche 
Beschränkung der Freizügigkeit der GFK-Flüchtlin-
ge erreicht, obwohl diese über eine ausländerrecht-
lich unbeschränkte Aufenthaltsbefugnis verfügen. 
Die Anwendung des § 120 Abs. 5 BSHG könnte hier 
insbesondere im Hinblick auf die Vorschriften der 
GFK ausgeschlossen sein 17 ): Nach Artikel 23 GFK 
gewähren die vertragsschließenden Staaten den 
Flüchtlingen, die sich rechtmäßig in ihrem Staatsge-
biet aufhalten, auf dem Gebiet der öffentlichen Für-
sorge und sonstigen Hilfeleistungen die gleiche Be-
handlung wie ihren eigenen Staatsangehörigen. 
Art. 26 GFK gewährt den Flüchtlingen das Recht, ih-
ren Aufenthalt zu wählen und sich frei zu bewegen 
(vorbehaltlich der Bestimmungen, die allgemein auf 
Ausländer unter den gleichen Umständen Anwen-
dung finden). Sofern die aufgeworfene Problematik 
nicht durch eine ausdrückliche, klarstellende Rege-
lung zugunsten der GFK-Flüchtlinge in den Vor-
schriften des BSHG gelöst wird, bleibt zunächst zu 
hoffen, daß diese derzeit noch offene Rechtsfrage 
durch eine höchstrichterliche Entscheidung geklärt 
werden kann. 

3.3 Erziehungsgeld als Familienleistung 
im Sinne des Europarechts 

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
(EuGH) hat geklärt, daß das Erziehungsgeld nach 
dem Bundeserziehungsgeldgesetz eine Familienlei-
stung im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 
ist. 18 ) Zugleich hat der EuGH festgestellt, daß auch 
der in einem anderen Mitgliedstaat wohnende Ehe-
gatte eines in Deutschland arbeitenden Unionsbür-
gers nach Art. 73 dieser Verordnung Anspruch auf 
das Erziehungsgeld haben kann. 

3.4 Pflegeversicherung und Europarecht 

Bereits in ihrem letzten Bericht hatte die Beauftragte 
die Problematik dargestellt, daß Leistungen der Pfle-
geversicherung aufgrund der Grundkonzeption der 
Pflegeversicherung, Schutz der im Inland lebenden 
(deutschen und ausländischen) Bevölkerung vor dem 
finanziellen Risiko von Pflegebedürftigkeit, nicht in 
das Ausland exportiert werden können. Sie hatte 
auch erwähnt, daß dies nach Auffassung der Bundes-
regierung auch für Unionsbürger und andere Mit-
gliedstaaten der Union gilt. Nunmehr sind die ersten 
Verfahren zu diesem Problembereich 19) vor dem Ge-
richtshof der Europäischen Gemeinschaften anhän-
gig. 

3.5 Rechtsprechung des EuGH 
zum Kooperations- und Assoziationsrecht 

Wie oben (IV, 2.3) bereits bei der aufenthaltsrechtli-
chen Stellung türkischer Staatsangehöriger erwähnt, 
beschäftigt sich die Rechtsprechung des Gerichtsho-
fes der Europäischen Gemeinschaften nicht nur mit 
dem Status der Unionsbürger, sondern betrifft teil-
weise auch die Rechtsstellung von sogenannten 
„Drittstaatern" (Ausländer, die nicht die Staatsange- 
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hörigkeit eines der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union haben). Grundlage für diese Rechtsprechung 
sind Assoziations- und Kooperationsabkommen zwi-
schen der Europäischen Union (samt ihrer Mitglied-
staaten) und einigen Drittstaaten. Der EuGH gewähr-
leistet mit seiner Auslegung die einheitliche Ausle-
gung dieser Übereinkommen innerhalb der Union. 
Im folgenden werden Entscheidungen des EuGH aus 
diesem Bereich dargestellt. 

3.5.1 Kooperationsabkommen mit Algerien, 
Tunesien und Marokko (Landeserziehungsgeld) 

Die Kooperationsabkommen mit Algerien, Tunesien 
und Marokko enthalten wortgleiche Bestimmungen 
zur sozialen Sicherheit der Staatsangehörigen dieser 
Länder. Danach ist den Arbeitnehmern algerischer, 
tunesischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit 
und den mit ihnen zusammenlebenden Familienan-
gehörigen grundsätzlich vom jeweiligen Mitglied-
staat „auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit eine 
Behandlung zu gewährleisten, die keine auf der 
Staatsangehörigkeit beruhende Benachteiligung ge-
genüber" den „eigenen Staatsangehörigen bewirkt" . 
Zu diesem Gleichbehandlungsgebot liegt mittler-
weile eine gefestigte Rechtsprechung des EuGH vor. 
Im Berichtszeitraum hat der EuGH 20) erneut bestä-
tigt, daß das Gleichbehandlungsgebot der Koopera-
tionsübereinkommen für in der Union ansässige alge-
rische, tunesische und marokkanische Arbeitnehmer 
und die mit ihnen zusammenlebenden Familienan-
gehörigen unmittelbar anwendbar ist. Der EuGH hat 
dabei auch dargelegt, daß das Gleichbehandlungs-
gebot auf alle Bereiche der sozialen Sicherheit anzu-
wenden ist, die in den Anwendungsbereich der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1408/71 fallen. 21 ) Da in diesem 
Anwendungsbereich, wie bereits erwähnt (3.3), nach 
der Rechtsprechung des EuGH auch das nach dem 
Bundeserziehungsgeldgesetz geleistete Erziehungs-
geld fällt, dürfte es zweifelhaft sein, ob der Ausschluß 
algerischer, tunesischer und marokkanischer Staats-
angehöriger von dem - nach eigenen landesrechtli-
chen Vorschriften, insbesondere Zweckbestimmun-
gen geleisteten Landeserziehungsgeld in den Län-
dern Bayern und Baden-Württemberg noch Bestand 
hat. 

3.5.2 Assoziierungsabkommen mit der Türkei 

Das Assoziierungsabkommen mit der Türkei und das 
Zusatzprotokoll zu diesem Abkommen vom 23. No-
vember 1970 enthalten kein den gerade erwähnten 
Kooperationsabkommen entsprechendes Gleichbe-
handlungsgebot. Allerdings ermächtigt Art . 29 des 
Zusatzprotokolls den Assoziationsrat, Bestimmungen 
auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit zu erlassen. 
Von dieser Ermächtigung hat der Assoziationsrat mit 
seinem Beschluß Nr. 3/80 Gebrauch gemacht. Dieser 
Beschluß enthält neben einem Gleichbehandlungs-
gebot ( Art. 3 ARB 3/80) ausführliche Bestimmungen 
zur Koordinierung der unterschiedlichen sozialen 
Leistungssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten für 
türkische Staatsangehörige, die innerhalb der Union 
wandern. Zur Frage, ob diese Bestimmungen unmit-
telbar anwendbar sind, hat der EuGH 22) festgestellt: 

„Somit ist festzustellen, daß der Beschluß Nr. 3/80 
seiner Art  nach dazu bestimmt ist, durch einen weite-
ren Rechtsakt ergänzt und in der Gemeinschaft 
durchgeführt zu werden. ... Dieser Verordnungsvor-
schlag ist vom Rat jedoch noch nicht angenommen 
worden. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt 
sich, daß der Beschluß Nr. 3/80, wenngleich einige 
seiner Bestimmungen eindeutig und bestimmt sind, 
nicht angewandt werden kann, solange der Rat keine 
ergänzenden Maßnahmen zu seiner Durchführung 
erlassen hat. " Der Wortlaut dieser Entscheidung 
spricht dafür, daß das Gleichbehandlungsgebot des 
Assoziationsratsbeschlusses 3/80 noch nicht unmit-
telbar anwendbar ist. Allerdings war Gegenstand des 
konkreten Verfahrens nicht das Gleichbehandlungs-
gebot selbst. Es erscheint daher nicht ganz ausge-
schlossen, daß der EuGH - auf der Linie seiner oben 
(3.5.1) dargestellten Rechtsprechung zu den Koope-
rationsabkommen - zu einer anderen Entscheidung 
kommen könnte. Hierzu ist ein Verfahren vor dem 
EuGH anhängig (RS C 262/96-Sürül). 

4. Partizipation 

4.1 Kommunales Wahlrecht für Unionsbürger 
Mit der Richtlinie 94/80/EG vom 19. Dezember 1994 
hat der Europäische Rat Einzelheiten der Ausübung 
des aktiven und passiven Wahlrechts auf kommuna-
ler Ebene der Unionsbürger bestimmt. Die Bundes-
länder haben mittlerweile ihre Kommunalverfassun-
gen und Kommunalwahlordnungen diesbezüglich 
angepaßt. Am 22. Oktober 1995 konnten Unionsbür-
ger im Land Berlin erstmals an einer Kommunalwahl 
teilnehmen. 

Diese Richtlinie eröffnet die Möglichkeit, beispiels-
weise für das Amt des Leiters der Exekutive, das pas-
sive Wahlrecht der Unionsbürger einzuschränken 
(vgl. Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie). Davon haben zwei 
Bundesländer Gebrauch gemacht. Aus Sicht der Be-
auftragten sollten Unionsbürger vielmehr im vollen 
Rahmen der Richtlinie auf kommunaler Ebene parti-
zipieren können. Aus diesem Grund spricht sich die 
Beauftragte auch für eine Aufnahme der Unionsbür-
ger in die jeweiligen Wählerverzeichnisse von Amts 
wegen aus. Eine Aufnahme nur auf Antrag könnte 
die integrationspolitisch wünschenswerte Beteili-
gung beeinträchtigen. 

Umstritten ist auch, ob A rt . 28 Abs. 1 Satz 3 GG, in 
dem das aktive und passive Wahlrecht auf der Ebene 
der Kreise und Gemeinden für Unionsbürger veran-
kert ist und das einschlägige Recht der Europäischen 
Union, auf das das Grundgesetz in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich Bezug nimmt, eine Teilnahme 
von Unionsbürgern auch an kommunalen Abstim-
mungen zulassen oder erfordern. Selbst wenn der 
Wortlaut der entsprechenden Normen dagegen zu 
sprechen scheint, legt die tiefe Verzahnung zwischen 
Kommunalwahlen und örtlich äußerst unterschied-
lich ausgestalteten Elementen direkter Demokratie 
in Deutschland nahe, einen solchen Ausschluß der 
Unionsbürger nicht vorzunehmen. Es ist nicht vermit-
telbar, weshalb ein Unionsbürger als Stadt- oder Ge-
meinderat beispielsweise den Bau einer Umgehungs- 
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Straße beschließen kann, aber für den Fall der Verla-
gerung dieser Beschlußfassung auf eine kommunale 
Abstimmung, trotz weit geringeren Stimmwertes, 
von dieser Abstimmung ausgeschlossen bleiben soll. 

4.2 Kommunales Wahlrecht 
für Drittstaatsangehörige 

Das kommunale Wahlrecht für Ausländer steht seit 
mindestens zwanzig Jahren immer wieder im Mittel-
punkt ausländerpolitischer Diskussionen. Am 21. Fe-
bruar 1989 änderte das Land Schleswig-Holstein sein 
Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, wodurch Auslän-
der, die ihren festen Lebensmittelpunkt in Deutsch-
land hatten, erstmals in einem Bundesland an  Kom-
munalwahlen hätten teilnehmen können. Dazu ist es 
aufgrund einer Klage der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion vor dem Bundesverfassungsgericht gegen 
dieses Gesetz nicht gekommen. Das Gericht hat das 
Gesetz mittels einer einstweiligen Anordnung am 
12. Oktober 1989 bis zur endgültigen Entscheidung 
außer Kraft gesetzt. Am 9. Oktober 1990 hat das Bun-
desverfassungsgericht schließlich erklärt, daß das 
Wahlrecht, also auch das kommunale Wahlrecht für 
Ausländer, mit den Bestimmungen des Grundgeset-
zes nicht vereinbar ist. 23) 

4.3 Ausländerbeiräte 

Zwar sind die Ausländerbeiräte inzwischen in eini-
gen Bundesländern (z. B. Hessen, Nordrhein-Westfa-
len) in deren Kommunalverfassungen gesetzlich ver

-

ankert worden, die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für Unionsbürger hat aber zu einer nicht 
immer vorteilhaften Diskussion über das Institut der 
Ausländerbeiräte geführt. In einigen Kommunen ist 
tendenziell die Haltung festzustellen, daß das kom-
munale Wahlrecht für Unionsbürger die Ausländer-
beiräte hat überflüssig werden lassen. 

Eine gedankliche Ebene darunter wird in vielen Ge-
meinden über die zukünftige Struktur der Ausländer-
beiräte diskutiert. So ist es beispielsweise umstritten, 
ob als Gemeinde- oder Stadträte gewählte Unions-
bürger zusätzlich für die Wahl zum Ausländerbeirat 
kandidieren können oder sollen. Andere Vorschläge 
sehen hingegen vor, aus dem jewei ligen Stadt- oder 
Gemeinderat ausschließlich Unionsbürger in die 
Ausländerbeiräte zu entsenden. Gleichzeitig disku-
tieren die unterschiedlichen Ausländergruppen, ob 
Unionsbürger überhaupt noch zur Wahl in den Aus-
länderbeirat zugelassen werden sollen. Unionsbür-
ger haben in einigen Kommunen wiederum gemein-
same Wahlvereinigungen mit Drittstaatern verlassen. 
Zusätzlich wird diskutiert, Ausländerbeiräte als sol-
che aufzulösen und stattdessen Ausländer ohne 
Stimmrecht in die jeweiligen Ausschüsse der Kom-
munalparlamente zu wählen. 

Im Berichtszeitraum hat sich allerdings auch die Ten-
denz verstärkt, daß sich Ausländerbeiräte auf Be-
zirks- oder Landesebene zu Arbeitsgemeinschaften 
zusammenschließen. Diese Zusammenschlüsse die-
nen der Koordinierung der lokalen Arbeit, sind aber 
auch als Weg gedacht, zu ausländerpolitischen The

-

men auf Landes- oder Bundesebene Stellung neh-
men zu können. 

Anläßlich der Repräsentativuntersuchung '95 gab je-
der dritte Befragte an, daß in seinem Wohnort ein 
Ausländerbeirat oder Ausländerausschuß eingerich-
tet worden sei. Allerdings räumt wiederum fast ein 
Drittel dieser Befragten (31 %) ein, nicht zu wissen, 
was dort  geschieht. Diejenigen, die darüber infor-
miert sind, beurteilen die Arbeit der Ausländerbeirä-
te oder -ausschüsse insgesamt positiv, wobei vor al-
lem folgende Funktionen als besonders wichtig ge-
nannt werden: Verbesserung der Situation der Aus-
länder (36,8 % der Befragten), Förderung der Ver-
ständigung (33 %) sowie Öffentlichmachen der An-
liegen von Ausländern (29,3 %). 24)  

Die Ausländerbeiräte scheinen sich in einer Um-
bruchphase zu befinden. Unabhängig von der jewei-
ligen Bewertung darf nicht vergessen werden, daß 
sie für die überwiegende Mehrzahl der in Deutsch-
land lebenden Migrantinnen und Migranten nach 
wie vor das einzige institutionalisierte Mittel sind, 
über das sie Einfluß auf das politische Leben ihrer je-
weiligen Kommune nehmen können. 

4.4 Politische Einstellungen der Migrantinnen 
und Migranten 

Sowohl die Beteiligung von Unionsbürgern an den 
Kommunalwahlen als auch die von Migrantinnen 
und Migranten an den Wahlen zu Ausländerbeiräten 
liegt weit unter der durchschnittlichen Wahlbeteili-
gung der deutschen wahlberechtigten Bevölkerung. 
Eine mögliche Erklärung liefert das eher geringe In-
teresse der Migrantinnen und Migranten an der 
deutschen Politik. 

Diesbezüglich hat eine jüngere Untersuchung des 
Mannheimer Zentrums für Europäische Sozialfor-
schung ergeben, daß sich - basierend auf den Daten 
des sozio-ökonomischen Panels - 3,2 % der Befragten 
sehr stark, 12,2 % stark, 39,7 % nicht so stark und 
44,9 % überhaupt nicht für Politik interessieren. Mar-
kanterweise nimmt nach dieser Untersuchung das 
Interesse an Politik mit zunehmendem Assimilations-
grad nicht, wie allgemein erwartet wird, zu, sondern 
ab. Dabei unterscheiden sich die Ergebnisse nach 
Unionsbürgern und Drittstaatern differenzie rt  kaum 
voneinander; letztere scheinen ein etwas größeres In-
teresse an Politik zu haben. 25) 

22,7 % der Befragten gaben an, eine Parteipräferenz 
zu haben, wohingegen 71,0 % diese Frage vernein-
ten. Bei der Frage, um welche Partei es sich dabei 
handele, sprachen sich 78,7 % für die SPD aus, 9,6 % 
für Bündnis 90/Die Grünen, 8,2 % für die CDU und 
jeweils 1,6 % für CSU und F.D.P. 26) Dabei ist die Prä-
ferenz der SPD bei den Unionsbürgern mit 84,2 % hö-
her als die der Drittstaater mit 74,4 %. 

Die Frage nach der Mitgliedschaft in einer politi-
schen Partei oder Vereinigung beantworteten im 
Rahmen der Repräsentativuntersuchung 5,8 % der 
Türken, 3,2 % der ehemaligen Jugoslawen, 2,6 % der 
Italiener und nur 1,5 % der Griechen mit „Ja". Aller-
dings sind davon 82,6 % der Türken, 88,1 % der ehe-
maligen Jugoslawen und 85,6 % der Griechen Mit- 
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glied einer politischen Partei oder Vereinigung des 
jeweiligen Herkunftslandes. Allein die Italiener sind 
mit 55,5 % zu einem überdurchschnittlich hohen An-
teil in deutschen Parteien und Vereinigungen organi-
siert. 27 ) 

5. Antidiskriminierungsgesetzgebung 

5.1 Allgemeine Diskussion in Deutschland 
Unter Bezugnahme auf die Darstellungen in ihrem 
ersten Bericht hatte die Beauftragte in ihrem zweiten 
Bericht den Gesetzgeber aufgefordert, umfassendere 
Maßnahmen gegen alltägliche Diskriminierungen 
und hierbei auch die Frage einer speziellen Antidis-
kriminierungsgesetzgebung zu prüfen. 

Die Beauftragte kann feststellen, daß sich inzwischen 
eine breitere Diskussionsbasis für eine Antidiskrimi-
nierungsgesetzgebung in Deutschland zu entwickeln 
scheint: Verschiedene Parteien und Institutionen ha-
ben im Berichtszeitraum Vorschläge für entsprechen-
de gesetzgeberische Maßnahmen in Deutschland 
vorgelegt oder angekündigt. 28) Angesichts der unter-
schiedlichen Konzeptionen der bekannten Entwürfe 
und der sowohl rechtlich als auch politisch kompli-
zierten Materie geht die Beauftragte wie in ihren bei-
den Vorberichten davon aus, daß für ein derartiges 
Vorhaben eine längere ausführliche Diskussion not-
wendig sein wird. Diese wird sich u.a. mit der Proble-
matik des zu schützenden Adressatenkreises, des Re-
gelungsbereiches (privatrechtliche Normen und/oder 
öffentlich-rechtliche Bestimmungen, ggf. strafrechtli-
che und/oder strafprozessuale Änderungen), der 
Sanktionsinstrumentarien in den jeweiligen Rechts-
gebieten und weiteren grundlegenden Fragestellun-
gen zu beschäftigen haben. Dementsprechend erfor-
dert die Festlegung von Zielen und Inhalten der 
Querschnittsaufgabe Antidiskriminierungsgesetzge-
bung zur erfolgreichen Umsetzung in einem förmli-
chen Gesetzgebungsvorhaben jedenfalls einen star-
ken politischen Handlungswillen. 

Ziel einer Antidiskriminierungsgesetzgebung muß 
aus Sicht der Beauftragten der Schutz des Indivi-
duums vor Diskriminierungen aufgrund ethnischer 
Zugehörigkeit sein. Deshalb ist aus ihrer Sicht die 
z. T. erhobene Forderung nach Verankerung von 
gruppenbezogenen Minderheitenrechten in einem 
zukünftigen Antidiskriminierungsgesetz abzuleh-
nen. Wenn etwa durch die Vergabe von Stellen nach 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe aus-
drücklich die ethnische Zugehörigkeit oder Herkunft 
zu einem gesellschaftlich und rechtlich wichtigen 
Kriterium gemacht würde, widerspräche dies dem 
Sinn und Zweck von Antidiskriminierungsgesetzge-
bung. Im Hinblick auf das in diesem Bericht ausführ-
lich erörterte Schwerpunktthema „Integration II" ist 
auch in diesem Zusammenhang hervorzuheben, daß 
somit ein problematisches formales Segregationsin-
strumentarium geschaffen werden könnte. Gerade 
der deutsche Gesetzgeber sollte es vermeiden, das 
Kriterium der ethnischen Zugehörigkeit (das zudem 
in der praktischen Umsetzung denkbarer Vorschrif-
ten nach vorangegangener Wertung besonders fest-
gelegt, sowie im Einzelfall festgestellt und entspre
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chend nachgewiesen werden müßte) als legales Un-
terscheidungsmerkmal zwischen verschiedenen Be-
völkerungsgruppen anzuerkennen. 

„Zu der Forderung, ein neues gesetzliches Instru-
mentarium zu schaffen, um Diskriminierungen in der 
Gesellschaft abzubauen, verkennt die Bundesregie-
rung die Problemlage nicht. " 29) In diesem Sinne wird 
sich die Frage, ob und inwieweit spezielle Antidiskri-
minierungsregelungen in Deutschland erforderlich 
sind, nicht einfach beantworten lassen. Dabei ist si-
cherlich zuzugeben, daß in vielen gesellschaftlichen 
Bereichen ein gewisser juristischer Schutz vor man-
nigfaltig vorkommenden Diskriminierungen in 
Deutschland besteht. 30) Vor allem im Verhältnis von 
Privatpersonen untereinander existiert jedoch kein 
klares und handhabbares rechtliches Instrumenta-
rium, um Diskriminierungen im täglichen Leben 
entschieden begegnen zu können. Berichte über die 
Erfahrungen mit Antidiskriminierungsgesetzen in 
anderen Ländern zeigen in diesem Zusammenhang 
zwar immer wieder die Grenzen von solchen recht-
lichen Handlungsmöglichkeiten auf. Sie lehren aber 
auch, daß gerade durch die Einführung von aus-
drücklichen Antidisks minierungsbestimmungen eine 
deutliche rechtliche und politische Wertentscheidung 
getroffen wird, die einen maßgebenden Einfluß auf 
gesellschaftliches Handeln ausüben kann. Die in ei-
nigen anderen Ländern (u.a. in Belgien, Frankreich, 
Großbritannien, den Niederlanden, Schweden) mit 
Antidiskriminierungsgesetzen gewonnenen - sowohl 
positiven als auch negativen - Erfahrungen 31 ) sollten 
daher auch die für die Gesetzgebung in Deutschland 
Verantwortlichen zu einer intensiven Überprüfung 
dieser Thematik veranlassen. 

5.2 Europarechtliche Dimension 
Nach dem Entwurf des sog. Vertrages von Amster-
dam, dessen Unterzeichnung im Herbst 1997 stattge-
funden hat, soll unter der Überschrift „Nichtdiskrimi-
nierung" ein neuer Artikel 6 a 32) mit folgendem 
Wortlaut in den EG-Vertrag aufgenommen werden: 

„Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses 
Vertrages kann der Rat im Rahmen der durch den 
Vertrag gegebenen Zuständigkeiten der Gemein-
schaft auf Vorschlag der Kommission und nach An-
hörung des Europäischen Parlamentes einstimmig 
geeignete Vorkehrungen treffen, um Diskriminierun-
gen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der 
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder des 
Glaubens, einer Behinderung, des Alters oder der se-
xuellen Ausrichtung zu bekämpfen. " 

Ob und inwieweit auf europäischer Ebene für die 
Mitgliedstaaten der Union aufgrund dieser Hand-
lungsermächtigung verbindliche Vorgaben für ent-
sprechende nationale Regelungen oder Maßnahmen 
geschaffen werden können, bleibt insbesondere an-
gesichts des vorgesehenen Einstimmigkeitsprinzips 
abzuwarten. 

5.3 Erfahrungen im Versicherungsrecht 
Ein Beispiel für die erfolgreiche Wirkung von Anti

-

diskriminierungsvorschriften auf nationaler Ebene ist 
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das Versicherungsrecht: Angesichts der insbesonde-
re im Bereich der gesetzlichen Kfz-Versicherung auf-
getretenen Diskriminierungen von Ausländern hat 
sich der Gesetzgeber entschlossen, durch eine aus-
drückliche Vorschrift in § 81e Versicherungsauf-
sichtsgesetz gegen die entsprechenden Mißstände 
vorzugehen. 33) Die Anzahl der einschlägigen Be-
schwerden ist nach Einschätzung der Beauftragten 
und des Bundesaufsichtsamtes für das Versiche-
rungswesen nach Einführung dieser Bestimmung 
ganz erheblich zurückgegangen. Wie die leider im-
mer noch auftretenden Einzelfälle zeigen, sind aber 
Diskriminierungen in der Praxis durch die neue 
rechtliche Grundlage nicht ganz ausgeschlossen. Die 
Betroffenen können sich allerdings nunmehr hierge-
gen viel besser wehren. 

6. Europarechtliche Aspekte 
der Migrationspolitik 

Die europäischen Gesellschaften haben nahezu ohne 
Ausnahme in den letzten Jahrzehnten ihr Gesicht 
durch Zuwanderung verändert, wobei sich häufig 
ähnliche Problemlagen in den verschiedenen Län-
dern ergeben. Die Beauftragte hat in ihrem zweiten 
Bericht dargestellt, wie sich innerhalb der Europäi-
schen Union (EU) und des Schengenraumes bereits 
Instrumentarien einer gemeinsamen Migrationspoli-
tik entwickeln. 

6.1 Drittstaatsangehörige in Europa - 
allgemeine Problematik 

Während sich für die Bürger, die in der Europäischen 
Union eine Staatsangehörigkeit eines der Mitglied-
staaten besitzen (sog. Unionsbürger) ein einheitlicher 
schrankenloser Binnenmarkt weitgehend verwirk-
licht hat, können die sog. Drittstaatsangehörigen, die 
legal und dauerhaft hier leben, in der Regel nicht in 
dem entsprechenden Maße daran teilnehmen (es sei 
denn, es handelt sich um Familienangehörige von 
Unionsbürgern oder weitere, nach anderen Rechts-
grundlagen privilegierte Personengruppen). Europa-
rechtlich ist die Freizügigkeit von Waren, Dienstlei-
stungen, Kapital und von Personen gewährleistet. 
Von diesem Prinzip, das die europäischen Vereinba-
rungen prägt, können hinsichtlich der Personenfrei-
zügigkeit aber grundsätzlich nur Unionsbürger profi-
tieren. Viele Einwohner Europas, nämlich die mei-
sten der oben genannten Drittstaater, sind hiervon in 
der Regel ausgeschlossen. Dabei ist die Zahl der 
Drittstaatsangehörigen, die als Migranten in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union leben, doppelt 
so hoch wie die der Unionsbürger: ca. 1,5 % der Uni-
onsbürger leben in einem anderen EU-Land, der An-
teil der Drittstaater an der Unionsbevölkerung be-
trägt aber ca. 3 %. Dies entspricht ca. 12-14 Millionen 
Menschen aus Drittstaaten, wovon ca. 5,4 Mio in 
Deutschland leben. Schon angesichts dieser Zahlen-
verhältnisse wird klar, daß das Ziel eines Europas der 
Bürger kaum erreicht werden kann, wenn es nicht 
gelingt, die Rechtsstellung der Drittstaatsangehö-
rigen in wesentlich stärkerem Umfang als bisher der-
jenigen der Unionsbürger anzugleichen bzw. ihnen 

in einem bestimmten Umfang Freizügigkeit wie 
Unionsbürgern zu gewähren. Angesichts des Zusam-
menwachsens der Union sollte die nationale Integra-
tionspolitik der Bundesregierung, die auf die Herstel-
lung möglichst weitgehender rechtlicher Gleichheit 
der zugewanderten Bevölkerung gerichtet ist, auf eu-
ropäischer Ebene fortgeführt werden. 

Eine Annäherung der Rechtsstellung der Drittstaats-
angehörigen an die der freizügigkeitsberechtigten 
Unionsbürger wird nach Einschätzung der Beauf-
tragten realistischerweise nicht problemlos und nicht 
kurzfristig erreicht werden können. Zudem werden 
die Mitgliedstaaten auch mittelfristig kaum gänzlich 
auf das Recht verzichten, in eigener Verantwortung 
über die Aufnahme von Migranten aus Drittstaaten 
zu entscheiden. Es bleibt aber bei der oben aufge-
worfenen Frage, ob und inwieweit diese Migranten 
bei einem legalen und dauerhaften Aufenthalt in 
einem der Mitgliedstaaten von Rechten ausgeschlos-
sen werden können, die für die anderen Einwohner 
Europas gelten. Bei der Verbesserung der Rechtsstel-
lung der Drittstaatsangehörigen ist in diesem Zusam-
menhang allerdings auch von entscheidender Be-
deutung, wie leicht ihnen der Erwerb der jeweiligen 
Staatsangehörigkeit gemacht wird. 

6.2 Maßnahmen auf Grundlage des Vertrages 
über die Europäische Union 

Im Rahmen der intergouvernementalen Zusammen-
arbeit nach Titel VI (Art . K) des Vertrages über die 
Europäische Union (EU- oder „Maastrichter" Vertrag) 
von 1992, der die Einwanderungspolitik als Angele-
genheit von „gemeinsamen Interessen" betrachtet 
hat, haben sich die Regierungen der Mitgliedstaaten 
im Berichtszeitraum auf verschiedene, allgemein ge-
haltene Grundsatzentschließungen verständigen kön-
nen, die Fragen der Behandlung von Drittstaatsange-
hörigen betreffen (z. B. im Bereich der Familienzu-
sammenführung, der Ausübung einer Beschäftigung, 
der Zulassung von Studenten und von Selbständi-
gen) 34). Mit der vom Europäischen Rat im März 1996 
grundsätzlich beschlossenen Entschließung über die 
Rechtsstellung von Staatsangehörigen dritter Länder, 
die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auf Dauer 
aufhaltlich sind, werden in einer Art Minimalkonsens 
die „Mindeststandards" beschrieben, nach denen sich 
eine gemeinsame Politik gegenüber diesem Perso-
nenkreis orientieren könnte. Hiernach werden Staats-
angehörige dritter Länder nach einem maximal 
10jährigen rechtmäßigen Aufenthalt in einem Mit-
gliedstaat als eine besondere Personengruppe, näm-
lich als „auf Dauer aufhältige Einwohner der Europäi-
schen Union" anerkannt. Die Mitgliedstaaten sollten 
deshalb vorsehen, daß ihre Rechtsvorschriften diese Per-
sonen in verschiedenen, festgelegten Bereichen nicht 
benachteiligen; darüber hinaus sind bestimmte Grund-
sätze zum Ausweisungsschutz aufgestellt worden. 

6.3 Revision der Europäischen Verträge 
durch die Regierungskonferenz 1996 

Im Rahmen der Revision der Europäischen Verträge 
durch die Regierungskonferenz 1996 ist im Juni 1997 
mit der Vorlage des Amsterdamer Vertragsentwurfes 
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beschlossen worden, verschiedene Rechtsgrundla-
gen für eine gemeinsame Einwanderungspolitik in 
das Regelinstrumentarium des Vertrages über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) 
aufzunehmen. 

Unter einem neu einzustellenden Titel IIIa „Freier 
Personenverkehr, Asylrecht und Einwanderung" 35) 
ist in Artikel 73j EGV vorgesehen, daß der Rat nach 
einem bestimmten Verfahren innerhalb von fünf Jah-
ren nach Inkrafttreten dieses Vertrages Maßnahmen 
erläßt, die sicherstellen, daß Personen - seien es 
Unionsbürger oder Drittstaatsangehörige - beim 
Überschreiten der Binnengrenzen der Europäischen 
Union nicht kontrolliert werden. Hinsichtlich des 
Überschreitens der Außengrenzen sollen dement-
sprechend Visumsvorschriften für geplante Aufent-
halte von höchstens drei Monaten erlassen werden. 
Zudem sollen mit weiteren Maßnahmen die Bedin-
gungen festgelegt werden, nach denen Drittstaats-
angehörige während eines Aufenthaltes von drei 
Monaten Reisefreiheit im Unionsgebiet genießen. 

Artikel 73 k EGV ermächtigt den Rat u.a. mit seiner 
Nr. 3 a), einwanderungspolitische Maßnahmen im 
Bereich der Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzun-
gen bzw. hinsichtlich der Normen für die Verfahren 
zur Erteilung von langfristigen Visa und Auf enthalts-
titeln (einschließlich solcher zur Familienzusammen-
führung) zu erlassen. Gleiches soll nach Artikel 73 k 
Nr. 4 für Maßnahmen zur Festlegung von Rechten 
und Bedingungen gelten, gemäß denen sich Dritt-
staatsangehörige, die sich legal in einem EU-Mit-
gliedstaaten aufhalten, in einem anderen Mitglied-
staat aufhalten dürfen. Über die inhaltliche Ausge-
staltung dieser möglichen Rechte und Bedingungen 
trifft der Amsterdamer Vertrag keine Aussage; dies 
bleibt den möglichen Maßnahmen vorbehalten. 

Mit diesen einwanderungspolitisch relevanten Vor-
schriften könnte demnach zukünftig - nach der Un-
terzeichnung des Amsterdamer Vertrages im Herbst 
1997 und seinem Inkrafttreten (möglicherweise erst 
1999) nach Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten - 
im Rahmen der durch den EG-Vertrag festgelegten 
Verfahren verbindliches Recht für die Mitgliedstaa-
ten gesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist 
u.a. auch erreicht worden, daß eine entsprechende 
(jedoch z. T. eingeschränkte) Zuständigkeit des Euro-
päischen Gerichtshofes begründet worden ist. Aller-
dings gilt für die vorgenannten Handlungsermächti-
gungen ganz überwiegend das Prinzip der Einstim-
migkeit. Darüber hinaus stehen die in den Nrn. 3 
und 4 des Artikel 73 k geregelten Bereiche unter der 
weiteren wichtigen Einschränkung, daß nach Arti-
kel 73k Nr. 5 kein Mitgliedstaat gehindert ist, hierfür 
innerstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder 
einzuführen, wenn sie mit diesem Vertrag (und mit 
internationalen Übereinkommen) vereinbar sind; 
auch ist der Rat nicht gehalten, hierüber in dem sonst 
vorgesehenen Zeitraum von fünf Jahren zu entschei-
den. Angesichts dieser Vorgaben ist daher insgesamt 
weiterhin offen, ob berechtigterweise auf eine euro-
päische Harmonisierung und Verbesserung der 
Rechtsstellung von legal und dauerhaft in der Union 
lebenden Drittstaatsangehörigen gehofft werden 
kann. 

6.4 Schengen -Übereinkommen 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben 
sich durch die Vereinbarungen in dem Amsterdamer 
Vertrag darauf verständigt, den sogenannten 
„Schengen-Besitzstand" im Rahmen der gesamten 
Europäischen Union (allerdings mit weitreichenden 
Sonderbestimmungen für Großbritannien und Irland) 
zu übernehmen. Unter Besitzstand wird nicht nur das 
Regelwerk der Schengen-Übereinkommen und die 
entsprechenden Beitrittsprotokolle verschiedener 
Länder verstanden. Hierunter fallen auch sämtliche 
Beschlüsse des Exekutivausschusses (bzw. anderer 
Organe, denen der Exekutivausschuß Entschei-
dungsbefugnisse übertragen hat), die bislang weit-
gehend unveröffentlicht geblieben sind. Inhaltlich 
sehen die Bestimmungen insbesondere vor, daß 
Drittstaatsangehörige, die über einen legalen Auf-
enthalt in einem Mitgliedstaat verfügen, im Gesamt-
gebiet der Vertragsstaaten bis zu drei Monaten rei-
sen dürfen, ohne hierfür ein Visum zu benötigen. 
Darüber hinaus wurde ein einheitlicher Sichtvermerk 
eingeführt, der für das Hoheitsgebiet aller Schengen
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Staaten gilt (Schengen-Visum). Bis zum Inkrafttreten 
des Schengen-Protokolls des Amsterdamer Vertrages 
werden die entsprechenden Regelungen zunächst 
weiterhin nur zwischen den Unterzeichnerstaaten 
Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, den 
Niederlanden, Portugal und Spanien angewendet; 
hinzu kommen demnächst auch Österreich, Italien 
und Griechenland. 

6.5 Diskussion um die Visumspolitik 

Einer der Politikbereiche, in denen bereits durch die 
EG- und EU-Verträge für bestimmte Fragen ein ge-
meinsames Vorgehen vorgesehen war, ist die Vi-
sumspolitik. Dies wird nach dem Ergebnis des Am-
sterdamer Vertrages bestätigt; mit dem neuen Arti-
kel 73j des EGV (der die Artikel 100c und 100d ab-
löst) wird eine neue eigene Rechtsgrundlage hierfür 
geschaffen (vgl. oben zu IV, 6.3). Zwar ist erklärtes 
erstes Ziel dieser Politik der Schutz vor i llegaler Ein-
wanderung, der Schutz der öffentlichen Kassen und 
der Schutz der Arbeitsmärkte. Vergessen werden 
darf aber nicht, daß Europa größer ist als die Union, 
die durch die Europäischen Verträge einen recht-
lichen Zusammenschluß vieler, aber nicht aller Län-
der darstellt. Es muß deshalb gewährleistet bleiben, 
daß internationale Kontakte und vor allem Familien-
besuche auch für Drittstaater möglich sind. In vielen 
europäischen Staaten werden jedoch an diejenigen, 
die einen visumspflichtigen Drittstaater zu Besuchs-
zwecken einladen wollen, zunehmend mehr Anfor-
derungen gestellt. Werden durch eine entsprechende 
Visumspolitik - gerade entgegen dem Trend der zu-
nehmenden Internationalisierung von Beziehungen - 
normale Kontakte oder Besuche erschwert oder gar 
unmöglich gemacht, steht dies dem Ziel eines Euro-
pas der Bürger und der Menschen fundamental ent-
gegen. Deutsche, Deutsche türkischer Herkunft und 
türkische Staatsangehörige müssen aber die Mög-
lichkeit haben, ihre Kontakte zu Familienangehöri-
gen in der Türkei genauso normal pflegen zu können 
wie dies in deutsch-griechischen Familien möglich 
ist. 
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6.6 Probleme von Drittstaatsangehörigen 
aus dem Bereich der Sozialen Sicherheit 

Abgesehen von den skizzierten Grundsatzüberle-
gungen für eine langfristige Politik innerhalb der Eu-
ropäischen Union, besteht Handlungsbedarf bei der 
Verbesserung der Rechtsstellung von Drittstaatsan-
gehörigen im Hinblick auf ihre Einbeziehung in das 
Koordinierungssystem der sozialen Sicherheit (An-
wendungsbereich der Verordnung (EWG) 1408/71 
über die Soziale Sicherheit von Wanderarbeitneh-
mer). Hier zunächst zwei Beispielsfälle, die diese For-
derung verdeutlichen: 

1. Fall: 

Ein türkischer Staatsangehöriger wohnt in Maas-
tricht und ist dort  mit einer Niederländerin verheira-
tet. Er arbeitet als Grenzgänger in Aachen und zahlt 
dementsprechend jahrelang Beiträge in die deutsche 
Arbeitslosenversicherung ein. Nachdem er seine 
Stelle verloren hat, meldet er sich beim Arbeitsamt in 
Aachen arbeitsuchend. Sein Antrag auf Arbeitslosen-
geld wird vom Arbeitsamt mit dem Hinweis auf sei-
nen Wohnsitz in den Niederlanden abgelehnt. An-
spruch auf entsprechende Leistungen in den Nieder-
landen hat er nicht, weil er in den Niederlanden ge-
rade keine Beiträge entrichtet hat. Würde die Verord-
nung (EWG) 1408/71 Anwendung finden, bestünde 
jedoch - wie bei einem Niederländer in vergleichba-
rer Lage - Anspruch auf niederländisches Arbeitslo-
sengeld. 

2. Fall: 

Eine marokkanische Familie, die seit Jahren legal in 
Frankreich lebt und do rt  krankenversichert ist, erlei-
det während ihres Urlaubs in Deutschland einen Au-
tounfall. Die dringende medizinische Versorgung 
wird selbstverständlich vom deutschen Krankenhaus 
erbracht. Allerdings werden die Kosten für diese me-
dizinische Versorgung nicht von der (eigentlich zu-
ständigen) französischen Krankenkasse übernom-
men; diese muß und darf ihre Leistungen nur in 

Frankreich erbringen. Demnach hat die marokkani-
sche Familie ihre Kosten selber zu tragen; soweit 
nicht ein Sozialhilfeträger hierfür einspringen muß. 
Wäre die Verordnung (EWG) 1408/71 anwendbar, 
könnte die marokkanische Familie im Rahmen der 
„Sachleistungsaushilfe" alle notwendigen Leistun-
gen in Deutschland erhalten, die danach wiederum 
von der französischen Versicherung erstattet wür-
den. 

Die Beispielsfälle zeigen, daß es bereits jetzt an-
gesichts eines zusammenwachsenden Europas nor-
mal ist, daß sich Drittstaatsangehörige ähnlich wie 
Unionsbürger innerhalb der Union bewegen (wol-
len). Allein deshalb dürften sie schon nicht aus 
dem Koordinierungssystem der sozialen Sicher-
heit ausgeklammert bleiben. Wenn man schließlich 
noch berücksichtigt, daß die Drittstaatsangehörigen 
selbstverständlich und sinnvollerweise in die natio-
nalen Sozialversicherungs(pflicht)systeme einbezo-
gen sind, stellt sich angesichts der zu zahlenden Bei-
träge auch die Frage nach der finanziellen Gerech-
tigkeit. Im Falle des niederländischen Arbeitslosen 
bzw. Grenzgängers ist zwar darauf hinzuweisen, daß 
die Bundesregierung anstrebt, entsprechende Pro-
blemfälle durch bilaterale Vereinbarungen mit den 
betroffenen Ländern zu regeln; dies löst jedoch 
die übergeordnete gesamteuropäische Problematik 
nicht. Nach Auffassung der Beauftragten sollten die 
dauerhaft und legal in der Union lebenden Dritt-
staatsangehörigen entsprechend den Plänen der 
Europäischen Kommission in das Koordinierungs-
system und den Anwendungsbereich der Verord-
nung (EWG) 1408/71 über die Soziale Sicherheit der 
Wanderarbeitnehmer einbezogen werden. Allerdings 
ist davon auszugehen, daß die Bundesregierung 
auch bei einer wohlwollenden Haltung zu dieser Fra-
ge 36) Aspekte eines möglichen Leistungsexports zu 
berücksichtigen haben wird, die ggf. nur zu einer 
teilweisen Einbeziehung der Drittstaatsangehörigen 
in den Anwendungsbereich der Verordnung führen 
könnten. Denkbar wäre auch, die Soziale Sicherung 
von Drittstaatsangehörigen in einer besonderen Ver-
ordnung zu regeln. 
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V. Lebenssituation einzelner Gruppen 

1. Familie 

Nach der Darstellung statistischer und sozialer 
Aspekte zu ausländischen Familien im Bericht der 
Beauftragten 1993 wurde im folgenden Bericht auf 
eine Fortschreibung verzichtet, da kaum neuere Da-
ten zur Verfügung standen. Auch heute stehen nur 
wenig neue aussagekräftige statistische Erhebungen 
zur Verfügung. Dies ist erstaunlich, da doch die Fa-
milie erheblich auf Anpassungsprozesse in die Ge-
sellschaft des Aufnahmelands Einfluß nimmt und Un-
terstützungspotential oder Hindernis für die Lebens-
pläne einzelner Familienmitglieder darstellen dürfte. 
Nicht zuletzt wirken sich auch ausländerrechtliche 
Regelungen unmittelbar auf Familien aus. Hier sei 
nur hingewiesen auf den Ehegattennachzug zur 
zweiten selbst nachgezogenen Generation (§ 18 
Abs. 1 Nr. 4 AuslG), den Kindernachzug bis zum Al-
ter von 16 Jahren (§ 20 AuslG), den Kindernachzug 
bei getrennt lebenden Eltern (§ 20 AuslG), den Fami-
liennachzug von Angehörigen außer Kindern (§22 
AuslG), Wiederkehr und Daueraufenthalt älterer Ar-
beitnehmer (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 AuslG), die Wiederkehr-
option für junge Ausländer (§ 16 AuslG), das eigen-
ständige Aufenthaltsrecht des Ehegatten (§ 19 
AuslG) (vgl. auch die aktuelle Diskussion Kapitel IV, 
1., 2., 3. in diesem Bericht). Die Beauftragte hat häu-
fig auf die durch gesetzliche Maßnahmen entstehen-
den Schwierigkeiten für Familien hingewiesen und 
sich für Änderungen eingesetzt. 

Der nächste Familienbericht der Bundesregierung 
wird die ausländischen Familien zum Thema haben. 
Im Zuge seiner Erstellung werden auch Forschungen 
angestellt und Expertisen erarbeitet, so daß dann dif-
ferenzierte Darstellungen das zum Teil klischeehafte 
Bild ausländischer Familien ablösen werden. 

1.1 Statistische Hinweise 

1.1.1 Familienstand 

Laut Angaben der Repräsentativuntersuchung '95 1 ) 
sind ca. 56 % der Befragten verheiratet, ca. 34 % le-
dig, 3,2 % leben mit einem festen Pa rtner zusammen, 
2,7 % sind verwitwet, 3,7 % geschieden. 

Ein Vergleich mit der deutschen Bevölkerung zeigt, 
daß bei dieser der Anteil der Verheirateten etwas ge-
ringer, der der Ledigen, Verwitweten und Geschie-
denen größer ist. 

1.1.2 Eheschließungen 

Über die Zahl der Eheschließungen zwischen Ehe-
partnern nichtdeutscher Staatsangehörigkeit lassen 
sich mit Hilfe der Angaben des Statistischen Bundes-
amtes keine sicheren Aussagen machen, da diese 
Ehen vor einer hierzu ermächtigten ausländischen 

Person oder im Ausland geschlossen werden können. 
Sie werden dann nicht bei den deutschen Standes

-

ämtern registriert. 

Über das Heiratsverhalten gibt die oben genannte 
Repräsentativuntersuchung '95 Hinweise. Im Ver-
gleich zu entsprechenden Untersuchungen 1985 hat 
sich das Heiratsverhalten der Befragten verändert. 
Wurde früher in der Regel die Ehefrau aus dem Her-
kunftsland geholt, lebt heute bereits etwa ein Drittel 
der zukünftigen türkischen, griechischen und italie-
nischen Ehefrauen vor der Eheschließung in 
Deutschland. 2 ) 

Anders als bei Eheschließungen zwischen Pa rtnern 
ausländischer Staatsangehörigkeit, sind statistische 
Aussagen über die Anzahl binationaler Ehen mit 
einem deutschen Pa rtner möglich. Hier ist folgende 
Entwicklung zu verzeichnen: 

Eheschließungen 
nach Staatsangehörigkeit der Ehepartner 

Jahr insgesamt 
deutsch/ Anteil an insg. 

ausl. Paare (in %) 

1991 454 291 43 955 9,7 

1993 442 605 50 050 11,3 

1995 430 534 56 860 13,2 

Quelle : Statistisches Bundesamt 

Die Zahl der Eheschließungen zwischen deutschen 
und ausländischen Pa rtnern hat seit 1991 beständig 
zugenommen, gleiches gilt für den Anteil dieser Paa-
re an allen Eheschließungen in Deutschland. Etwa je-
de achte Eheschließung in Deutschland ist eine 
deutsch-ausländische Verbindung. Laut Angaben 
des Verbands binationaler Familien und Pa rtner-
schaften (iaf e. V.) kamen die ausländischen Ehefrau-
en deutscher Männer 1995 am häufigsten aus Polen, 
Rumänien, Thailand, Kroatien und von den Philippi-
nen, die ausländischen Ehemänner deutscher Frauen 
aus der Türkei, den Nachfolgestaaten des ehemali-
gen Jugoslawien, aus Marokko, Algerien, Indien und 
Rumänien. 3 ) 

Laut Repräsentativuntersuchung '95 ist der Anteil 
der deutsch-ausländischen Ehen unter den 25 bis 
29jährigen mit 16 % am höchsten und nimmt mit zu-
nehmendem Alter ab. Eheschließungen von Män-
nern italienischer und ehem. jugoslawischer Staats-
angehörigkeit mit deutschen Frauen haben im Ver-
gleich mit der Untersuchung 1985 zugenommen; sol-
che von Männern griechischer oder türkischer Ab-
stammung mit deutschen Frauen sind nur gering-
fügig gestiegen. Eine erhebliche Zunahme von 2 % 
1985 auf 9 % 1995 ist bei den Heiraten türkischer 
Frauen mit deutschen Männern zu verzeichnen. 4) 
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1.1.3 Ehescheidungen 

Auch für Daten über Scheidungen von Ehen auslän-
discher Partner gilt die oben genannte Unsicherheit. 
Auf eine Darstellung wird daher verzichtet. 

Über die Zahl der Ehescheidungen deutsch-auslän-
discher Paare gibt folgende Tabelle Auskunft: 

Ehescheidungen 
nach der Staatsangehörigkeit der Ehepartner 

Jahr 
Insg. (Deutsche deutsch/ Anteil an insg. 
und Ausländer) ausl. Paare (in%) 

1991 136 317 10 996 8,06 

1993 156 425 12 526 8,00 
1995 189 425 14 352 7,57 

Quelle : Statistisches Bundesamt 

Die absoluten Zahlen bei Ehescheidungen deutsch/ 
ausländischer Paare sind gestiegen. Allerdings nahm 
ihr Anteil an allen Scheidungen etwas ab. 

1.1.4 Geburten 

Der Anteil der Geburten ausländischer Kinder an al-
len Geburten in Deutschland hat, wie die folgende 
Übersicht zeigt, von 1992 bis 1995 leicht zugenom-
men. 

Geburten deutscher und ausländischer Kinder 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Anteil der 

Jahr Insgesamt Deutsche Ausländer 
Ausländer an 

Geburten 
insg. (in %) 

1992 809 114 708 996 100 118 12,3 
1993 798 447 695 573 102 874 13,0 
1994 769 603 668 875 100 728 13,0 
1995 765 221 665 507 99 714 13,0 

Quelle : Statistisches Bundesamt 

Dabei hat der Anteil der Geburten griechischer 
(-0,2%), italienischer (- 0,6 %), jugoslawischer (-1,7 %) 
und türkischer Kinder (-3,6%) an allen ausländi-
schen Geborenen abgenommen, der Anteil portugie-
sischer ( +0,3 %) und Kinder sonstiger Staatsangehö-
riger (+ 5,8 %) zugenommen. Kinder binationaler 
Ehen sind hier nicht enthalten, da sie in der Regel die 
deutsche Staatsangehörigkeit haben. 

1.1.5 Sterbefälle 

Für das Jahr 1995 wies das Statistische Bundesamt 
insgesamt 884 588 Gestorbene aus. 12 800 (1,5 %) da-
von waren ausländischer Staatsangehörigkeit. Der 
geringe Anteil ausländischer Gestorbener ist auf den 
jüngeren Altersdurchschnitt dieser Bevölkerungs-
gruppe zurückzuführen. Nach Berechnungen des 

Statistischen Bundesamtes haben Migrantinnen und 
Migranten darüber hinaus eine höhere Lebenserwar-
tung als die deutsche Bevölkerung. 5 ) 

1.1.6 Familiengröße 

Der Mikrozensus 1995 ermittelte folgende Zahlen für 
Familien, bei denen Vater und/oder Mutter eine 
nichtdeutsche Staatsangehörigkeit besitzen. 

Von insgesamt 1 165 000 solcher Familien hatten 
535 000 ein Kind (45,9 %; Deutschland insgesamt: 
51,1 %), 406 000 zwei (34,8 %; Deutschland insge-
samt: 36,9 %), 152 000 drei (13 %; Deutschland insge-
samt: 9,3 %) und 72 000 vier oder mehr Kinder (6,2 %; 
Deutschland insgesamt: 2,6 %). Alleinerziehend wa-
ren davon 134 000 (25 000 mit männlicher, 109 000 
mit weiblicher Bezugsperson; Deutschland insge-
samt: 2 696 000 davon 417 000 mit männlicher, 
2 279 000 mit weiblicher Bezugsperson). 

1.2 Folgen der Migration für die Familien 

Gerade über die Folgen der Migration für die Fami-
lien werden häufig Vermutungen angestellt, die vom 
großen familiären Unterstützungspotential, von kul-
turellen Konflikten, verschärften Generationenkon-
flikten bis hin zur Entfremdung der Kinder von den 
Eltern reichen. Dies mag in einigen Fällen zutreffen. 
Letztlich müssen hier verstärkt Forschungsanstren-
gungen unternommen werden, um differenzie rte 
Aussagen treffen zu können. Diese werden dann 
auch Hinweise auf z. B. notwendige Beratungsange-
bote zulassen. 

Im folgenden werden neben Untersuchungsergeb-
nissen auch Selbstäußerungen von Migrantinnen 
und Migranten herangezogen, die Folgen der Migra-
tion für sich und ihre Familie beschreiben. Ein sol-
ches Vorgehen ist zwar nicht repräsentativ und auch 
nicht gegen Klischeehaftigkeit gefeit, aber authen-
tisch und unmittelbar. Es werden darüber hinaus nur 
die Themen aufgegriffen, die Migrantinnen und Mi-
granten selbst ansprechen. 6) Dabei wurde sehr häu-
fig von Trennungserlebnissen, Chancen, die die Mi-
gration insbesondere Frauen eröffnet hat, über Ver-
suche, das Leben hier und im Herkunftsland in Ein-
klang zu bringen und über das Scheitern dieser Ver-
suche berichtet. 

1.2.1 Trennungen 

Vor allem die erste Generation der Angeworbenen 
hatte häufig unter Trennungen von Familienangehö-
rigen zu leiden: „Die erste Zeit war sehr schwer. Ich 
hatte Sehnsucht nach meiner Familie, die Trennung 
von Mann und Kindern ist mir sehr schwer gefallen. " 

Aber auch für die zweite hier aufgewachsene Gene-
ration besteht dies fo rt : „Ich habe zwar Verwandte, 
aber ... in Griechenland. Immerhin fahre ich jedes 
Jahr im Sommer dorthin. Doch es kommt mir vor wie 
ein kurzes Gastspiel." 

Noch immer leben nahe Familienangehörige in den 
Herkunftsländern, wobei der Anteil der davon Be

-

troffenen in den letzten zehn Jahren stark abgenom- 
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men hat. In dieser Zeitspanne hat eine sehr starke 
Familienzusammenführung stattgefunden. 7) Etwa 
36 % der von MARPLAN befragten bis 25jährigen 
gaben an, daß sie noch Geschwister im Herkunfts-
land haben. Bei den 26- bis 45jährigen ist dies zu ca. 
59 % der Fall. Ihre eigenen Kinder hat diese Alters-
gruppe jedoch nur noch zu 5,9 % im Herkunftsland. 8 ) 

1.2.2 Leben hier und da 

In vielen Äußerungen von Migrantinnen und Mi-
granten wird die Schwierigkeit, in welchem Land sie 
sich stärker verankert fühlen, dargestellt: 

- „Ich habe gelernt, in Deutschland und in der Tür-
kei zu Hause zu sein. Meine Eltern wurden noch 
als Gäste bezeichnet als sie nach Deutschland ka-
men, und sie fühlten sich auch lange so. Aber ich 
bin dort  groß geworden und zur Schule gegangen, 
ich habe do rt  studiert und mich verliebt und Bü-
cher veröffentlicht. Und nicht zuletzt zahle ich do rt 

 Steuern. Meine türkische Kultur habe ich immer in 
mir. Heimat ist zwar erst einmal da, wo man gebo-
ren ist, aber man kann sie mit sich in eine neue 
Heimat nehmen. " 

- „Ich nahm meinen in Deutschland geborenen 
Sohn, und wir kehrten nach Griechenland zurück. 
Ich kehrte zurück, er wurde entwurzelt. ... Mein 
Sohn entschied sich, nach Deutschland zurückzu-
kehren. " 

- „Dieses Zuhause war gar nicht mehr mein 
Zuhause. Abgesehen von der Tatsache, daß ich 
die Sprache beherrschte und hier einige Verwand-
te hatte, war mir inzwischen vieles fremd ge-
worden. Zum ersten Mal nach rund 25 Jahren er-
lebte ich wieder das Unbehagen „des sich nicht si-
cher Fühlens"... Für mich war die Auswanderung 
und die Emigration das Zuhause. Nachdem ich 
dies verstanden hatte, beschlossen wir wieder 
„nach Hause" (nach Deutschland) zu gehen. Nach 
25 Jahren fühlte ich mich hin- und hergerissen 
und mußte den Versuch unternehmen, mich selbst 
zu finden. In diesen ganzen Jahren hatte mich 
auch innere Spaltung und Entwurzelung beglei-
tet. " 

- Eine 18jährige Griechin, die im Alter von vier Jah-
ren nach Deutschland kam, schreibt: „Allerdings 
mußte ich zu meiner großen Enttäuschung feststel-
len, daß ich trotzdem immer anders war, anders als 
die Deutschen und anders als die Griechen. Näch-
stes Jahr kehre ich in meine Heimat zurück, in der 
Hoffnung, meinen wahren Kern in mir zu finden." 

- „Aber ich kenne mich aus in beiden Ländern und 
hole mir das beste davon für mich heraus." 

1.2.3 Nostalgie 

Die Nostalgie über das Leben im Heimatland drückt 
sich häufig im Wunsch nach Rückkehr aus, der oft 
eine starke emotionale Bindung in der Familie entfal-
tet. Die Idee der Rückkehr kann sich zum Familien-
mythos entwickeln, der den Zusammenhalt in den 
Familien trotz Konflikten stärkt und die Notwendig-
keit, sich mit der deutschen Außenwelt auseinander

-

zusetzen, auf ein Minimum beschränkt. Diese Rück-
kehrmythen werden z. T. auch von den Kindern, die 
hier geboren wurden, übernommen. 9) Das Leben im 
Herkunftsland wird verklärt, Veränderungen, die 
dort seit der Auswanderung geschehen sind, werden 
nicht gesehen. Nicht zuletzt aufgrund der Migration 
haben sich Strukturen in den Herkunftsorten oft er-
heblich verändert. 

„Im Sizilien dieser Jahre wurde viel gebaut. Jedes 
Jahr, wenn wir in den Sommerferien dahin fuhren, 
waren unsere Kinder ganz begeiste rt . Wir bauten das 
Haus auch für Sie! Wir hatten ein gemeinsames Ziel: 
Als Grundlage sollten die Kinder eine ordentliche 
Ausbildung erhalten, wir für die Rente arbeiten, um 
dann gemeinsam nach Sizilien umzuziehen. " 

Die Zitate machen deutlich, daß das Leben als Mi-
grant Fragen aufwirft, für die es keine schnellen und 
einfachen Antworten gibt. 

1.3 Familienzusammenführung 

Der Beauftragten werden immer wieder Fälle be-
kannt, in denen der Ehegattennachzug erschwert 
wird. Der Verband binationaler Familien und Part-
nerschaften (iaf e. V.) hat viele solcher Fälle doku-
mentiert. 10) Auch sind Fälle bekannt, in denen Besu-
che von Angehörigen zu in Deutschland Lebenden 
nicht gestattet werden. Hier muß die Praxis der Ver-
gabe von Visa aus Sicht der Beauftragten sicherstel-
len, daß familiäre Kontakte und Bindungen gewähr-
leistet sind, auch wenn die Familienangehörigen in 
unterschiedlichen Ländern leben. Allerdings muß bei 
der Visumserteilung auch berücksichtigt werden, 
daß der Aufenthaltszweck bei Besuchsaufenthalten 
gewahrt bleibt und kein längerer Aufenthalt oder ein 
Aufenthalt zur Arbeitsaufnahme angestrebt wird. 
Die im Kapitel Recht dieses Berichts dargestellte Re-
gelung der Verpflichtungserklärung erschwert es 
hier lebenden Migrantinnen und Migranten erheb-
lich, auch Familienangehörige einzuladen. Die vorne 
dargestellte schwierige Situation in Familien, die 
durch Trennungen naher Familienangehörigen ent-
stehen, wird dadurch noch zusätzlich verschärft. 

2. Frauen und Mädchen 
ausländischer Herkunft 

Die Situation von Migrantinnen in der Bundesrepu-
blik Deutschland ist im Zusammenhang mit allen Le-
bensbereichen von Migranten zu sehen. Einzelne 
Aspekte ihrer Lebensverhältnisse werden daher in 
den jeweiligen Kapiteln des vorliegenden Berichtes 
angesprochen. Allerdings sind gerade die besonde-
ren Belange und Probleme ausländischer Mädchen 
und Frauen sehr vielschichtig und daher nur in der 
Zusammenschau verständlich. Dieses Kapitel führt 
daher die verschiedenen Aspekte nochmals zusam-
men und geht auf noch nicht genannte Bereiche ge-
sondert ein. 

Migrantinnen sind eine äußerst heterogene Grup

-

pe, deren Lebensbedingungen sich nach vielerlei 
Faktoren voneinander unterscheiden, z. B. Nationali- 
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tät, Einreisealter, Familienstand, Aufenthaltsdauer, 
Rechtsstatus, Bildung oder Schichtzugehörigkeit. 

44,2 % der in der Bundesrepublik Deutschland leben-
den ausländischen Staatsangehörigen sind Frauen 
und Mädchen, 12,7 % (929 191) davon stammen aus 
der Türkei. Von den insgesamt 3 235 789 (Ende 
1996) Frauen ausländischer Herkunft ist ein Fünftel 

unter fünfzehn Jahre alt, etwa 40 % gehören der 
Altersgruppe der 15- bis 35jährigen an. Rund 44 % 
der Migrantinnen sind ledig und 52 % verheiratet. 

Der Frauenanteil ist bei den meisten Nationalitäten 
geringer als der Anteil der Männer. Bei den Staatsan-
gehörigen aus den ehemaligen Anwerbestaaten liegt 
die Ursache in der Arbeitsmigration, die vor allem zu 
Beginn männliche Arbeitskräfte vollzogen. Im Rah-
men des Familiennachzugs und durch Geburt in der 
Bundesrepublik Deutschland stieg der Anteil der 
Frauen und Mädchen in diesen Gruppen. Bei einigen 
Nationalitäten überwiegt der Anteil der Frauen und 
Mädchen, so z. B. bei Migranten aus den nordeuro-
päischen Staaten, aus Frankreich und der Schweiz, 
Japan und Korea. Die Zuwanderung dieser Frauen 
aus Industriestaaten beruht - neben dem Familien-
nachzug - auch auf eigenständiger Arbeitsmigration 
und Erwerbstätigkeit vor allem in höher qualifizier-
ten Berufen, Bildungsmigration oder Eheschließung 
mit Deutschen. Der Anteil der Migrantinnen über-
wiegt auch bei einigen Nationalitäten aus Entwick-
lungs- und Schwellenländern, z. B. stellen Philippi-
nas und Thailänderinnen mit einem Anteil von rund 
vier Fünftel die Mehrzahl der Migranten innerhalb 
der beiden Gruppen. Arbeitsmigration, Eheschlie-
ßung mit Deutschen, aber auch Heiratshandel waren 
und sind Auslöser für diesen hohen Anteil an Frauen. 

Trotz dieser vielschichtigen Differenzierungen kann 
man einige Verallgemeinerungen zu Generationsun-
terschieden formulieren, die mit der Dauer der Mi-
gration und dem Lebenszyklus zusammenhängen. 
Dies betrifft vor allem Arbeitsmigrantinnen, die in-
zwischen seit mehreren Generationen in Deutsch-
land leben. 

2.1 Frauen der ersten Generation: 
berufliche Situation 

Insgesamt stellten Frauen ab Mitte der 60er Jahre ei-
nen Anteil von 20 % der Angeworbenen. Sie wurden 
von bestimmten deutschen Industriebereichen favo-
risiert angeworben, um den Bedarf an billigen und 
flexiblen Arbeitskräften auf den untersten Ebenen 
der typischen Frauenarbeitsplätze zu decken. 

Frauen der ersten Generation haben seltener als 
deutsche Frauen formale Berufsabschlüsse oder wa-
ren lange unterhalb ihres Qualifikationsniveaus er-
werbstätig. Im Vergleich zu einheimischen Frauen 
sind sie überwiegend als un- und angelernte Arbeits-
kräfte beschäftigt und auf untere Positionen im Be-
rufssystem verwiesen. Sie weisen ein deutlich höhe-
res Entlassungsrisiko als ausländische Männer oder 
deutsche Frauen auf. Migrantinnen haben es in der 
Regel schwerer als ausländische Männer oder einhei-
mische Frauen, einen Arbeitsplatz zu finden. Arbeits

-

los gewordene Migrantinnen haben noch geringere 
Chancen, eine neue Beschäftigung zu finden. 

Ausländische Frauen stellten am 30. September 1996 
34,7 % (721 311) der sozialversicherungspflichtig be-
schäftigten Ausländer. Sie arbeiteten hauptsächlich 
im Dienstleistungsbereich, im verarbeitenden Ge-
werbe und im Handel. Im Dienstleistungsbereich ha-
ben sie überproportional häufiger Zugang zu Tätig-
keiten mit niedrigem Status, geringer Bezahlung und 
geringen Aufstiegschancen (z. B. in Reinigungsberu-
fen oder der Altenpflege). 11 ) Der Anteil von ausländi-
schen Frauen an den arbeitslosen Ausländern 
(555 352) im Bundesgebiet West und Ost betrug Ende 
April 1997 33,1 % (183 447). Dabei gilt es noch zu be-
rücksichtigen, daß Frauen ausländischer Herkunft 
sich seltener beim Arbeitsamt arbeitslos melden, 
auch wenn sie arbeitslos sind. Die Bereiche, in denen 
Arbeitsmigrantinnen der ersten Generation in den 
80er Jahren beschäftigt waren, sind überproportional 
von der wirtschaftlichen Strukturkrise betroffen (z. B. 
Elektroindustrie). 

Von Entlassungen sind vor allem ausländische 
Frauen - noch vor ausländischen Männern und deut-
schen Frauen - betroffen. Dadurch werden Migran-
tinnen, insbesondere der ersten Generation, vielfach 
in prekäre Arbeitsverhältnisse und oft unterhalb der 
Sozialversicherungsgrenze abgedrängt (z. B. Reini-
gungs- und Küchendienste, Haushaltshilfen, Putzen 
etc.). Dies hat weitreichende Folgen für die Lebenssi-
tuation von Migrantinnen bis hin zur Armut im Alter. 

Nach einer bundesweiten Untersuchung des Bun-
desinstituts für Berufsbildung ist die Mehrheit der 
Frauen mit Kindern der ersten Generation neben Fa-
milie und Hausarbeit erwerbstätig, zum Teil auch als 
Selbständige bzw. mithelfende Familienmitglieder. 
Rund 60 % sind als un- oder angelernte Arbeiterin 
beschäftigt, von den untersuchten sechs Nationalitä-
ten überproportional türkische Frauen mit Kindern 
(73 %), die anderen Frauen mit Kindern dagegen nur 
zur Hälfte. 12) 

Einem kleinen Teil von Migrantinnen gelingt ein be-
ruflicher Aufstieg: In einer Untersuchung wird aufge-
zeigt, welchen Weg türkische Frauen einschlagen, 
um ausgehend von ihrer Lage als Industriearbeiterin 
oder Hausfrau über die Teilnahme an Sprachkursen 
und Kursen der Weiterbildung ihre beruflichen Ziele 
zu erreichen. 13 ) 

2.2 Junge Frauen der zweiten Generation: 
Schule und Berufsbildung 

Die jungen Frauen, die hier in der zweiten Genera-
tion aufwachsen, verfügen über wesentlich bessere 
Schulabschlüsse als noch vor zehn Jahren. Sie haben 
qualifiziertere Schulabschlüsse als die jungen Män-
ner der jeweiligen Nationalität, streben genauso häu-
fig wie die jungen Männer nach Abschluß der allge-
meinbildenden Schulen eine Berufsausbildung und 
häufiger als diese den Besuch einer weiterführenden 
Schule oder ein Universitätsstudium an. Sie suchen 
genauso häufig wie junge Männer eine Berufsbera-
tung auf. Sie verfolgen ihre Qualifizierungsziele kon-
sequent. Sie bewerben sich genauso häufig wie ihre 
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männlichen Altersgenossen, ergreifen aber häufiger 
als diese die Initiative und bewerben sich direkt bei 
einem Betrieb. Sie bringen ein hohes Maß an Eigen-
initiative und Flexibilität auf. Sie begreifen ihre Be-
rufsausbildung vor allem auch als ein Stück ihrer 
Emanzipation. Die Eltern befürworten die berufliche 
Ausbildung ihrer Töchter und Söhne. 

Obwohl sich die Ausbildungsbeteiligung erhöht hat, 
durchlaufen junge Frauen noch seltener als junge 
Männer eine Ausbildung im dualen System. Sie kon-
kurrieren auf einem engen Ausbildungsstellenmarkt 
mit deutschen Schulabgängerinnen, die häufiger 
über weiterführende Schulabschlüsse verfügen. Da-
durch sind ihre Zugangschancen zu zukunftsorien-
tierten Ausbildungsberufen, wie z. B. im kaufmänni-
schen Bereich, nur in begrenztem Maße möglich. Sie 
erhalten überwiegend in den Ausbildungsberufen 
eine Chance, für die sich deutsche junge Frauen zu-
nehmend weniger interessieren (z. B. Friseur- oder 
Gesundheitsberufe). Diese Berufe sind gekenn-
zeichnet von einem höheren Arbeitsplatzrisiko, von 
schlechteren Arbeitsbedingungen und geringeren 
Verdienstmöglichkeiten bzw. geringeren Aufstiegs-
chancen. Junge Frauen der zweiten Generation ha-
ben es auch schwer, eine Ausbildung in den sehr an-
gesehenen und attraktiven Dienstleistungsberufen 
zu erhalten, so z. B. im Öffentlichen Dienst oder auch 
im Bankkaufgewerbe, obwohl es hier bereits einen 
hohen Anteil von Kunden mit Migrationskontext 
gibt. 

Trotz erheblicher Anstrengungen und Verbesserun-
gen bleiben noch immer rund 45 bis 50 % der 20- bis 
25jährigen Frauen ausländischer Herkunft ohne Be-
rufsabschluß - gegenüber 14 % der jungen deut-
schen Frauen - und damit ohne reelle Chance auf 
eine tragfähige berufliche Integration. 14) Individuelle 
Erklärungsansätze (Desinteresse, familiäre Faktoren, 
Wertehaltungen, etc.) allein sind dafür unzureichend; 
zumal junge Frauen ausländischer Herkunft im Hin-
blick auf Ausbildung und Beruf eine sehr motivierte 
Haltung aufweisen und erhebliche Anstrengungen 
unternehmen, um ihre Bildungsziele zu realisieren. 
Auch die Eltern befürworten und unterstützen eine 
hohe Bildung für ihre Töchter und Söhne. 15) Beim 
Zugang zu Ausbildung und Beruf spielen vor allem 
auch strukturelle Benachteiligungen eine Rolle, 16) 
wie z. B. die geschlechtsspezifische Struktur des Aus-
bildungsmarktes oder auch zum Teil noch vorhan-
dene einseitige Rollenzuweisungen und Zuschrei-
bungen ausländischer Mädchen und junger Frauen. 
Davon sind vor allem Mädchen türkischer Nationali-
tät betroffen. 17 ) 

Für junge Frauen mit niedrigen Bildungsabschlüssen 
kommt durch die geschlechtsspezifische Aufteilung 
des Ausbildungsstellenmarkts nur eine einge-
schränkte Zahl von Ausbildungsberufen in Frage. Er-
gebnisse einer Untersuchung 18) zeigen, daß sowohl 
die Gruppe der Migrantinnen wie auch die der deut-
schen Frauen sich für den Beruf der Arzthelferin ent-
scheiden, weil ihnen Ausbildungsplätze entspre-
chend dem Berufswunsch, den sie nach ihrem Schul-
abschluß hatten, nicht offenstehen. Demgegenüber 
stehen jungen Männern mit niedrigen Bildungsab-
schlüssen in den von ihnen gewählten Bereichen 

noch eine relativ breite Palette von Berufen, z. B. im 
Handwerk offen, in denen die Bet riebe schulische 
Eingangsvoraussetzungen nicht unbedingt an die er-
ste Stelle setzen. 19) 

Hinzu kommt, daß Betriebe zum Teil auch auf Kinder 
von Mitarbeitern zurückgreifen. Ausländische Eltern 
verfügen jedoch aufgrund ihrer schlechteren betrieb-
lichen Position im Vergleich zu einheimischen Ar-
beitnehmern in der Regel über ein weniger gutes 
Kommunikations- und Informationsnetz innerhalb 
des Betriebes und damit auch seltener über die ent-
sprechenden Kontakte. 20) So erhielten nur 13 % der 
ausländischen gegenüber 25 % der deutschen Aus-
zubildenden durch persönliche Beziehungen ihrer 
Eltern einen Ausbildungsplatz, junge Frauen ten-
denziell noch seltener als junge Männer ( w: 10 %, 
m: 15 %). 21) 

2.3 Junge Frauen: Familiennachzug 
zu den Eltern oder zum Ehepartner 

Junge Frauen, die als Ehefrauen nach Deutschland 
kommen, haben aufgrund des abgeleiteten Aufent-
haltsrechts häufiger aufenthalts- und arbeitsrechtli-
che Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt 
bzw. Erhalt einer Arbeitsgenehmigung. 

Im Rahmen von Modellversuchen konnte nachge-
wiesen werden, daß die Gruppe der späteingereisten 
„Seiteneinsteiger" die am stärksten motivierte Grup-
pe unter den Auszubildenden ist, die die höchste Lei-
stungsfähigkeit aufweist und sich am schnellsten die 
deutsche Sprache aneignet. Junge, erst als Jugendli-
che eingereiste Frauen, haben bei entsprechender 
Förderung gute Chancen, eine berufliche Erstausbil-
dung erfolgreich zu durchlaufen und abzuschlie-
ßen. 22) 

Die Arbeitsmarktintegration der jungen Frauen ge-
lingt nur partiell. Noch immer liegen ihre Chancen 
auf eine qualifizierte Berufsarbeit weit unter denen 
deutscher junger Frauen. Nachgezogene Ehefrauen 
haben noch weniger Chancen auf berufliche Qualifi-
zierung und damit auf eine Beschäftigung. 

2.4 Empfehlungen 

Zur Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungs-
situation von Jugendlichen ausländischer Herkunft 
wurden bereits im Kapitel Bildung und Ausbildung 
dieses Berichts Empfehlungen gegeben, die auch für 
die Bildungssituation von Mädchen und jungen 
Frauen gültig sind. Darüber hinaus empfiehlt sich 
speziell zur Verbesserung ihrer Situation in Beruf 
und Arbeit: 

- die Schaffung eines positiven Bildes von Frauen 
ausländischer Herkunft in der Öffentlichkeit: 
Frauen ausländischer Herkunft wurden bislang - 
und zwar generationenübergreifend -vielfach nur 
unter Aspekten ihrer Benachteiligung betrachtet. 
Dabei verfügen sie in der Regel durch ihre Zwei-
sprachigkeit und ihren interkulturellen Hinter-
grund über ein zusätzliches Potential. Dieses sollte 
stärker anerkannt und gefördert werden; 
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- die stärkere Öffnung der Medien und des öffent-
lichen Dienstes für Migrantinnen; 

- die intensivere Förderung der beruflichen Nach-
qualifizierung mit einem auf die Bedürfnisse der 
Migrantinnen abgestimmten Bildungs- und Bera-
tungsangebot; 

- ausbildungsbegleitende sprachliche und fachliche 
Förderung für späteingereiste Mädchen und junge 
Frauen; 

- verstärkte Angebote zum Erwerb der deutschen 
Sprache und zur beruflichen Nachqualifizierung 
für späteingereiste junge Frauen. 

2.5 Aspekte der gesellschaftlichen Situation 

In vielen Bereichen bestehen Gemeinsamkeiten zwi-
schen ausländischen und deutschen Frauen (z. B. zu-
nehmende schulische und berufliche Qualifizierung, 
Doppelbelastung bei Erwerbstätigkeit und Familien-
arbeit, erste Betroffene bei Entlassungen). Die gesell-
schaftliche Situation von Migrantinnen unterscheidet 
sich in vielem nicht von derjenigen der Migranten. 
In einigen Bereichen sind jedoch geschlechtsspezi-
fische Unterschiede von Bedeutung. 

In der psychosozialen und gesundheitlichen Situa-
tion (siehe auch Kapitel III, 3) von Migrantinnen spie-
len die Dauer der Migration und der Lebenszyklus 
eine wichtige Rolle. 23 ) Bei Frauen der ersten Genera-
tion wirken sich die jahrelange schwere Arbeit, die 
Angst um den drohenden Verlust des Arbeitsplatzes 
und im psychischen Bereich die Belastung des 
Lebens in der Migration, Desillusionierung über den 
eigenen Lebensweg und den der Kinder wie auch so-
ziale Isolierung negativ auf den Gesundheitszustand 
aus. Bei später nachgereisten jungen Ehefrauen be-
stehen spezifische psychosoziale Belastungen, da sie 
hier aufgrund ihrer rechtlichen Abhängigkeit, den 
mangelnden Chancen auf dem Arbeits- und Bil-
dungssektor sowie ihrer unzureichenden Deutsch-
kenntnisse besonders isoliert sind. Insofern unter-
scheiden sich ihre Erfahrungen von denen der jun-
gen Frauen der zweiten Generation, obwohl sie häu-
fig der gleichen Altersgruppe angehören. Zuneh-
mend sind Familienprobleme der jüngeren Genera-
tion auch ein Grund dafür, psychosoziale Beratung 
zu suchen. 

Die Mehrzahl der älteren Frauen strebt ein Rentner-
dasein zwischen Deutschland und der Heimat an. Es 
gibt nur wenige Einrichtungen, die sich in erster Li-
nie den Belangen dieser Frauen widmen. Dazu zäh-
len vor allem die wenigen Rentnervereine von Mi-
granten, wie z. B. in Berlin. Es ist eine wichtige Auf-
gabe der deutschen Seniorenbetreuungsdienste, sich 
auch um diese Frauen zu kümmern, ganz zu schwei-
gen von der großen Aufgabe, die auf die Pflegedien-
ste zukommt, wenn immer mehr Angehörige der er-
sten Generation in ein Alter kommen, in dem sie aus 
gesundheitlichen Gründen intensiver Betreuung be-
dürfen. Viele verlassen sich dann auf den sozialen 
Zusammenhalt in der Familie, so wie sie es aus der 
alten Heimat kennen (siehe auch Kapitel V, 4). 

Ausländische Frauen, die von Gewalt und Mißbrauch 
in der Ehe betroffen sind, wenden sich meist erst 

dann an eine Einrichtung, z. B. Frauenhäuser, 24) 
wenn die familiäre Situation schon eskaliert ist und 
lebensbedrohlich wird. Sie stehen häufig noch grö-
ßeren Hindernissen gegenüber als deutsche Frauen. 
Die eigene Lebensperspektive und die der Kinder 
ist von Anfang an von existenziellen Schwierigkei-
ten und Unsicherheiten geprägt, denn der auslän-
derrechtliche Status von in Trennung lebenden 
Frauen sowie die aus der Trennung resultierende 
Wohnungsnot wirken sich problemverschärfend 
aus. 25) 

Die Situation von Frauen aus Asien, Afrika und La-
teinamerika wird häufig nur im Zusammenhang mit 
Frauenhandel erwähnt. Dabei wird verkannt, daß 
viele der Frauen aus diesen Kontinenten durch Be-
kanntschaft und Eheschließung mit einem deutschen 
Touristen oder im Rahmen der Heiratsvermittlung 
oder als angeworbene Arbeitsmigrantinnen nach 
Deutschland kamen (z. B. koreanische oder philipin-
nische Krankenpflegerinnen und -schwestern, He-
bammen etc.). Gerade junge Frauen kommen aus 
Studiengründen oder für Urlaubsaufenthalte zu Ver-
wandten nach Deutschland. In einer Untersuchung 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend zum Menschenhandel mit ausländi-
schen Frauen und Mädchen wird die Zahl der mit 
Hilfe des organisierten Heiratshandels gestifteten 
asiatisch-deutschen Ehen auf maximal die Hälfte die-
ser Eheschließungen geschätzt. 26) Der Schwerpunkt 
des internationalen Frauenhandels hat sich seit der 
Öffnung der ehemals sozialistischen europäischen 
Länder von asiatischen und afrikanischen Herkunfts-
ländern auf osteuropäische Herkunftsländer wie 
auch manche südamerikanische Herkunftsstaaten 
verschoben. Mittels weitgefächerter Strategien ge-
lingt es Menschenhändlern, Frauen mit falschen Ver-
sprechen ins Ausland zu locken, um sie do rt  zur 
Prostitution zu zwingen. In der Regel begeben sich 
die Frauen in einen ausweglosen Kreislauf der Ille-
galität. Zunehmend fordern Fachkommissionen, daß 
bei Abschiebungen von Frauen künftig immer über-
prüft wird, ob die Ausländerinnen Opfer und somit 
Zeugen von Verbrechen des Frauenhandels sind. 
Anlaß dafür war vor allem, daß die wenigen Pro-
zesse in diesen Strafsachen häufig mit Freisprüchen 
endeten, weil die Zeuginnen in ihre Heimat abge-
schoben wurden und nicht mehr greifbar waren. 27 ) 
Auch die Frauen-, Justiz- und Innenminister der 
Europäischen Union haben im April 1997 einen 
Aktionsplan gegen Frauenhandel verabschiedet, für 
dessen Umsetzung jedes Unionsland selbst verant-
wortlich ist. Der Maßnahmenkatalog sieht unter an-
derem eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis 
für ausländische Frauen vor, die zur Prostitution ge-
zwungen wurden, um zu erreichen, daß Schlepper 
und Frauenhändler von ihren Opfern angezeigt wer-
den können. 28 ) 

Durch den Umbruch im Osten ist auch eine neue 
Migrationsform bzw. eine neue Gruppe von Migran-
tinnen 29) entstanden. Als Pendelmigrantinnen oder 
Heiratsmigrantinnen kommen sie aus Ost- und Mit-
teleuropa, insbesondere aus Polen, Tschechien, aus 
der Slowakei und den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion. Die Frauen, die sich zur Migration 
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entschließen, hoffen dadurch neue und bessere 
Existenzmöglichkeiten zu erhalten. Sie verfügen 
edoch oft über mangelnde Informationen über 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland. 
Dies hat weitreichende Folgen: Sie führen Tätig-
keiten aus, die meist weit unter ihrer Qualifikation 
liegen, z. B. als Haushalts- oder Reinigungshilfe, im 
Gastgewerbe, als Pflegekräfte u. ä. Sie sind meist 
ohne Arbeitserlaubnis tätig und daher ungeschützt 
vor der Willkür von Arbeitgebern. Viele Frauen 
leben in der Grauzone der Illegalität und sozial 
isoliert, kennen die gesetzlichen Bestimmungen 
nicht und haben unzureichende Sprachkenntnisse. 
Migration kann eine hohe Verschuldung der Frauen 
zur Folge haben und somit in ein Abhängigkeits-
und Ausbeutungsverhältnis zu den vermittelnden 
Stellen führen. Die Lebensumstände und die 
Zwangslage, in der sich diese neue Gruppe von Mi-
grantinnen befindet, macht eine Ausweitung der be-
reits bestehenden und auf diese Zielgruppe ausge-
richtete Information, Beratung und Unterstützung 
weiterhin erforderlich. 30) 

2.6 Empfehlungen 

Eine Verbesserung der Lebenssituation von Migran-
tinnen hängt im allgemeinen von den einzuleitenden 
rechtlichen und politischen Schritten ab, die insge-
samt für die Gleichstellung von Migranten notwen-
dig sind. 

Es sollten spezifische Beratungs-, Informations- und 
Aufklärungsangebote - unter Einbindung und in ver-
stärkter Kooperation mit Migrantinnenvereinen - für 
Migrantinnen weiterhin verstärkt angeboten wer-
den. 

Auch eine stärkere interkulturelle Öffnung der insti-
tutionellen Altenpflege für nichtdeutsche Fachkräfte 
ist erforderlich, um eine bessere Betreuung von älte-
ren Migrantinnen zu gewährleisten. 

3. Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene mit ausländischem Paß 

In Deutschland lebten 1995 2 009 800 unter 21jährige 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit aus-
ländischem Paß. Dies sind 12,3 % aller in Deutsch-
land lebenden unter 21jährigen. 

Bereits durchschnittlich 57,3 % der bei der MAR-
PLAN-Untersuchung 1996 befragten 15- bis 24jähri-
gen jungen Leute türkischer, griechischer, spani-
scher, italienischer und ehemals jugoslawischer 
Staatsangehörigkeit sind in Deutschland geboren. 31 ) 
Je jünger die Befragten, desto größer dürfte der Pro-
zentsatz der hier Geborenen sein (siehe auch Kapitel 
I in diesem Bericht). 

Statistisch erfaßt werden allerdings nur diejenigen, 
die noch Ausländer sind, nicht jedoch die bereits Ein-
gebürgerten. Einteilungen allein nach dem Kriterium 
deutsch/ausländisch werden sich daher zunehmend 
weniger eignen, um Aussagen über diese Alters-
gruppe machen zu können. 

3.1 Kinder 

In der Altersgruppe der bis 15jährigen waren am 
31. Dezember 1995 Kinder mit folgenden Staatsange-
hörigkeiten am häufigsten vertreten: 

Türkei (558 000), BR Jugoslawien (174 400), Italien 
(129 800), Bosnien-Herzegowina (80 100) und Grie-
chenland (51 200). Etwa jeweils 20 000 Kinder hatten 
einen libanesischen, vietnamesischen, marokkani-
schen oder afghanischen Paß. 

3.1.1 Kindergartenbesuch 

Die Bedeutung des Besuchs eines Kinderga rtens 
kann auch für ausländische Kinder nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Für alle Kinder unabhängig 
von ihrer Nationalität bietet sich die Möglichkeit, 
den alltäglichen Umgang in multiethnischen Grup-
pen spielerisch einzuüben und eventuelle Sprach-
schwierigkeiten auszugleichen. Da Vorschulkinder 
im allgemeinen noch über keine festgefügten Stereo-
type verfügen, kommt den Kindergärten für die Er-
ziehung zu Toleranz eine große Bedeutung zu. 

An Erzieherinnen und Erzieher werden aufgrund der 
multiethnischen Zusammensetzung der Gruppen, 
die sich zudem häufig ändert, in vielen Einrichtun-
gen Anforderungen gestellt, auf die sie im Rahmen 
ihrer Ausbildung nicht vorbereitet wurden. 32) Ver-
schiedentlich werden daher Informationsmaterialien 
und Fortbildungsangebote für die in Kindergä rten 
Tätigen angeboten. Exemplarisch dafür sei hier das 
Mainzer Projekt „Interkulturelle Pädagogik im Ele-
mentarbereich " genannt, das für interessierte Erzie-
herinnen und Erzieher Seminare, Arbeitsgemein-
schaften, Team- und Einzelberatungen, Informations-
tage und sogar einen Fortbildungsgang „Europe 
active" anbietet. Ziel der pädagogischen Anstren-
gungen ist es, die Lern- und Lebensbedingungen in-
und ausländischer Kinder dauerhaft zu verbessern. 33) 
Aufgrund der Projektarbeit konnte die Zahl der aus-
ländischen Fachkräfte in Kindergärten gesteigert 
werden, was sich positiv auf den Kontakt zu den 
Migranteneltern auswirken kann. 

Statistische Angaben, wieviele Migrantenkinder ei-
nen Kindergarten besuchen, liegen laut Auskunft 
des statistischen Bundesamtes und des Bundesmini-
steriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
nicht vor. Den Ergebnissen der Repräsentativunter-
suchung '95 34 ) zufolge suchen 21 % der 25- bis 29jäh-
rigen und ca. 17 % der 30- bis 34jährigen Eltern einen 
Kindergartenplatz. Von denjenigen, die sich bisher 
vergeblich um einen Kindergartenplatz bemüht ha-
ben, sind fast ein Viertel 7-12 Monate auf der Suche, 
6 % gar länger als ein Jahr. Diese Ergebnisse belegen 
eine deutliche Unterversorgung an Kindergartenplät-
zen auch für ausländische Kinder. 

Bei der oben genannten Repräsentativuntersuchung 
konnten Eltern Anforderungen an Kindergä rten nen-
nen. Besonders häufig wurde die gemeinsame Be-
treuung deutscher und ausländischer Kinder ge-
nannt, daneben die wohnortnahe Lage und geeig-
nete Öffnungszeiten. 35) 
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Auf viele weitere interessante Aspekte, die die Le-
benssituation von Kindern betreffen, z. B. der Erwerb 
der deutschen Sprache, die gesundheitliche Entwick-
lung, die Betreuung der Kinder im Falle der Berufstä-
tigkeit beider Eltern kann hier nicht näher eingegan-
gen werden, da hierzu keine Informationen vorlie-
gen. Der 10. Kinder- und Jugendbericht der Bundes-
regierung wird weitere Hinweise zur Situation von 
Kindern mit ausländischem Paß enthalten. 

3.2 Jugendliche und junge Erwachsene 
mit ausländischem Paß 

Die größten Gruppen Jugendlicher und junger Er-
wachsener (15- bis 21jährige) mit ausländischem Paß 
hatten am 31. Dezember 1995 folgende Staatsange-
hörigkeit: 

Türkei (248 600), Bundesrepublik Jugoslawien (82 200), 
Italien (47 600) Griechenland (32 000) und Bosnien

-

Herzegowina (31 400). 

3.2.1 Ausländerrechtliche Situation 

Die ausländergesetzlichen Änderungen, die diese 
Altersgruppe betreffen, wurden im Kapitel Recht die-
ses Berichts dargestellt. Im Berichtszeitraum hat ins-
besondere die Einführung der Visums- und Aufent-
haltsgenehmigungspflicht für unter 16jährige aus 
den ehemaligen Nicht-EU-Anwerbeländern zu kon-
troversen Diskussionen geführt. 

Laut Repräsentativuntersuchung '95 ist der Umgang 
mit dem Ausländerrecht auch für diese Altersgruppe 
problematisch. 36) 31,2 % finden die geltenden Rege-
lungen undurchschaubar, 28,5 % der Befragten wa-
ren unsicher, ob sie in Deutschland bleiben können, 
24,3 % hatten Angst, etwas falsch zu machen, 18,5 % 
waren unsicher, ob Familienangehörige in Deutsch-
land bleiben können. 

3.2.2 Gesellschaftliche Situation 

Die politischen Rahmenbedingungen, die Jugendli-
che mit ausländischem Paß vorfinden, sind durch die 
wiederholt angekündigte Reform des Staatsangehö-
rigkeitsrechts geprägt. Selbst diejenigen, die heute 
als dritte Generation hier geboren werden, sind nach 
geltendem Recht Ausländer und können z. B. folglich 
unter bestimmten Voraussetzungen ausgewiesen 
werden oder haben nicht den gleichen Zugang zu 
beruflichen Positionen wie gleichaltrige Deutsche. 

Auf die schlechtere Bildungs- und Ausbildungssitua-
tion Jugendlicher mit ausländischem Paß wurde im 
Kapitel Bildung und Ausbildung dieses Berichts ein-
gegangen. Dort  wurde berichtet, daß 50 % der Ju-
gendlichen ohne deutschen Paß keinen Ausbil-
dungsabschluß erreichen; der Anteil ausländischer 
arbeitsloser Jugendlicher unter 20 Jahren an allen 
Arbeitslosen dieser Altersgruppe beträgt 17,9 %. 

Auch das gesellschaftliche Klima setzt hier nur unzu-
reichend Gegengewichte. 15- bis 18jährige Münch-
ner Jugendliche (76 % deutsche, 23 % ausländische 
Staatsangehörigkeit) wurden in einer Studie gefragt, 
wer zu benachteiligten Gruppen in Deutschland ge- 

höre. Am häufigsten (61 %) wurden Ausländerinnen 
und Ausländer genannt. Es folgten Arbeitslose 
(55 %), Menschen mit geringem Einkommen (53 %) 
und Kranke (52 %). 37)  Gefragt nach ihren aktuellen 
Problemen, nannten z. B. 20 % der von MARPLAN 
Befragten 15- bis 25jährigen Ausländerfeindlichkeit. 

Die genannten Faktoren können sich negativ auf das 
Wohlbefinden und Zugehörigkeitsgefühl der Ju-
gendlichen auswirken. Sie führen zu Verunsicherung 
und erschweren es ihnen, eine tragfähige Perspekti-
ve für ihr zukünftiges Leben in Deutschland zu ent-
wickeln und entsprechende Entscheidungen, z. B. 
bezüglich der Berufswahl, zu treffen. 1 ) Eine mögli-
che Reaktion der Jugendlichen auf diese ausgren-
zenden und negativen Erfahrungen besteht da rin, 
sich verstärkt der eigenen ethnischen Gruppe oder 
gar extremen politischen Strömungen zuzuwen-
den. 39) 

Als ein Hinweis für die uneingeschränkte Entschei-
dung, auch weiterhin in Deutschland leben zu wol-
len, kann der Wille zur Einbürgerung gelten. 1995 
wurden 136 256 Personen unter 25 Jahren eingebür-
gert; 1994 waren es in dieser Altersgruppe 108 766. 
Damit haben die Einbürgerungen in dieser Alters-
gruppe innerhalb eines Jahres um 20 % zuge-
nommen. Gefragt nach der Absicht, die deutsche 
Staatsangehörigkeit anzunehmen, antworteten die 
bei der Repräsentativuntersuchung '95 interviewten 
15- bis 24jährigen folgendermaßen: 

Absicht, die deutsche Staatsangehörigkeit 
anzunehmen 

(in Prozent) 

Türken Italiener Griechen 

Ja 	 32,5 14,6 19,4 

Nein 	 31,6 43,8 44,9 

Weiß nicht 	 36,0 41,7 35,7 

Keine Angabe . - - - 

Summe 	 100 100 100 

Quelle : Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung: 
Repräsentativuntersuchung '95 

Daß der Wunsch, die deutsche Staatsangehörigkeit 
anzunehmen, bei den jungen Italienern und Grie-
chen niedriger ist als bei den jungen Türken, ist auf 
ihre rechtlich bessere Stellung als Unionsbürger zu-
rückzuführen. 

Nach den Gründen für die Annahme der deutschen 
Staatsangehörigkeit gefragt, nannten die 15- bis 
24jährigen: 40) 

- rechtliche Gleichstellung mit Deutschen (75,0 %) 

- dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland 
(59,0 %) 

- Ausübung aller politischen Rechte (46,5 %) 

- Verwurzelung in Deutschland (42,4 %) 

- Reisefreiheit innerhalb der EU (32,9 %) 
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Der Anteil der Unentschlossenen beträgt bei allen 
hier Befragten mehr als ein Drittel. Diese Gruppe 
könnte mit Hilfe entsprechender Information für eine 
Einbürgerung gewonnen werden. Um junge Erwach-
sene zu diesem Schritt zu bewegen, sollten in der öf-
fentlichen Diskussion die mit der Einbürgerung ver-
bundenen Vorteile hervorgehoben werden. 

3.2.3 Freizeitverhalten 

Im Rahmen der Repräsentativuntersuchung '95 wur-
de gefragt, mit wem die jungen Menschen türkischer, 
griechischer und italienischer Staatsangehörigkeit 
ihre Freizeit verbringen. 41 ) 12,2 % der 15- bis 24jähri-
gen treffen in ihrer Freizeit nie Deutsche, ca. 59 % 
dagegen pflegen täglich oder mehrmals in der Wo-
che Kontakte zu Deutschen. Diese Anteile haben sich 
gegenüber den Ergebnissen der vorangehenden 
Untersuchungen 1980 und 1985 vergrößert. 

Ca. 74 % der Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, die bei der Repräsentativuntersuchung '95 be-
fragt wurden, lesen häufig oder manchmal Zeitungen 
in der Familiensprache, ca. 82 % häufig oder manch-
mal deutsche Printmedien. Die hier betrachtete Al-
tersgruppe nutzt Radio- und Fernsehsendungen des 
jeweiligen Herkunftslandes zu 76,3 % häufig oder 
manchmal, wobei Jugendliche türkischer Staatsan-
gehörigkeit dies häufiger tun als die mit griechi-
schem oder italienischem Paß. 42) 

Ausländische Kinder und Jugendliche, die ihren tat-
sächlichen oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland haben, sind berechtigt, die Leistungen 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (§ 6 KJHG ) in 
Anspruch zu nehmen. Dies schließt auch die außer-
schulische Jugendarbeit von Verbänden und Kom-
munen ein, die Jugendlichen mit ausländischem Paß 
Identitätsmöglichkeiten bieten und die teils negati-
ven Erfahrungen in Schule und Beruf kompensieren 
können. Nach § 11 KJHG sind jungen Menschen die 
zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen 
Angebote zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den 
Interessen junger Menschen anknüpfen und von 
ihnen selbst mitbestimmt und mitgestaltet werden, 
sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu ge-
sellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem 
Engagement anregen und hinführen. Dieser Auf-
trag scheint für ausländische Kinder und Jugendliche 
mit ausländischem Paß nur teilweise erfüllt zu wer-
den. 

Eine Untersuchung der Einrichtungen und Dienste 
der Jugendhilfe in einer hessischen Kommune ergab, 
daß „eine konzeptionelle Ausrichtung ... auf die Ziel-
gruppe Migranten ... nicht zu erkennen [ist]. 43) Die 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in 
der Bundesrepublik Deutschland e. V. stellt z. B. fest, 
daß „bisher keine wesentliche Integration dieser 
Zielgruppe in die verbandliche Jugendarbeit stattge-
funden hat, keine adäquate Umverteilung bzw. Erhö-
hung der Fördermittel erfolgte, die traditionellen Ju-
gendverbände keine größeren Anstrengungen unter-
nommen haben, weder diese Jugendlichen zu inte-
grieren noch deren Interessen gegenüber Dritten zu 
vertreten" . 44 )  

Einige Jugendverbände bemühen sich allerdings 
besonders um die Einbeziehung Jugendlicher mit 
ausländischem Paß. In der Antwort der Bundes-
regierung auf die Große Anfrage zur Situation der 
Bundesrepublik Deutschland als Einwanderungs-
land 45) werden ausdrücklich die Deutsche Pfad-
finderschaft Sankt Georg, das Jugendrotkreuz, die 
Deutsche Schreberjugend und die Christliche 
Arbeiterjugend genannt. Außerdem sind Auszu-
bildende mit ausländischem Paß in gewerkschaft-
lichen Organisationen sehr engagiert und über-
nehmen dort  auch Funktionen, z. B. als Vertrauens-
leute. Dies ist bisher in anderen Jugendverbän-
den äußerst selten. Darüber hinaus gibt es zahl-
reiche Aktivitäten von Kommunen, bei denen Ju-
gendliche unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 
angesprochen werden. Exemplarisch seien hier 
Angebote des Stadtjugendamts München genannt, 
die in Kooperation mit der BMW AG durchgeführt 
wurden. 

Angebote ethnischer oder religiöser Vereine für 
Jugendliche oder Jugendverbände, die sich an eine 
bestimmte Ethnie wenden, gibt es zum Teil in den 
größeren Kommunen. Bislang ist ein bundesweiter 
Jugendverband für ausländische Jugendliche im 
Aufbau: der Bund muslimischer Pfadfinder Deutsch-
lands, der innerhalb des Verbandes der Deutschen 
Pfadfinderschaft Sankt Georg entsteht. 

Um Jugendliche mit ausländischem Paß auch für die 
Teilnahme an Aktivitäten der Jugendverbände zu 
gewinnen, hat sich die Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Jugendverbänden sowie eine intensive 
Elternarbeit als günstig erwiesen. 

Seit einigen Jahren entstehen in Großstädten tür-
kisch geführte Kneipen und Diskotheken, deren An-
gebote sich am Geschmack der Jugendlichen mit tür-
kischem Paß orientieren. 46) 

3.3 Empfehlungen 

Die Beauftragte erachtet es als notwendig, 

- durch integrationspolitische Signale deutlich zu 
machen, daß hier aufgewachsene Kinder und Ju-
gendliche zu dieser Gesellschaft gehören. Dies 
umfaßt neben der Garantie eines unentziehbaren 
Aufenthaltsrechts für Ausländer, die in Deutsch-
land geboren oder in früher Kindheit zugewandert 
sind und hier sozialisiert wurden, Erleichterungen 
der Einbürgerung und die Erweiterung des Staats-
angehörigkeitsrechts um Elemente des „ius soli". 
Die interkulturelle Gestaltung des Alltags in Kin-
dergarten und außerschulischer Jugendbildung ist 
auszubauen. 

- daß Einrichtungen der politischen Bildung, z. B. 
Landeszentralen für politische Bildung, auslän-
dische Jugendliche als Zielgruppe bei ihren Ange-
boten berücksichtigen. 

- daß die räumlichen und finanziellen Vorausset-
zungen für Freizeitaktivitäten Jugendlicher mit 
ausländischem Paß sowie deren Einbindung in die 
bestehenden Gremien der Jugendarbeit verbes-
sert werden. 
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4. Ältere Migrantinnen und Migranten 

4.1 Statistische Hinweise 
Laut Statistischem Bundesamt lebten 1996 ca. 
468 300 über 60jährige Migrantinnen und Migranten 
in Deutschland. Von ihnen sind ca. 156 500 Unions-
bürger, insgesamt stammen ca. 243 000 (51,9 %) aus 
ehemaligen Anwerbeländern. Diese Bevölkerungs-
gruppe wird rasch zunehmen. Eine Schätzung be-
sagt, daß im Jahr 2010 bereits 1 307 800 ausländische 
Senioren in Deutschland leben werden. 47) 

Die 1996 mit Abstand größte Gruppe sind Seniorin-
nen und Senioren türkischer Herkunft, es folgen über 
60jährige italienischer, jugoslawischer, griechischer, 
und spanischer Herkunft. Die entsprechenden Zah-
len sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Über 60jährige Ausländer 
nach Staatsangehörigkeit 

Staatsangehörigkeit Personen 
über 60 Jahre 

Türkei 	  83 100 

Italien 	  47 200 

BR Jugoslawien 	  45 000 

Griechenland 	  35 300 

Spanien 	  20 400 

Quelle : Statistisches Bundesamt 

Eine Befragung von Migranten türkischer, griechi-
scher, italienischer und ehem. jugoslawischer Her-
kunft hat ergeben, daß 60 % von ihnen bereits vor 
1973 nach Deutschland eingereist sind, 15 % in den 
Jahren 1974-1981 und weitere 15 % erst 1993-1995 
gekommen sind. Fast zwei Drittel der Befragten sind 
zum Zwecke der Arbeitsaufnahme eingereist. 

4.2 Lebenssituation älterer Migrantinnen 
und Migranten 

4.2.1 Berufliche Situation 

Laut Repräsentativuntersuchung '95 48) sind ca. 60 % 
der über 45jährigen Migranten erwerbstätig; etwa 
13 % sind Rentner, 4 % ist die Erwerbs- oder Berufs-
unfähigkeit zuerkannt worden. 

Die Berufstätigen verfügen mehrheitlich über keinen 
beruflichen Ausbildungsabschluß. 49) Der Anteil von 
ihnen, der zu Beginn des Aufenthalts in Deutschland 
un- und angelernte Arbeiten ausführte, betrug 
durchschnittlich 52 % und hat sich in der langen Zeit 
des Aufenthaltes in Deutschland durch eine Ver-
schiebung hin zu angelernten Berufen etwas verbes-
sert. Es hat darüber hinaus jedoch für diese Alters-
gruppe keine nennenswerte berufliche Aufwärtsent-
wicklung gegeben, was sich in der Höhe des Ein-
kommens bzw. der Rentenbezüge widerspiegelt. 

4.2.2 Ökonomische Situation 

Die ökonomische Situation der ausländischen Senio

-

rinnen und Senioren ist problematisch. Dem Ab

-

schlußbericht des Forschungsprojektes Entwicklung 
von Konzepten und Handlungsstrategien für die Ver-
sorgung älterwerdender und älterer Ausländer 50) zu-
folge steht 14 % der Befragten ein Haushaltseinkom-
men von bis zu 1 000 DM monatlich zur Verfügung 
(durchschnittlich 1,3 Personen pro Haushalt), 50 % le-
ben von 1200 bis 2 500 DM (durchschnittlich 2,1 Per-
sonen pro Haushalt). 

Eine Auswertung des Sozioökonomischen Panels 
führte zu folgenden Ergebnissen (1995): ausländi-
schen Rentnerinnen stehen durchschnittlich 900 DM, 
ausländischen Rentnern 1.588 DM pro Monat zur 
Verfügung. 

4.2.3 Ausländerrechtliche Aspekte 

Formal haben ältere Migranten keinen Rechtsan-
spruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe für 
Behinderte (§ 39 ff BSHG) und keinen Soll-Anspruch 
auf Leistungen der Altenhilfe §75 BSHG). Bisher 
sind der Beauftragten jedoch keine Fälle bekannt ge-
worden, in denen diese verweigert wurden. 

4.2.3.1 Aufenthaltsrechtlicher Status 

Ca. 57 % der bei der Repräsentativuntersuchung 51) 
befragten mindestens 45jährigen verfügten über eine 
Aufenthaltsberechtigung, ca. 20 % über eine unbefri-
stete Aufenthaltserlaubnis, ca. 14 % nur über eine be-
fristete Aufenthaltserlaubnis. Schließt man von der 
durchschnittlichen Aufenthaltsdauer auf die sich dar-
aus ergebenden Möglichkeiten der Verfestigung des 
Aufenthaltsstatus, sind hier deutliche Defizite festzu-
stellen: 75 % der Befragten leben bereits 15 Jahre 
oder länger in Deutschland und müßten demzufolge 
über eine Aufenthaltsberechtigung, den sichersten 
Aufenthaltsstatus, verfügen. Die Notwendigkeit ei-
ner diesbezüglichen ausländerrechtlichen Beratung 
durch die Ausländerämter, wie sie von der Beauftrag-
ten seit langem gefordert wird, wird hier deutlich. 

4.2.3.2 Interesse an Einbürgerung 

Bei der Repräsentativuntersuchung '95 52) befragte 
mindestens 45jährige äußerten zu .einem großen 
Teil kein Interesse, die deutsche Staatsangehörig-
keit anzunehmen. Erwartungsgemäß ist der Anteil 
der Türken, die beabsichtigen, sich einbürgern zu 
lassen, etwas höher (11,7 %), da sie als Drittstaater 
rechtlich schlechter gestellt sind als Unionsbürger. 
Insgesamt überrascht das geringe Interesse an der 
Einbürgerung jedoch nicht, denn diese Generation 
von Arbeitsmigranten kam mit der festen Absicht 
nach Deutschland, in ihr Herkunftsland zurückzu-
kehren. 

4.2.3.3 Wiederkehroption 

Durch die in Kapitel IV dargestellten Änderungen 
des Ausländergesetzes ist es ausländischen Rentne-
rinnen und Rentnern nun unter bestimmten Voraus-
setzungen möglich, beliebig zwischen Herkunftsland 
und Deutschland zu pendeln. Dies wird den Lebens-
alltag der Senioren deutlich erleichtern. 
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4.2.4 Gesundheitliche und psychosoziale Situation 

Wie bereits in den Berichten der Beauftragten 1993 
und 1995 dargelegt, muß davon ausgegangen wer-
den, daß die Gesundheit vieler älterer Migrantinnen 
und Migranten auch aufgrund belastender Arbeits-
bedingungen und Wohnverhältnisse beeinträchtigt 
ist. 

Die im Rahmen des Modellprojekts „Entwicklung 
von Konzepten und Handlungsstrategien für die Ver-
sorgung älterwerdender und älterer Ausländer" 53) 
Befragten schätzten zu ca. 45 % ihren Gesundheits-
zustand negativ ein, ca. 18 % sogar als schlecht. Ins-
besondere Bluthochdruck, Rheuma und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen wurden genannt. 54) Verglichen 
mit Repräsentativuntersuchungen bei deutschen Se-
niorinnen und Senioren ergibt sich damit für die aus-
ländische Bevölkerung ein ungünstigeres Ergeb-
nis, 55) das auch bezüglich psychischer Belastungen 
gilt. Ausländische Seniorinnen und Senioren kla-
gen häufiger als Deutsche ihrer Altersgruppe über 
Konzentrationsstörungen, Gereiztheit, Unlustgefühle 
und Schlaflosigkeit. 56) 

Entsprechend häufiger suchen sie einen Arzt auf 57) 
und sind auch bei alltäglichen Arbeiten in erheb-
lichem Maße auf Hilfe angewiesen. 58 ) 

Auch die Ergebnisse anderer Befragungen bekräfti-
gen diese Ergebnisse. Die im Rahmen des Adentro

-

Projektes 59) 1995 befragten spanisch sprechenden 
Migrantinnen und Migranten schätzten ihre gesund-
heitliche Lage zu 60 % als schlecht ein. Als gravie-
rendstes Problem nannten sie psychosoziale Proble-
me, vor allem Einsamkeit. 

4.2.5 Zukunftsperspektiven 

Die Rückkehr ins Herkunftsland war und ist z. T. 
noch fester Bestandteil der Lebensplanung der nun 
älteren Migrantinnen und Migranten. Auch die Aus-
länderpolitik ging bei der Anwerbung dieser Men-
schen von einem zeitlich begrenzten Aufenthalt aus. 
Diese Vorstellung verhinderte ausreichende Ange-
bote der Integration von Seiten der Politik für diese 
Gruppe und entsprechende Integrationsanstrengun-
gen auf Seiten der älteren Migrantinnen und Migran-
ten. 

Gleichwohl haben 60 % der bei der Repräsentativun-
tersuchung '95 Befragten 60) die Absicht, ihren Le-
bensabend in Deutschland zu verbringen. Gegen-
über der entsprechenden Untersuchung von 1985 hat 
sich der Anteil damit um 20 % erhöht. Die Gründe für 
diesen Entschluß sind vielfältig: 

- viele Senioren fühlen sich in Deutschland wohl 
(60%), 

- sie wollen bei ihren Kindern bleiben, die für immer 
in Deutschland leben wollen (33 %), 

- fehlende Arbeitsmöglichkeiten (30 %) sowie die 
politische Situation im Herkunftsland (26 %) spre-
chen gegen eine Rückkehr, 

- die bessere medizinische Versorgung in Deutsch-
land (20 %). 

20 % der mindestens 45jährigen haben sich noch 
nicht eindeutig für Verbleib oder Rückkehr ent-
schlossen. Als Motive für eine Rückkehr werden vor 
allem das angenehmere Klima im Herkunftsland 
sowie bessere soziale Kontakte genannt. 61 ) Jedoch 
sind die Rückkehrpläne zeitlich nicht festgelegt, so 
daß davon ausgegangen werden kann, daß ca. 80 % 
der hier lebenden älteren Migrantinnen und Migran-
ten bleiben oder zwischen Herkunftsland und 
Deutschland pendeln werden. Auch ist damit zu 
rechnen, daß Einrichtungen der Altenhilfe zuneh-
mend von dieser Klientel in Anspruch genommen 
werden. 

4.2.6 Sprachkenntnisse 

Die deutschen Sprachkenntnisse behalten auch im 
Alter ihre herausragende Bedeutung für ein selbstbe-
stimmtes Leben in Deutschland. Allerdings ist die 
deutsche Sprachkompetenz der ausländischen über 
45jährigen insgesamt unzureichend. 

Selbsteinschätzung der deutschen Sprachkenntnisse 
der mind. 45jährigen Ausländer nach Nationalität 

(in Prozent) 

Sprachkenntnisse Türken 
ehem. 
Jugo

-

slawen 
Italiener Griechen 

Sehr gut 	 1,6 7,5 6,3 4,7 

Gut 	 19,8 29,7 38,6 27,3 

Mittel 	 38,7 31,7 39,3 41,8 

Schlecht 	 26,1 20,2 12,1 17,7 

Sehr schlecht . 	 9,0 8,1 3,8 7,9 

Spreche kein 
Deutsch 	 4,7 2,9 - 0,6 

Summe 	 100 100 100 100 

Quelle:  Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung: 
Repräsentativuntersuchung '95 

Der Tabelle ist zu entnehmen, daß durchschnittlich 
nur ca. 34 % aller befragten 45jährigen oder älteren 
Migrantinnen und Migranten über sehr gute und 
gute Sprachkenntnisse verfügt. Bei zwei Drittel der 
Befragten muß im Alltagsleben mit Verständigungs-
schwierigkeiten gerechnet werden, die sich im Falle 
von Arztbesuchen, Krankenhausaufenthalten oder 
Behördengängen als schwerwiegendes Hindernis 
bemerkbar machen können. Die Befragung im Rah-
men des Adentro-Projektes kommt zu ähnlichen Er-
gebnissen: ca. 65 % der interviewten spanischen 
Migrantinnen und Migranten nannten Sprachproble-
me als eines ihrer Hauptprobleme. 62) Ca. 75 % der 
Älteren gaben an, schlecht Deutsch lesen und schrei-
ben zu können. 63) Berücksichtigt man, daß die 
Sprachkompetenz aufgrund wegfallender sozialer 
Kontakte im Alter abnehmen wird und damit die Ver-
ständigungsprobleme schwieriger werden, so müs-
sen die sprachlichen Defizite um so gravierender er-
scheinen. 
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4.2.7 Aspekte des sozialen Lebens 

Die Ausführungen hierzu sind dem Abschlußbericht 
des Forschungsprojekts „Entwicklung von Konzep-
ten und Handlungsstrategien für die Versorgung äl-
terwerdender und älterer Ausländer" entnommen. 64 ) 

Ca. 73 % der älteren Migrantinnen und Migranten le-
ben in Ein- oder Zweipersonenhaushalten. Die Groß-
familie, bei der verschiedene Generationen in einem 
Haushalt zusammenleben, ist die Ausnahme und 
wird auch von 50 % der Befragten nicht gewünscht. 
Räumliche Nähe zu den Angehörigen wird als positiv 
eingeschätzt, nicht jedoch die gemeinsame Haus-
haltsführung. Alleinlebende Migrantinnen und Mi-
granten berichten von Einsamkeit und befürchten, 
im Notfall ohne Hilfe zu sein. 

Die engsten Bezugspersonen stellen Kinder (ca. 
76 %) und Ehepartner (ca. 67 %) dar. Sonstige Ver-
wandte (ca. 50 %) oder Freunde (ca. 42 %) spielen 
eine wichtige Rolle als Vertrauenspersonen. Es sind 
auch vorwiegend die Kinder, die im Alltag ihren El-
tern praktische Hilfen leisten und von denen die El-
tern  ihrerseits diese Hilfe auch erwarten. 

Die meisten Kontakte (99 %) der älteren Migrantin-
nen und Migranten finden innerhalb der gleichen 
Ethnie statt. Beziehungen zu Deutschen oder ande-
ren Nationalitäten spielen eine untergeordnete Rolle 
(ca. 65 % bzw. ca. 18 %). 

4.3 Soziale, beraterische und pflegerische 
Angebote für die Zielgruppe 

Seit Beginn der 90er Jahre wurden bzw. werden eini-
ge Modellprojekte für die Zielgruppe der älteren Mi-
grantinnen und Migranten durchgeführt. Neben den 
im folgenden genannten Projekten gibt es eine Viel-
zahl von Angeboten (meist initiiert von Einrichtun-
gen der Ausländersozialberatung), die hier nicht 
eigens genannt werden können, gleichwohl aber für 
die Versorgung der Seniorinnen und Senioren vor 
Ort große Bedeutung haben. 

Das Bundesministerium für Fami lie, Senioren, Frauen 
und Jugend förderte 

- den Aufbau einer Altentagesstätte für türkische 
Seniorinnen und Senioren, ein Projekt der Arbei-
terwohlfahrt in Mannheim, 

- das Projekt „Deutsche und Ausländer gemeinsam: 
Aktiv im Alter" (Projektträger: Bundesarbeitskreis 
Arbeit und Leben) und 

- das Projekt „Adentro! Spanisch-sprechende Se-
niorinnen und Senioren mischen sich ein" (Pro-
jektträger: Spanische Weiterbildungsakademie). 

Im Mittelpunkt dieser Projekte steht die Erprobung 
von Maßnahmen der Beratung sowie der Aufbau von 
kultureller, sozialer und politischer Bildungsarbeit 
und die Ausbildung von Multiplikatoren, um die So li

-darität zwischen den Kulturen zu fördern und zur 
Teilnahme an Angeboten der Altenhilfe zu motivie-
ren. 

Die beiden letztgenannten Projekte wurden im Auf

-

trag des Bundesministerium für Fami lie, Senioren, 

Frauen und Jugend von der Forschungsgesellschaft 
für Gerontologie e. V. wissenschaftlich begleitet. Auf 
einer Tagung des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend im November 1996 
wurden die Projekte der Fachöffentlichkeit vorge-
stellt. Der Bericht der wissenschaftlichen Begleitung 
und die Tagungsdokumentation mit einer bundes-
weiten Sammlung von Ausländerprojekten werden 
in absehbarer Zeit veröffentlicht. 

Zur Sensibilisierung der Altenhilfe für die Situation 
älterer Migranten und Migrantinnen, speziell türki

-

scher Herkunft, ist der Video-Film „Ältere Ausländer 
- Zuhause in der Fremde" des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Auslei-
he bei den Landesbildstellen erhältlich. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat bis 1995 das Projekt „Entwicklung von 
Konzepten und Handlungsstrategien für die Versor-
gung älterwerdender und älterer Ausländer" geför-
dert. Es wurde durchgeführt von der Arbeiterwohl-
fahrt, der Diakonie und der Ca ritas in Zusammen-
arbeit mit der Forschungsgesellschaft für Gerontolo-
gie e. V. wie dem Institut für Migrationsforschung, 
Zweitsprachendidaktik und Ausländerpädagogik der 
Universität Essen. 

Neben dem oben erwähnten Schwerpunkt wurde 
hierbei auch der Stand der Erfahrungen mit älteren 
Migranten und Migrantinnen in Altenhilfeeinrich-
tungen erforscht und damit auch der stationäre und 
teilstationäre Bereich der Altenhilfe in den Blick ge-
nommen. Darüber hinaus befaßte sich eine Projekt-
gruppe mit der Frage, unter welchen Bedingungen 
Einrichtungen der Altenhilfe für diesen Personen-
kreis geöffnet werden können. 

Das Deutsche Rote Kreuz konzentriert sich auf den 
stationären Bereich in dem Projekt 

- „Ethnischer Schwerpunkt Altenhilfe". Es soll ein 
Altenheim-Konzept entwickelt werden, das der 
kulturellen und religiösen Unterschiedlichkeit der 
Heimbewohner Rechnung trägt. Zunächst wird 
eine Abteilung für türkische Heimbewohner ein-
gerichtet. 

Die Diakonie verfolgt in einer Altenpflege-Lehran-
stalt die Erweiterung der Pflegeausbildung um inter

-

kulturelle Elemente. 

Um ausgebildetes Pflegepersonal aus dem Kreis der 
ausländischen Bevölkerung zu gewinnen, fördert das 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
zwei Modellprojekte: 

- „Qualifizierung ausländischer Frauen für eine 
Ausbildung oder Tätigkeit in einem pflegerischen 
Beruf" bei der Arbeiterwohlfahrt in Berlin, 

- „Ausbildung junger Erwachsener - insbesondere 
späteingereister - aus den Herkunftsländern der 
ausländischen Arbeitsmigranten in der Alten-
pflege". 

Die Modellphase einiger der aufgeführten Projekte 
endet in Kürze oder ist bereits abgeschlossen. Nach 
dieser Phase der Förderung spezieller Maßnahmen 
für die Gruppe der älteren Migrantinnen und Mi-
granten und der damit verbundenen Erprobung ge- 
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eigneter Arbeitsformen, beginnt nun die schwierige 
Phase, die Erfahrungen in langfristig bestehende An-
gebote und Strukturen umzusetzen. 

Im Hinblick auf das für die Altenpolitik geltende Ziel 
des selbstbestimmten Lebens im Alter sind aus den 
Ergebnissen der Projekte u. a. folgende Schlußfolge-
rungen zu ziehen: 

- Migrantinnen und Migranten werden in der Regel 
von Angeboten der stationären, ambulanten wie 
offenen Altenhilfe deutscher Regeldienste nicht 
erreicht. 

- Die deutschen Regeldienste sind in allen Berei-
chen der Altenhilfe nur unzureichend auf diese 
Zielgruppe vorbereitet. Für die Betreuung und 
Pflege älterer Migranten geschultes Personal ist 
nur in Ausnahmefällen in den Einrichtungen tätig. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Altenpfle-
geeinrichtungen stehen bei auftretenden Proble-
men und Fragen zur Versorgung älterer Migranten 
kaum Hilfsangebote zur Verfügung. 

- Die familiären und ethnischen Netzwerke sowie 
die Selbsthilfepotentiale der älteren Migrantinnen 
und Migranten reichen jedoch nicht aus, um den 
Bedarf an Hilfeleistung, Beratung, Freizeitgestal-
tung und sozialen Kontakten der Senioren zu be-
friedigen. Primär sind hierfür spezifische Ange-
bote wichtig, da diese von den Zielgruppen besser 
angenommen werden. 

- Bestehende Angebote der offenen Altenhilfe müs-
sen durch pädagogisches Fachpersonal unterstützt 
werden. 

- Der Bedarf an ambulanten Diensten als Ergän-
zung zu Hills- und Pflegeleistungen der Familie 
wird groß sein; diesem Bedarf steht bisher nur ein 
geringes Angebot an qualifizierten Diensten (z. B. 
der Interkulturelle Sozialdienst in Hannover) ge-
genüber. 

- Das Wissen über Einrichtungen der Altenhilfe und 
die Leistungen der Pflegeversicherung sind bei 
den älteren Migrantinnen und Migranten gering. 

4.4 Zusammenarbeit zwischen 
Ausländersozialberatung und Altenhilfe 

Wie im letzten Bericht der Beauftragten ausgeführt, 
ist eine Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der 
Ausländersozialberatung und der Altenhilfe notwen-
dig. Beide Arbeitsbereiche verfügen über Wissen 
und die spezifischen Erfahrungen, die für die Versor-
gung älterer Migrantinnen und Migranten zusam-
menkommen müssen. Während Beratungsangebote 
und Begegnungsmöglichkeiten noch vielfach von 
Einrichtungen der Ausländersozialberatung initiiert 
werden, liegt die ambulante und stationäre Versor-
gung ganz in den Händen der Altenhilfe. Diese 
nimmt die auf sie in einigen Standorten zukünftig zu-
kommende Klientel in vieler Hinsicht noch nicht 
wahr. 65) Das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend beabsichtigt, ein Bauprojekt 
mit ethnischem Schwerpunkt im Bereich der statio-
nären Altenhilfe zu fördern. 

Neben den oben erwähnten Projekten, die z. T. auch 
die Vernetzung der Arbeitsbereiche fördern, trägt 
eine Veröffentlichung der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege diesem Petitum 
Rechnung. Dort  werden die neuen Anforderungen 
an Migrationssozialdienste und Altenhilfe durch die 
älteren Migranten für den jeweiligen Arbeitsbereich 
formuliert und in einer gemeinsamen Veröffentli-
chung dargestellt. 66) Die Notwendigkeit, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Ausländersozial-
dienste als „Bindeglied zur Altenhilfe" 67)  zu qualifi-
zieren, wird ebenso betont wie die Anstrengungen 
der Altenhilfeeinrichtungen bei der Öffnung für eine 
neue Klientel. 

4.5 Netzwerk auf europäischer Ebene 

Bei Veranstaltungen im Rahmen des Europäischen 
Jahres der älteren Menschen und der Solidargemein-
schaft der Generationen wurde deutlich, daß in vie-
len europäischen Ländern Überlegungen zur Versor-
gung älterer Migrantinnen und Migranten angestellt 
werden. Daraufhin wurde 1993 das „European Net-
work on Ageing and Ethnicity" gegründet. 

Aufgrund der Klage Großbritanniens vor dem Euro-
päischen Gerichtshof wegen der Klärung der Rechts-
grundlage des Aktionsprogramms der EU zur Be-
kämpfung der Ausgrenzung und zur Förderung der 
Solidarität, in dessen Rahmen auch Projekte für Se-
nioren gefördert wurden, wurden die finanziellen 
Mittel für das Netzwerk bis auf weiteres eingefroren. 

4.6 Empfehlungen 

Die Bundesregierung nennt in ihrem Almanach 
1995/96 als wichtigstes Ziel der Seniorenpolitik 
(S. 393), eine möglichst lange selbständige und unab-
hängige Lebensführung in selbstgewählter Umge-
bung, materielle und soziale Sicherheit, die Mitwir-
kung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und 
eine - soweit erforderlich - den besonderen Bedürf-
nissen entsprechende ambulante, teilstationäre oder 
stationäre Betreuung. 

Um diese Ziele auch für ausländische Senioren und 
Seniorinnen zu gewährleisten, hält die Beauftragte 
folgende Anstrengungen für erforderlich: 

- Qualifizierung des Altenpflegepersonals durch 
Fortbildungen, Aufnahme entsprechender Lern-
einheiten in die Ausbildungsordnungen durch die 
Länder, 

- Information für ältere Migranten über die Pflege-
versicherung und ihre Leistungen sowie über for-
melle Unterstützungsleistungen der Altenhilfe in 
einer für sie zugänglichen Form, 

- Unterstützung pflegender Angehöriger durch ent-
sprechende Kurse, 

- institutionalisierte Zusammenarbeit von Fachleu-
ten der Ausländerarbeit und der Altenhilfe auf 
Bundes-, Länder und kommunaler Ebene, um ge-
meinsam eine abgestimmte Konzeption für die 
Versorgung älterer Migrantinnen und Migranten 
zu erarbeiten, 
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- Einrichtung von Angeboten der Begegnung und 
Beratung für ältere Migrantinnen und Migranten, 

- bessere finanzielle Ausstattung der Ausländer-
sozialberatung, damit dem erhöhten Beratungsbe-
darf älterer Migranten entsprochen werden kann. 

5. Ehemalige Vertragsarbeitnehmer 
der DDR 

5.1 Zur Geschichte der Anwerbung 
Seit Mitte der 60er Jahre wurden in Bet rieben der 
DDR zunehmend ausländische Arbeiterinnen und 
Arbeiter sowie Auszubildende aus den Ländern des 
Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) be-
schäftigt. 

Eine Ausländerbeschäftigung größeren Stils setzte 
erst in den 70er und 80er Jahren ein. 68) Die DDR 
schloß mit anderen sozialistischen Staaten - darunter 
Vietnam, Angola, Mocambique, Kuba, Polen, Ungarn 
- Abkommen, die sowohl die Anzahl der jeweiligen 
Arbeitnehmerinnen und -nehmer als auch deren 
Aufenthaltsdauer regelte. Diese Verträge waren in 
der Regel geheime zwischenstaatliche Verträge, die 
auch strikte und sehr detaillie rte Vorschriften für das 
Alltagsleben der betroffenen ausländischen Arbeit-
nehmer umfaßten. 69 ) 

Zum Jahreswechsel 1989/90 hatte sich die Zahl der 
Ausländer, die fast ausschließlich aus sozialistischen 
Ländern kamen, durch angeworbene Vertragsarbeit-
nehmer auf etwa 192 000 erhöht; das entsprach 1,2 % 
der Bevölkerung. 70) Nach offiziellen Angaben befan-
den sich Ende 1989 noch 90 500 Vertragsarbeitneh-
mer in der DDR, darunter allein ca. 60 000 viet-
namesische Staatsangehörige, ein Drittel von ihnen 
Frauen. 

5.2 Aufenthaltsrechtlicher Status 
Der sich schon im Frühjahr 1990 abzeichnende Priva-
tisierungsprozeß der großen Kombinate hatte für die 
Mehrheit der Vertragsarbeitnehmer den Verlust des 
Arbeitsplatzes und in vielen Fällen auch der Wohn-
unterkunft zur Folge. Das größte Problem aber stell-
ten für die auch noch Ende 1990 in Deutschland le-
benden Vertragsarbeitnehmer die aufenthaltsrechtli-
chen Fragen dar. 

Die Bleiberechtsregelung vom Juni 1993 konnte der 
Mehrheit der Vertragsarbeitnehmer nicht zu einem 
dauerhaften Aufenthaltsrecht verhelfen, da Aufent-
haltszeiten in der DDR nicht als in der Bundesrepu-
blik Deutschland verbrachter Aufenthalt gewertet 
wurden. Mit der Vergabe des Titels Aufenthaltsbe-
fugnis wurde zwar 1993 erstmalig die Möglichkeit 
der Verfestigung des Aufenthaltsstatus eingeräumt, 
die überwiegende Mehrheit der ca. 15 000 noch in 
Deutschland lebenden ehemaligen Vertragsarbeit-
nehmer der DDR verfügt jedoch Mitte 1997, trotz 
über achtjährigem Aufenthalt in Deutschland, nicht 
über einen verfestigten Aufenthaltsstatus. 71 ) 

Die Forderung nach Anerkennung der DDR-Aufent

-

haltszeiten wurde 1996 von verschiedenen Seiten, so 

auch von der Beauftragten, erneut aufgegriffen und 
fand schließlich Eingang in die Novellierung des 
Ausländergesetzes. 

Bei den vietnamesischen Betroffenen gibt es aller-
dings im Zusammenhang mit dem mit Vietnam abge-
schlossenem Rückführungsabkommen immer noch 
Unsicherheiten. 72 ) 

5.3 Soziale Situation 
der ehemaligen Vertragsarbeitnehmer 

Im Gegensatz zur ersten Generation ausländischer 
Arbeitnehmer in den alten Bundesländern, von de-
nen das Gros wenig ausgebildete und nur selten be-
rufserfahrene Menschen vor allem aus ländlichen 
Gebieten waren, handelte es sich bei der größten 
Gruppe der Vertragsarbeitnehmer der DDR, den 
Vietnamesen, in ihrer überwiegenden Mehrheit 
schon zum Zeitpunkt der Einreise um qualifizierte 
und berufserfahrene Menschen, die zu knapp einem 
Drittel in Vietnam sogar in leitenden Funktionen tä-
tig waren. 73) Dieser Tatsache ist es sicherlich zuzu-
schreiben, daß nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes 
in den Jahren 1990 und 1991 die Mehrheit der Ver-
tragsarbeitnehmer aus Vietnam die Chance zur Selb-
ständigkeit - vor allem mit einer Reisegewerbser-
laubnis für Textil-, Gemüse- und Blumenhandel so-
wie Geschenkartikel - zumindest zeitweise nutzen 
konnte und bis zum Inkrafttreten der Bleiberechtsre-
gelung von 1993 ihren eigenen Arbeitsplatz und 
auch teilweise Arbeitsplätze für ihre Landsleute 
schuf. Dennoch gibt es nur ganz wenige Vertragsar-
beitnehmer, die seit der Wiedervereinigung niemals 
arbeitslos waren. Vor allem für die alleinstehenden 
Mütter, die aufgrund des Aufenthaltstitels „Aufent-
haltsbefugnis" weder Erziehungs- noch Kindergeld 
erhalten können, ist es bei der gegenwärtigen Situa-
tion auf dem Arbeitsmarkt besonders schwierig, eine 
Arbeit zu finden. Insgesamt sind überwiegend Frau-
en und jüngere Arbeitnehmer von der Arbeitslosig-
keit betroffen. Gerade die Arbeit als Selbständige 
wird jedoch vor allem im Freistaat Sachsen, wo nach 
wie vor die zahlenmäßig größte Gruppe der ehemali-
gen Vertragsarbeitnehmer lebt, durch bürokratische 
Hürden zunehmend erschwert. 

6. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Die besondere Situation von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen wurde bereits im letzten Be-
richt der Beauftragten dargestellt. 

Auch im jetzigen Berichtszeitraum gab es keine bun-
desweiten statistischen Erhebungen, aus denen die 
Zugangs- und Bestandszahlen unbegleiteter Minder-
jähriger hervorgehen und die einen länderübergrei-
fenden Vergleich ermöglichen würden. 

6.1 Angaben der Haupteinreiseorte 
bezüglich Anzahl und Herkunftsländern 
unbegleiteter Minderjähriger 

Im Jahr 1996 gab es in Berlin insgesamt 2 373 Min

-

derjährige, die von der Stadt in der Zuständigkeit der 
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Jugendämter betreut werden mußten; darunter wa-
ren 2 326 unter 16jährige und 47 Jugendliche im 
Alter von 16-18 Jahren, die Berlin zugeteilt wurden. 
Hamburg konnte aufgrund einer völligen Umstellung 
seines Erhebungswesens zur Zeit der Erstellung die-
ses Berichtes Angaben nur für die Monate Januar bis 
einschließlich September 1996 machen. Danach hiel-
ten sich 1 010 unter 16jährige und 1 094 16- bis 18jäh-
rige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Ham-
burg auf. In München betrug im Jahr 1996 die An-
zahl der Einreisen unbegleiteter Flüchtlinge im Alter 
von unter 16 Jahren 123, die der Flüchtlinge von 
16 bis 18 Jahren betrug 60. Frankfurt/Main regi-
strierte für denselben Zeitraum insgesamt 715 Min-
derjährige, von denen 206 zum Zeitpunkt der Ein-
reise das 16. Lebensjahr bereits vollendet hatten; 
92 Minderjährige wurden an die Erstaufnahmeein-
richtung in Schwalbach zu do rt  sich aufhaltenden 
Familienangehörigen weitergeleitet und insgesamt 
417 Minderjährige nach den Bestimmungen des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes in Obhut genommen. 
In Köln registrierte der Interkulturelle Dienst des Ju-
gendamtes zwischen dem 1. Januar und dem 31. De-
zember 1996 insgesamt 136 unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge im Alter von unter 16 Jahren, von 
denen 97 in Obhut genommen wurden. 

6.2 Einführung der Visumspflicht 

Im Januar 1997 billigte das Bundeskabinett den Ent-
wurf einer Visumsverordnung, nach der alleinreisen-
de Kinder unter 16 Jahren aus den früheren Anwer-
bestaaten Marokko, Türkei, Tunesien und verschie-
dene Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien 
ab 15. Januar 1997 für die Einreise nach Deutschland 
ein Visum benötigen (siehe dazu Kapitel IV, 2.1.2. 
dieses Berichts). 

Ab dem Zeitpunkt der Einführung der Sichtver-
merkspflicht am 15. Januar 1997 bis zum 31. Septem-
ber 1997 ist im Hinblick auf die Erfassung des Perso-
nenkreises der alleinreisenden Minderjährigen an 
den Außengrenzen und an den Flughäfen insgesamt 
eine rückläufige Tendenz feststellbar. Die Einfüh-
rung der Visumspflicht für die o. g. Länder dürfte 
Auswirkungen insbesondere auf Kinder und Jugend-
liche türkischer Staatsangehörigkeit haben, die einen 
erheblichen Teil der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge (in Köln z. B. 28 von 97, in Frankfu rt  131 
von 715, in Hamburg 325 von ca. 600) ausmachten. 

Wie sich die auf die Zugangszahlen insgesamt aus-
wirken wird, bleibt zunächst abzuwarten. 

7. Kriegsflüchtlinge und Asylsuchende 
aus der ehemaligen SFRJ 

Nach wie vor stammt ein erheblicher Teil der aktuell 
in Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge aus den 
Nachfolgerepubliken der ehemaligen Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien. Dabei handelt es 
sich im wesentlichen um Menschen, die im Zusam-
menhang mit den kriegerischen Auseinandersetzun-
gen in Kroatien und Bosnien-Herzegowina und/oder 

aufgrund der Menschenrechtslage im Kosovo in die 
Bundesrepublik Deutschland gekommen sind. 

7.1 Kroatien 

Die Rückkehr ehemaliger Kriegsflüchtlinge aus 
Kroatien, die in Deutschland Aufnahme gefunden 
hatten, gilt inzwischen als zum größten Teil abge-
schlossen. Genaue Angaben der Bundesländer lie-
gen dazu nicht vor. 

7.2 Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien/Montenegro) 

Von den insgesamt 754 311 Personen aus der Bun-
desrepublik Jugoslawien (BRJ), die sich am 31. De-
zember 1996 in Deutschland aufhielten, waren 
356 805 (47,3 %) als Asylbewerber nach Deutschland 
gekommen; bei 268 197 dieser Personen war das 
Asylverfahren bereits bestands- oder rechtskräftig 
abgeschlossen. 25 541 sind als Asylberechtigte aner-
kannt worden, das entspricht einer Quote von 9,5 %. 
Im Jahr 1996 betrug der Asylbewerberzugang aus 
der BRJ 18 369 Personen. Dabei handelte es sich ei-
ner vorsichtigen Schätzung zufolge mehrheitlich 
(15 756 Personen, d. h. 85,8 %) um Angehörige der 
albanischen Volksgruppe im Kosovo, aber auch um 
Wehrdienstverweigerer und Deserteure aus der jugo-
slawischen Armee. 

Die Mehrheit dieser Flüchtlinge ist in der Vergan-
genheit auch nach einem negativ beschiedenen 
Asylantrag in Deutschland geduldet worden, weil die 
Bundesrepublik Jugoslawien zu einer Rückübernah-
me nicht bereit war. Im Oktober 1996 wurde jedoch 
nach langen Verhandlungen ein Rückübernahmeab-
kommen zwischen den beiden Staaten unterzeich-
net, das seit dem 1. Dezember 1996 vorläufig an-
wendbar ist und die BRJ verpflichtet, folgenden Per-
sonenkreis zurückzunehmen: 

- jugoslawische Staatsangehörige, 

- Personen, die mit einem gültigen jugoslawischen 
Nationalpaß in das Hoheitsgebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland eingereist sind, oder denen wäh-
rend ihres Aufenthaltes in Deutschland nach Un-
terzeichnung des Abkommens ein jugoslawischer 
Paß ausgestellt worden ist, 

- Personen, die während ihres Aufenthaltes im Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Gesetz über die jugoslawische Staatsangehö-
rigkeit aus der jugoslawischen Staatsbürgerschaft 
entlassen worden sind, ohne eine andere Staatsan-
gehörigkeit erworben oder nicht zumindest eine 
Einbürgerungszusicherung seitens der deutschen 
Behörden erhalten zu haben. 

Die Bundesregierung ist bemüht, die Rückführung 
von Personen, die zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung dieses Abkommens ausreisepflichtig waren, in-
nerhalb einer Frist von nicht kürzer als drei Jahren 
abzuschließen. Das Abkommen sieht vor, daß die 
Rückführung „unter voller Achtung der Menschen-
rechte und der Würde der rückkehrenden Personen" 
erfolgen und kein diskriminierender Unterschied in 
bezug auf die Herkunft zurückkehrender Personen 
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gemacht werden soll. Inwieweit die jugoslawische 
Regierung sich an diese Verpflichtung hält, war zum 
Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichtes noch nicht 
abzusehen. 

Albanische Volkszugehörige fürchten sich oftmals 
vor einer Rückkehr in ihre Heimat, weil es im Kosovo 
immer wieder zu staatlichen Repressionsmaßnahmen 
wie willkürlichen Verhaftungen, Hausdurchsuchun-
gen und Menschenrechtsverletzungen bis hin zu Fol-
ter mit Todesfolge gekommen ist. Die deutsche Bot-
schaft Belgrad sagte zu, daß die Umsetzung des men-
schenrechtlichen Aspekts der Rückführung mit größ-
ter Aufmerksamkeit verfolgt werde; dazu gehören re-
gelmäßige Besuche des Kosovo und regelmäßige Ge-
spräche mit vor Ort tätigen Menschenrechtsorganisa-
tionen. 

7.3 Bosnien - Herzegowina 

Am 14. Dezember 1995 wurde durch die Unterzeich-
nung des Friedensvertrages im amerikanischen Day-
ton der Krieg in Bosnien-Herzegowina formell been-
det. Seither ist die Frage der Flüchtlingsrückkehr ein 
Thema der politischen Auseinandersetzung. 

Zur besseren Koordinierung von Rückkehr und be-
gleitendem Wiederaufbau bestellte die Bundesregie-
rung im Sommer 1997 Minister a. D. Schlee, MdB, 
zum Beauftragten für Flüchtlingsrückkehr und rück

-

kehrbegleitenden Wiederaufbau in Bosnien und Her-
zegowina. Es wurden Arbeitsstäbe für den Beauf-
tragten in Bonn und Sarajewo gebildet. 

7.3.1 Beschlüsse der Innenministerkonferenz 

Bereits wenige Wochen nach dem offiziellen Kriegs-
ende, am 26. Januar 1996, beschlossen die Innen-
minister und -senatoren von Bund und Ländern 
„Grundsätze für die Rückführung der Bürgerkriegs-
flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina". Diese sehen 
vor, daß die Flüchtlinge unter der Voraussetzung ei-
ner sich weiter stabilisierenden Lage vor Ort in einem 
vor allem nach Familienstand gestaffelten Verfahren 
zurückkehren sollen und ihnen keine weiteren Auf-
enthaltsbefugnisse mehr erteilt werden. Im Septem-
ber desselben Jahres erklärte die Innenministerkon-
ferenz, daß sie die schleppende Entwicklung des zi-
vilen Friedensprozesses, insbesondere die in Teilen 
Bosnien und Herzegowinas festzustellende Verfesti-
gung ethnischer Trennungen und die damit einher-
gehenden Sicherheits- und Freizügigkeitsdefizite mit 
Sorge betrachte, verzeichnete aber gleichwohl auch 
positive Entwicklungen und bekräftigte, daß „grund-
sätzlich alle Bürgerkriegsflüchtlinge, die hier vor-
übergehend Schutz vor den Gefahren des Krieges 
gefunden haben, Deutschland wieder verlassen müs-
sen. " Angesichts der erschwerten Witterungsbedin-
gungen im Herbst/Winter verzichteten die meisten 
Länder darauf, noch im laufenden Jahr mit Zwangs-
maßnahmen zu beginnen und verschoben den ei-
gentlichen Beginn der ersten Phase auf das Frühjahr 
1997. 

Am 20. November 1996 unterzeichneten die Bundes

-

republik Deutschland und Bosnien-Herzegowina ein 
Rückübernahmeabkommen, das am 14. Januar 1997 

in Kraft getreten ist. Es bet rifft grundsätzlich alle 
Kriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina. Ausge-
nommen von der dort  vorgenommenen Staffelung 
sind 

- Straftäter, 

- Personen, die nach dem 15. Dezember 1995 in das 
Bundesgebiet eingereist sind, 

- Asylbewerber/innen. 

Die Zuständigkeit für die Aufnahme und Weiterl-
eitung der Rückkehrer liegt bei den bosnischen 
Behörden. Somit enden die vertraglichen Verpflich-
tungen der deutschen Seite an der bosnischen 
Grenze bzw. dem Flughafen Sarajewo und betreffen 
nicht die für die Praxis wichtige Frage, wohin zurück-
kehrende Flüchtlinge unter den gegebenen Be-
dingungen gehen sollen bzw. können. Real ist dies 
ein Kernpunkt der Auseinandersetzung um die 
Rückkehr der Kriegsflüchtlinge, da die serbische 
Entität, die Republika Srpska, während des Be-
richtszeitraumes keine Rückkehrer aufnahm und An-
gehörige der Minderheiten do rt  einer Gefahr für Leib 
und Leben ausgesetzt wären. Sollten diese Flücht-
linge, die mehr als die Hälfte der in Deutschland Auf-
genommenen ausmachen, jedoch alle in das Födera-
tionsgebiet zurückgeschickt werden, so wäre do rt 

 eine zusätzliche Destabilisierung der ohnehin poli-
tisch und wirtschaftlich noch labilen Lage zu be-
fürchten. 

Auf ihrer Konferenz im Juni 1997 stellten die Innen-
minister daher fest, daß die Rückführung dieser Per-
sonengruppe „besondere Sensibilität" erfordere und 
Abschiebungen dieser Personen „als im Grundsatz 
nachrangig anzusehen" seien. Dies ermöglicht es 
den Ländern, auf Zwangsmaßnahmen zu verzichten. 
Es bedeutet für die betroffenen Flüchtlinge jedoch 
keine Sicherheit vor einer möglichen Abschiebung. 
Für den Status der Bosnierinnen und Bosnier ist da-
mit weiterhin nicht nur das Kriterium wichtig, von wo 
sie geflohen sind bzw. wohin sie faktisch gehen kön-
nen, sondern ihr Schicksal hängt auch davon ab, ob 
das Bundesland, in dem sie aufgenommen wurden, 
Abschiebungen vornimmt und wen die örtlich zu-
ständige Behörde herausgreift. 

Zum Jahresbeginn 1997 ging das Bundesinnenmini-
sterium davon aus, daß sich etwa 345 000 Personen 
aus Bosnien-Herzegowina in der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten, die als Bürgerkriegsflüchtlin-
ge aufgenommen worden sind; ca. 30 000 von ihnen 
sollen sich in einem Asylverfahren befinden. Die mei-
sten Flüchtlinge leben in den Ländern Nordrhein

-

Westfalen (75 000), Bayern (71 000), Baden-Württem-
berg (60 000), Hessen (35 000) und Berlin (32 000). 

7.3.2 Probleme der Rückkehr 

Bis Ende 1996 wurden mit Rücksicht auf die witte-
rungsbedingten Erschwernisse einer Rückkehr in die 
Krisenregion nur in vergleichsweise wenigen Fällen 
Zwangsmaßnahmen ergriffen. Es kam zu ca. 50 Ab-
schiebungen. Diese betrafen hauptsächlich Straf-
täter, in Bayern aber auch Sozialhilfeempfänger, die 
nicht straffällig geworden waren. Ab dem Frühjahr 
1997 nahm die Anzahl der Abschiebungen insbeson- 
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dere aus den Ländern Baye rn  und Berlin zu; Zwangs-
maßnahmen betrafen auch Flüchtlinge aus der heuti-
gen Republika Srpska, die sich nicht in ihrer Heimat 
wiederansiedeln können. 

Groben Schätzungen zufolge kehrten während des 
Berichtszeitraumes zwischen 25 000 und 40 000 Per-
sonen zurück. Fast ausschließlich erfolgte die Rück-
kehr in Regionen, in denen die Rückkehrer derjeni-
gen Volksgruppe angehören, die dort  die Bevölke-
rungsmehrheit bildet. Die Anzahl der Abschiebun-
gen war mit 270 vergleichsweise gering, aber alle 
Flüchtlinge, die nicht zu einer der bis auf weiteres 
geschützten Gruppe gehören (Zeuginnen und Zeu-
gen vor dem Haager Kriegsverbrechertribunal; seit 
einem Stichtag in Behandlung befindliche, traumati-
sierte Flüchtlinge; ältere Menschen, die in Bosnien

-

Herzegowina keine Angehörigen mehr haben, hier 
aber durch Verwandte mit festem Aufenthaltsstatus 
versorgt sind sowie junge Leute, die kurz vor dem 
Ende ihrer Ausbildung stehen) müssen mit Zwangs-
maßnahmen rechnen. Mit dem Entzug der Duldung 
verlieren diejenigen, die zuvor erwerbstätig waren, 
ihren Arbeitsplatz. Seit dem 1. Juni 1997 fallen auch 
Kriegsflüchtlinge unter die Bestimmungen des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes; ihnen stehen nunmehr 
für einen Zeitraum von drei Jahren nur noch ge-
kürzte Sozialleistungen zu. 

All dies bringt die Betroffenen in eine belastende 
Situation, denn noch immer herrschen in Bosnien-
Herzegowina schwerwiegende wi rtschaftliche und 
politische Probleme, die eine Rückkehr nicht mas

-

senhaft, wohl aber in Gruppen (mehrere Familien ge-
meinsam) erlauben. 

In verschiedenen Bundesländern erhalten bosnische 
Flüchtlinge keine Duldungen mehr, sondern ledig-
lich eine Grenzübertritts- oder „Paßeinzugsbeschei-
nigung". Dies bedeutet einen Status erhöhter aufent-
haltsrechtlicher Unsicherheit, der sich über mehrere 
Monate hinziehen kann, und den Verlust einer zuvor 
innegehabten Arbeitserlaubnis. Um zu verhindern, 
daß immer mehr bosnische Flüchtlinge in vermeidba-
re Abhängigkeit vom deutschen Sozialsytem geraten, 
sollte auf die grundsätzliche Ausstellung von Grenz-
übertrittsbescheinigungen verzichtet werden. 

Die Rückkehr von Flüchtlingen nach Bosnien-Herze-
gowina erfolgt nicht so zügig wie es wünschenswert 
wäre. Sie hat aber unzweifelhaft begonnen und wird 
auch weitergehen. Ein positives Signal in diese Rich-
tung haben Flüchtlinge aller Volksgruppen gesetzt, 
die sich vor Ort in einer „Koalition für Rückkehr" or-
ganisieren, weil sie nicht länger Manövriermasse na-
tionalistischer Politiker sein, sondern ihrer Forderung 
nach Freizügigkeit innerhalb des Landes als Staats-
bürgerinnen in ihrer Heimat politischen Nachdruck 
verleihen wollen. 

Insgesamt 85 000 von Deutschland aufgenommene 
Kriegsflüchtlinge aus Bosnien und Herzegowina sind 
nach Auskunft des Beauftragten der Bundesregie-
rung für Flüchtlingsrückkehr und rückkehrbeglei-
tenden Wiederaufbau bis September 1997 in ihre 
Heimat zurückgekehrt. Die Zahl der Abschiebungen 
wird mit weniger als 800 beziffert. 
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VI. Anstöße zum Thema Integration II 

1. Zum Verhältnis von Integration 
und Segregation 

Im zweiten Bericht der Beauftragten über die Lage 
der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland 
bildete das Kapitel „Anstöße zum Thema Integra-
tion" einen eigenen Schwerpunkt. Anlaß für dieses 
Zusatzkapitel war die Auffassung der Beauftragten, 
daß der Gedanke der Integration die Leitidee aller 
ausländerpolitischen und gesellschaftlichen Maß-
nahmen und Schritte sein muß. Es wurde ein Ver-
ständnis von Integration entwickelt. Dabei wurden 
unter anderem die grundlegenden Voraussetzungen 
für Integration benannt. 

Die „Anstöße zum Thema Integration II" richten in 
Fortführung dieser Diskussion den Blick auf die an-
dere Seite der Integration: die Segregation. Darunter 
wird meist Abkehr der zugewanderten Bevölkerung 
von der übrigen Gesellschaft verstanden. Wie Inte-
gration ist aber auch Segregation ein zweiseitiger 
Prozeß: Jede Aufnahmegesellschaft kennt Mechanis-
men zur Ausgrenzung von Zuwanderern, wie auch 
Migranten Mechanismen der Abgrenzung gegen-
über der Aufnahmegesellschaft haben. Die Instru-
mentarien der Abgrenzung bis hin zur Ausgrenzung 
unterscheiden sich teilweise je nach der rechtlichen 
und gesellschaftlichen Position einer Gruppe. Dieje-
nigen, die Zugang zu einer Gesellschaft oder Gruppe 
anstreben, müssen den Kriterien genügen, die diese 
Gesellschaft aufstellt, und haben, zumindest anfangs, 
nur wenig Möglichkeiten, an der Ausgestaltung die-
ser Kriterien mitzuwirken. Auf der anderen Seite 
können sie Instrumentarien der Abgrenzung anwen-
den, die zu einem Rückzug aus dem Integrationspro-
zeß und - im unwahrscheinlichen Extremfall - zum 
Entstehen von in sich geschlossenen kulturell, eth-
nisch oder religiös orientierten Teilgesellschaften 
führen können. Segregationsmechanismen der Auf-
nahmegesellschaft sind Thema zahlreicher Untersu-
chungen und Veröffentlichungen, wie auch der vor-
angegangenen Berichte der Beauftragten. 

Die Fragen, an welchen Kriterien sich Segregation 
festmachen läßt und wie sie sich messen läßt, stellen 
sich ebenso wie beim Prozeß der Integration. Folglich 
kann hier keine abschließende Definition von Segre-
gation gegeben werden. Grundlage der Ausführun-
gen ist ein Verständnis von Segregation, das sich an 
folgenden Kriterien orientiert: Wenn Integration das 
Zusammenfügen von Teilen zu einem Ganzen ist, 
dann kann Segregation als das Auseinanderfallen in 
Teilbereiche oder -gruppen beschrieben werden. In-
tegrations- und Segregationsprozesse laufen fort-
während in allen Gesellschaften ab. Segregation ist 
nicht grundsätzlich negativ und kann auch den Be-
ginn eines Integrationsprozesses darstellen. Die Kri-
terien, nach denen sich Einzelne oder Gruppen ge-
genüber der Gesellschaft abgrenzen und wonach sie 

abgegrenzt werden, sind vielfältig und veränderlich. 
Ethnische, kulturelle, nationalstaatliche und/oder re-
ligiöse Zugehörigkeit stellen Möglichkeiten der Un-
terscheidung dar. Abgrenzung gegenüber der Ge-
sellschaft, also das Feststellen von unterschiedlichen 
Interessen, Werthaltungen oder Orientierungen und 
darauf beruhendes Handeln, muß nicht bereits in 
eine negative Segregation münden. 

Nach Auffassung der Beauftragten wird Segregation 
dann zu einem gesellschaftlichen Problem, wenn die 
Abgrenzung anhand eines Kriteriums - hier der 
ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen 
Orientierung und Gruppenzugehörigkeit - hand-
lungsleitend und bestimmend für alle Lebens-
bereiche wird. Damit geht meist die Ablehnung und 
Bekämpfung der jeweils anderen Interessen, Orien-
tierungen und Zugehörigkeiten bei gleichzeiti-
ger Überhöhung der eigenen einher. Auch wenn 
Segregationsprozesse zwischen Migranten und der 
Gesamtgesellschaft dazu führen, daß ethnische, 
kulturelle oder religiöse Zugehörigkeit und die Tat-
sache der Zuwanderung entscheidende Kriterien für 
die Lebenschancen in Deutschland bleiben, insbe-
sondere bei den wichtigen Bereichen der Bildung, 
der Beschäftigung und der politischen und ge-
sellschaftlichen Partizipation, ist dies nach Auffas-
sung der Beauftragten ein gesamtgesellschaftliches 
Problem. 

2. Indikatoren zur Beschreibung 
von Integration und Segregation 

Segregationsprozesse können nur dann richtig ein-
geordnet werden, wenn sie vor dem Hintergrund 
der bisher erfolgten Integration betrachtet wer-
den. Sozialstatistische Daten geben Auskunft über 
den durchschnittlich erreichten Standard in Be-
reichen, die für die soziale Position in einer Ge-
sellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland ent-
scheidend sind. Hierzu gehören zum Beispiel die 
schulische und berufliche Bildung, die Beschäf-
tigung, die durchschnittliche Einkommenssituation 
und die Wohnverhältnisse. Nähert sich die mit so-
zialstatistischen Daten erfaßbare Situation der zuge-
wanderten Bevölkerung derjenigen der Gesamtbe-
völkerung an, so ist dies ein Hinweis auf das Fo rt

-schreiten von Integration. Der vorliegende Bericht 
zeigt sowohl diese Fortschritte als auch die weiterhin 
bestehenden Problembereiche deutlich auf. Dem-
nach ist die nach sozialstatistischen Daten erfaßbare 
Integration weit fortgeschritten. Segregationspro-
zesse in den oben genannten Bereichen zeichnen 
sich dennoch ab - auch darüber sowie über die not-
wendigen Maßnahmen geben der Bericht und die 
weiteren Veröffentlichungen der Beauftragten Aus-
kunft. 
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2.1 Staatsangehörigkeit und kulturelle 
Orientierungen 

In einer Welt, die als übergeordnete Gruppenidentifi-
kation und wichtigstes politisches Ordnungskriteri-
um die nationalstaatliche Zugehörigkeit hat, ist es 
selbstverständlich, daß die Frage der Staatsangehö-
rigkeit und der Einbürgerung von Zuwanderern als 
wichtiges Kriterium für Segregations- und Integra-
tionsprozesse gilt. Die Aufnahmegesellschaft ist be-
strebt zu kontrollieren, wer die volle rechtliche 
Gleichstellung erhält, indem sie Einbürgerungsre-
geln aufstellt. Für Zuwanderer stellt sich die Frage, 
was sie aufgrund des Wechsels der Staatsangehörig-
keit „verlieren" oder ablegen müssen. Denn Zuwan-
derung ist in den meisten Fällen keine vollkommen 
freiwillige Verlagerung des Lebensmittelpunktes in 
einen anderen Staat und eine andere Gesellschaft. 
Sind bei den einen Fluchtgründe zwingend, so waren 
bei der Mehrheit der Zuwanderer aus den ehemali-
gen Anwerbestaaten die Arbeitsmöglichkeiten aus-
schlaggebend. Die Auswanderung war also nicht 
motiviert von der Idee, vollständig in einer anderen 
Gesellschaft aufzugehen, sondern vielmehr funktional 
begründet. Die Option der Rückkehr - für die Mehr-
heit bleibt sie eine Fiktion -, die viele Zuwanderer der 
ersten Generation aufrecht erhalten, macht dies deut-
lich. Für viele der hier geborenen und aufgewachse-
nen Migranten spielt die Option der Rückkehr kaum 
mehr eine Rolle, aber das Herkunftsland der Eltern 
bleibt relevant. Denn dorthin führen verwandtschaft-
liche Beziehungen, oder das Herkunftsland bleibt 
dauerhaft eine mögliche, wenn auch wenig realisti-
sche Alternative für den Wohnort. Darüber hinaus 
bleiben die Beziehungen zum Herkunftsland der El-
tern durch die Neuzuwanderung von Familienange-
hörigen und Ehegatten, bei Angehörigen aus EU

-

Staaten auch von Freunden und entfernteren Ver-
wandten oder durch den mehrmaligen Wechsel des 
Residenzlandes von Familienangehörigen lebendig. 

Die Ergebnisse der Repräsentativuntersuchung '95 1 ) 
zeigen insgesamt ein großes Interesse an der Annah-
me der deutschen Staatsangehörigkeit. Im Vergleich 
zu 1985 haben bei allen Befragungsgruppen mehr als 
dreimal so viele Menschen die Absicht, die deutsche 
Staatsangehörigkeit anzunehmen. 2) Bei Migranten 
aus EU-Staaten ist zu berücksichtigen, daß eine zu-
nehmend rechtliche Gleichstellung mit deutschen 
Staatsangehörigen im Rahmen des europäischen Ei-
nigungsprozesses den Nutzen der Einbürgerung ver-
ringert. Für die Frage der Segregation sind die Grün-
de für das Desinteresse an der Einbürgerung von be-
sonderem Interesse. Diejenigen Befragten, die bis-
lang keine konkrete Absicht haben, sich einbürgern 
zu lassen - ein generelles Interesse an der Einbürge-
rung wurde nicht abgefragt -, nennen als Haupt-
grund den Wunsch, Türke/Grieche/Italiener/Kroate/ 
Serbe/Bosnier zu bleiben (71 %, Tabelle 298). Die 
Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit stellt 
hingegen für eine weitaus kleinere Gruppe ein Hin-
dernis dar (18 %, Tabelle 298, Mehrfachnennungen 
möglich). Es ist also offensichtlich nicht die Aufgabe 
der formalen, rechtlichen Beziehung zum Herkunfts-
staat, die Einbürgerung verhindert, sondern vielmehr 
die Befürchtung, mit der Einbürgerung, die mit der 

bisherigen Staatsangehörigkeit in Verbindung ge-
brachten Orientierungen, Zugehörigkeiten und Inter-
essen aufgeben zu müssen. 

Diese Ergebnisse verdeutlichen zwei Aspekte: 

Erstens ist die Debatte über die rechtliche Ausgestal-
tung der Einbürgerung von Zuwanderern und deren 
Interesse an einer bzw. Hinderungsgründe für eine 
Einbürgerung von einer grundsätzlichen Unklarheit 
geprägt. Die formale, rechtliche Beziehung zwischen 
Bürger und Staat in Form der Staatsangehörigkeit 
wird häufig gleichgesetzt mit anderen Zugehörigkei-
ten, Orientierungen und Bindungen. Von der einen 
Seite wird als Voraussetzung für die Einbürgerung 
die Aufgabe aller kulturellen, ethnischen oder reli-
giösen Zugehörigkeiten und Orientierungen gefor-
dert, die nicht als deutsch gelten - also einer vollstän-
digen Assimilation. Diese Bedingung findet sich zwar 
nicht mehr in den rechtlichen Voraussetzungen für 
die Einbürgerung. Aber auch die Auffassung, daß 
Einbürgerung erst am Ende einer (erfolgreichen) In-
tegration stehen soll, macht implizit die Aufgabe von 
Zugehörigkeiten und Orientierungen unterhalb der 
Ebene der Staatsangehörigkeit zur Voraussetzung 
für diese formale Bindung. Von der anderen Seite 
wird - auch aus der Gleichsetzung der formalen Bin-
dung durch die Staatsangehörigkeit mit anderen Zu-
gehörigkeiten heraus - das Recht auf zwei oder mehr 
Staatsangehörigkeiten gefordert, da nur dann kultu-
relle, ethnische oder religiöse Orientierungen beibe-
halten werden dürften und könnten. Bei beiden Posi-
tionen wird die Entscheidung für oder gegen Einbür-
gerung vorschnell als Kriterium für gesellschaftliche 
Integration bzw. Segregation verwendet. Nach Auf-
fassung der Beauftragten erfordert das rechtliche 
Band der Staatsangehörigkeit jedoch nicht die Auf-
gabe kultureller, sprachlicher oder religiöser Orien-
tierungen und Zugehörigkeiten, sondern die Zustim-
mung zu den verfassungsrechtlichen Prinzipien der 
demokratischen Gesellschaft. Diese Zustimmung 
müssen auch nicht-deutsche Staatsangehörige auf-
bringen, wenn sie dauerhaft in Deutschland leben 
wollen - mit dem Unterschied, daß sie aufgrund der 
ausländischen Staatsangehörigkeit von politischen 
Rechten ausgeschlossen bleiben. 

Zweitens verweisen die oben genannten Ergebnisse 
darauf, daß in Deutschland auch zukünftig dauerhaft 
Menschen leben werden, die - unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit - nicht-deutsche Identitäten, 
kulturelle, ethnische oder religiöse Orientierungen 
und anderssprachige Kompetenzen haben. Dieser 
Tatsache muß heute nahezu jede Gesellschaft ge-
recht werden, da es kaum einen Nationalstaat gibt, 
der weitgehend ohne größere Gruppen von Zuwan-
derern lebt. Die Beauftragte unterstützt diesen Inte-
grationsprozeß auf Seiten der Aufnahmegesellschaft 
zum Beispiel durch Veröffentlichungen, die über die 
kulturelle, ethnische und religiöse Vielfalt informie-
ren 3) oder solche, die die Öffnung gesellschaftlicher 
Institutionen für Zuwanderer 4 ) fördern. 

2.2 Sprache 

Die Familiensprache bleibt für die Mehrheit der Mi

-

granten offensichtlich relevant. Bei der Repräsenta- 
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tivuntersuchung '95 (Tabellen 189-190) schätzten 
nur 5 % der Befragten ihre Kenntnis der Herkunfts-
sprache als schlecht, sehr schlecht oder gar nicht 
vorhanden ein. Dies gilt auch für die - mehrheitlich 
hier aufgewachsenen oder geborenen - heute 15- bis 
24jährigen. Im Vergleich zu 1985 haben sich die 
Kenntnisse der „Herkunftssprache" kaum ver-
schlechtert. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, 
daß diese Sprachkenntnisse meist nur im häuslichen 
Bereich, in der Freizeit oder in den Fe rien genutzt 
werden. Sie sind im allgemeinen nicht so umfang-
reich und differenzie rt  wie in den Herkunftsländern 
selbst, wo sie umfassend und in allen Lebensberei-
chen fortwährend angewandt und weiterentwickelt 
werden. 

Die Pflege der Herkunftssprache hat an sich keine 
segregative Wirkung. Segregation entsteht dann, 
wenn die Kenntnisse der deutschen Sprache darun-
ter leiden. Denn deutsche Sprachkenntnisse sind die 
Voraussetzung für die Integration in die grundlegen-
den Bereiche der Bildung, der Beschäftigung und der 
Teilnahme am gesellschaftspolitischen Leben. Sie 
sind auch Voraussetzung dafür, daß der Integrations-
prozeß zweiseitig verlaufen, also die deutsche/ 
deutschsprachige Bevölkerung bzw. Migranten mit 
jeweils anderen Herkunftssprachen einbezogen wer-
den können. 

Die deutschen Sprachkenntnisse haben sich nach 
den Ergebnissen der Repräsentativuntersuchung '95 
seit 1985 erheblich verbessert, vor allem bei den 
15- bis 24jährigen Befragten. Insgesamt geben zwi-
schen 86 % und 94% der Befragten an, daß ihre 
Sprachkenntnisse den Anforderungen am Arbeits-
platz genügen (Tabelle 185). Dennoch verfügt nach 
Einschätzung der Interviewer nur fast die Hälfte aller 
Befragten über „perfekte" oder „gute" Sprachkennt-
nisse (Tabelle 184). Hierbei ist zu berücksichtigen, 
daß „perfekte" Sprachkenntnisse von den meisten 
Menschen nur erworben werden können, wenn sie 
vollständig im entsprechenden Sprachumfeld auf-
wachsen und ihre gesamte Bildungslaufbahn in der 
Sprache stattfindet. Die Fortschritte der Folgegenera-
tionen zeigen sich insbesondere bei den Kenntnissen 
der Schriftsprache: 82 % der italienischen, 79 % der 
griechischen, 74 % der türkischen und 60 % der Be-
fragten mit einer Staatsangehörigkeit der jugoslawi-
schen Nachfolgerepubliken im Alter von 15 bis 24 
Jahren können Deutsch schreiben (Tabelle 186). Bei 
allen Befragten insgesamt werden jedoch noch er-
hebliche Defizite deutlich: 52 % der Staatsangehöri-
gen aus den Nachfolgerepubliken des ehemaligen 
Jugoslawien, 59 % der Türken, 67 % der Italiener und 
65 % der Griechen geben an, Deutsch schreiben zu 
können (Tabelle 185). Die Beherrschung der Schrift-
sprache ist vor allem für die jüngeren Generationen 
wichtig, die Zugang zu qualifizierten Berufen, zum 
Beispiel im Dienstleistungsbereich, suchen. 

Das Fehlen von deutschen Sprachkenntnissen kann 
zu einem dauerhaften Segregationsmechanismus 
werden. Denn auch mangelnde Deutschkenntnisse 
bei Eltern wirken sich meist negativ auf die Kinder 
aus - nicht nur beim Spracherwerb. Eltern mit gerin-
gen deutschen Sprachkenntnissen setzen sich auf-
grund der Sprachprobleme im allgemeinen weniger 
mit der sie umgebenden Gesellschaft, den Institutio

-

nen und den Meinungsbildungsprozessen, auseinan-
der. Dadurch können sie ihren Kindern weniger Hilfe 
bei der Integration anbieten. Dies zeigt sich zum Bei-
spiel häufig bei der Unkenntnis der Eltern über das 
Schul- und Berufsausbildungssystem in Deutschland, 
die mit dazu führen kann, daß für die Kinder nicht 
der richtige Ausbildungsweg gewählt wird. Auch be-
steht die Gefahr, daß aus Unkenntnis Vorurteile ent-
stehen können. Familien, die ihre Kinder erst spät 
einreisen lassen oder deren Kinder überwiegend im 
sprachlichen Umfeld der Herkunftssprache aufwach-
sen, versperren diesen viele Chancen. Diese Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen können zudem zu 
einer gesellschaftlichen Gruppe werden, die sich an-
hand von sprachlicher und kultureller oder ethni-
scher Zugehörigkeit abgrenzt. Das Eigenleben au-
ßerhalb der Gesellschaft kann sich dann auch zu ei-
nem Eigenleben gegenüber anderen Bevölkerungs-
gruppen entwickeln. 

Segregationsmechanismen auf beiden Seiten müssen 
hier weiter abgebaut werden. Auf Seiten der Aufnah-
megesellschaft ist es erforderlich, daß die Möglich-
keiten des Erwerbs deutscher Sprachkenntnisse er-
weitert werden. Dies bet rifft zum Beispiel die Ange-
bote an Sprachkursen und die sprachliche Eingliede-
rung von Seiteneinsteigern in den Schulen. Auch 
dürfen Sprachdefizite bei Kindern und Jugendlichen 
nicht dazu führen, daß ihnen Lernbehinderungen an-
derer Art  unterstellt werden. Dies scheint nach den 
vorliegenden Untersuchungen 5) eine Ursache für die 
überdurchschnittliche Überweisung von Kindern mit 
ausländischem Paß an Schulen für Lernbehinderte zu 
sein. Hier müssen Mechanismen der institutionellen 
Diskriminierung abgebaut werden. Auf der anderen 
Seite müssen Migrantinnen und Migranten, insbe-
sondere Eltern, dem Spracherwerb ihrer Kinder früh-
zeitig und ausreichend Aufmerksamkeit widmen, 
was am ehesten dann gelingen wird, wenn auch sie 
selbst frühzeitig die deutsche Sprache erlernen. 

2.3 Schule 

Die Schule ist einer der wichtigsten Lebensbereiche 
für den Integrationsprozeß von deutschen und aus-
ländischen Kindern und Jugendlichen. Schule ver-
mittelt objektive Kenntnisse und Fertigkeiten sowie 
Weltbilder und Wertvorstellungen. Ein Schulab-
schluß ist darüber hinaus die wichtigste Vorausset-
zung für den Einstieg in das Berufsleben, also für die 
formale Integration. Die Mehrheit der Kinder und Ju-
gendlichen mit ausländischem Paß besucht deutsche 
Schulen. Einzelne Migrantenorganisationen fordern 
nationalitäten- oder religiösgebundene Schulen für 
ihre Kinder. Ein Blick auf die bereits vorhandenen 
nationalitätengebundenen und deutsch-ausländi-
schen Schulen ermöglicht eine Einschätzung ihrer 
Bedeutung für den Integrations- und Segregations-
prozeß. 

Griechische Nationalschulen werden von vielen jun-
gen Griechinnen und Griechen in Deutschland be-
sucht. In diesen Schulen erfüllen ausschließlich grie-
chische Schüler und Schülerinnen ihre Schulpflicht 
in Deutschland. Die Lehrinhalte werden von einer 
Kommission der Griechischen Vertretung in Deutsch-
land erstellt und orientieren sich am Schulsystem in 
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Griechenland. Sowohl dem Deutschunterricht als 
auch dem Unterricht in Fremdsprachen werden nur 
wenig Platz eingeräumt; Religion hingegen ist 
Pflichtfach. Der Wechsel in das deutsche Schul- und 
Hochschulsystem kann nur erfolgen, wenn eine 
Schulklasse nachgeholt wird bzw. ein zweijähriges 
Studienkolleg zur Vorbereitung auf die Universität in 
Deutschland besucht wird. Grundsätzlich wird in den 
griechischen Nationalschulen keine Gefahr gesehen, 
da davon ausgegangen wird, daß dort  keine Erzie-
hungsvorstellungen vorherrschen, die den Prinzipien 
des Grundgesetzes und einer demokratischen Ge-
sellschaft zuwiderlaufen. Am Beispiel der griechi-
schen Nationalschulen werden dennoch Segrega-
tionsprozesse deutlich, die auch bei anderen nationa-
litätengebundenen Schulen greifen würden. An erster 
Stelle stehen die Nachteile für die Kinder und Ju-
gendlichen selbst, wenn sie in das deutsche Ausbil-
dungssystem überwechseln wollen: Entweder müs-
sen sie ihre Ausbildung in Griechenland fortsetzen 
oder hier zusätzliche Schuljahre in Kauf nehmen. Der 
Übergang vom Schul- in das Ausbildungssystem, 
wird durch die elterliche Wahl einer nationalitäten-
gebundenen Schule erschwert. Zum zweiten 
schränkt die Erziehung in einem rein griechischen 
Schulsystem die Auseinandersetzung mit den Institu-
tionen, den politischen Prozessen und der Gesell-
schaft insgesamt, in der die Jugendlichen leben, ein. 
Darüber hinaus ist es in einem Staat, in dem der Zu-
gang zu den öffentlichen Einrichtungen, also auch 
den Schulen, unabhängig von der Staatsangehörig-
keit oder der ethnisch-kulturellen Zugehörigkeit er-
folgt, ein Widerspruch, wenn Nationalschulen eben 
diesen Grundsatz mißachten. 

Das elterliche Interesse an einer schulischen Bildung 
ihrer Kinder, die auch die eigene Sprache, Kultur, Re-
ligion und die Lebenserfahrung der Migration einbe-
zieht, ist auf der anderen Seite berechtigt. Diese 
Möglichkeiten und Erfahrungen zu ignorieren, wür-
de eine vollständige Assimilation zur Folge haben, 
die weder von Zuwanderern gefordert werden kann, 
noch aus psychologischen, pädagogischen, nicht zu-
letzt aber auch aus ökonomischen (Zusatzqualifika-
tion) Gründen sinnvoll wäre. Die angemessene Be-
rücksichtigung dieser Erfahrungen führt auch kei-
neswegs zwangsläufig zu Segregation. Ein zukunfts-
weisendes Beispiel dafür sind die deutsch-italieni-
schen Schulen, die bislang unter anderem in Berlin, 
Wolfsburg und Köln eingerichtet wurden. Sie sind 
grundsätzlich für alle Kinder zugänglich, unterliegen 
der hiesigen Schulaufsicht und sind deutschen Schu-
len gleichgestellt. Hier kann vorbildlich der zwei-
seitige Integrationsprozeß ablaufen: Deutsche Kin-
der und Jugendliche lernen früh die Erfahrungen 
und Kompetenzen nicht-deutscher Mitschülerinnen 
und Mitschüler als gleichwertig einzuschätzen. Die 
italienischen Kinder und Jugendlichen verlieren 
nicht ihr kulturelles und sprachliches Erbe, sondern 
können dieses weiterentwickeln. Gleichzeitig er-
werben sie deutsche Sprachkenntnisse, die für eine 
Berufsausbildung wichtig sind. Die kulturelle und 
sprachliche Zugehörigkeit wird nicht zum Krite-
rium der Abgrenzung zwischen Gruppen der zuge-
wanderten Bevölkerung und der übrigen Gesell-
schaft. 

2.4 Eigenethnische Strukturen 

Eigenethnische Strukturen finden sich zum Beispiel 
in Wohnvierteln und bei Migrantenorganisationen. 
Diese Strukturen, die sich auch durch persönliche 
und familiäre Kontakte ergeben, können den Inte-
grationsprozeß unterstützen. Insbesondere für Neu-
zuwanderer kann der Eingliederungsprozeß erleich-
tert werden, wenn sie diesen mit Hilfe von Menschen 
mit ähnlicher Erfahrung vollziehen und so die Funk-
tionsweisen der Gesellschaft kennenlernen. Anderer-
seits können aber genau diese Strukturen auch se-
gregative Wirkungen entfalten, falls der Kontakt zur 
aufnehmenden Gesellschaft durch sie eher verhin-
dert als vermittelt wird. 

Migrantenorganisationen bilden sich aus politischen 
Gründen - sie wollen rechtliche und gesellschaftliche 
Verbesserungen für Migranten in Deutschland errei-
chen. Sie unterscheiden sich dadurch nicht von an-
deren Lobbygruppen der Gesellschaft. Andere Mi-
grantenorganisationen widmen sich vor allem ge-
meinsamen kulturellen oder religiösen Aktivitäten 
und erteilen Sprachunterricht. Auch hier sind sie ver-
gleichbar mit anderen Vereinen und Organisationen 
in Deutschland, die gemeinsame Interessen pflegen. 
Kulturell-ethnische Vereine haben oft auch die Funk-
tion, den Zusammenhalt der Gruppe zu pflegen. Sie 
geben Halt und Unterstützung in einer kulturell und 
sprachlich anderen Umwelt und ermöglichen es, die 
eigene Identität zu stärken. Dies ist eine Vorausset-
zung für den Umgang mit anderen, für eine erfolgrei-
che Integration, kann jedoch umgekehrt Segregation 
befördern, wenn Kontakte zur Mehrheitsgesellschaft 
fehlen. 

Im Bereich des Wohnens wurde festgestellt, daß 
Stadtviertel, in denen eine Konzentration von Be-
wohnern einer Nationalität mit der entsprechenden 
Infrastruktur, wie Treffpunkten oder Geschäften, vor-
handen ist, zur Integration beitragen können. Sie er-
möglichen Neuzuwanderern das Kennenlernen der 
umgebenden Gesellschaft. Segregation findet aber 
dann statt, wenn nicht ausreichend viele Bewohner 
den Sprung in die Institutionen der Gesellschaft au-
ßerhalb des Stadtviertels finden. Die Engpässe auf 
dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt erschweren die-
sen Schritt heute. Wenn hier segregative Tendenzen 
festgestellt werden, müssen sie nicht zwangsläufig 
auf den mangelnden Willen zur Integration bei der 
deutschen oder ausländischen Bevölkerung zurück-
zuführen sein, sondern können ihre Ursache in den 
wirtschaftlichen Strukturveränderungen, das heißt in 
äußeren Faktoren, haben. Wer keine Wohnung oder 
Arbeitsstelle außerhalb des eigenethnischen Umkrei-
ses findet, wird sich auch überwiegend in der Freizeit 
und Nachbarschaft darin bewegen. 

2.5 Freizeit und Nachbarschaft 

Eine „neue Segregationstendenz" zeigt die Reprä-
sentativuntersuchung '95 im Bereich des Freizeitver-
haltens auf: „Eine (im türkischen Bevölkerungsteil 
durchaus erhebliche) Minderheit der ausländischen 
Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen lebt in 
der Freizeit ohne jeden Kontakt zu Deutschen". 7) 
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Der geringe Kontakt zu Deutschen allein muß jedoch 
kein Beleg für bewußt gewählte Abgrenzung sein. 
Ob Freizeit- und Nachbarschaftskontakte mit Deut-
schen vorhanden sind, hängt auch vom Wohnumfeld 
oder von der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen so-
zialen Gruppen ab. Die Umfrageergebnisse zeigen 
allerdings, daß 54 % der türkischen, 34 % derjenigen 
mit einer Staatsangehörigkeit der jugoslawischen 
Nachfolgerepubliken, 40 % der italienischen und 
41 % der griechischen Befragten, die keine Freizeit-
kontakte zu Deutschen unterhalten, auch kein Inter-
esse daran haben (Tabelle 206). Auch hat sich der 
Anteil derjenigen, die es vorziehen in einem Wohn-
viertel mit überwiegend ausländischer Bevölkerung 
zu wohnen, von 11 % auf 17 % in den letzten 10 Jah-
ren erhöht. 7 ) 

Die Umfrageergebnisse können nur wenig Auskunft 
über die Ursachen dieser Einstellungsveränderungen 
geben. Der oft als alleinige Begründung herangezo-
genen ,Diskriminierung und Ausgrenzung durch die 
deutsche Bevölkerung' stimmen die Befragten nur 
sehr bedingt zu: Im Vergleich zu 1985 nehmen weit-
aus mehr Befragte an, daß Deutsche Kontakt zu 
ihnen wünschen. Die Gründe für die soziale Segre-
gation sind also eher in der Bevorzugung des Um-
gangs mit Menschen gleicher kultureller und sprach-
licher Zugehörigkeit zu suchen. 

3. Annäherung an Ursachen für Segregation 

Dort , wo es zu einer problematischen Verfestigung 
von Segregationsprozessen kommt, müssen die Ursa-
chen festgestellt und abgebaut werden. Integrations-
barrieren auf der einen Seite wirken sich als Segre-
gationsmechanismen für die andere Seite aus: Frem-
denfeindlichkeit, strukturelle und individuelle Dis-
kriminierung sowie unzureichende Integration der 
sprachlichen und kulturellen Kompetenzen führen 
zuerst zur Ausgrenzung von Gruppen entlang ethni-
scher, kultureller und/oder religiöser Linien und in 
der Folge zu deren Rückzug. 8) Jedoch sind die Inte-
grationsbarrieren der Aufnahmegesellschaft nicht al-
lein Ursache für segregative Tendenzen. Neben ge-
samtwirtschaftlichen Strukturveränderungen spielen 
auf Seiten der zugewanderten Bevölkerung individu-
elle Vorzüge in der Lebensgestaltung und auch ein 
gewachsenes Selbstbewußtsein, als Gruppe eigene 
Lebensräume und Interessenvertretungen zu schaf-
fen, eine Ro lle. Aber auch unter Migranten gibt es - 
ebenso wie bei Deutschen - Einzelne und Gruppen, 
die die eigene nationale, kulturelle oder religiöse Zu-
gehörigkeit überhöhen. 

Auswirkungen auf Segregations- und Integrations-
prozesse, auch in Deutschland, haben die immer en-
ger werdenden weltweiten Verflechtungen: Grenz-
öffnungen haben verstärkt Migration zur Folge; die 
politischen Verbindungen zwischen Herkunftsland 
und Residenzland werden enger; die Medien tragen 
dazu bei, daß Ereignisse im Herkunftsland oft zeit-
gleich im Residenzland bekannt werden. Konflikte in 
den Herkunftsländern können sich dadurch auf die 
ethnische und politische Identifikation von einzel-
nen und Gruppen im Residenzland auswirken. In 

Deutschland haben sich diese Entwicklungen beson-
ders bei den Auswirkungen des türkisch-kurdischen 
Konfliktes gezeigt. Eine Untersuchung über die Aus-
wirkungen von Herkunftskonflikten auf Migranten 
türkischer Staatsangehörigkeit und Migranten aus 
den Nachfolgerepubliken des ehemaligen Jugosla-
wien zeigt, daß weder individuelle Diskriminierung 
durch die Aufnahmegesellschaft noch tatsächliche 
Konflikte zwischen den Gruppen in Deutschland 
maßgeblich zur Segregation in Form einer gegensei-
tigen ethno-politischen Abgrenzung führt. Vielmehr 
sind es die persönliche Betroffenheit und die von an-
deren eingeforderte Stellungnahme zum Konflikt, 
die zur Identifikation mit einer der Konfliktparteien 
beitragen. Die emotionale Verbindung zum Her-
kunftsland, zu dort  lebenden Verwandten, die politi-
schen Verbindungen zwischen Herkunfts- und Resi-
denzland, aber auch die gezielte Einflußnahme poli-
tischer Organisationen auf hier lebende Migranten, 
tragen zu Segregationsprozessen bei. Eine gefährli-
che Entwicklung nehmen diese Prozesse, wenn die 
Situation im Herkunftsland als identisch mit der im 
Residenzland betrachtet wird und der Konflikt hier 
stellvertretend mit den Mitteln ausgetragen wird, die 
im Herkunftsland angewandt werden. Dies schadet 
nicht nur den Betroffenen selbst, sondern stößt auf 
berechtigte Ablehnung der übrigen Bevölkerung. Zu 
einer Verfestigung der Konfliktlinien trägt aber auch 
die „Ethnisierung" des Konfliktes bei, wenn also die 
ethnisch-kulturellen Zugehörigkeiten als Ursache für 
einen politischen Konflikt betrachtet werden. Denn 
„ethnisierte" Konflikte versperren sich fast jeder ge-
sellschaftspolitischen Lösung. Letztendlich muß es 
auch den indirekt vom Konflikt Betroffenen darum 
gehen, ihr Leben in Deutschland dauerhaft zu gestal-
ten. Dafür müssen nicht die Augen vor den Konflik-
ten im Herkunftsland geschlossen werden, entschei-
dend ist aber, die Regeln der gewaltfreien politischen 
Auseinandersetzung einzuhalten. 

4. Abschließende Betrachtung 

Das Bild der sogenannten Segregationsprozesse ist 
nicht eindeutig. Bei den oben genannten Beispielen 
handelt es sich zum Teil um individuelle Präferenzen 
bei der Lebensgestaltung, zum Teil gibt es aber auch 
Hinweise auf die gesellschaftliche Institutionali-
sierung ethnisch-kultureller Unterschiede. Diesen 
Tendenzen kann entgegengewirkt werden, wenn er-
stens Segregationsmechanismen der Aufnahmege-
sellschaft abgebaut werden, zweitens gesellschaftli-
che Bereiche und Konflikte nicht „ethnisiert" werden 
und drittens auch kulturelle Integration als zweiseiti-
ger Prozeß stattfindet. 

Die „Ethnisierung" gesellschaftlicher Probleme und 
Konflikte erfolgt dann, wenn die nationalstaatliche 
Zugehörigkeit oder kulturell-ethnische Herkunft vor-
schnell als Erklärungsmuster für Konflikte herange-
zogen oder als Rechtfertigung für Verhalten genutzt 
wird. So hat die wirtschaftliche und berufliche Unter-
schichtung von Teilen der zugewanderten Bevölke-
rung ihre Ursache nicht in der kulturellen Orientie-
rung, sondern in den Charakteristika der Arbeits-
migration und in der heutigen wirtschaftlichen Situa- 
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tion, die sozialen Aufstieg besonders erschwert. Hin-
zu kommen bewußt oder unbewußt angewandte dis-
kriminierende Strukturen und Praktiken, die zu ei-
nem dauerhaften Ausschluß von Zuwanderern aus 
dem Arbeitsleben und wichtigen gesellschaftlichen 
Institutionen führen können. „Ethnisierung" würde 
auch dann gefördert werden, wenn gesellschaftliche 
und politische Rechte und Pflichten an die kulturelle 
oder ethnische Zugehörigkeit geknüpft würden. Dies 
widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz des Grund-
gesetzes und würde die gegenseitige Abgrenzung 
zwischen Minderheiten und Mehrheit fördern. 

Auf der anderen Seite zeigen die genannten Unter-
suchungen, daß kulturell-ethnische und sprachliche 
Zugehörigkeit für viele Migranten weiterhin eine 
wichtige Rolle spielen. Wenn diese Orientierungen 
keine Aufnahme in die vorhandenen gesellschaftli-
chen Institutionen finden, besteht die Gefahr, daß 
sich eigenethnische und -religiöse Strukturen in 
wichtigen Lebensbereichen verfestigen. Dies kann 
von der Überhöhung eigener Gruppenzugehörigkeit 

bei gleichzeitiger Abwertung anderer Gruppenzuge-
hörigkeiten begleitet sein. Die Bereiche Kinderga rten 
und Schule sind wichtige Einrichtungen für die So-
zialisation. Hier sollten die sprachlichen, kulturellen 
und religiösen Kompetenzen von Kindern und Ju-
gendlichen mit ausländischem Paß gleichwertig zu 
den Kompetenzen deutscher Kinder und Jugendli-
cher behandelt werden. 

Die Anerkennung der Werte des Grundgesetzes bil-
det den gemeinsamen Nenner für alle in der Bundes-
republik Deutschland lebenden Menschen wie auch 
für die gesellschaftlichen Institutionen. Pluralismus, 
demokratische Normen, gewaltfreie Austragung po-
litischer Konflikte, der Gleichheitsgrundsatz und die 
Rechtsstaatlichkeit müssen unabhängig von kulturel-
len, ethnischen oder religiösen Orientierungen gel-
ten - sowohl für Deutsche als auch für Migranten. 
Auf dieser Basis können sich die in pluralistischen 
Gesellschaften notwendigen Segregations- und Inte-
grationsprozesse vollziehen, ohne zu schwerwiegen-
den gesellschaftspolitischen Problemen zu führen. 
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Schluß 

Die Aufgabe dieses Berichtes ist es, die seit Dezem-
ber 1995 erfolgten Veränderungen und aktuellen 
Entwicklungen bezüglich der Lage der ausländi-
schen Bevölkerung in Deutschland darzustellen. Dar-
über hinaus werden Empfehlungen gegeben, wie - 
im Sinne von nächsten Schritten - die Lage der aus-
ländischen Bevölkerung verbessert werden kann. 
Will  man die Ergebnisse dieses dritten Berichtes zu-
sammenfassend skizzieren, so sind als Resümee un-
terschiedliche Entwicklungslinien festzuhalten. 

Die den Aufenthalt der ausländischen Bevölkerung 
regelnden gesetzlichen Grundlagen im Ausländerge-
setz wurden nach längerer Diskussion in Bundestag 
und Bundesrat in einigen Punkten verändert. Dabei 
wurden Verbesserungen des Status der rechtmäßig 
hier lebenden Migranten erreicht. Im Ausweisungs-
recht für Straftäter wurden Regelungen verschärft. 

Im Berichtszeitraum wurden verschiedene migra-
tionspolitische Impulse gegeben. Durch die Vorlage 
verschiedener Gesetzentwürfe ist Bewegung in die 
Diskussion um eine Regelung von Zuwanderung und 
Integration gekommen. 

Neue Akzente wurden auch im Bildungsbereich ge-
setzt. Der Beschluß der Kultusministerkonferenz „In-
terkulturelle Bildung und Erziehung" empfiehlt zum 
einen die Einführung von Erfahrungen und Überle-
gungen interkultureller Erziehung in den Unterricht, 
zum anderen die Aufnahme des muttersprachlichen 
Unterrichts in den Regelunterricht. Hiermit wird ge-
sellschaftlichen Änderungen Rechnung getragen. In 
der pädagogischen Diskussion sind strukturelle Ge-
gebenheiten ins Blickfeld gerückt, die zu Benachtei-
ligungen ausländischer Schülerinnen und Schüler 
führen. Dieser neue Ansatz ergänzt die bisherigen 
nicht nur um eine weitere Erklärung für die z. T. ge-
ringeren Bildungserfolge der Schülerinnen und 
Schüler mit ausländischem Paß, sondern legt auch 
andere Handlungsnotwendigkeiten zum Abbau von 
Benachteiligungen nahe. 

Das Interesse an Fragen der gesundheitlichen Ver-
sorgung von Migranten und Migrantinnen hat zuge-
nommen. Projekte konnten sich etablieren und damit 
neue Strukturen geschaffen werden. 

In den letzten Jahren wurde der Gruppe der älteren 
Migrantinnen und Migranten große Aufmerksamkeit 
zuteil. Viele Projekte, die Konzepte zur Versorgung 
der älterwerdenen Migrantinnnen und Migranten er-
forschen bzw. erforscht haben, werden durchgeführt 
bzw. wurden vor kurzem abgeschlossen. Nun müs-
sen dort  gewonnene Erkenntnisse von den zuständi-
gen Stellen umgesetzt werden. 

Zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rassis-
mus und Antisemitismus sind neben zahlreichen na-
tionalen Projekten, die sich seit vielen Jahren beharr-
lich dieser Aufgabe widmen, Aktivitäten der euro-
päischen Ebene zu verzeichnen. Das Europäische 
Jahr gegen Rassismus zeugt davon, mehr noch die 
Einrichtung einer europäischen Stelle zur Beobach-
tung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit mit 
Sitz in Wien. 

Belege für die Behauptung, daß Integration geschei-
tert sei, liefert dieser Bericht nicht. Wohl aber macht 
er deutlich, daß die Integration als gemeinsamer, 
wechselseitiger Prozeß der deutschen und ausländi-
schen Bevölkerung ein schwieriger und langwieriger 
Prozeß ist. Er umfaßt auch Entwicklungen, die auf 
den ersten Blick dem Ziel zuwiderzulaufen scheinen 
oder gar desintegrativ wirken. Überlegungen dazu 
wurden im Kapitel Integration II angestellt. Der Be-
richt liefert auch Beispiele dafür, daß der Prozeß der 
Integration zuweilen konflikthaft verläuft und bei 
strittigen Punkten das Aushandeln eines Konsenses 
notwendig macht. Neben den positiven Seiten, der 
materiellen und kulturellen Bereicherung der Ge-
sellschaft, bedeutet dieser Prozeß für alle Beteiligten 
immer auch Anstrengung und Enttäuschung. Ins-
besondere eine Ent-Täuschung über Zielvorstellun-
gen und deren Realisierung. Beides muß ständig kri-
tisch überdacht und verbessert werden. Äußerungen, 
die nahelegen, man könne, wenn Integrationsbe-
mühungen nicht die gewünschten Früchte tragen, 
künftig auf entsprechende Anstrengungen verzich-
ten, führen in die Irre. Zu dem Bemühen, verschie-
dene Gruppen dieser Gesellschaft zu einem kohä-
renten Gefüge zu integrieren, gibt es keine Alter-
native. 
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Anmerkungen 

I. Daten und Fakten 

1) Im Volkszählungsjahr 1987 gab es zwischen Volkszählungs-
ergebnis (4,1 Mio. Ausländer) und Zählung des Ausländer-
zentralregisters (4,7 Mio. Ausländer) eine Differenz von et-
wa 600 000 Ausländern. Über die Gründe der Differenz kön-
nen nur Vermutungen angestellt werden. Eine Vermutung 
ist, daß Ausländer das Bundesgebiet auch ohne Abmeldung 
wieder verlassen haben. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, 
daß die wirkliche Zahl der sich legal im Bundesgebiet auf-
haltenden Ausländer niedriger ist als im Ausländerzentral-
register ausgewiesen. 

In der Gesamtzahl von 7,314 Mio. sind auch 590 589 ausrei-
sepflichtige Ausländer, das sind Personen, die von Auswei-
sunis- oder Abschiebemaßnahmen betroffen oder geduldet 
sind, enthalten. 

2) Das Ausländergesetz differenzie rt  den Aufenthaltsstatus 
entsprechend dem Zweck des jewei ligen Aufenthalts: 

- Die Aufenthaltsbewilligung ist eine Aufenthaltsgenehmi-
gung, die den Aufenthalt auf einen ganz konkreten Zweck 
beschränkt. Nach Wegfall dieses Zwecks müssen Auslän-
der die Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich wieder 
verlassen. So erhalten ausländische Studierende, die aus 
entwicklungspolitischen Gründen in der Bundesrepublik 
Deutschland studieren dürfen, auf Antrag eine Aufent-
haltsbewilligung, die einen Aufenthalt nur zur Durchfüh-
rung des Studiums zuläßt. 

- Die befristete Aufenthaltserlaubnis ist eine Grundlage für 
einen Daueraufenthalt. Mit Zunahme der Aufenthaltsdau-
er verfestigt sich der Aufenthalt. 

- Die unbefristete Aufenthaltserlaubnis ist die erste Stufe 
der Verfestigung des Aufenthalts. Unter weiteren Voraus-
setzungen kann sie nach fünfjährigem Besitz der befriste-
ten Aufenthaltserlaubnis beantragt und erteilt werden. 

- Die Aufenthaltsberechtigung ist im Rahmen des Auslän-
dergesetzes der beste und sicherste Aufenthaltsstatus. Sie 
kann unter weiteren Voraussetzungen nach achtjährigem 
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis auf Antrag erteilt wer-
den. 

- Die A ufenthaltsbefugnis ist ein Aufenthaltsstatus, der ins-
besondere aus humanitären Gründen erteilt wird. Die Auf-
enthaltsbefugnis wird in der Praxis vor allem Bürger-
kriegsflüchtlingen auf Antrag erteilt. Die Verlängerung 
der Aufenthaltsbefugnis hängt grundsätzlich davon ab, ob 
die humanitären Gründe weiter bestehen. Nach achtjähri-
gem Besitz einer Aufenthaltsbefugnis kann jedoch eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 

- Die Duldung ist keine Aufenthaltsgenehmigung, sondern 
hat nur den Inhalt, daß der Staat auf eine Abschiebung der 
Ausländer verzichtet. Sie kann auf Antrag erteilt werden, 
wenn ein Ausländer eigentlich rechtlich verpflichtet ist, 
die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen, er aber 
nicht abgeschoben werden kann, weil dem rechtliche oder 
tatsächliche Hindernisse entgegenstehen (Beispiel: Der 
Heimatstaat will den Ausländer nicht aufnehmen, oder im 
Heimatstaat droht dem Ausländer die Todesstrafe). 

- Neben dem genannten Aufenthaltsstatus des Ausländer-
gesetzes gibt es noch die Aufenthaltsgestattung. Sie ist der 
Aufenthaltsstatus, den Asylbewerbende zur Durchfüh-
rung des Asylverfahrens in der Bundesrepublik Deutsch-
land auf Antrag erhalten. Werden Asylbewerbende als 
Asylberechtigte im Sinne des Grundgesetzes anerkannt, 
erhalten sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis; wer-
den sie als Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskon-
vention anerkannt, erhalten sie eine Aufenthaltsbefugnis. 

3) Unter 16jährige Staatsangehörige der Türkei, Tunesiens, 
Marokkos und des ehemaligen Jugoslawiens waren Ende 
1995 von der Aufenthaltserlaubnis befreit. 

4) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung '95, Situation der ausländischen 

Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen in der Bun

-

desrepublik Deutschland. Berlin, Bonn, Mannheim 1995, 
S. 386-392. Im folgenden „Repräsentativuntersuchung '95". 

Die Untersuchung wurde bei jeweils rund 1 000 türkischen, 
ehemals jugoslawischen, italienischen und griechischen 
Staatsangehörigen in den alten Bundesländern und im 
Westteil Berlins durchgeführt. Bei der Wertung der Umfra-
geergebnisse muß berücksichtigt werden, daß in die Gruppe 
der ehemaligen jugoslawischen Staatsangehörigen (eine 
Differenzierung in die jetzt gültigen Staatsangehörigkeiten 
wurde nicht vorgenommen) auch Bürgerkriegsflüchtlinge 
einbezogen wurden, deren Einstellungen situationsbedingt 
von den dauerhaft hier lebenden ausländischen Staatsange-
hörigen abweichen. Auch wurden keine Selbständigen und 
Asylsuchenden befragt. Weitere Befragungsgruppen der 
Repräsentativuntersuchung sind 514 ehemalige vietnamesi-
sche Vertragsarbeitnehmer in den neuen Bundesländern 
und in Ostberlin sowie 528 polnische Werkvertragsarbeit-
nehmer, Gastarbeitnehmer und Saisonarbeiter in der ge-
samten Bundesrepublik Deutschland. 

5) Das deutsche Ausländer- und Asylrecht unterscheidet fol-
gende Gruppe von Flüchtlingen: 

- Asylberechtigte wurden nach Artikel 16 GG bzw. Arti-
kel 16 a GG als politisch Verfolgte anerkannt. Sie haben 
den Nachweis erbracht, daß sie von gezielten Verfol-
gungsmaßnahmen durch staatliche Organe im gesamten 
Gebiet ihres Herkunftslandes betroffen sind. 

- Wer über einen „sicheren Drittstaat" einreisen wi ll  oder 
bereits eingereist ist, kann sich nicht auf das Grundgesetz 
berufen, sondern wird an der Grenze zurückgewiesen 
bzw. - sofern der Transitstaat identifiziert und aufnahme-
bereit ist - dorthin zurückgeschoben. Als „sichere Dritt-
staaten" gelten alle EU-Mitgliedsländer sowie z. Z. Polen, 
die Schweiz, die Tschechische Republik und Norwegen. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist somit von einem Gür-
tel potentieller Rücknahmeländer umgeben. 

- Das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 28. Juli 1951 (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK) 
definiert als Konventionsflüchtling eine Person, die sich 
aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer 
Rasse, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung 
außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörig-
keit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in An-
spruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtung 
nicht in Anspruch nehmen will. Der von der GFK erfaßte 
Personenkreis wird von den Signatarstaaten als schutzbe-
dürftig anerkannt; in den meisten dieser Länder bilden al-
lein Konventionsflüchtlinge den Personenkreis der „poli-
tisch Verfolgten", da sie dem Artikel 16 a GG entsprechen-
de Regelungen nicht kennen. Die in Tabelle 9 dokumen-
tierten Zahlen des Bundesministeriums des Innern über 
ausländische Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutsch-
land enthalten jedoch keine Angaben über Konventions-
flüchtlinge. 

Über die Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer, bei 
denen die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 Ausländerge-
setz (AuslG) festgestellt wurde, liegen lediglich Schätz-
zahlen vor, die aber die ungefähre Größenordnung ange-
ben dürften. Demnach bet rug die Anzahl der Personen, 
denen Abschiebeschutz nach § 51 Abs. 1 AuslG bei Ableh-
nung der Asylanerkennung gewährt wurde, im Jahr 1991 
rund 554, 1992 lag sie bei 849 und für 1993 bei 2 436 und 
1994 9 986 Personen. Anerkennungen durch Gerichtsent-
scheidung sind in diesen Zahlen nicht enthalten. 

- Kontingentflüchtlinge sind im Rahmen humanitärer Hilfs-
aktionen aufgenommene Flüchtlinge. Ihnen wird ein 
dauerhaftes Bleiberecht in der Bundesrepublik Deutsch-
land gewährt, ohne daß sie sich zuvor einem Anerken-
nungsverfahren unterziehen mußten. 
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Ausgehend von einer Erklärung des „Runden Tisches" 
der ehemaligen DDR am 6. Februar 1990 beschloß die Re-
gierung de Maizière im Juli 1990: „Die Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik gewährt zunächst in 
zu begrenzendem Umfang ausländischen jüdischen Bür-
gern, denen Verfolgung oder Diskriminierung droht, aus 
humanitären Gründen Aufenthalt." Die Bundesregierung 
übernahm nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik 
Deutschland durch einen Beschluß der Ministerpräsiden-
tenkonferenz vom 9. Januar 1991 die bis zum 10. Novem-
ber 1991 als Touristen eingereisten sowjetischen Juden 
unter Anwendung des „Gesetzes über Maßnahmen für im 
Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene 
Flüchtlinge" vom 22. Juli 1980, des sogenannten „Kontin-
gentflüchtlingsgesetzes". Diese Menschen erhielten so 
eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis. 

Einreisen nach dem 10. November 1991 waren und sind an 
ein Antragsverfahren gebunden, das aus dem Herkunfts-
land betrieben werden muß. Das Kontingent selbst ist 
quantitativ nicht begrenzt. Die Zuweisung der Anträge an 
die Bundesländer durch das Bundesverwaltungsamt bzw. 
die Aufnahme dieses deshalb auch „Quasi-Kontingent-
flüchtlinge" genannten Personenkreises durch die einzel-
nen Bundesländer erfolgt im Verhältnis zu deren Aufnah-
mefähigkeit nach Eingang der schriftlichen Aufnahmezu-
sage des Bundeslandes. 

Mit dem Status eines „Kontingentflüchtlings" sind neben 
dem Anspruch auf die unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis 
und die ebenfalls unbefristete besondere Arbeitserlaubnis 
Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz (Sprach-
kurse, gegebenenfalls Eingliederungshilfen), aber bei Zu-
wanderern im Rentenalter keine Rentenansprüche ver-
bunden. Ihr Anspruch auf Sozialhilfe ist auf das Bundes-
land, das sie aufgenommen hat, begrenzt. 

Eine wesentliche Rolle bei der großzügigen Ausgestaltung 
dieser Zuzugsregelung spielte der Gesichtspunkt der Er-
haltung der Lebensfähigkeit jüdischer Gemeinden in 
Deutschland. Eine besondere Statistik über die an jüdi-
sche Migranten erteilten Visa wird nicht geführt. Erfaßt 
werden die Einreisen. Bis zum 28. Februar 1997 lagen nach 
Angaben des Bundesverwaltungsamtes 130 851 Anträge 
vor, 97 481 Personen hatten die Aufnahmezusage eines 
Landes erhalten, 59 847 waren gemäß dieser Zusage ein-
gereist. 

- Für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge wurde durch eine 
Änderung des Ausländergesetzes mit Wirkung vom 1. Juli 
1993 die Möglichkeit einer vorübergehenden Aufnahme 
ohne Einzelfallprüfung geschaffen. Der für sie vorgese-
hene Status ist an die Bedingung gebunden, daß ein Asyl-
antrag nicht gestellt oder zurückgenommen wurde; auch 
besteht kein Anspruch auf Aufenthalt an einem bestimm-
ten Ort oder in einem bestimmten Bundesland. Da noch 
keine Einigung auf einen Modus der Kostenverteilung 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden erzielt wurde, 
ist das Gesetz noch immer nicht umgesetzt worden. Die 
Angaben in Tabelle 9 beziehen sich ausschließlich auf Bür-
gerkriegsflüchtlinge aus Republiken des ehemaligen 
Jugoslawien, speziell aus Kroatien und Bosnien-Herze-
gowina. 

- De facto-Flüchtlinge sind die größte Flüchtlingsgruppe. 
Diese Personen haben entweder keinen Asylantrag ge-
stellt oder ihr Asylantrag ist abgelehnt worden. Ihre Ab-
schiebung wurde vorübergehend ausgesetzt, we il  im Her-
kunftsland eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit besteht oder we il  dringende humani-
täre bzw. persönliche Gründe ihre vorübergehende wei-
tere Anwesenheit im Bundesgebiet erforderlich machen. 

- In den Angaben zur Anzahl der Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber sind auch Folge- und Mehrfachanträge ent-
halten. 

- Heimatlose Ausländer/innen werden in der Statistik des 
Bundesministeriums des Innern ebenfalls unter die Kate-
gorie der Flüchtlinge gefaßt. Dabei handelt es sich vor al-
lem um Personen, die während des Zweiten Weltkrieges 
verschleppt wurden (displaced persons) sowie um Nach-
kommen dieser Personen. 

6) Vgl. Berechnung von Kees Groenendijk, Juristische Fakul-
tät, Katholische Universität Nijmwegen, Niederlande. 

7) MARPLAN: Ausländer in Deutschland 1996, Soziale Situa-
tion, Offenbach/Main 1996, S. 46. 

Diese jährlich durchgeführte Studie erforscht die soziale Si-
tuation von Griechen, Italienern, ehemaligen Jugoslawen, 
Spaniern und Türken, die in den alten Bundesländern ein-
schließlich West-Berlin leben. Somit werden zwei Drittel der 
ausländischen Bevölkerung ab 15 Jahren repräsentiert. 

8) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung '95, a. a. O., S. 412 ff. 

II. Bildung und Beruf 

1) Zur näheren Betrachtung der Bildungsbe(nach)teiligung 
von ausländischen Jugendlichen siehe: Die Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange der Ausländer (Hg.): In 
der Diskussion: Integration oder Ausgrenzung? Zur Bil-
dungs- und Ausbildungssituation von Jugendlichen auslän-
discher Herkunft, Nr. 7, Bonn 1997. 

2) Vgl. dazu Ursula Boos-Nünning: Berufsausbildung von Ju-
gendlichen ausländischer Herkunft. In: Jugend Beruf Ge-
sellschaft. Zeitschrift für Jugendsozialarbeit, Bonn, 45. Jg. 
(1994), Heft 3, S. 156-157. 

3) Zitiert nach Deutsches Institut für Wi rtschaftsforschung: Wo-
chenbericht 23/97, Berlin, 5. Juni 1997, S. 422. 

4) Vgl. dazu Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie (Hg.): Berufsbildungsbericht 
1997, S. 53 ff. 

5) Siehe dazu Klaus Klemm: Erfolg und strukturelle Benachtei-
ligung ausländischer Schüler im Bildungssystem. In: Sig rid 
Luchtenberg, Wolfgang Nieke (Hg.): Interkulturelle Pädago-
gik und Europäische Dimension: Herausforderungen für Bil-
dungssystem und Erziehungswissenschaft, Münster/New 
York 1994, S. 185. Auch die im Auftrag des Bundesministe-
riums für Arbeit und Sozialordnung durchgeführte Reprä-
sentativuntersuchung '95 kommt zum Ergebnis, daß ein 
Drittel der jungen Ausländer (15- bis 24jährige) trotz ihrer Be-
mühungen keine betriebliche Berufsausbildung in Deutsch-
land aufnehmen konnte und die jungen Frauen bei ihren Be-
mühungen um eine Berufsausbildung sehr viel erfolgloser 
gewesen sind als die jungen Männer. Vgl. dazu Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Repräsentativ-
untersuchung '95, a. a. O., S. 28. 

6) Siehe zur Benachteiligung von Nichtdeutschen im Öffentli-
chen Dienst insbesondere Die Ausländerbeauftragte des 
Landes Bremen: Vor allem zuständig für deutsche Sauber-
keit. Ausländische Beschäftigte im Öffentlichen Dienst, Bre-
men, Dezember 1995. 

7) Vgl. zu strukturellen Benachteiligungen in der Bildungsbe-
teiligung von ausländischen Jugendlichen insbesondere Die 
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Aus-
länder (Hg.): In der Diskussion: Integration oder Ausgren-
zung?, a. a. O. 

8) In der im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und So-
zialordnung durchgeführten Repräsentativuntersuchung '95 
hatten 11 % der befragten ausländischen Jugendlichen 
(N=1023, Altersgruppe 15-24 Jahre) den Eindruck, daß der 
Arbeitgeber sie als Ausländer ausdrücklich abgelehnt hat. 
Siehe dazu Repräsentativuntersuchung '95, a. a. O., S. 38 
und S. 40 (Tabelle 20). Hinsichtlich der Ursachen von gerin-
ger Beteiligung ausländischer Jugendlicher an  Ausbildung 
erwähnt das Deutsche Institut für Wi rtschaftsforschung u. a. 
auch die Rolle von Ausbildungsbetrieben und betont: „Es 
gibt vereinzelt aber auch Vorbehalte bei den Anbietern von 
Ausbildungsplätzen gegenüber jungen Ausländern." Zitiert 
nach: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: Wochen-
bericht 23/97, a. a. O., S. 427. 

9) Siehe Näheres dazu insbesondere Günter Kühn: Beruf-
liche Eingliederung von Ausländern durch Weiterbildung. 
In: Deutscher Wirtschaftsdienst (Hg.): Handbuch Personal-
entwicklung und Training. Ein Leitfaden für die Praxis, Köln, 
16. Ergänzungslieferung, Oktober 1993, S. 122-123; dersel-
be: Umschulung von ausländischen Arbeitnehmern - Am 
Beispiel zweier Modellversuche zur beruflichen Qualifizie-
rung von Ausländern, Berlin, Bonn 1992; Dagmar Beer-Kern: 
Lern- und Integrationsprozeß ausländischer Jugendlicher in 
der Berufsausbildung. Berichte zur beruflichen Bildung 151, 
Berlin 1993. 



Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/9484 

10) Die Jugendlichen erhalten in kaufmännischen, Elektro- und 
Metallberufen eine Ausbildung im Rahmen des dualen Aus-
bildungssystems, die mit einer Prüfung vor einer Industrie-
und Handelskammer oder der Handwerkskammer abge-
schlossen wird. Zusätzlich werden muttersprachlicher Fach-
unterricht erteilt und ein mehrwöchiges Betriebspraktikum 
im Ausland absolviert. Die in Deutschl and erworbenen Bil-
dungsabschlüsse sowie die binational ausgestellten Ab-
schlußzertifikate über die Teilnahme am muttersprachlichen 
Fachunterricht und am Praktikum im Ausland werden in 
den Partnerstaaten anerkannt. Bisher wurden 28 Projekte 
durchgeführt bzw. sind in Durchführung, an denen mehr als 
2 300 Jugendliche teigenommen haben bzw. teilnehmen. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und 
der ESF haben hierfür insgesamt rund 30 Mio. DM aufge-
wendet. 

11) Vgl. dazu Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder in der Bundesrepublik Deutschl and: 
Empfehlung „Interkulturelle Bildung und Erziehung in der 
Schule" . Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 25. Ok-
tober 1996. 

12) Siehe dazu Näheres insbesondere Die Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange der Ausländer (Hg.): In der 
Diskussion: Integra tion oder Ausgrenzung?, a. a. O.; Frank

-

Olaf Radtke: Bildungsbeteiligung von Migrantenkindern, 
Bielefeld, Frankfurt  a. M., November 1996; derselbe: Sei-
teneinsteiger - Über eine fragwürdige Ikone der Schul-
politik. In: Kurt Beutler u. a. (Hg.): Jahrbuch für Pädagogik 
1996. Pädagogik in multikulturellen Gesellschaften, Frank-
furt  a. M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1996, S. 49-63. 

13) Vgl. dazu Ursula Boos-Nünning: Zur Beschäftigung von Ju-
gendlichen ausländischer Herkunft. Chancen und Möglich-
keiten der Weiterentwicklung. In: Ralph Kersten u. a. (Hg.): 
Ausbilden statt Ausgrenzen. Jugendliche ausländischer 
Herkunft in Schule, Ausbildung und Beruf, Frankfurt/Main 
1996, S. 71-94. 

14) Vgl. dazu Mona Granato: Berufsausbildung Jugendlicher 
ausländischer Herkunft im europäischen Kontext. In: Ralph 
Kersten u. a. (Hg.), a. a. 0., S. 45-69. 

15) Vgl. dazu Daten des Statistischen Bundesamtes zu ausländi-
schen Studenten im Wintersemester 1994/95. 

16) Vgl. dazu Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 
(Hg.): Die wirtschaftliche und soziale Lage der ausländi-
schen Studierenden in Deutschland. Ergebnisse der 14. So-
zialerhebung des Deutschen Studentenwerks, Bonn 1996, 
S. 24. 

17) Ebenda, S. 37 ff; vgl. dazu auch Zentrum für Türkeistudien 
(Hg.): Der Studienwahlprozeß bei türkischen Bildungs-
inländern an Hochschulen des L andes NRW, Opladen 1996, 
S. 45f, S. 60-62. Nach dieser Studie decken 66 % der be-
fragten türkischen Bildungsinländer in NRW ihre Lebens-
haltungskosten aus eigener Erwerbstätigkeit (S. 61); 53 % 
der Befragten finanzieren ihr Studium durch BAföG (S. 60). 

18) Sieh Näheres dazu ebenda, S. 53-58; Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft (Hg.): Situation türkischer Stu-
denten und Hochschulabsolventen in Deutschland. Untersu-
chung des Zentrums für Türkeistudien mit besonderer Be-
rücksichtigung der Bildungsinländer, Bonn 1994. 

19) Diese Einschätzung teilt auch der Bundesverband Türki-
scher Studierendenvereine (Berlin) in seinem umfassenden 
Papier „Probleme der türkischen Studierenden und Absol-
ventInnen und Lösungsansätze" und schlägt eine verstärkte 
Berücksichtigung der nichtdeutschen Absolventen bei den 
Stellenausschreibungen des Öffentlichen Dienstes vor. 

20) Vgl. dazu Abschlußbericht der studentischen Forschungs-
gruppe: Die Situation der ausländischen Studierenden an 
der Universität Gesamthochschule Kassel, Kassel, Dezember 
1996, S. 26-41. 

21) Die Gesamtzahl der Studierenden aus dem ehemaligen Ju-
goslawien teilt sich nach den Angaben des Statistischen 
Bundesamtes wie folgt auf: 
Bosnien-Herzegowina: 900 
Kroatien: 	 2 018 
Slowenien: 	 287 

Übrige Gebiete 
Jugoslawiens: 	4 918 
Mazedonien: 	 36 

22) Die abnehmende Attraktivität deutscher Hochschulen für 
ausländische Studierende wird auch in unterschiedlichen 
empirischen Studien bestätigt, die sich eingehend mit den 
Erwartungen ausländischer Studierender und mit deren Er-
fahrungen mit dem deutschen Hochschulsystem und den 
Studienbedingungen auseinandersetzen sowie die Entwick-
lung in Deutschland mit der Entwicklung in konkurrieren-
den Staaten vergleichen. Vgl. dazu Deutsches Ins titut für In-
ternationale Pädagogische Forschung: Mobilität des wissen-
schaftlichen Nachwuchses und die Attraktivität des Wissen-
schaftsstandortes Deutschland für Interessenten aus dem 
Ausland. Eine Dokumentation, Frankfurt/Main, Juli 1996; 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie (Hg.): Die Attraktivität deutscher Hoch-
schulen für ausländische Studenten, Bonn 1997; Hochschul-
standort Deutschland. Pa rtner von morgen bleiben aus. In: 
Informationsdienst des Ins tituts der Deutschen Wi rtschaft, 
Köln, Nr. 47, 21. November 1996, S. 4f; dasselbe (Hg.): Mobi-
lität des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Attrakti-
vität des Wissenschaftsstandortes Deutschland für Interes-
senten aus dem Ausland. Eine Dokumentation, Bonn 1997. 

23) Auswärtiges Amt und Bundesministerium für Bildung, Wis-
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rungsland, Bundestags-Drucksache 13/5065, S. 48. 

30) Der für die praktische Arbeit sehr nützliche Leitfaden 
„Rechtlicher Schutz gegen Diskriminierung", hrsg. vom 
Amt für multi-kulturelle Angelegenheiten der Stadt Frank-
furt/Main u.a., bietet einen guten Überblick über die 
gegenwärtige Rechtslage und damit zusammenhängen-
der Problemstellungen (Fachhochschulverlag, „Band 46", 
Limescorso 5, 60439 Frankfu rt  am Main). 

31) Eine Einführung in internationale Zusammenhänge und 
Vergleiche bietet (neben verschiedenen) in den beiden vor-
genannten Fußnoten erwähnten Materialien zwei Broschü-
ren, die von der Ausländerbeauftragten des Berliner Senates 
herausgegeben wurden: 

„Was tun gegen Diskriminierungen?" - Alltägliche Diskri-
minierungen und internationaler Schutz, Stand: Dezember 
1994 und 

„Schutzgesetze gegen ethnische Diskriminierung", Doku-
mentation über eine Internationale Konsultation der Ev an

-gelischen Akademie Tutzing der Ausländerbeauftragten des 
Senates von Berlin, März/April 1992. 

32) Nach Artikel 12 des Vertrages von Amsterdam sehen die in 
seinem Anhang enthaltenen Übereinstimmungstabellen 
vor, daß Artikel 6 a in einer konsolidierten Fassung des EG

-

Vertrages umnummiert wird, so daß er zukünftig Artikel 13 
heißt. 

33) Vgl. ausführlich die Broschüre: „Diskriminierung von Aus-
ländern in der Kfz-Versicherung" der Reihe" Mitteilungen" 
der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der 
Ausländer, Dezember 1995. 

34) Vgl. dazu im einzelnen Aufstellung im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften, C 274 vom 19. September 1996, 
S. 1 ff; inhaltliche Darstellung bei Haberland, „Die Ent-
schließungen der Justiz- und Innenminister der Europäi-
schen Union im Bereich der Aufnahme", Zeitschrift für Aus-
länderrecht (Nr. 1 und 2) 1996, S. 3 ff. und S. 56 ff. 

35) Nach Artikel 12 des Vertrages von Amsterdam sehen die in 
seinem Anhang enthaltenen Übereinstimmungstabellen 
vor, daß der Titel III a des EG-Vertrages umnummiert wird, 
so daß er zukünftig Titel IV wird und die bisherigen Arti-
kel 73 j-73 q als Artikel 61-69 bezeichnet werden. 

36) Vgl. dazu Bundestags-Drucksache 13/1348, S. 37 (Aussage 
des Parlamentarischen Staatssekretärs Horst Günther vom 
4. Mai 1995). 

V. Lebenssituation einzelner Gruppen 
1) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-

präsentativuntersuchung '95, a. a. O., S. 194. 

2) Ebenda, S. 199. 

3) Verband binationaler Familien und Pa rtnerschaften e. V. (iaf 
e. V.): Jahresbericht 1996, S. 10f. 

4) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung '95, a. a. O., S. 202. 

5) Maria Dietzel-Papakyriakou: Ältere ausländische Menschen 
in der Bundesrepublik Deutschland. In: Deutsches Zentrum 
für Altersfragen (Hg.): Expertisen zum ersten Altenbericht 
der Bundesregierung - III. Aspekte der Lebensbedingungen 
ausgewählter Bevölkerungsgruppen. Berlin 1993, S. 67. 

6) Herangezogen wurden Einsendungen zum Schreibwettbe-
werb des Süddeutschen Rundfunks „Vierzig Jahre Gastar-
beiter" sowie Interviewausschnitte aus Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Entwicklung von Kon-
zepten und Handlungsstrategien für die Versorgung älter-
werdender und älterer Ausländer, a. a. O. 

7) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung '95, a. a. O., S. 207. 

8) MARPLAN, a. a. O., S. 45. 

9) Guiseppe Sassano: Rückkehrmythos und Familienlebens-
zyklus bei (italienischen) Migrantenfamilien. In: Migra tion. 
Eine Herausforderung an psychologische Beratung.  Ref era-
te anläßlich des Jubiläums: 30 Jahre Psychologische Bera-
tung für Eltern, Kinder und Jugendliche im Caritasverband 
für Stuttgart  e. V. 1995. 

10) Vgl. dazu Verband binationaler Familien und Partnerschaf-
ten e. V. (iaf e. V.): Im Siebten §§ Himmel. Die heimliche Ab-
schaffung eines Grundrechts, Frankfu rt  am Main 1996. 

11) Vgl. zur näheren Ausführung der Berufs- und Arbeitssitua-
tion von Migrantinnen Mona Granato: Frauen ausländischer 
Herkunft: Berufs- und Qualifizierungschancen?. In: Bundes-
institut für Berufsbildung (Hg.): Berufliche Bildung für 
Frauen. Ausbildung. Weiterbildung. Umschulung, Berlin, 
Bonn, Mai 1996, S. 47-57; dieselbe: Berufswahl und Berufs-
orientierung. Ausbildung und Beruf im Leben ausländischer 
junger Frauen der zweiten Generation in Deutschland. 
In: Bundesanstalt für Arbeit (Hg.): Informationen, Nürnberg 
11/97, S. 897-904. 

12) Vgl. zu den Ergebnissen des Projekts Dagmar Beer: Schul-
bildung junger Migranten, Bundesinstitut für Berufsbil-
dung, Bielefeld 1994; Mona Granato, Vera Meissner: Hoch-
motiviert und abgebremst. Junge Frauen ausländischer Her-
kunft in der Bundesrepublik Deutschland. Eine geschlechts-
spezifische Analyse ihrer Bildungs- und Lebenssituation, 
Bundesinstitut für Berufsbildung, Bielefeld 1994. 

13) Vgl. dazu Zentrum für Türkeistudien (Hg.): Migration und 
Emanzipation. Wandel im Selbstverständnis der türkischen 
Frauen in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn/Essen 
1993. 

14) Vgl. dazu Mona Granato, Vera Meissner: Hochmotiviert und 
abgebremst, a. a. O., S. 80-86. 

15) Vgl. Mona Granato/Vera Meissner: Hochmotiviert und ab-
gebremst, a. a. O.; Hendrych/Wagner, a. a. O., S.1092-1093; 
Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der 
Ausländer (Hg.): Integration oder Ausgrenzung?, a. a. O., 
S. 23-24. 
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16) Vgl. dazu Mona Granato: Berufsausbildung Jugendlicher 
ausländischer Herkunft im europäischen Kontext. In: Ralph 
Kersten u. a. (Hg.): a. a. O., S. 45-69. 

17) Vgl. dazu Ursula Boos-Nünning: Berufswahl türkischer Ju-
gendlicher. Entwicklung einer Konzeption für die Berufsbe-
ratung. In: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
der Bundesanstalt für Arbeit (Hg.): Beitr. AB 121, Nürnberg 
1989; dieselbe: Die Definition von Mädchen türkischer Her-
kunft als Außenseiterinnen. In: Renate Nestvogel (Hg.): 
„Fremdes" oder „Eigenes"? Rassismus, Antisemitismus, 
Kolonialismus, Rechtsextremismus aus Frauensicht, Frank-
furt 1994; dieselbe: Türkische Familien in Deutschland. In: 
Sigrid Luchtenberg, Wolfgang Nieke (Hg.): Interkulturelle 
Pädagogik und Europäische Dimension. Herausforderung 
für Bildungssystem und Erziehungswissenschaft, Münster 
1994. 

18) Vgl. dazu Angela Hendrych, Monika Wagner: Migrantinnen 
in der Berufsausbildung. Eine Vergleichsstudie zwischen 
Migrantinnen aus der Türkei und deutschen Frauen im Be-
rufswahlprozeß am Beispiel des Berufs Arzthelferin. In: Bun-
desanstalt für Arbeit (Hg.): Informationen, Nürnberg 14/97, 
S. 1091-1095. 

19) Vgl. dazu auch Rolf Winkel: Die Ausbildungssituation jun-
ger Ausländer/innen. Zwischen Lückenbüßerrolle und 
Gleichberechtigung. In: Peter Kühne, Nihat Öztürk u.a. 
(Hg.): Gewerkschaften und Einwanderung. Eine kritische 
Zwischenbilanz, Köln 1994, S. 184-197. 

20) Vgl. dazu Günther Schaub: Betriebliche Rekrutierungsstra-
tegien und Selektionsmechanismen für die Ausbildung und 
Beschäftigung junger Ausländer, Bundesinstitut für Berufs-
bildung, Berlin 1991, S. 70-76. 

21) Siehe Mona Granato, Vera Meissner: Hochmotiviert und ab-
gebremst, a. a. O., S. 70. 

22) Vgl. dazu Dagmar Beer: Lern- und Integrationsprozeß aus-
ländischer Jugendlicher in der Berufsausbildung, Bundesin-
stitut für Berufsbildung, Berlin 1992. 

23) Vgl. dazu Senatsverwaltung für Arbeit und Frauen, Berlin 
(Hg.): Psychosoziale Versorgung ausländischer Frauen, Ber-
lin, März 1995. 

24) Schriftenreihe des Bundesministeriums für Frauen und Ju-
gend, Band 1024: Hilfen für mißhandelte Frauen, Bonn 1981. 
Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Mo-
dellprojekts Frauenhaus Berlin; AusländerInnenbeauftragte 
der Landeshauptstadt München: Männergewalt ohne Gren-
zen - Gewalt gegen ausländische Frauen, München 1995. 

25) Vgl. dazu Bundesministerium für Frauen und Jugend: Ge-
walt in Ehe und Pa rtnerschaft, Bonn, Dezember 1996, S. 179. 

26) Vgl. dazu Schriftenreihe des Bundesministeriums für Frauen 
und Jugend, Band 8: Umfeld und Ausmaß des Menschen-
handels mit ausländischen Mädchen und Frauen, Bonn 
1992. 

27) Vgl. dazu Frankfurter Rundschau vom 12./13. April 1997. 

28) Vgl. dazu die tageszeitung vom 28. April 1997. 

29) Vgl. dazu Neue Poloma in Berlin? In: WZB-Mitteilungen 75, 
Berlin, März 1997, S. 18-21; Agisra e. V./Ökumenische 
Asiengruppe e. V. (Hg.): Die Situa tion mittel- und osteuro-
päischer Frauen in Frankfu rt  am Main und Umland. Eine Be-
standsaufnahme von Anne-Margret Kießl, Frankfu rt  am 
Main 1996. 

30) Beratung, Betreuung und Hilfestellung für die neue Ziel-
gruppe von Frauen aus Mittel- und Osteuropa in Frankfu rt 

 am Main und Umgebung leistet zum Beispiel das Projekt 
„Jiskra". Vgl. dazu Agisra e. V. /Ökumenische Asiengruppe 
e. V. (Hg.), a. a. O., S. 8-14. 

31) MARPLAN, a. a. O., S. 5. 

32) Vgl. dazu Regina Solbach (Hg.: Sozialpädagogisches Ins titut 
Nordrhein-Westfalen): Chancen der Vielfalt im Kindergar-
ten. Interkulturelle Erziehung aus der Perspektive von Erzie-
herinnen, Müttern, Fachberaterinnen und türkischen Mitar-
beitern der Jugendämter, Köln 1996. 

33) Vgl. dazu Otto Filtzinger, Ellen Johann: Interkulturelle Päd-
agogik im Elementarbereich. Ein Projektbericht. Verlag Hel-
mut Schäfer, Koblenz, 2. überarbeitete Auflage 1993. 

34) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung'95, a. a. O., S. 214. 

35) Ebenda, S. 216. 

36) Ebenda, S. 390 ff. 

37) BMW AG (Hg.): Bilder von Jugend. Dokumentation. Mün-
chen 1996, S. 130. 

38) Stefan Gaitanides: Probleme der Identitätsfindung der zwei-
ten Einwanderergeneration. In: IzA, Zeitschrift für Migration 
und Soziale Arbeit, 1/1996, S. 32-39. 

39) Siehe dazu z. B. die kontroverse Diskussionen auslösende 
Studie von Wilhelm Heitmeyer, Heiner Müller, Gerhard 
Schröder: Verlockender Fundamentalismus, Frankfu rt  am 
Main 1997. Ergebnisse dieser A rt  sollten weiter beobachtet, 
jedoch nicht zu verallgemeinernden Aussagen und übertrie-
benen Reaktionen führen. 

40) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung '95, a. a. O., S. 420. 

41) Ebenda, S. 309. 

42) Ebenda, S. 296 ff. 

43) Gerd Stüwe: Migranten in der Jugendhilfe. Klischeevorstel-
lungen und fehlendes Problembewußtsein. In: IzA, Zeit-
schrift für Migration und Soziale Arbeit, 3+4/1996, S. 25-29. 

44) Vgl. dazu aej Materialien. Arbeitshilfen der evangelischen 
Jugend: Arbeit mit ausländischen Kindern und Jugendli-
chen. Hannover o. J. 

45) Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der 
Abgeordneten Cem Özdemir, Kerstin Müller, Volker Beck, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE 
GRÜNEN zur Situation der Bundesrepublik Deutschland 
als Einwanderungsland, Bundestags-Drucksache 13/5065, 
S. 42-43. 

46) Vgl. dazu Yasemin Karakasoglu-Aydin: „Ich bin stolz, ein 
Türke zu sein". Bedeutung ethnischer Orientierungen für 
das positive Selbstwertgefühl türkischer Jugendlicher in 
Deutschland - Ein Essay. In: Forschungsinstitut der F ried-
rich-Ebert-Stiftung (Hg.): Identitätsstabilisierend oder kon-
fliktfördernd? Ethnische Orientierungen in Jugendgruppen. 
Bonn 1997. 

47) Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der 
Abgeordneten Andres, Gilges, Hämmerle, weiterer Abge-
ordneter der Fraktion der SPD, Situation ausländischer Rent-
ner und Senioren in der Bundesrepublik Deutschland, Bun-
destags-Drucksache 12/5796. 

48) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung '95, a. a. O., S. 110 f. 

49) Ebenda, S. 111. 

50) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Ent-
wicklung von Konzepten und Handlungsstrategien für die 
Versorgung älterwerdender und älterer Ausländer, a. a. O., 
S. 76 ff. 

51) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung '95, a. a. O., S. 367. 

52) Ebenda, S. 416. 

53) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Ent-
wicklung von Konzepten und Handlungsstrategien für die 
Versorgung älterwerdender und älterer Ausländer, a. a. O., 
S. 701f. 

54) Ebenda, S. 71. 

55) Ebenda, S. 70. 

56) Ebenda, S. 72. 

57) Ebenda, S. 74. 

58) Ebenda, S. 75. 

59) José Sánchez Otero: Hauptergebnisse der im Herbst/Winter 
1995 im Rahmen des Adentro!-Projektes durchgeführten ak-
tivierenden Befragung, Spanische Weiterbildungsakade-
mie, Bonn 1996. 

60) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung '95, a. a. O., S. 116. 

61) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Ent-
wicklung von Konzepten und Handlungsstrategien für die 
Versorgung älterwerdender und älterer Ausländer, a. a. O., 
S. 132. 

62) Otero, a. a. O., S. 15. 

63) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Ent-
wicklung von Konzepten und Handlungsstrategien für die 
Versorgung älterwerdender und älterer Ausländer, a. a. O., 
S. 84. 
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64) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Ent-
wicklung von Konzepten und Handlungsstrategien für die 
Versorgung älterwerdender und älterer Ausländer, a. a. O. 

65) Ebenda, S. 153 ff. 

66) Vgl. dazu Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege (Hg.: Kuratorium Deutsche Altershilfe): Alte 
Migranten in Deutschland. Wachsende Herausforderungen 
an Migrationssozialhilfe und Altenhilfe. Bonn 1995. 

67) Ebenda, S. 37. 

68) Helga Marburger, Gisela Helbig, Eckhard Kienast, Günter 
Zorn: Situation der Vertragsarbeitnehmer der ehemaligen 
DDR vor und nach der Wende. In: Helga Marburger: (Hg.): 
„Und wir haben unsere Beitrag zur Volkswirtschaft gelei-
stet", Frankfurt  am Main, Verlag für interkulturelle Kommu-
nikation 1993, S. 9. 

69) Regina Stoll: Ausländerbeschäftigung vor und nach der Wie-
dervereinigung. In: Ins titut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung der Bundesanstalt für Arbeit. Werkstattbericht 
Nr.10, 1994, S. 6. 

70) Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der 
Ausländer (Hg.) (Andreas Müggenburg): Die ausländischen 
Vertragsarbeitnehmer in der ehemaligen DDR, Ber lin 1996, 
S. 7. 

71) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung '95, a. a. O., S. 504. 

72) Ebenda, S. 506f. 

73) Ebenda, S. 493.  

VI. Anstöße zum Thema Integration II 

j) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung '95, a. a. O. Die im folgenden Text 
enthaltenen Tabellenhinweise beziehen sich auf diese Un-
tersuchung. 

2) Ebenda, S. 413. 

3) Cornelia Schmalz-Jacobsen, Georg Hansen: Lexikon der 
ethnischen Minderheiten in der Bundesrepublik Deutsch-
land, München 1995. 

diess.: Kleines Lexikon der ethnischen Minderheiten in 
Deutschland, a. a. O. 

4) Vgl. dazu die Beauftragte der Bundesregierung für die Be-
lange der Ausländer (Hg.): In der Diskussion Nr. 5: Empfeh-
lungen zur interkulturellen Öffnung sozialer Dienste, Bonn, 
Dezember 1994. 

5) Frank-Olaf Radtke: Mech anismen ethnischer Diskriminie-
rung in der Grundschule. In: Ralph Kersten, Doron Kiesel, 
Sener Sargut (Hg.): Ausbilden statt Ausgrenzen. Jugendli-
che ausländischer Herkunft in Schule, Ausbildung und Be-
ruf. Amoldsheimer Texte, 1996. 

6) Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Re-
präsentativuntersuchung, a. a. O., S. 312. 

7) Ebenda, S. 312. 

8) Vgl. dazu Heitmeyer u. a., a. a. O. 
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Tabelle 1 

Ausländer im Bundesgebiet seit 1960 

Jahr 
Ausländische 
Bevölkerung 1 ) 

Tsd. 

Anteil der 
ausländischen Bevölkerung 
an  der Gesamtbevölkerung 

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 2) 

Tsd. 

1960 686,2 1,2 279,4 

1968 1 924,2 3,2 1 014,8 

1969 2 381,1 3,9 1 372,1 

1970 2 976,5 4,9 1 838,9 

1971 3 438,7 5,6 2 168,8 

1972 3 526,6 5,7 2 317,0 

1973 3 966,2 6,4 - 3) 

1974 4 127,4 6,7 2 150,6 

1975 4 089,6 6,6 1 932,6 

1976 3 948,3 6,4 1 873,8 

1977 3 948,3 6,4 1 833,5 

1978 3 981,1 6,5 1 862,2 

1979 4 143,8 6,7 1 965,8 

1980 4 453,3 7,2 1 925,6 

1981 4 629,7 7,5 1 832,2 

1982 4 666,9 7,6 1 709,5 

1983 4 534,9 7,4 1 640,6 

1984 4 363,6 7,1 1 552,6 

1985 4 378,9 7,2 1 536,0 

1986 4 512,7 7,4 1 544,7 

1987 4 240,5 6,9 1 557,0 

1988 4 489,1 7,3 1 607,1 

1989 4 845,9 7,7 1 683,8 

1990 5 342,5 8,4 1 793,4 

1991 4 ) 5 882,3 7,3 1 908,7 

1992 6 495,8 8,0 2 119,6 

1993 6 878,1 8,5 2 150,1 

1994 6 990,5 8,6 2 109,7 

1995 7 173,9 8,8 2 094,0 

1996 7 314,0 5) 2 077,7 6 ) 

1) Bis 1984 Stichtag 30. September; ab 1985 Stichtag 31. Dezember eines jeden Jahres. 
2) Ab 1960 Juli-Erhebung; 1968-1973 Juni-Erhebung; ab 1974 Dezember-Erhebung. 
3) Keine Erhebung. 
4) Ab 1991 gesamtdeutsches Ergebnis. 
5) Noch nicht erhoben. 
6) Juni 1996. 

Quelle : Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 2 

Ausländische Wohnbevölkerung nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten von 1991 bis 1996 
(jeweils am 31. Dezember eines Jahres) 

1991 1) 1992 1993 1994 1995 1996 
Staats- 

angehörigkeit      Absolut % 2) Absolut % 2) Absolut % 2) Absolut % 2) Absolut % 2) Absolut 
% 2) 

EU-Staaten 
insgesamt 	 1 483 766 25,2 1 503 708 23,2 1 535 576 22,3 1 776 297 25,4 1 811 748 25,3 1 839 851 25,2 

Griechenland 	 336 893 5,7 345 902 5,3 351 976 5,1 355 583 5,1 359 556 5,0 362 539 5,0 

Italien 	 560 090 9,5 557 709 8,6 563 009 8,2 571 900 8,2 586 089 8,2 599 429 8,2 

BR Jugoslawien 775 082 3) 13,2 915 636 4) 14,1 929 647 5) 13,5 834 781 5) 11,9 797 754 6) 11,1 754 311 6) 10,3 

Marokko 	 75 145 1,3 80 278 1,2 82 803 1,2 82 412 1,2 81 922 1,1 82 927 1,1 

Portugal 	 92 991 1,6 98 918 1,5 105 572 1,5 117 536 1,7 125 131 1,7 130 842 1,8 

Spanien 	 135 234 2,3 133 847 2,1 133 160 1,9 132 355 1,9 132 283 1,8 132 457 1,8 

Türkei 	 1 779 586 30,3 1 854 945 28,6 1 918 395 27,9 1 965 577 28,1 2 014 311 28,1 2 049 060 28,0 

Tunesien 	 27 205 0,5 28 075 0,4 28 060 0,4 27 359 0,4 26 396 0,4 25 735 0,4 

Polen 	 271 198 4,6 285 553 4,4 260 514 3,8 263 381 3,8 276 753 3,9 283 356 3,9 

Rumänien 	 92 135 1,6 167 327 2,6 162 577 2,4 125 861 1,8 109 256 1,5 100 696 1,4 

Österreich 	 186 885 3,2 185 278 2,8 186 302 2,7 185 140 1,7 184 470 2,6 184 933 2,5 

Niederlande . 	 113 332 1,9 113 552 1,8 113 758 1,7 112 898 1,6 113 063 1,6 113 299 /,5 

Großbritannien 
und Nordirland 99 680 1,7 103 499 1,6 108 165 1,6 110 223 1,6 115 826 1,6 116 641 1,6 

USA 	 99712 1,7 168811 2,6 176481 2,6 108310 1,6 183019 2,6 189583 2,6 

Iran 	 97 924 1,7 99 069 1,5 101 517 1,5 104 077 1,5 106 979 1,5 111 084 1,5 

Frankreich 	 88 880 1,5 90 877 1,4 94 160 1,4 96 980 1,4 99 135 1,4 101 783 1,4 

Vietnam 	 78 139 1,3 85 656 1,3 95 542 1,4 96 659 1,4 96 032 1,3 92 291 1,3 

Insgesamt 	 5 882 267 100 6 495 792 100 6 878 117 100 6 990 510 100 7 173 866 100 7 314 046 100 

1) Ab 1990 gesamtdeutsches Ergebnis. 
2) Anteil an  der ausländischen Wohnbevölkerung insgesamt. 
3) Ehemalige Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ). 
4) SFRJ ohne Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien. 
5) SFRJ ohne Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Makedonien. 
6) Nachgewiesen werden alle Personen, die im Ausländerzentralregister am Auszählungsstichtag mit jugoslawischer Staatsange-

hörigkeit geführt wurden. 

Quelle : Ausländerzentralregister (AZR) 
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Tabelle 3 

Ausländer nach den häufigsten Staatsangehörigkeiten am 31. Dezember 1996 

Staatsangehörigkeit 
Ausländer im Bundesgebiet 

insgesamt männlich weiblich % 1 ) 

Ausländer insgesamt: 	  7 314 046 4 078 257 3 235 789 100,0 
1. Türkei 	  2 049 060 1 119 869 929 191 28,0 
2. BR Jugoslawien 	  754 311 427 776 326 535 10,3 
3. Italien 	  599 429 360 875 238 554 8,2 
4. Griechenland 	  362 539 199 911 162 628 5,0 
5. Bosnien-Herzegowina 	  340 526 173 379 167 147 4,7 
6. Polen 	  283 356 159 574 123 782 3,9 
7. Kroatien 	  201 923 105 548 96 375 2,8 

8. Österreich 	  184 933 102 052 82 881 2,5 
9. Spanien 	  132 457 71 058 61 399 1,8 

10. Portugal 	  130 842 77 373 53 469 1,8 
11. Großbritannien 	  113 432 67 072 46 360 1,6 
12. Niederlande 	  113 299 60 994 52 305 1,5 
13. Iran 	  111 084 67 268 43 816 1,5 
14. USA 	  109 598 63 202 46 396 1,5 
15. Frankreich 	  101 783 47 226 54 557 1,4 
16. Rumänien 	  100 696 61 143 39 553 1,4 
17. Vietnam 	  92 291 53 494 38 797 1,3 
18. Marokko 	  82 927 50 378 32 549 1,1 
19. Afghanistan 	  63 075 35 046 28 029 0,9 
20. Ungarn 	  55 706 37 792 17 914 0,8 
21. Libanon 	  55 602 33 291 22 311 0,8 
22. Ehem. Sowjetunion 	  54 250 25 305 28 945 0,7 

EU-Staaten 
EU-Ausländer im Bundesgebiet 

insgesamt männlich weiblich % 2) 

EU-Ausländer 	  1 836 642 1 031 531 805 111 100,0 
1. Italien 	  599 429 360 875 238 554 32,6 
2. Griechenland 	  362 539 199 911 162 628 19,7 
3. Österreich 	  184 933 102 052 82 881 10,1 
4. Spanien 	  132 457 71 058 61 399 7,2 
5. Portugal 	  130 842 77 373 53 469 7,1 
6. Großbritannien 	  113 432 67 072 46 360 6,2 
7. Niederlande 	  113 299 60 994 52 305 6,2 

8. Frankreich 	  101 783 47 226 54 557 5,5 
9. Belgien 	  23 214 11 518 11 696 1,3 

10. Dänemark 	  20 483 8 985 11 498 1,1 
11. Schweden 	  17 275 7 763 9 512 0,9 
12. Irland 	  16 282 8 896 7 386 0,9 
13. Finnland 	  15 129 4 713 10 416 0,8 
14. Luxemburg 	  5 545 3 095 2 450 0,3 

Ausländer aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens insgesamt männlich weiblich % 1 ) 

BR Jugoslawien 	  754 311 427 776 326 535 10,3 
Bosnien-Herzegowina 	  340 526 173 379 167 147 4,7 
Kroatien 	  201 923 105 548 96 375 2,8 
Makedonien 	  38 774 21 863 16 911 0,5 
Slowenien 	  17 772 9 517 8 255 0,2 

1) Anteil an der ausländischen Bevölkerung insgesamt. 
2) Anteil an den EU-Ausländern insgesamt. 

Quelle : Ausländerzentralregister 
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Tabelle 4 

Ausländer am 31. Dezember 1996 nach Familienstand, Geschlecht und Alter 

- in Tausend - 

Familienstand Geschlecht 
Alter Insgesamt 
von ... 
bis unter ... ledig verheiratet 

verwitwet/ 
geschieden 

männlich weiblich 

Jahren 

Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut Absolut 

unter 5 	 469,8 6,4 469,8 100,0 - - - - 242,6 227,2 

5-10 	 484,9 6,6 484,9 100,0 - - - - 252,9 232,1 

10-15 	 420,8 5,8 420,8 100,0 - - - - 221,5 199,3 

15-20 	 520,1 7,1 479,8 92,3 21,4 4,1 18,7 3,6 280,1 240,0 

20-25 	 775,6 10,6 641,8 69,9 194,8 26,1 39,0 5,0 409,8 365,8 

25-30 	 905,1 12,4 458,2 50,6 385,9 42,5 61,0 6,7 510,7 394,4 

30-35 	 828,7 11,3 301,7 36,4 455,3 54,9 71,7 8,7 492,0 336,7 

35-40 	 623,5 8,5 165,4 26,5 387,6 62,2 70,5 11,3 366,6 256,9 

40-45 	 540,0 7,4 108,9 20,2 362,4 67,1 68,8 12,7 292,7 247,3 

45-50 	 528,0 7,2 103,0 19,5 360,6 68,3 64,4 12,2 284,4 243,6 

50-55 	 415,9 5,7 64,4 15,5 304,8 73,3 46,8 11,2 245,3 170,7 

55-60 	 333,3 4,6 35,7 10,7 257,5 77,3 40,1 12,0 210,0 123,3 

60-65 	 208,0 2,8 16,5 7,9 162,6 78,2 28,9 13,9 132,3 75,7 

65-70 	 110,6 1,5 7,8 7,0 83,1 75,1 19,8 17,9 64,7 45,9 

70-75 	 65,1 0,9 5,0 7,7 44,0 67,7 16,0 24,6 33,2 31,9 

75 u. älter 	 84,6 1,2 9,3 11,0 44,6 52,7 30,7 36,3 39,4 45,2 

Insgesamt 	 7 314,0 100,0 3 673,1 50,2 3 064,6 41,9 576,3 7,9 4 078,3 3 235,8 

Quelle : Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 5 

Altere Ausländer am 31. Dezember 1996 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten/Kontingenten 
und Altersgruppen 

Staatsangehörigkeit/ 
Geschlecht insgesamt % 

Alter 

60 bis unter 65 % 65 und älter % 
Kontinent 

EU-Staaten 1) 	 männlich 919 100 100 45 200 4,9 48 700 5,3 

weiblich  703 400 100 23 600 3,4 39 000 5,5 

insgesamt 1 622 500 100 68 800 4,2 87 700 5,4 

Türkei 	 männlich 1 119 900 100 35 400 3,2 17 100 1,5 

weiblich 929 200 100 17 500 1,9 13 100 1,4 

insgesamt 2 049 100 100 52 900 2,6 30 200 1,5 

BR Jugoslawien 	 männlich 427 800 100 15 200 3,6 11 900 2,8 

weiblich 326 500 100 9 100 2,8 8 800 2,7 

insgesamt 754 300 100 24 300 3,2 20 700 2,7 

Polen 	  männlich 159 600 100 2 500 1,6 7 100 4,4 

weiblich 123 800 100 2 300 1,9 6 900 5,6 

insgesamt 283 400 100 4 800 1,7 14 000 4,9 

Rumänien 	 männlich 61 100 100 700 1,1 1 200 2,0 

weiblich 39 600 100 700 1,8 1 900 4,8 

insgesamt 100 700 100 1 400 1,4 3 100 3,1 

Afrika 	 männlich 202 000 100 3 500 1,7 3 100 /,5 

weiblich 96 600 100 900 0,9 1 000 1,0 

insgesamt 298 600 100 4 400 1,5 4 100 1,4 

Asien 	 männlich 424 900 100 5 600 1,3 7 800 1,8 

weiblich 318 600 100 3 600 1,1 7 800 2,4 

insgesamt 743 500 100 9 200 1,2 15 600 2,1 

Insgesamt 	 männlich 4 078 300 100 132 300 3,2 137 400 3,4 

weiblich 3 235 700 100 175 700 5,4 122 900 3,8 

insgesamt 7 314 000 100 208 000 2,8 260 300 3,6 

1) Ohne Finnland, Österreich und Schweden, die seit 1995 Vollmitglied der Europäischen Union sind. 

Quelle : Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 6 

Geburten 

Lebendgeborene 

Jahr deutscher 1) ausländischer Ausländeranteil 2) 
Insgesamt 

Staatsangehörigkeit 

1962 1 018 552 999 749 18 803 1,9 

1963 1 054 123 1 029 448 24 675 2,3 

1964 1 065 437 1 034 580 30 857 2,9 

1965 1 044 328 1 006 470 37 858 3,6 

1966 1 050 345 1 005 199 45 146 4,3 

1967 1 019 459 972 027 47 432 4,7 

1968 969 825 924 877 44 948 4,6 

1969 903 456 852 783 50 673 5,6 

1970 810 808 747 801 63 007 7,8 

1971 778 526 697 812 80 714 10,4 

1972 701 214 609 773 91 441 13,0 

1973 635 633 536 547 99 086 /5,6 

1974 626 373 518 103 108 270 17,3 

1975 600 512 504 639 95 873 16,0 

1976 602 851 515 898 86 953 14,4 

1977 582 344 504 073 78 271 13,4 

1978 576 468 501 475 74 993 13,0 

1979 581 984 506 424 75 560 13,0 

1980 620 657 539 962 80 695 13,0 

1981 624 557 544 548 80 009 12,8 

1982 621 173 548 192 72 981 11,8 

1983 594 177 532 706 61 471 10,4 

1984 584 157 529 362 54 795 9,4 

1985 586 155 532 405 53 750 9,2 

1986 625 963 567 310 58 653 9,4 

1987 642 010 574 819 67 191 10,5 

1988 677 259 603 741 73 518 10,9 

1989 681 537 601 669 79 868 11,7 

1990 727 199 640 879 86 320 11,9 

1991 722 250 632 748 89 502 12,4 

1992 809 114 708 996 100 118 12,4 

1993 798 447 695 573 102 874  12,9 

1994 769 603 668 875 100 728 13,1 

1995 765 221 665 507 99 714 13,0 

1996 796 013 689 784 106 229 13,3 

1) Seit 1975 erhält jedes Kind, bei dem mindestens ein Elternteil Deutscher ist, die deutsche Staatsangehörigkeit. 
2) Anteil der Lebendgeborenen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an  der Gesamtzahl der Lebendgeborenen. 

Q u e l l e : Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 7 

Aufenthaltsdauer der ausländischen Bevölkerung am 31. Dezember 1996 
- in Tausend - 

ausgewählte 
Davon Aufenthaltsdauer von ... bis unter ... Jahren 

Staatsange

-

hörigkeiten 

Ins- 
gesamt 

unter 1 1 bis 4 4 bis 6 6 bis 8 8 bis 10 10 bis 15 15 bis 20 20 bis 25 25 bis 30 30 und 
mehr 

EU-Staaten 1) 	  1 622,5 75,2 192,7 112,3 102,5 83,5 128,5 171,2 223,6 286,3 248,8 

Türkei 	 2 049,1 75,7 235,6 169,8 163,8 132,9 186,9 390,3 398,2 244,7 51,0 

BR Jugoslawien . 754,3 30,6 163,4 184,8 41,6 26,5 29,1 48,9 82,4 126,8 20,2 

Griechenland 	 362,5 10,9 35,9 29,9 31,3 23,5 21,3 28,2 50,0 81,5 50,0 

Spanien 	 132,5 4,3 9,2 4,8 3,7 3,1 6,2 9,5 22,7 34,8 34,1 

Portugal 	 130,8 10,8 28,0 13,2 7,6 4,2 5,9 11,0 28,2 16,7 5,2 

Italien 	 599,4 23,8 58,4 29,9 31,9 30,3 55,8 81,3 83,2 115,1 89,7 

Marokko 	 82,9 3,6 10,7 9,6 9,2 8,1 12,5 12,7 7,5 5,1 3,9 

Tunesien 	 25,7 1,0 3,3 2,6 2,2 1,5 3,2 4,3 3,5 3,9 0,3 

Iran 	 111,1 6,1 13,3 8,6 15,0 14,4 33,4 10,3 3,3 2,8 3,8 

Afghanistan 	 63,1 6,3 20,4 10,9 12,5 3,4 5,7 3,3 0,3 0,1 0,1 

Libanon 	 55,6 2,4 7,7 7,2 17,1 5,2 11,2 3,6 0,8 0,2 0,2 

Pakistan 	 37,9 3,3 8,1 6,7 6,3 3,3 4,1 4,2 1,3 0,3 0,3 

Polen 	 283,4 24,4 55,1 43,8 58,9 35,0 31,6 19,1 3,8 1,6 10,0 

Rumänien 	 100,7 5,3 30,5 38,0 17,7 3,6 2,9 1,3 0,7 0,5 0,3 

Ungarn 	 55,7 5,6 11,3 9,3 7,9 4,5 6,0 3,9 2,3 2,4 2,4 

Vietnam 	 92,3 3,0 18,5 21,9 17,6 13,7 8,1 8,7 0,3 0,3 0,1 

Ausländische 
Wohnbevökerung 
insgesamt 	 7 314,0 412,2 1 330,3 977,6 632,5 418,0 603,6 803,6 850,0 839,0 447,2 

1 ) Ohne Finnland, Österreich und Schweden, die seit 1995 Vollmitglied der Europäischen Union sind. 

Quelle : Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 8 

Aufenthaltsstatus der ausländischen Wohnbevölkerung nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten 
am 31. Dezember 1996 1) 

davon haben den Aufenthaltsstatus 

Staatsangehörigkeit Insgesamt Aufenthaltserlaubnis Aufent

-

halts- 
Aufent

-

halts- Aufent- Aufent- Duldung 

befristet unbefristet 
berech- bewilli- halts

-

befugnis 
halts

-

gestattung erteilt 
tigung gung 

Türkei 	 2 049 060 270 598 534 493 519 478 7 085 11 660 63 152 9 098 

BR Jugoslawien 2) 	 754 311 102 537 153 801 110 020 7 546 23 621 85 100 111 732 

Bosnien- 
Herzegowina 	 340 526 23 737 13 100 13 648 1 942 86 049 21 043 150 007 

Polen 	  283 356 88 764 47 636 5 932 46 303 13 721 3 383 2 294 

Kroatien 	 201 923 43 302 61 865 63 099 7 296 3 215 996 6 575 

Iran 	  111 084 23 827 43 279 8 535 2 317 8 570 12 998 755 

Rumänien 	 100 696 21 056 9 234 363 6 719 3 089 6 258 1 651 

Vietnam 	 92 291 11 768 18 921 1 473 1 399 17 517 4 884 15 162 

Marokko 	 82 927 16 366 21 315 11 394 3 752 162 929 368 

Afghanistan 	 63 075 6 792 11 298 221 337 11 056 20 497 5 623 

Sri  Lanka 	 58 302 12 095 11 373 1 221 276 7 572 17 360 1 004 

Ungarn 	 55 706 12 228 12 023 3 546 17 043 564 372 135 

Libanon 	 55 602 9 109 4 194 291 399 18 893 7 230 5 269 

Tunesien 	 25 735 5 301 6 576 4 313 918 70 463 77 

Gesamt: 	 7 314 046 1 235 697 1 827 715 866 769 198 882 249 226 351 083 337 539 

1) Siehe Fußnote 2 in den Anmerkungen zu I. 
2) Nachgewiesen werden alle Personen, die im Ausländerzentralregister am Auszählungsstichtag mit jugoslawischer Staatsange-

hörigkeit geführt wurden. 

Quelle  : Ausländerzentralregister 
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Tabelle 9 

Entwicklung der Zahl der ausländischen Flüchtlinge, die in der Bundesrepublik Deutschland 
aufgenommen wurden 

Flüchtlingsgruppen 1992 1993 1994 1995 1996 

Asylberechtigte und im Ausland 
anerkannte Flüchtlinge 	  100 000 108 500 136 800 158 600 170 000 
Familienangehörige von Asylberechtigten 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 
Konventionsflüchtlinge 
(§ 51 Abs. 1 AuslG) 	  16 000 
Kontigentflüchtlinge und jüdische 
Emigranten aus der ehem. Sowjetunion 1 ) 	 38 000 53 000 67 000 88 000 103 000 
Heimatlose Ausländer 	  28 000 22 000 20 600 18 800 17 000 
De-Facto-Flüchtlinge 2) 	  640 000 755 000 650 000 550 000 500 000 3) 
Asylbewerber 4 ) 	  610 000 530 000 390 000 345 000 330 000 
Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem 
ehem. Jugoslawien 5) 	  300 000 350 000 350 000 320 000 330 000 
(davon auch im Asylverfahren 
aus Bosnien-Herzegowina) 	  (22 000) (24 000) (30 000) (20 000) 

Gesamtzahl der Flüchtlinge 
(mit und ohne Rechtsstatus nach der rund: rund: rund: rund: rund: 
Genfer Konvention) 	  1 800 000 1 900 000 1 700 000 1 600 000 1 600 000 

1) Rd. 38 000 Kontingentflüchtlinge aus Asien (überwiegend aus Vietnam) und Amerika. Bei den übrigen Flüchtlingen handelt es 
sich um jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion, auf die das Gesetz über „Maßnahmen für im Rahmen humanitärer 
Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge" analog angewandt wird. Diese ist eine reine Zugangsstatistik, über den weiteren 
Verbleib der aufgenommenen Personen liegen keine Angaben vor. 

2) Personen, die keinen Asylantrag gestellt haben oder deren Asylantrag abgelehnt worden ist, die aber gleichwohl aus humani-
tären, politischen oder rechtlichen Gründen nicht abgeschoben werden. 

3) Vorläufige Schätzung. 
4) Asylbewerber, deren Asylverfahren noch nicht bestands- und rechtskräftig abgeschlossen sind (ohne die Bürgerkriegsflücht-

linge, die auch einen Asylantrag gestellt hatten). 
5) Seit 1995 nur Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina; die rund 80 000 Flüchtlinge aus Kroatien, die in Deutschl and vorüberge-

hend Aufnahme gefunden hatten, dürften zum größten Teil in ihre Heimat zurückgekehrt sein (genaue Angaben der Bundes-
länder liegen nicht vor). 

Quelle : Bundesministerium des Innern 
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Tabelle 10 

Ausländeranteile in den Bundesländern am 31. Dezember 1995 

Ausländische Bevölkerung 
Bundesländer Gesamtbevölkerung 

absolut % 1) 

Baden-Württemberg 	  10 319 367 1 281 317 12,4 

Bayern 	  11 993 484 1 089 191 9,1 

Berlin 	  3 471 418 450 802 13,0 

Brandenburg 	  2 542 042 63 528 2,5 

Bremen 	  679 757 80 869 /1,9 

Hamburg 	  1 707 901 274 738 16,1 

Hessen 	  6 009 913 819 021 13,6 

Mecklenburg-Vorpommern 	 1 823 084 27 028 1,5 

Niedersachsen 	  7 780 422 468 755 6,0 

Nordrhein-Westfalen 	  17 893 045 1 960 658 11,0 

Rheinland-Pfalz 	  3 977 919 291 426 7,3 

Saarland 	  1 084 370 78 215 7,2 

Sachsen 	  4 566 603 79 154 1,7 

Sachsen-Anhalt 	  2 738 928 45 634 1,7 

Schleswig-Holstein 	  2 725 461 136 791 5,0 

Thüringen 	  2 503 785 26 739 1,1 

Bundesgebiet 	  81 817 499 7 173 866 8,8 

1) Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung am 31. Dezember 1995. 

Quelle : Statistisches Bundesamt 



Drucksache 13/9484 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Tabelle 11 

Ausländer in ausgewählten Städten am 31. Dezember 1994 

Städte Gesamte Bevölkerung 1)  
Ausländer 

absolut % 

Frankfurt/Main 	  656 200 191 700 29,2 
Stuttgart 	  592 000 141 800 24,0 
München 	  1 251 100 287 100 22,9 
Köln 	  963 300 186 600 19,4 
Düsseldorf 	  573 100 108 300 18,9 
Ludwigshafen 	  168 100 31 800 18,9 
Wiesbaden 	  266 600 46 700 17,5 
Duisburg 	  536 300 91400 17,0 
Augsburg 	  263 800 42 700 16,2 
Hamburg 	  1 703 800 261 800 15,4 
Wuppertal 	  385 000 55 000 14,3 
Gelsenkirchen 	  294 300 40 600 13,8 
Hannover 	  526 400 72 200 /3,7 
Berlin 	  3 477 900 438 600 12,6 
Bremen 	  555 100 64 800 11,7 
Braunschweig 	  255 600 24 400 9,5 
Saarbrücken 	  360 200 28 600 7,9 
Kiel 	  247 700 18 600 7,5 
Leipzig 	  487 700 12 600 2,8 
Halle/Saale 	  294 000 6 400 2,2 
Dresden 	  477 600 10 000 2,1 
Rostock 	  236 100 4 800 2,0 
Magdeburg 	  269 500 5 500 2,0 
Schwerin 	  121 000 2 200 1,8 
Erfurt 	  201 500 2 800 1,4 
Potsdam 	  139 200 1 900 1,4 

1) Am 30. Juni 1994. 

Quelle : Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 12 

Wanderungen von Ausländern in das und aus dem Bundesgebiet 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1 ) 
Herkunftsland 

Zuzüge 

1. Griechenland 	 26 520 28 305 23 631 18 267 18 902 20 263 18 829 
2. Italien 	 36 933 35 441 30 055 31 658 38 678 47 998 45 821 
3. BR Jugoslawien 2) 	. 65 161 221 034 341 332 141 358 63 154 54 116 42 900 
4. Marokko 	 5 485 5 948 6 429 5 141 3 824 3 611 4 099 
5. Portugal 	 7 009 10 716 10 145 12 897 26 520 30 477 32 000 
6. Spanien 	 4 438 5 065 5 445 5 799 6 023 7 171 7 832 
7. Türkei 	 83 604 81 901 80 568 67 778 63 946 73 592 73 224 
8. Tunesien 	 2 632 2 735 3 068 2 496 2 320 2 100 1 975 

Summe 1.-8. 	 231 782 391 163 500 673 285 394 223 367 239 328 226 680 

Polen 	  200 891 128 387 131 726 75 117 78 646 87 238 77 405 
Rumänien 	 78 152 61 413 109 816 81 606 31 380 24 814 17 069 
ehem. Sowjetunion 	 36 965 38 973 15 217 12 483 7 813 2 327 2 334 

Alle Länder 	 842 364 920 491 1 207 602 986 872 773 929 792 701 707 954 

Herkunftsland Fortzüge 

1. Griechenland 	 14 260 15 443 16 234 17 519 19 155 19 343 20 060 
2. Italien 	 34 129 36 371 32 727 30 945 32 172 33 969 36 841 
3. BR Jugoslawien 2) 	. 38 274 52 957 99 401 73 411 62 143 40 364 34 303 
4. Marokko 	 1 446 1 951 2 272 2 830 3 311 2 682 2 467 
5. Portugal 	 2 926 4 068 4 913 6 310 14 299 20 468 25 352 
6. Spanien 	 6 111 6 189 6 503 7 126 7 626 7 154 8 215 
7. Türkei 	 35 114 36 134 40 316 46 286 46 363 43 221 43 534 
8. Tunesien 	 1 775 1 798 1 814 1 943 1 970 1 921 1 632 

Summe 1.-8. 	 134 035 154 911 204 180 186 370 187 039 169 122 172 807 

Polen 	  157 749 115 325 109 542 101 755 65 758 70 694 71 661 
Rumänien 	 15 751 30 208 51 864 101 863 43 996 25 159 16 620 
ehem. Sowjetunion 	 11 411 12 095 3 331 4 134 2 991 1 877 1 526 

Alle Länder 	 466 038 497 476 614 747 710 240 621 417 567 441 559 064 

Herkunftsland Wanderungssaldo 

1. Griechenland 	 + 12 260 + 12 862 + 7 397 + 748 - 253 + 920 - 1 231 
2. Italien 	 + 2 804 - 930 - 2 672 + 713 + 6 506 + 14 029 + 8 980 
3. BR Jugoslawien 2 ) 	. + 26 887 + 168 077 + 241 931 + 67 947 + 1 011 + 13 752 + 8 597 
4. Marokko 	 + 4 039 + 3 997 + 4 157 + 2 311 + 513 + 929 + 1 632 
5. Portugal 	 + 4 083 + 6 648 + 5 232 + 6 587 + 12 221 + 10 009 + 6 648 
6. Spanien 	 - 1 673 - 1 124 - 1 058 - 1 327 - 1 603 + 17 - 383 
7. Türkei 	 + 48 490 + 45 767 + 40 252 + 21 492 + 17 583 + 30 371 + 29 690 
8. Tunesien 	 + 857 + 955 + 1 254 + 553 + 350 + 179 + 343 

Summe 1.-8. 	 + 97 747 + 236 252 + 296 493 + 99 024 + 36 328 + 70 206 + 53 873 

Polen 	  + 43 412 + 13 062 + 22 184 - 26 638 + 12 888 + 16 544 + 5 744 
Rumänien 	 + 62 401 + 31 205 + 57 952 - 20 257 - 12 616 - 345 + 449 
ehern. Sowjetunion 	 + 25 554 + 26 878 + 11 886 + 8 349 + 4 822 + 450 + 808 

Alle Länder 	 + 376326  + 423 015 + 592 855 + 276 632 + 152 512 + 225 260 + 148 890 

1) Vorläufiges Ergebnis. 
2) Bis 1991 ehemalige Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien, 1992 BR Jugoslawien einschließlich Makedonien und Bos-

nien Herzegowina, 1993 und 1994 Serbien und Montenegro sowie die Fälle, in denen das auf dem Gebiet des ehemaligen Ju-
goslawien gelegene Herkunfts-/Zielland nicht bekannt bzw. feststellbar ist. 

Quelle : Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 13a 

Entwicklung der Gesamtzahl der Einbürgerungen von 1985 bis 1993 

Einbürgerungen 

darunter 

Jahr Ausländische 
Bevölkerung 

Insgesamt Ermessenseinbürgerungen 
Anspruchs- 

einbürgerungen 
Absolut Anteil an ausl. 

Bevölkerung 

1985 4 378 942 34 913 21 019 13 894 0,3 
1986 4 512 679 36 646 22 616 14 030 0,3 
1987 4 240 532 37 810 23 781 14 029 0,3 
1988 4 489 105 46 783 30 123 16 660 0,4 
1989 4 845 882 68 526 50 794 17 742 0,4 
1990 5 342 532 101 377 81 140 20 237 0,4 
1991 5 882 267 141 630 114 335 27 295 0,5 

1992 6 495 792 179 904 142 862 37 042 0,6 
1993 6 878 100 199 443 154 493 1 ) 44 950 2) 0,6 

1) Ohne die Anspruchseinbürgerungen (erst seit 1. Juli 1993) nach den §§ 85, 86, Abs. 1 AuslG. 
2) Einschließlich der Anspruchseinbürgerungen (erst seit 1. Juli 1993) nach den §§ 85, 86 Abs. 1 AuslG. 

Quelle : Statistisches Bundesamt 

Tabelle 13b 

Entwicklung der Gesamtzahl der Einbürgerungen von 1994 bis 1995 

Einbürgerungen 

Anspruchsein- Ermessenseinbürge- 
bürgerungen rungen und Einbür- 
ohne die An- gerungen nach den 
spruchsein- Einbürge- §§ 85, 86 Abs.1 AuslG 

Jahr 
Ausländische bürgerungen 

Ermessens-  
rungen 

Bevölkerung 
Insgesamt 

Anspruchsein- nach den 
embürge- 

nach den 
bürgerungen §§ 85, 86 Abs. 1 

rungen 1)  
§§ 85, 86 

Anteil und ohne die Abs. 1, 2 
der ausl Ermessensein- AuslG Absolut 

bürgerung Bevölke- 

nach § 86 rung 

Abs. 2 AuslG 

1994 6 990 500 259 170 232 875 2) 189 891 26 295 3 ) 42 984 61 709 0,88 

1995 

männlich 4 024 400 153 432 137 411 111 955 16 021 25 456 34 808 0,86 
weiblich 3 149 500 160 174 144 307 116 380 15 867 27 927 37 173 1,18 

insgesamt 7 173 900 313 606 281 718 228 335 31 888 53 383 71 981 1,00 

1) Die Ermessenseinbürgerungen enthalten auch die Einbürgerungen nach § 86, Abs. 2 AuslG. 
2) Einschließlich der Anspruchseinbürgerungen nach §§ 85, 86 Abs. 1 AuslG. 
3) Einschließlich der Ermessenseinbürgerungen nach § 86 Abs. 2 AuslG. 

Quelle : Bundesministerium des Innern, eigene Berechnungen 
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Tabelle 14 

Ermessenseinbürgerungen und Einbürgerungen nach den §§ 85, 86 Abs. 1 AuslG 
nach Herkunftsgebieten mit den größten Zahlen vollzogener Einbürgerungen im Jahr 1995 

Einbürgerungen 

Insgesamt 

davon unter Hinnahme  
von Mehrstaatigkeit 1) Staatsangehörigkeit S 

absolut in % 

Türkei 1) 	  31 578 10 743 34,0 

Bundesrepublik Jugoslawien 	  3 623 1 888 52,1 

Vietnam 	  3 430 44 1,3 

Marokko 	  3 397 2 747 80,1 

Polen 	  2 745 97 3,5 

Kroatien 	  2 637 122 4,6 

Bosnien-Herzegowina 	  2 010 1 669 83,0 

Afghanistan 	  1 666 1 451 87,1 

Tunesien 	  1 660 1 326 79,9 

Ungarn 	  1 305 11 0,8 

Italien 	  1 281 73 5,7 

Iran 	  874 718 82,2 

Niederlande 	  847 18 2,1 

Österreich 	  493 7 1,4 

Griechenland 	  428 364 85,0 

Insgesamt 	  71 981 24 712 34,3 

1 ) Bei den Angaben hinsichtlich des Einbürgerungsvollzugs unter Vermeidung bzw. Hinnahme von Mehrstaatigkeit ist davon 
auszugehen, daß diese niedriger sind. Die Einbürgerung türkischer Staatsangehöriger z. B. erfolgt grundsätz lich unter nur vor-
übergehender Hinnahme von Mehrstaatigkeit. Dies wurde von den Einbürgerungsbehörden jedoch nicht einheitlich als Fall 
der Vermeidung von Mehrstaatigkeit erfaßt. Die Zahl der tatsächlich unter (dauernder) Hinnahme von Mehrstaatigkeit einge-
bürgerten türkischen Staatsangehörigen ist daher wesentlich niedriger als in der Statistik ausgewiesen. 

Quelle : Bundesministerium des Innern, eigene Berechnungen 
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Tabelle 15a 

Entwicklung der Einbürgerungen gemäß §§ 85 und 86 AuslG von 1993 bis 1995 

davon unter 

Jahr Rechtsgrundlage Insgesamt 
Vermeidung von Hinnahme von 
Mehrstaatigkeit Mehrstaatigkeit 1 ) 

1993 § 85 AuslG 	  6 948 3 411 3 537 
§ 86 AuslG 	  22 160 12 615 9 545 

Insgesamt 	  29 108 16 026 13 082 

1994 § 85 AuslG 	  10 419 5 150 5 269 

§ 86 AuslG 	  32 565 20 220 12 345 

Insgesamt 	  42 984 25 370 17 614 

1995 § 85 AuslG 	  

männlich 	  4 511 1 859 2 652 

weiblich 	  7 630 5 117 2 513 

insgesamt 	  12 141 6 976 5 165 

§ 86 Abs. 1 AuslG 	  

männlich 	  14 276 9 360 4 916 
weiblich 	  13 676 10 131 3 545 

insgesamt 	  27 952 19 491 8 461 

§ 86 Abs. 2 AuslG 	  

männlich 	  6 669 3 636 3 033 
weiblich 	  6 621 3 693 2 928 

insgesamt 	  13 290 7 329 5 961 

Insgesamt 	  53 383 33 796 19 587 

1 ) Siehe Fußnote der Tabelle 14. 

Quelle: Bundesministerium des Innern 
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Tabelle 15b 

Einbürgerungen gemäß § 85 AuslG im Jahr 1995 
(Herkunftsgebiete mit den größten Zahlen vollzogener Einbürgerungen) 

Herkunftsgebiete Insgesamt 

davon unter 

Vermeidung von Hinnahme von 
Mehrstaatigkeit Mehrstaatigkeit 1 ) 

1. Türkei 1 ) 	  6 535 3 806 2 729 

2. Bundesrepublik Jugoslawien 	 829 289 540 

3. Kroatien 	  696 675 21 

4. Marokko 	  513 68 445 

5. Vietnam 	  455 448 7 

6. Bosnien-Herzegowina 	 389 32 357 

7. Iran 	  370 15 355 

8. Afghanistan 	  183 12 171 

9. Italien 	  175 175 - 

10. Polen 	  164 152 12 

11. Tunesien 	  145 24 121 

1 ) Siehe Fußnote der Tabelle 14. 

Quelle : Bundesministerium des Innern 

Tabelle 15c 

Einbürgerungen gemäß § 86 AuslG im Jahr 1995 
(Herkunftsgebiete mit den größten Zahlen vollzogener Einbürgerungen) 

Herkunftsgebiete Insgesamt 

davon unter 

Vermeidung von Hinnahme von 
Mehrstaatigkeit Mehrstaatigkeit 1 ) 

1. Türkei 1 ) 	  21 242 14 532 6 710 

2. Marokko 	  2 343 376 1 967 

3. Bundesrepublik Jugoslawien 	 2 040 965 1 075 

4. Kroatien 	  1 642 1 561 81 

5. Bosnien-Herzegowina 	 1 304 177 1 127 

6. Tunesien 	  1 240 187 1 053 

7. Vietnam 	  1 052 1 039 13 

8. Italien 	  954 908 46 

9. Niederlande 	  746 731 15 

10. Ungarn 	  577 574 3 

11. Polen 	  524 501 23 

12. Iran 	  420 71 349 

13. Österreich 	  343 339 4 

14. Griechenland 	  302 28 274 

1) Siehe Fußnote der Tabelle 14. 

Quelle : Bundesministerium des Innern 
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Tabelle 16 

Fremdenfeindliche Straftaten von 1991 bis 1996 

Straftaten 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Tötungsdelikte 

vollendete 	  3 4 2 - - - 
(3 Opfer) (6 Opfer) (6 Opfer) 

versuchte 	  - 28 18 8 8 11 

Körperverletzungen 	  236 576 727 494 372 307 

Sprengstoffdelikte 	  - 12 3 1 - 

Brandanschläge/Brandstiftungen 	 335 596 284 80 37 27 

weitere fremdenfeindliche Straftaten 1 852 5 120 5 687 2 908 2 051 1 887 

Straftaten insgesamt 	  2 426 6 336 6 721 3 491 2 468 2 232 

Quelle: Bundesministerium des Innern 

Tabelle 17 

Schülerinnen und Schüler mit ausländischem Paß an allgemeinbildenden Schulen 
nach der Staatsangehörigkeit 

Staatsangehörigkeit 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Griechenland 
absolut 	 37 398 37 534 38 024 37 063 37 347 37 404 36 196 35 505 34 787 
% 	  5,3 5,1 5,0 4,8 4,7 4,5 4,2 4,0 3,8 

Italien 
absolut 	 70 470 71 662 71 751 71 225 70 257 69 148 68 655 69 199 70 444 

10 9,7 9,4 9,1 8,8 8,3 7,9 7,8 7,7 

Spanien 
absolut 	 17 804 16 840 15 815 14 439 13 315 12 223 11 131 10 471 9 782 
% 	  2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 

Türkei 
absolut 	 344 642 353 317 358 496 363 206 360 912 359 609 362 408 368 699 378 962 
% 	  48,7 47,9 47,2 46,6 45,1 43,0 41,8 41,6 41,5 

Jugoslawien 1 ) 
absolut 	 93 039 98 513 102 942 102 527 107 670 131 808 146 318 150 494 154 532 
% 	  13,2 13,4 13,5 13,2 13,5 15,8 16,9 17,0 16,9 

Portugal 
absolut 	 11 667 11 323 11 249 11 069 10 973 10 942 11 059 11 462 11 896 
% 	  1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 

Sonstige Staaten 
absolut 	 132 483 148 018 161 982 180 133 199 401 215 880 230 451 241 320 252 835 

18,7 20,1 21,3 23,1 24,9 25,8 26,6 27,2 27,7 

Insgesamt 
absolut 	 707 503 737 207 760 259 779 662 799 875 837 014 866 218 887 150 913 238 
% 	  100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 

1 ) Ab 1991 Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. 

Quelle: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepub lik Deutschland 
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Tabelle 18 

Schülerinnen und Schüler mit ausländischem Paß an beruflichen Schulen 
nach der Staatsangehörigkeit 

Staatsangehörigkeit 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Griechenland 

absolut 	 7 340 7 756 8 445 9 178 10 099 11 009 11 082 10 452 9 966 
% 	  5,5 5,2 5,1 5,1 5,2 5,3 5,1 4,7 4,6 

Italien 

absolut 	 16 410 17 387 18 096 18 590 19 517 19 775 20 078 19 710 19 386 
% 	  12,3 11,8 11 10,4 10 9,5 9,2 8,9 8,9 

Spanien 

absolut 	 5 500 5 658 5 671 5 620 5 487 5 390 5 162 4 989 4 563 

% 	  4,1 3,8 3,5 3,1 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 

Türkei 

absolut 	 64 045 70 061 76 791 82 154 87 576 92 446 95 127 95 403 92 741 

% 	  47,9 47,4 46,8 45,9 45,1 44,3 43,6 43,2 42,5 

Jugoslawien 1 ) 

absolut 	 14 889 18 851 23 702 28 073 32 822 35 682 35 545 38 406 41 542 

% 	  11,1 12,7 14,4 15,7 16,9 17,1 17,7 17,4 19,0 

Portugal 

absolut 	 3 129 3 450 3 500 3 553 3 681 3 763 3 860 3 647 3 573 

% 	  2,3 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 

Sonstige Staaten 

absolut 	 22 333 24 728 27 891 31 825 35 189 40 431 44 467 48 345 46 576 

% 	  16,7 16,7 17,0 17,8 18,1 19,4 20,4 21,9 21,3 

Insgesamt 

absolut 	 133 646 147 891 164 096 178 993 194 371 208 496 218 321 220 952 218 347 

% 	  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 ) Ab 1991 Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. 

Quelle : Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 



Drucksache 13/9484 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Tabelle 19 

Schülerinnen und Schüler mit ausländischem Paß an allgemeinbildenden Schulen 
- in Prozent - 

Schulart 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Vorklassen 	  0,9 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

Schulkindergärten 	 0,9 0,8 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

Grundschulen 	  39,1 39,1 38,1 37,8 37,3 37,5 38,1 39,0 40,2 

Orientierungsstufe 1 ) 	 2,4 2,2 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,2 

Hauptschulen 	  28,4 27,9 27,5 27,0 26,4 26,0 25,3 24,2 23,2 

Integr. Klassen für 
Haupt- und Realschüler 	 - - - - - - 0,1 0,3 0,3 

Realschulen 	  8,4 8,7 8,8 8,9 9,0 8,8 8,6 8,7 8,4 

Gymnasien 	  9,1 9,5 9,7 9,8 10,1 9,9 9,7 9,5 9,3 

Gesamtschulen 2) 	 4,4 4,7 5,0 5,2 5,6 5,9 6,2 6,4 6,5 

Freie Waldorfschulen 	 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Sonderschulen 
für Lernbehinderte 	 4,1 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 

Sonderschulen 
für sonstige Behinderte 	 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 

Abendhaupt-/Abendrealschulen 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

Abendgymnasien/Kollegs 	 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Insgesamt 	  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1) Schulartunabhängig. 
2) Integriert. 

Quelle : Sekretaritat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

Tabelle 20 

Schülerinnen und Schüler mit ausländischem Paß an beruflichen Schulen 
- in Prozent - 

Schulart 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Berufsschulen 	  67,8 66,3 66,9 67,1 67,7 68,2 66,8 65,0 63,5 

Berufsvorbereitungsjahr 	 6,2 6,6 6,5 6,5 6,3 6,1 6,2 6,3 6,4 

Berufsgrundschuljahr 	 4,6 5,5 5,4 5,5 5,1 4,7 5,0 5,2 5,2 

Berufsaufbauschulen 	 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 

Berufsfachschulen 	 15,6 15,6 15,1 14,7 14,5 14,2 14,9 16,0 16,9 

Berufsoberschulen/ 
Techn. Oberschulen 	 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fachgymnasien 	  1,7 1,8 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 2,6 

Fachoberschulen 	 2,4 2,4 2,3 2,1 2,4 2,3 2,4 2,5 2,7 

Fachschulen 	  1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 

Fachakademien/ 
Berufsakademien 	 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Insgesamt 	  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Sekretaritat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
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Tabelle 21 

Schulabsolventen 1995 
Allgemeinbildende Schulen 

Anteil an der Gesamtzahl 

Schulentlassung Deutsche und 
Ausländer 

Ausländer Deutsche der Ausländer der Deutschen 

in % 

Schulentlassungen nach Beendigung 
der Vollzeitschulpflicht ohne Haupt- 
schulabschluß 1 ) 	  75 186 12 586 62 600 15,4 8,0 
Schulentlassungen aus der Sonder- 
schule für Lernbehinderte 	 24 724 3 732 20 992 4,6 2,4 
Schulentlassungen aus der Sonder- 
schule für sonstige Behinderte 	 5 975 1) 1) 1) 1)  

Schulentlassungen nach Beendigung 
der Vollzeitschulpflicht mit Haupt- 
schulabschluß 	  232 046 35 068 196 978 43,0 25,1 

Realschulabschluß und entsprechende 
Abschlüsse 	  344 673 22 293 322 380 27,3 41,1 
Fachhochschulreife 	  6 859 668 6 191 0,8 0,8 
Allgemeine Hochschulreife 	 207 904 7 302 200 602 8,9 25,6 

Schulentlassungen insgesamt 	 866 668 81 649 785 019 100,0 100,0 

1) Nicht erhoben. 

Quelle : Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, eigene Dar-
stellung 

Tabelle 22 

Ausländische Auszubildende in Westdeutschland nach Staatsangehörigkeit 1991 bis 1995 
und nach Ausbildungsbereichen 1995 

Jahr/ Insgesamt Davon nach Land der Staatsangehörigkeit 

EU- Ehe- 
Sonstige 
Staats- Ausbildungsbereich  

Anzahl % 2) 
Länder 

Grie

-chen- Italien Spanien Türkei 
maliges 

ange- 
ins -
gesamt 

land 
Jugo-

slawien 1) 
hörig- 

keiten 3) 

1991 	  108 830 6,5 - 5 846 10 969 3 143 48 283 19 553 - 

1992 	  119 973 7,2 - 6 471 11 420 3 042 53 679 21 792 - 

1993 	  126 283 7,8 27 230 6 514 11 493 2 897 56 101 22 903 21 685 

1994 	  125 887 8,0 25 998 6 258 11 288 2 594 54 828 22 778 22 264 

1995 	  121 087 9,7 24 335 5 674 10 674 2 404 51 376 22 504 22 872 

Ausbildungsbereiche 1995 

Industrie und Handel 	 49 036 8,7 10 530 2 379 4 272 1 239 22 018 9 113 7 375 

Handwerk 	  55 577 11,8 11 090 2 675 5 338 897 22 605 10 199 11 683 

Landwirtschaft 	 569 2,4 112 6 17 2 47 34 376 

Öffentlicher Dienst 	 1 739 3,9 420 99 187 60 715 385 219 

Freie Berufe 	  13 718 9,6 2 109 497 833 193 5 818 2 722 3 069 

Hauswirtschaft 4 ) 	 446 5,3 73 18 27 13 173 50 150 

Seeschiffahrt 	 2 0,7 1 - - - - 1 - 

1 ) Alle Staaten, die die ehemalige Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien bildeten. - 2) In Prozent der Gesamtzahl der 
Auszubildenden. - 3) Einschließlich ohne Angabe. - 4) Hauswirtschaft im städtischen Bereich. 

Quelle : Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Forschung und Technologie, Berufsbildungsbericht 1997 
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Tabelle 23 

Ausbildungsberufe mit hohen Anteilen an Auszubildenden mit ausländischem Paß 
1994 und 1995 

Ausländische Auszubildende 

Anteil an allen Auszubildenden 

Ausbildungsberufe 
1995 

des Berufs 

Anzahl 1995 1994 

in % 

Kraftfahrzeugmechaniker/in 	  9 279 11,8 13,2 

Friseur/in 	  8 258 20,6 21,5 

Arzthelfer/in 	  5 863 11,3 12,1 

Elektroinstallateur/in 	  5 537 9,9 I 1,0 

Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel 	  5 432 8,0 8,2 

Gas- und Wasserinstallateur/in 	  4 483 11,7 12,2 

Zahnarzthelfer/in 	  4 227 10,3 8,8 

Maler und  Lackierer/in 	  3 930 9, 7 9,9 

Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel 	 3 100 6,5 7,1 

Industriemechanikerin Betriebstechnik 	  2 969 12,2 11,9 

Quelle : Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 24 

Ausländische Studenten nach Fächergruppen und Land der Staatsangehörigkeit 
im früheren Bundesgebiet im Wintersemester 1994 

Ausländische Studenten in der Fächergruppe 

Sprach-, Rechts-, Mathe- Agrar-, 
Land der Staatsangehörigkeit Kultur- Wirtschafts- matik, Ingenieur- Human -, Forst-, 

wissen- und Sozial- Natur- wissen- Veterinär- Ernährungs- 
schaften, wissen- wissen- schaften medizin wissen- 
Sport  1 ) schaften schaften schatten 

Europa 	  27 741 24 227 9 775 15 514 4 132 827 

EU-Staaten 	  13 361 8 903 3 572 5 002 1 256 292 

Belgien 	  376 253 79 140 29 12 

Dänemark 	  301 228 48 73 10 7 

Frankreich 	  2 544 1 744 414 810 72 33 

Griechenland 	  2 522 2 038 1 173 1 161 732 37 

Großbritannien 2 ) 	  1 654 1 015 316 332 51 15 

Irland 	  262 180 36 33 9 1 

Italien 	  2 467 1 565 511 724 130 43 

Luxemburg 	  348 188 154 405 29 45 

Niederlande 	  695 683 360 497 71 44 

Portugal 	  399 247 126 249 26 13 

Spanien 	  1 773 1 062 355 578 97 42 

Sonstige Staaten 	  14 380 15 324 6 203 10 512 2 876 535 

Bulgarien 	  395 355 131 163 66 6 

Finnland 	  449 342 73 130 91 19 

Island 	  116 61 20 64 14 5 

Norwegen 	  219 228 67 101 374 6 

Österreich 	  1 904 953 1 045 195 110 

Polen 	  1 609 1 252 340 447 122 43 

Rumänien 	  260 129 160 160 72 1 

Schweden 	  360 397 72 154 62 8 

Schweiz 	  851 346 189 192 32 35 

Türkei 	  3 295 6 824 2 373 5 604 1 122 99 

Ungarn 	  630 375 150 179 60 29 

Zypern 	  98 61 37 41 53 2 

Sonstige Staaten 	  4 191 2 937 1 658 2 232 613 171 

Afrika 	  1 955 2 014 2 668 4 872 651 516 

Ägypten 	  281 215 349 339 54 30 

Äthiopien 	  70 171 169 247 80 99 

Algerien 	  89 56 71 122 10 5 

Ghana 	  73 115 116 128 35 25 

Kamerun 	  134 222 322 570 171 61 

Marokko 	  465 327 762 1934 44 40 

Nigeria 	  163 86 67 72 25 11 

Tunesien 	  90 102 188 476 10 7 

Sonstige Staaten 	  590 720 624 984 222 238 
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noch Tabelle 24 

Ausländische Studenten in der Fächergruppe 

Sprach-, Rechts-, Mathe- Agrar-, 
Land der Staatsangehörigkeit Kultur- Wirtschafts- matik, Ingenieur- Human-, Forst-, 

wissen- und Sozial- Natur- wissen- Veterinär- Emährungs- 
schaften, wissen- wissen- schaften medizin wissen- 
Sport  1 ) schaften schaften schatten 

Amerika 	  4 670 1 861 1 079 1 243 368 196 
Argentinien 	  180 75 41 48 6 15 
Bolivien 	  47 35 31 88 5 14 
Brasilien 	  569 205 167 157 69 26 
Chile 	  248 98 74 64 20 13 
Kanada 	  274 77 53 41 9 2 
Kolumbien 	  143 92 58 97 17 14 
Mexiko 	  96 54 62 43 15 8 
Peru 	  200 173 95 157 17 27 
USA 	  2 675 867 337 301 171 20 
Venezuela 	  55 31 33 49 4 8 
Sonstige Staaten 	  184 154 128 198 35 49 

Asien 	  9 034 5 321 6 461 9 725 3 263 822 
Afghanistan 	  80 88 78 172 188 8 
China 	  1 370 983 1 384 1 734 145 108 
Indien 	  153 128 146 156 64 20 
Indonesien 	  143 343 423 1 080 56 117 
Irak 	  60 56 47 102 22 8 
Iran 	  1 146 1 211 2 198 3 407 1 744 251 
Israel 	  227 233 216 275 215 6 
Japan 	  1 257 209 59 39 21 7 
Jordanien 	  99 113 254 527 191 14 
Korea (Republik) 	  3 032 704 425 390 135 61 
Libanon 	  32 57 54 167 40 7 
Pakistan 	  33 60 81 63 16 13 
Syrien 	  91 72 177 282 127 24 
Taiwan 	  632 353 152 168 17 20 
Thailand 	  53 44 29 82 10 23 
Vietnam 	  135 338 412 618 85 33 
Sonstige Staaten 	  491 327 326 463 187 104 

Australien und Ozeanien 	 174 39 14 20 8 5 
Australien 	  133 34 8 18 5 3 
Sonstige Staaten 	  41 5 6 2 3 2 

Alle Staaten 3) 	  43 821 33 827 20 401 32 358 8 674 2 379 

1) Einschließlich Kunst, Kunstwissenschaft und sonstige Fächer. 
2) Einschließlich Nordirland. 
3) Einschließlich Staatenlose und ohne Angabe. 

Quelle : Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Forschung und Technologie 
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Tabelle 25 

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland 
nach Staats- und EU-Angehörigkeit; Bundesgebiet West') 

1965 2 ) 1980 1985 1992 1993 1994 1995 1996 

Nation 
% % % absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % 

Frankreich 	 2,2 2,5 2,6 44683 2,2 60752 2,8 65513 3,1 68277 3,2 68715 3,3 

Griechenland 	 15,6 6,4 6,5 102831 5,1 120347 5,5 118639 5,5 116745 5,5 113107 5,4 

Großbritannien 0,7 1,7 1,9 42363 2,1 42851 2,0 40900 1,9 38428 1,8 36867 1,8 

Italien 	 30,9 14,9 12,8 165 050 8,1 194 416 8,9 202 492 9,5 204 646 9,6 203 204 9,8 

Niederlande . 	 5,1 1,9 2,0 25 893 1,3 36 285 1,7 39145 1,8 39 207 1,8 38 536 1,9 

Portugal 	 0,9 2,8 2,2 44521 2,2 49780 2,3 49773 2,3 51057 2,4 51356 2,5 

Spanien 	 15,5 4,2 4,3 54922 2,7 55340 2,5 52571 2,5 50141 2,4 47981 2,3 

Belgien 	 0,6 0,5 0,5 6760 0,3 9269 0,4 9630 0,4 9373 0,4 9211 0,4 

Irland 	 0,0 0,1 0,1 2 725 0,1 3 938 0,2 4 055 0,2 3931 0,2 3 841 0,2 

Luxemburg 	 0,1 0,1 0,1 879 0,0 1223 0,1 1286 0,1 1265 0,1 1289 0,1 

Dänemark 	 0,3 0,2 0,2 3 247 0,2 5083 0,2 5 351 0,2 4 990 0,2 4 640 0,2 

Finnland 	 4325 0,2 4308 0,2 

Österreich 	 83 587 3,9 79 372 3,8 

Schweden 	 3 920 0,2 3 914 0,2 

EU-Staaten 2) 
% 71,8 35,3 33, 1 24,3 26,5 27,5 31,9 32,1 

abs. 836 477 731961 524 312 493 874 579 284 589 355 679 892 666 351 

Türkei 	 10,4 28,5 31,5 652097 32,0 631 837 28,9 605 147 28,3 600434 28,2 578203 27,8 

BR 
Jugoslawien 3) . 5,5 17,3 18,5 375082 18,4 417548 19,1 420934 19,7 418668 4) 19,7 408218 19,6 

Sonstige 
Nationen 	 12,3 18,9 16,8 515101 25,3 554910 25,4 525096 24,5 429728 20,2 424910 20,5 

Nicht-EU- 
Staaten 
% 28,2 64,7 66,9 75,7 73,5 72,5 68,1 67,9 

abs. 	 327 887 1 339 697 1 059 586 1 542 280 1 604 295 1 551 177 1 448 830 1411331 

Insgesamt 5) 	 1 164 364 2 071658 1 583 898 2 036154 100,0 2 183 579 100,0 2 140 532 100,0 2 128 722 100,0 2 077 682 100,0 

1) Jeweils Juni. 
2) Einschließlich der zwischenzeitlich der EG bzw. EU beigetretenen Staaten. 
3) Bis 1991 ehemalige Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ), 1992 ehem. SFRJ ohne Bosnien-Herzegowina, 

Kroatien, Slowenien, 1993, 1994 SFRJ ohne Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien. 
4) Nachgewiesen werden alle Personen, die im Ausländerzentralregister am Auszählungsstichtag mit jugoslawischer Staatszu-

gehörigkeit geführt wurden. 
5) Einschließlich der aus dem benachbarten Ausland in die Bundesrepublik Deutschl and eingependelten Ausländer. 

Quelle : Bundesanstalt für Arbeit 
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Tabelle 26 

Beschäftigte ausländische Arbeitnehmer 
Bundesgebiet Ost, 
September 1996 

Wirtschaftsabteilungen absolut % 1 ) 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 	  1 413 0,8 

Energie, Bergbau 	  266 0,3 

darunter: Bergbau 	  84 0,3 

Verarbeitendes Gewerbe 	  7 405 0,7 

darunter: 	Eisen und Stahlerzeugnis 	  139 1,0 

Gießerei 	  54 0,5 

Straßenfahrzeugbau 	  492 0,5 

Baugewerbe 	  8 698 1,0 

darunter: Bauhauptgewerbe 	  7 128 1,2 

Handel 	  3 271 0,5 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 	  1 899 0,5 

darunter: Eisenbahnen 	  173 0,2 

Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe 	  185 0,2 

Dienstleistungen soweit anderweitig nicht genannt 	 16 617 1,2 

darunter: 	Gaststätten und Beherbergung 	  6 515 5,0 

Reinigung, Körperpflege 	  1 650 1,2 

Organisationen ohne Erwerbscharakter, p rivate Haushalte 	 1 480 0,7 

Gebietskörperschaften, Sozialversicherung 	  1 691 0,3 

Insgesamt 	  42 933 0,8 

1 ) Anteil der ausländischen Beschäftigen an allen Beschäftigten. 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit 

Tabelle 27 

Erwerbstätige Ausländer nach der Stellung im Beruf 1) 

Erwerbstätige Selbständige 

Mithelfende 
ohne mit Familien- Angestellte 2) Arbeiter 3) 

insgesamt zusammen angehörige  
Beschäftigte 

in Tsd. % in Tsd. % in Tsd. % in Tsd. % in Tsd. % in Tsd. % in Tsd. % 

1987 4 ) 1844 100 58 3,2 63 3,4 121 6,5 13 0,7 352 19,1 1 358 73,7 

1989 2132 100 66 3,1 71 3,3 138 6,4 13 0,6 451 21,1 1531 71,8 

1991 2 539 100 82 3,2 87 3,4 169 6,7 14 0,5 590 23,2 1 767 69,6 

1993 2 884 100 100 3,5 113 3,9 213 7,4 18 0,6 729 25,3 1 925 66,7 

1994 2 982 100 115 3,8 131 4,3 246 8,2 24 0,8 809 27,1 1 902 63,7 

1995 2 997 100 123 4,1 116 3,8 239 7,9 25 0,8 797 26,5 1 935 64,5 

1) Ergebnisse des Mikrozensus. Früheres Bundesgebiet; ab 1994 einschließlich neue Bundesländer. 
2) Einschl. Auszubildende in anerkannten kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen. 
3) Einschl. Auszubildende in anerkannten gewerblichen Ausbildungsberufen. 
4) Revidierte Hochrechnung (Basis: Volkszählung 1987). 

Quelle : Statistisches Bundesamt 
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Tabelle 28 

Beschäftigte ausländische Arbeitnehmer 
- nach Wirtschaftsabteilungen - 

1992 1 ) 1993 1 ) 1994') 1995 1 ) 1996 1 ) 

Wirtschaftsabteilungen 
absolut % 2 ) absolut % 2 ) absolut % 2) absolut % 2)  absolut % 2) 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 	  24 303 10,9 28 123 12,8 28 002 12,9 28 287 13,6 27 272 13,4 

Energie, Bergbau 	 29 398 6,9 27 814 6,7 25 405 6,3 23 612 6,1 21 899 5,9 

darunter: 

Bergbau 	  24 339 14,6 22 085 14,4 3 ) 17 988 13,3 3 ) 

Verarbeitendes Gewerbe 	 980 176 11,3 941 285 11,7 884 206 11,5 872 262 3) 823 118 11,3 

darunter: 

Eisen und Stahlerzeugnis 32 896 14,7 30 198 15,1 3 ) 26 492 15,6 3 ) 

Gießerei 	  25 133 23,8 21 668 23,4 3) 20 590 23,6 3 ) 

Straßenfahrzeugbau 	 142 255 13,1 133 364 13,2 3 ) 120 510 /2,7 3) 

Baugewerbe 	 193 288 12,0 224 717 13,7 224 984 13,5 216 577 13,3 196 070 12,7 

darunter: 

Bauhauptgewerbe 	 150 674 /3,9 172 233 15,6 3) 3) 3) 

Handel 	  197 053 5,9 225 024 6,7 221 541 6,7 220 037 6,7 217 282 6,7 

Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung 	 95 988 7,9 103 988 8,7 101 818 8,8 103 959 9,1 103 425 9,2 

darunter: 

Eisenbahnen 	 13 035 10,5 13 377 11,1 3) 3) 3) 

Kreditinstitute, 
Versicherungsgewerbe 	 19 117 2,0 22 793 2,3 23 139 2,3 22 919 2,5 22 609 2,4 

Dienstleistungen soweit 
anderweitig nicht genannt 484 744 9,2 565 740 10,5 572 791 10,3 585 765 10,3 588 558 10,2 

darunter: 

Gaststätten und 
Beherbergung 	 136 125 24,7 166 460 29,6 3) 3) 3) 

Reinigung, Körperpflege 81 734 20,5 93 254 23,3 3) 3) 3) 

Organisationen ohne 
Erwerbscharakter, 
private Haushalte 	 26 755 4,8 31 575 5,5 32 856 5,5 34 156 5,6 35 492 5,7 

Gebietskörperschaften, 
Sozialversicherung 	 53 003 3,6 55 756 3,8 53 183 3,6 48 244 3,4 48 909 3,5 

Insgesamt 	  2 103 916 8,9 2 226 862 9,6 2 167 959 9,4 2 155 861 9,4 2 084 690 9,3 

1) Jeweils September, Bundesgebiet West. 
2) Ausländeranteil an der Gesamtzahl. 
3) Nicht ausgewiesen. 

Quelle : Bundesanstalt für Arbeit 
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Tabelle 29 

Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Arbeitslosenquote 
(Bundesgebiet West) 

Jahr 
Arbeitslosenquote Differenzen 

Insgesamt Ausländer absolut rel. ( %) 

1980 3,8 5,0 1,2 31,6 
1981 5,5 8,2 2,7 49,1 
1982 7,5 11,9 4,4 58,7 
1983 9,1 14,7 5,6 61,5 
1984 9,1 14,0 4,9 53,8 
1985 9,3 13,9 4,6 49,5 
1986 9,0 13,7 4,7 52,2 
1987 8,9 14,3 5,4 60,7 
1988 8,7 14,4 5,7 65,5 
1989 7,9 12,2 4,3 54,4 
1990 7,2 10,9 3,7 51,4 
1991 6,3 10,7 4,4 69,8 
1992 6,6 12,2 5,6 84,8 
1993 8,2 15,1 6,9 84,1 
1994 9,2 16,2 7,0 76,1 
1995 9,3 16,6 7,3 78,4 
1996 10,1 18,9 8,8 87,1 

Quelle : Bundesanstalt für Arbeit 

Tabelle 30 

Entwicklung der Ausländerarbeitslosigkeit und Ausländerbeschäftigung 
(Bundesgebiet West) 

Arbeitslose Ausländer 1) Sozial- 
versicherungs- 

Jahr Insgesamt davon pflichtig 
beschäftigte 

absolut Quote Männer Frauen Ausländer 

1980 107 420 5,0 61 066 46 354 2 018 382 
1981 168 492 8,2 99 742 68 750 1 911 956 
1982 245 710 11,9 152 710 93 000 1 787 316 
1983 292 140 14,7 183 921 108 219 1 694 354 
1984 270 265 14,0 170 922 99 343 1 608 502 
1985 253 195 13,9 158 444 93 751 1 567 527 
1986 248 001 13,7 151 367 96 634 1 569 668 
1987 262 097 14,3 161 172 100 925 1 567 925 
1988 269 531 14,4 165 354 104 177 1 609 821 
1989 232 512 12,2 142 266 90 246 1 677 982 
1990 202 975 10,9 124 618 78 357 1 774 733 
1991 208 094 10,7 132 176 75 919 1 891 233 
1992 254 201 12,2 163 429 90 772 2 030 253 2) 
1993 344 840 15,1 227 394 117 446 2 169 233 
1994 409 110 16,2 271 779 137 331 2 141 365 
1995 424 461 16,6 280 148 144 313 2 121434 
1996 481 715 18,9 321 567 160 149 2 077 682 

1 ) Jahresdurchschnitte. - 2) Jeweils Ende Juni. 
Quelle : Bundesanstalt für Arbeit 
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Tabelle 31 

Arbeitslose Ausländer und Deutsche nach ausgewählten Strukturmerkmalen 1 ) 

(Anteile in %) Bundesgebiet West 

Merkmale 
Ausländer Deutsche (ohne Spätaussiedler) 

1993 1994 1995 1996 1993 1994 1995 1996 

Alle Arbeitslosen absolut 	  349 018 391 648 413 366 474 603 1 777 488 1 934 594 1 946 966 2 141 658 

m % 	  100 100 100 100 100 100 100 100 

Männer 	  65,5 65,3 65,1 65,8 55,1 55,5 55,0 55,3 

Frauen 	  34,5 34,7 34,9 34,2 44,9 44,5 45,0 44,7 

Angestelltenberufe 	  15,5 16,4 17,4 17,4 40,1 41,7 42,9 42,8 

Arbeiterberufe 	  84,5 83,6 82,6 82,6 59,9 58,3 57,1 57,2 

Berufsausbildung 

ohne abgeschlossene Berufsausbildung 	 78,2 78,5 78,4 78,2 39,4 38,9 38,7 38,3 

mit abgeschlossener Berufsausbildung 	 21,8 21,5 21,6 21,8 60,6 61,1 61,3 61,7 

davon: bet rieblich 	  15,2 15,0 14,9 15,3 49,0 49,3 49,5 50,4 

Berufsfach-/Fachschule 	 2,4 2,4 2,5 2,6 5,0 5,0 5,1 5,3 

Fachhochschule 	  1,1 1,1 1,1 0,9 2,2 2,2 2,2 2,0 

Wissenschaftliche Hochschule 	 3,2 3,0 3,2 2,9 4,4 4,5 4,5 4,1 

Stellung im Beruf 

Arbeiter 	  84,3 83,4 82,3 82,4 60,2 58,5 57,4 57,5 

davon: Nichtfacharbeiter 	  73,0 72,2 71,4 71,4 37,8 36,2 35,3 34,9 

Facharbeiter 	  11,4 11,2 10,9 11,0 22,4 22,3 22,1 22,5 

Angestellte 	  15,7 16,6 17,7 17,6 39,8 24,3 42,6 42,4 

davon: einfache Tätigkeit 	  8,0 8,9 9,5 9,6 15,3 16,6 17,2 17,3 

gehobene Tätigkeit 	  7,7 7,8 8,2 8,0 24,4 24,9 25,4 25,2 

Erwerbstätigkeit 

aus vorheriger Erwerbstätigkeit 	 54,6 52,5 48,7 47,7 61,6 60,4 58,3 56,8 

davon: abhängiges Arbeitsverhältnis 	 53,0 50,7 46,9 45,8 58,9 57,6 55,5 53,8 

davon: Nichtfacharbeiter 	 40,3 37,7 34,7 33,8 23,9 22,0 20,5 19,7 

Facharbeiter 	 5,9 5,7 5,1 5,1 11,4 11,1 10,5 10,5 

Angest. einf. Tätigkeit 	 4,1 4,6 4,7 4,8 11,7 12,6 12,9 12,8 

Angest. geh. Tätigkeit 	 2,7 2,7 2,5 2,2 11,8 11,9 11,5 10,7 

betriebl./sonst. 
Ausbildung 	  1,1 1,2 1,2 1,3 1,7 1,8 1,9 1,9 

sonst. Erwerbstätigkeit 	 0,5 0,6 0,6 0,5 1,0 1,0 1,0 1,1 

vorher nicht aus 
Erwerbstätigkeit 	 45,4 47,5 51,3 52,3 38,4 39,6 41,7 43,2 

davon: Erwerbstätigkeit unterbrochen 	 35,3 36,0 40,0 40,9 34,1 33,5 37,3 38,8 

schulische Ausbildung 	 2,3 1,9 2,4 2,4 

ohne bisherige Erwerbstätigkeit 2) 7,8 9,6 11,3 11,4 1,8 3,7 4,4 4,4 

Alter 

unter 20 Jahre 	  5,4 4,7 4,7 4,1 2,6 2,7 3,0 3,2 

20 bis unter 25 Jahre 	  15,1 14,1 13,6 13,9 10,6 9,5 8,9 9,5 

25 bis unter 30 Jahre 	  15,5 14,5 14,4 14,8 14,3 12,8 11,7 11,7 

30 bis unter 35 Jahre 	  12,9 13,1 13,5 14,3 13,5 13,0 12,7 13,5 

35 bis unter 40 Jahre 	  10,4 10,4 10,7 10,7 10,3 10,6 10,7 12,2 

40 bis unter 45 Jahre 	  9,6 9,5 9,0 9,2 8,8 9,1 9,2 10,4 

45 bis unter 50 Jahre 	  9,8 10,7 10,6 10,1 7,5 7,8 8,3 9,6 

50 bis unter 55 Jahre 	  9,6 10,4 10,2 9,8 10,9 11,1 10,5 9,7 

55 bis unter 60 Jahre 	  9,1 10,0 10,9 10,7 17,8 19,4 21,3 22,7 

60 bis unter 65 Jahre 	  2,5 2,5 2,5 2,3 3,9 3,8 3,8 3,8 

In Arbeitslosigkeit seit 

bis unter 1 Monat 	  15,4 13,7 14,5 13,9 11,3 10,7 11,1 11,0 

1 bis unter 3 Monate 	  22,9 19,7 21,0 20,1 21,6 19,3 19,9 19,3 

3 bis unter 6 Monate 	  18,6 16,4 15,5 16,3 17,4 15,4 14,8 15,4 

6 bis unter 12 Monate 	  22,0 22,1 19,6 21,2 22,0 20,5 19,4 20,0 

12 bis unter 24 Monate 	  13,6 18,8 17,0 15,6 15,0 19,5 17,2 16,6 

24 Monate und länger 	  7,5 9,4 12,4 13,0 12,7 14,5 17,5 17,7 

mit gesundheitl. Einschränkungen 	 18,9 19,1 19,2 18,6 29,8 29,0 29,2 28,4 

1) Jeweils Ende September. 
2) Im Bundesgebiet West. 

Quelle : Bundesanstalt für Arbeit 
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Tabelle 32 

Arbeitslose Ausländer nach Staatsangehörigkeiten Ende Dezember 1995 und Ende Dezember 1996 

(Bundesgebiet West) 

insgesamt Arbeitslosenquote 1 ) Manner Frauen 
Staatsangehörigkeit 

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 

Griechenland 	 24 187 26 478 17,1 19,0 14 530 15 986 9 657 10 492 
Italien 	  44 158 49 714 18,4 20,6 31 057 35 157 13 101 14 557 
BR Jugoslawien 2) 	 48 004 51 071 10,2 11,1 33 676 36 705 14 328 14 366 
Portugal 	 7 761 8 658 14,0 15,1 4 647 5 320 3 114 3 338 
Spanien 	 6 507 6 886 10,9 12,2 3 847 4 118 2 660 2 768 
Türkei 	  158 405 181 694 21,0 24,4 104 755 120 820 53 650 60 874 
Sonstige 	 147 802 171 751 97 795 113 435 50 007 58 316 

Insgesamt 	 459 504 520 618 18,0 20,5 305 525 348 015 153 979 172 603 

1) Arbeitslose in % der ausländischen Arbeitnehmer. 
2) 1995 Nachgewiesen werden alle Personen, die im Ausländerzentralregister am Auszählungsstichtag mit jugoslawischer 

Staatszugehörigkeit geführt wurden. 

Quelle : Bundesanstalt für Arbeit 

Tabelle 33 

Arbeitslosenquote von ausländischen Arbeitnehmern nach Herkunftsländern 

Jahr 1) 
Arbeitslosen

-

quote 
insgesamt 

Ausländer 
insgesamt 2) Griechenland Italien Portugal Spanien BR 

Jugoslawien 3)  Türkei 

1979 3,2 3,9 3,6 4,5 1,7 2,9 2,3 4,2 

1980 3,5 4,8 4,1 5,5 2,1 3,2 2,8 6,3 

1981 5,4 8,5 6,9 8,4 3,8 5,1 5,2 11,2 

1982 7,5 11,8 9,9 11,9 6,6 7,3 8,2 14,9 

1983 8,6 13,7 12,0 13,9 9,7 8,9 9,7 16,7 

1984 8,6 12,7 11,7 13,9 7,3 8,8 9,3 14,4 

1985 8,7 13,1 11,4 14,7 7,6 8,7 9,0 14,8 

1986 8,2 13,0 11,5 14,6 7,7 8,5 8,2 14,5 

1987 8,4 14,1 12,1 16,1 8,0 9,1 8,8 15,5 

1988 8,1 13,9 13,5 15,9 7,4 8,9 8,5 14,5 

1989 7,3 11,2 11,4 13,2 6,1 7,7 6,9 11,6 

1990 6,6 10,1 9,7 10,5 5,5 6,8 6,0 10,0 
1991 6,0 10,6 10,1 11,2 5,8 6,7 6,5 11,0 

1992 5,8 12,3 12,7 13,6 6,3 7,7 9,2 13,5 

1993 7,4 15,3 17,4 18,3 9,7 10,8 11,0 17,4 

1994 ' 7,9 15,5 16,2 17,0 11,2 11,2 9,8 18,9 
1995 9,0 16,2 15,8 16,2 12,3 10,6 8,8 4 ) 19,2 
1996 11,2 18,6 17,8 18,0 13,2 11,7 9,9 22,5 

1) Jeweils September. 
2) Arbeitslose in % der ausländischen Arbeitnehmer im Bundesgebiet West. 
3) Bis 1991 ehemalige Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ), 1992 ehem. SFRJ ohne Bosnien-Herzegowina, 

Kroatien, Slowenien, 1993, 1994 ehem. SFRJ ohne Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Makedonien, Slowenien. 
4) Nachgewiesen werden alle Personen, die im Ausländerzentralregister am Auszählungsstichtag mit jugoslawischer Staats-

angehörigkeit geführt wurden. 

Quelle : Bundesanstalt für Arbeit 
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Tabelle 34 

Fortbildung, Umschulung, betriebliche Einarbeitung 1 ) 
- Eintritte von Ausländern - 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Männer 

- insgesamt . 379 763 361 378 306 946 342 630 727 355 665 388 338 490 291 968 321 333 316 844 

- Ausländer 22 786 20 979 17 707 19 010 22 179 26 554 16 703 17 894 27 027 28 491 

- Ausländer- 
anteil 	 6,0 5,8 5,8 5,6 3,0 4,0 4,9 6,1 8,4 9,0 

Frauen 

- insgesamt . 216 601 204 233 182 930 231 401 758 694 796 834 303 796 301 786 337 726 330 826 

- Ausländer 6 213 5 862 5 309 6 558 8 593 10 828 6 798 6 884 10 983 12 223 

- Ausländer- 
anteil 	 2, 9 2,9 2,9 2,8 1,1 1,4 2,2 2,3 3,3 3,7 

Insgesamt 	 596 354 565 611 489 876 574 031 1 486 049 1 462 222 642 286 593 754 659 059 647 670 

- Ausländer 28 999 26 841 23 016 25 568 30 772 37 382 23 501 24 778 38 010 40 714 

- Ausländer- 
anteil 	 4, 9 4,8 4,7 4,5 2,1 2,6 3, 7 4,2 5,8 6,3 

1 ) Ab 1991 einschließlich neue Bundesländer. 

Quelle : Bundesanstalt für Arbeit 
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Tabelle 35a 

Beschäftigtenstruktur und Arbeitsunfälle, die zu Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt führten 
(im Vorjahr) nach Alter und Staatsangehörigkeit 1995 

Ausländer Deutsche 

Alter Anteil an allen 
Beschäftigten 

Anteil der Personen 
mit Arbeitsunfällen 

Anteil an  allen 
Beschäftigten 

Anteil der Personen 
mit Arbeitsunfällen 

in % 

bis 25 Jahre 	  18,1 9,5 12,2 12,4 

26 bis 40 Jahre 	  41,5 7,1 45,1 6,1 

41 bis 50 Jahre 	  22,7 8,8 22,2 4,1 

51 bis 60 Jahre 	  16,6 7,2 17,9 4,1 

61 und älter 	  (1,1) (28,0) 2,9 2,5 

Insgesamt 	  100,0 8,2 100,0 6,0 

Quelle : Sozio-ökonomisches Panel 

Tabelle 35b 

Beschäftigtenstruktur und Arbeitsunfälle, die zu Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt führten 
(im Vorjahr) nach beruflicher Stellung und Staatsangehörigkeit 1995 

Ausländer Deutsche 

berufliche Stellung Anteil an allen 
Beschäftigten 

Anteil der Personen 
mit Arbeitsunfällen 

Anteil an  allen 
Beschäftigten 

Anteil der Personen 
mit Arbeitsunfällen 

in 

ungelernte Arbeiter 	 17,0 6,1 3,8 5,1 

angelernte Arbeiter 	 28,9 9,7 9,2 7,0 

Facharbeiter 1 ) 	  14,8 16,1 17,8 12,7 

Selbständige 	  5,8 (0,4) 10,2 3,1 

Auszubildende/Praktikanten 	 5,5 (2,6) 5,1 12,2 

Angestellte 	  26,8 8,4 46,4 3,2 

Beamte 	  (1,1) - 7,6 4,9 

Insgesamt 	  100,0 8,7 100,0 5,9 

1 ) Einschließlich Arbeitern mit höherer beruflicher Stellung (z. B. Meister/Polier). 

Quelle : Sozio-ökonomisches P anel 






